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Erster Teil 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 

Anwendungsbereich 
 
(1) Dieses Gesetz gilt für bauliche Anlagen und Bauprodukte. Es gilt 
auch für Grundstücke sowie für andere Anlagen und Einrichtungen, 
an die in diesem Gesetz oder in Vorschriften aufgrund dieses Geset-
zes Anforderungen gestellt werden.  
 
(2) Dieses Gesetz gilt nicht für  
 
1. Anlagen des öffentlichen Verkehrs einschließlich Zubehör, Ne-

benanlagen und Nebenbetriebe, ausgenommen Gebäude,  
 
2. Anlagen, die der Bergaufsicht unterliegen, ausgenommen Ge-

bäude,  
 
3. Leitungen, die der öffentlichen Versorgung mit Wasser, Gas, 

Elektrizität, Wärme, der öffentlichen Abwasserentsorgung oder 
der Telekommunikation dienen,  

 
4. Rohrleitungen, die dem Ferntransport von Stoffen dienen,  
 
5. Kräne und Krananlagen mit Ausnahme der Kranbahnen und 

Kranfundamente,  
 
6. Schiffe und schwimmende Anlagen in Häfen, für die wasser-

verkehrsrechtliche Regelungen getroffen sind.  
 

 
Erster Teil 

Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 
Anwendungsbereich 

 
(1) Dieses Gesetz gilt für bauliche Anlagen und Bauprodukte. Es gilt 
auch für Grundstücke sowie für andere Anlagen und Einrichtungen, 
an die in diesem Gesetz oder in Vorschriften aufgrund dieses Geset-
zes Anforderungen gestellt werden.  
 
(2) Dieses Gesetz gilt nicht für  
 
1. Anlagen des öffentlichen Verkehrs einschließlich Zubehör, Ne-

benanlagen und Nebenbetriebe, ausgenommen Gebäude,  
 
2. Anlagen, die der Bergaufsicht unterliegen, ausgenommen Ge-

bäude,  
 
3. Leitungen, die der öffentlichen Versorgung mit Wasser, Gas, 

Elektrizität, Wärme, der öffentlichen Abwasserentsorgung oder 
der Telekommunikation dienen,  

 
4. Rohrleitungen, die dem Ferntransport von Stoffen dienen,  
 
5. Kräne und Krananlagen mit Ausnahme der Kranbahnen und 

Kranfundamente,  
 
6. Schiffe und schwimmende Anlagen in Häfen, für die wasser-

verkehrsrechtliche Regelungen getroffen sind,  
 
7. Messestände in Messe- und Ausstellungsgebäuden.  
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Landesbauordnung (alt) Landesbauordnung (neu) 
 

§ 2 
Begriffe 

 
(1) Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene, aus Bau-
produkten hergestellte Anlagen; eine Verbindung mit dem Boden be-
steht auch dann, wenn die Anlage durch eigene Schwere auf dem 
Boden ruht oder auf ortsfesten Bahnen begrenzt beweglich ist oder 
wenn die Anlage nach ihrem Verwendungszweck dazu bestimmt ist, 
überwiegend ortsfest benutzt zu werden. Bauliche Anlagen sind auch  
 
1. Aufschüttungen und Abgrabungen,  
 
2. Lagerplätze, Abstellplätze und Ausstellungsplätze, ausge-

nommen Bootslagerplätzen am Meeresstrand,  
 
3. Zelt- und Campingplätze,  
 
4. Stellplätze für Kraftfahrzeuge und deren Zufahrten, Abstellan-

lagen für Fahrräder,  
 
5. künstliche Hohlräume unter der Erdoberfläche,  
 
6. Sport- und Spielflächen,  
 
7. Bolz- und Kinderspielplätze,  
 
8. Freizeit- und Vergnügungsparks,  
 
9. Golfplätze,  
 
10. Sportboothäfen,  
 

 
§ 2 

Begriffe 
 
(1) Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene, aus Bau-
produkten hergestellte Anlagen; eine Verbindung mit dem Boden be-
steht auch dann, wenn die Anlage durch eigene Schwere auf dem 
Boden ruht oder auf ortsfesten Bahnen begrenzt beweglich ist oder 
wenn die Anlage nach ihrem Verwendungszweck dazu bestimmt ist, 
überwiegend ortsfest benutzt zu werden. Bauliche Anlagen sind auch  
 
1. Aufschüttungen und Abgrabungen,  
 
2. Lagerplätze, Abstellplätze und Ausstellungsplätze, ausge-

nommen Bootslagerplätzen am Meeresstrand,  
 
3. Campingplätze,  
 
4. Stellplätze für Kraftfahrzeuge und deren Zufahrten, Abstellan-

lagen für Fahrräder,  
 
5. künstliche Hohlräume unter der Erdoberfläche,  
 
6. Sport- und Spielflächen,  
 
7. Bolz- und Kinderspielplätze,  
 
8. Freizeit- und Vergnügungsparks,  
 
9. Golfplätze,  
 
10. Sportboothäfen,  
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Landesbauordnung (alt) Landesbauordnung (neu) 
11. Gerüste,  
 
12. Hilfseinrichtungen zur statischen Sicherung von Bauzustän-

den.  
 
Anlagen sind bauliche Anlagen und sonstige Anlagen und Einrichtun-
gen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2.  
 
 
 
 
 
 
(2) Gebäude sind selbstständig benutzbare, überdeckte bauliche An-
lagen, die von Menschen betreten werden können und geeignet oder 
bestimmt sind, dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu 
dienen.  
 
(3) Gebäude werden in folgende Gebäudeklassen eingeteilt, wobei 
sich die maßgebliche Höhe nach Satz 2 bestimmt:  
 
1. Gebäudeklasse 1:  
 

a) freistehende Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m und nicht 
mehr als zwei Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr 
als 400 m² und  
 

b) freistehende land- oder forstwirtschaftlich genutzte Gebäu-
de,  

 
 
 
 

11. Gerüste,  
 
12. Hilfseinrichtungen zur statischen Sicherung von Bauzustän-

den.  
 
Anlagen sind bauliche Anlagen und sonstige Anlagen und Einrichtun-
gen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2.  
 
(2) Barrierefrei sind bauliche Anlagen, soweit sie für Menschen mit 
Behinderung in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Er-
schwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutz-
bar sind. 
 
(3) Gebäude sind selbstständig benutzbare, überdeckte bauliche An-
lagen, die von Menschen betreten werden können und geeignet oder 
bestimmt sind, dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu 
dienen.  
 
(4) Gebäude werden in folgende Gebäudeklassen eingeteilt, wobei 
sich die maßgebliche Höhe nach Satz 2 bestimmt:  
 
1. Gebäudeklasse 1:  
 

a) freistehende Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m und nicht 
mehr als zwei Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr 
als 400 m² und  
 

b) freistehende land- oder forstwirtschaftlich genutzte Gebäu-
de,  
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2. Gebäudeklasse 2:  
 

Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m und nicht mehr als zwei 
Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr als 400 m²,  

 
3. Gebäudeklasse 3:  
 

sonstige Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m,  
 
4. Gebäudeklasse 4:  
 

Gebäude mit einer Höhe bis zu 13 m und Nutzungseinheiten 
mit jeweils nicht mehr als 400 m²,  

 
5. Gebäudeklasse 5:  
 

sonstige Gebäude einschließlich unterirdischer Gebäude.  
 
Höhe im Sinne des Satzes 1 ist das Maß der Fußbodenoberkante des 
höchstgelegenen Aufenthaltsraumes über der festgelegten Gelände-
oberfläche im Mittel an den Gebäudeaußenwänden des jeweiligen 
Gebäudes. Die festgelegte Geländeoberfläche ist die in einem Be-
bauungsplan festgesetzte oder in der Baugenehmigung oder Teilbau-
genehmigung bestimmte Geländeoberfläche; andernfalls gilt die Höhe 
der natürlichen Geländeoberfläche als festgelegt. Die Grundflächen 
der Nutzungseinheiten im Sinne dieses Gesetzes sind die Brutto-
Grundflächen; bei der Berechnung der Brutto-Grundflächen nach 
Satz 1 bleiben Flächen in Kellergeschossen außer Betracht.  
 
(4) Sonderbauten sind Anlagen und Räume besonderer Art oder Nut-
zung, die einen der Tatbestände des § 51 Abs. 2 erfüllen.  
 

 
2. Gebäudeklasse 2:  
 

Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m und nicht mehr als zwei 
Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr als 400 m²,  

 
3. Gebäudeklasse 3:  
 

sonstige Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m,  
 
4. Gebäudeklasse 4:  
 

Gebäude mit einer Höhe bis zu 13 m und Nutzungseinheiten 
mit jeweils nicht mehr als 400 m²,  

 
5. Gebäudeklasse 5:  
 

sonstige Gebäude einschließlich unterirdischer Gebäude.  
 
Höhe im Sinne des Satzes 1 ist das Maß der Fußbodenoberkante des 
höchstgelegenen Aufenthaltsraumes über der festgelegten Gelände-
oberfläche im Mittel an den Gebäudeaußenwänden des jeweiligen 
Gebäudes. Die festgelegte Geländeoberfläche ist die in einem Be-
bauungsplan festgesetzte oder in der Baugenehmigung oder Teilbau-
genehmigung bestimmte Geländeoberfläche; andernfalls gilt die Höhe 
der natürlichen Geländeoberfläche als festgelegt. Die Grundflächen 
der Nutzungseinheiten im Sinne dieses Gesetzes sind die Brutto-
Grundflächen; bei der Berechnung der Brutto-Grundflächen nach 
Satz 1 bleiben Flächen in Kellergeschossen außer Betracht.  
 
(5) Sonderbauten sind Anlagen und Räume besonderer Art oder Nut-
zung, die einen der Tatbestände des § 51 Abs. 2 erfüllen.  
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Landesbauordnung (alt) Landesbauordnung (neu) 
(5) Aufenthaltsräume sind Räume, die zum nicht nur vorübergehen-
den Aufenthalt von Menschen bestimmt oder geeignet sind.  
 
(6) Geschosse sind oberirdische Geschosse, wenn ihre Deckenober-
kanten im Mittel mehr als 1,40 m über die festgelegte Geländeober-
fläche hinausragen; im Übrigen sind sie Kellergeschosse. Oberirdi-
sche Geschosse sind Staffelgeschosse, wenn sie gegenüber mindes-
tens einer Außenwand des jeweils darunter liegenden Geschosses 
um mindestens zwei Drittel ihrer Wandhöhe zurücktreten. Hohlräume 
zwischen der obersten Decke und der Bedachung, in denen Aufent-
haltsräume nicht möglich sind, sind keine Geschosse.  
 
 
(7) Vollgeschosse sind oberirdische Geschosse, wenn sie über min-
destens drei Viertel ihrer Grundfläche eine Höhe von mindestens 
2,30 m haben, Staffelgeschosse sind Vollgeschosse, wenn sie über 
mindestens drei Viertel der Grundfläche des darunter liegenden Ge-
schosses eine Höhe von mindestens 2,30 m haben; die Höhe der 
Geschosse wird von der Oberkante des Fußbodens bis zur Oberkan-
te des Fußbodens der darüber liegenden Decke, bei Geschossen mit 
Dachflächen bis zur Oberkante der Dachhaut gemessen.  
 
(8) Stellplätze sind Flächen, die dem Abstellen von Kraftfahrzeugen 
außerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen dienen. Garagen sind 
Gebäude oder Gebäudeteile zum Abstellen von Kraftfahrzeugen. 
Ausstellungs-, Verkaufs-, Werk- und Lagerräume für Kraftfahrzeuge 
sind keine Stellplätze oder Garagen.  
 
(9) Feuerstätten sind in oder an Gebäuden ortsfest genutzte Anlagen 
oder Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, durch Verbrennung 
Wärme zu erzeugen.  
 
 

(6) Aufenthaltsräume sind Räume, die zum nicht nur vorübergehen-
den Aufenthalt von Menschen bestimmt oder geeignet sind.  
 
(7) Geschosse sind oberirdische Geschosse, wenn ihre Deckenober-
kanten im Mittel mehr als 1,40 m über die festgelegte Geländeober-
fläche hinausragen; im Übrigen sind sie Kellergeschosse. Oberirdi-
sche Geschosse sind Staffelgeschosse, wenn sie als oberstes Ge-
schoss gegenüber mindestens einer Außenwand des jeweils darunter 
liegenden Geschosses um mindestens zwei Drittel ihrer Wandhöhe 
zurücktreten. Hohlräume zwischen der obersten Decke und der Be-
dachung, in denen Aufenthaltsräume nicht möglich sind, sind keine 
Geschosse.  
 
(8) Vollgeschosse sind oberirdische Geschosse, wenn sie über min-
destens drei Viertel ihrer Grundfläche eine Höhe von mindestens 
2,30 m haben, Staffelgeschosse sind Vollgeschosse, wenn sie über 
mindestens drei Viertel der Grundfläche des darunter liegenden Ge-
schosses eine Höhe von mindestens 2,30 m haben; die Höhe der 
Geschosse wird von der Oberkante des Fußbodens bis zur Oberkan-
te des Fußbodens der darüber liegenden Decke, bei Geschossen mit 
Dachflächen bis zur Oberkante der Dachhaut gemessen.  
 
(9) Stellplätze sind Flächen, die dem Abstellen von Kraftfahrzeugen 
außerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen dienen. Garagen sind 
Gebäude oder Gebäudeteile zum Abstellen von Kraftfahrzeugen. 
Ausstellungs-, Verkaufs-, Werk- und Lagerräume für Kraftfahrzeuge 
sind keine Stellplätze oder Garagen.  
 
(10) Feuerstätten sind in oder an Gebäuden ortsfest genutzte Anla-
gen oder Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, durch Verbrennung 
Wärme zu erzeugen.  
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(10) Bauprodukte sind  
 
1. Baustoffe, Bauteile und Anlagen, die hergestellt werden, um 

dauerhaft in bauliche Anlagen eingebaut zu werden,  
 
 
2. aus Baustoffen und Bauteilen vorgefertigte Anlagen, die her-

gestellt werden, um mit dem Erdboden verbunden zu werden, 
wie Fertighäuser, Fertiggaragen und Silos.  

 
(11) Bauart ist das Zusammenfügen von Bauprodukten zu baulichen 
Anlagen oder Teilen von baulichen Anlagen.  
 
(12) Zelt- und Campingplätze sind Grundstücke, auf denen mehr als 
fünf Zelte oder Wohnwagen zum Zwecke der Benutzung aufgestellt 
sind oder aufgestellt werden sollen.  
 

(11) Bauprodukte sind  
 
1. Baustoffe, Bauteile und Anlagen, die hergestellt werden, um 

dauerhaft in bauliche Anlagen eingebaut zu werden,  
 
 
2. aus Baustoffen und Bauteilen vorgefertigte Anlagen, die her-

gestellt werden, um mit dem Erdboden verbunden zu werden, 
wie Fertighäuser, Fertiggaragen und Silos.  

 
(12) Bauart ist das Zusammenfügen von Bauprodukten zu baulichen 
Anlagen oder Teilen von baulichen Anlagen.  
 
(13) Campingplätze sind Grundstücke, auf denen mehr als fünf 
Wohnwagen, Zelte und Campinghäuser zum Zwecke der Benutzung 
aufgestellt werden können.  
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Landesbauordnung (alt) Landesbauordnung (neu) 
 

§ 3 
Allgemeine Anforderungen 

 
(1) Bei der Planung, Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung 
baulicher Anlagen und der Gestaltung von Grundstücken ist auf den 
Schutz der natürlichen Grundlagen des Lebens sowie auf die beson-
deren Belange von Familien mit Kindern, von alten Menschen sowie 
Menschen mit Behinderungen durch den Grundsatz barrierefreien 
Bauens Rücksicht zu nehmen.  
 
(2) Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand 
zu halten, dass die öffentliche Sicherheit, insbesondere Leben und 
Gesundheit, nicht gefährdet werden und keine unzumutbaren Belästi-
gungen entstehen.  
 
(3) Die von der obersten Bauaufsichtsbehörde durch öffentliche Be-
kanntmachung als Technische Baubestimmungen eingeführten tech-
nischen Regeln sind zu beachten. Bei der Bekanntmachung kann 
hinsichtlich ihres Inhalts auf die Fundstelle verwiesen werden. Von 
den Technischen Baubestimmungen kann abgewichen werden, wenn 
mit einer anderen Lösung in gleichem Maße nachweislich die allge-
meinen Anforderungen des Absatzes 2 erfüllt werden; § 18 Abs. 3 
und § 22 bleiben unberührt.  
 
(4) Für die Beseitigung von Anlagen und für die Änderung ihrer Nut-
zung gelten die Absätze 2 und 3 entsprechend.  
 
(5) Bauprodukte und Bauarten dürfen nur verwendet werden, wenn 
bei ihrer Verwendung die baulichen Anlagen bei ordnungsgemäßer 
Instandhaltung während einer dem Zweck entsprechenden angemes-
senen Zeitdauer die Anforderungen dieses Gesetzes oder aufgrund 
dieses Gesetzes erfüllen und gebrauchstauglich sind.  

 
§ 3 

Allgemeine Anforderungen 
 
(1) Bei der Planung, Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung 
baulicher Anlagen und der Gestaltung von Grundstücken ist auf den 
Schutz der natürlichen Grundlagen des Lebens sowie auf die beson-
deren Belange von Familien mit Kindern, von alten Menschen sowie 
Menschen mit Behinderung durch den Grundsatz barrierefreien 
Bauens Rücksicht zu nehmen.  
 
(2) Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand 
zu halten, dass die öffentliche Sicherheit, insbesondere Leben und 
Gesundheit, nicht gefährdet wer-den und keine unzumutbaren Beläs-
tigungen entstehen.  
 
(3) Die von der obersten Bauaufsichtsbehörde durch öffentliche Be-
kanntmachung als Technische Baubestimmungen eingeführten tech-
nischen Regeln sind zu beachten. Bei der Bekanntmachung kann 
hinsichtlich ihres Inhalts auf die Fundstelle verwiesen werden. Von 
den Technischen Baubestimmungen kann abgewichen werden, wenn 
mit einer anderen Lösung in gleichem Maße nachweislich die allge-
meinen Anforderungen des Absatzes 2 erfüllt werden; § 18 Abs. 3 
und § 22 bleiben unberührt.  
 
(4) Für die Beseitigung von Anlagen und für die Änderung ihrer Nut-
zung gelten die Absätze 2 und 3 entsprechend.  
 
(5) Bauprodukte und Bauarten dürfen nur verwendet werden, wenn 
bei ihrer Verwendung die baulichen Anlagen bei ordnungsgemäßer 
Instandhaltung während einer dem Zweck entsprechenden angemes-
senen Zeitdauer die Anforderungen dieses Gesetzes oder aufgrund 
dieses Gesetzes erfüllen und gebrauchstauglich sind.  
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(6) Bauprodukte und Bauarten, die in Vorschriften anderer Vertrags-
staaten des Abkommens vom 2. Mai 1992 – EWR-Abkommen – Ge-
setz vom 31. März 1993 (BGBl. II S. 266), geändert durch Gesetz 
vom 25. August 1993 (BGBl. II S. 1294), über den europäischen Wirt-
schaftsraum genannten technischen Anforderungen entsprechen, 
dürfen verwendet oder angewendet werden, wenn das geforderte 
nationale Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit, Umwelt-
schutz und Gebrauchstauglichkeit gleichermaßen dauerhaft erreicht 
wird.  
 

 
(6) Bauprodukte und Bauarten, die in Vorschriften anderer Vertrags-
staaten des Abkommens vom 2. Mai 1992 – EWR-Abkommen – Ge-
setz vom 31. März 1993 (BGBl. II S. 266), geändert durch Gesetz 
vom 25. August 1993 (BGBl. II S. 1294), über den europäischen Wirt-
schaftsraum genannten technischen Anforderungen entsprechen, 
dürfen verwendet oder angewendet werden, wenn das geforderte 
nationale Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit, Umwelt-
schutz und Gebrauchstauglichkeit gleichermaßen dauerhaft erreicht 
wird.  
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Landesbauordnung (alt) Landesbauordnung (neu) 
 

Zweiter Teil 
Das Grundstück und seine Bebauung 

 
§ 4 

Bebauung der Grundstücke mit Gebäuden 
 
(1) Das Baugrundstück muss nach seiner Beschaffenheit für die bau-
liche Anlage so geeignet sein, dass durch Wasser, Feuchtigkeit sowie 
andere chemische, physikalische oder biologische Einflüsse Gefah-
ren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen.  
 
(2) Gebäude dürfen nur errichtet werden, wenn das Grundstück in 
angemessener Breite an einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsflä-
che liegt oder wenn das Grundstück eine befahrbare, öffentlich-
rechtlich gesicherte Zufahrt zu einer befahrbaren öffentlichen Ver-
kehrsfläche hat. Wohnwege ohne Befahrbarkeit sind zulässig, wenn 
Bedenken wegen des Brandschutzes nicht bestehen.  
 
(3) Ein Gebäude auf mehreren Grundstücken ist nur zulässig, wenn 
durch Baulast gesichert ist, dass dadurch keine Verhältnisse eintreten 
können, die Vorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Ge-
setzes widersprechen.  
 

 
Zweiter Teil 

Das Grundstück und seine Bebauung 
 

§ 4 
Bebauung der Grundstücke mit Gebäuden 

 
(1) Das Baugrundstück muss nach seiner Beschaffenheit für die bau-
liche Anlage so geeignet sein, dass durch Wasser, Feuchtigkeit sowie 
andere chemische, physikalische oder biologische Einflüsse Gefah-
ren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen.  
 
(2) Gebäude dürfen nur errichtet werden, wenn das Grundstück in 
angemessener Breite an einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsflä-
che liegt oder wenn das Grundstück eine befahrbare, öffentlich-
rechtlich gesicherte Zufahrt zu einer befahrbaren öffentlichen Ver-
kehrsfläche hat. Wohnwege ohne Befahrbarkeit sind zulässig, wenn 
Bedenken wegen des Brandschutzes nicht bestehen.  
 
(3) Ein Gebäude auf mehreren Grundstücken ist nur zulässig, wenn 
durch Baulast gesichert ist, dass dadurch keine Verhältnisse eintreten 
können, die Vorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Ge-
setzes widersprechen.  
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Landesbauordnung (alt) Landesbauordnung (neu) 
 

§ 5 
Zugänge und Zufahrten auf den Grundstücken 

 
(1) Von öffentlichen Verkehrsflächen ist insbesondere für die Feuer-
wehr ein geradliniger Zu- oder Durchgang zu rückwärtigen Gebäuden 
zu schaffen; zu anderen Gebäuden ist er zu schaffen, wenn der zwei-
te Rettungsweg dieser Gebäude über Rettungsgeräte der Feuerwehr 
führt. Zu Gebäuden, bei denen die Oberkante der Brüstung von zum 
Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen mehr als 8 m über Ge-
lände liegt, ist in den Fällen des Satzes 1 anstelle eines Zu- oder 
Durchgangs eine Zu- oder Durchfahrt zu schaffen. Ist für die Perso-
nenrettung der Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erforderlich, sind 
die dafür erforderlichen Aufstell- und Bewegungsflächen vorzusehen. 
Bei Gebäuden, die ganz oder mit Teilen mehr als 50 m von einer öf-
fentlichen Verkehrsfläche entfernt sind, sind Zufahrten oder Durch-
fahrten nach Satz 2 zu den vor und hinter den Gebäuden gelegenen 
Grundstücksteilen und Bewegungsflächen herzustellen, wenn sie aus 
Gründen des Feuerwehreinsatzes erforderlich sind.  
 
(2) Zu- und Durchfahrten, Aufstellflächen und Bewegungsflächen 
müssen für Feuerwehrfahrzeuge ausreichend befestigt und tragfähig 
sein; sie sind als solche zu kennzeichnen und ständig frei zu halten; 
die Kennzeichnung von Zufahrten muss von der öffentlichen Ver-
kehrsfläche aus sichtbar sein.  
 

 
§ 5 

Zugänge und Zufahrten auf den Grundstücken 
 
(1) Von öffentlichen Verkehrsflächen ist insbesondere für die Feuer-
wehr ein geradliniger Zu- oder Durchgang zu rückwärtigen Gebäuden 
zu schaffen; zu anderen Gebäuden ist er zu schaffen, wenn der zwei-
te Rettungsweg dieser Gebäude über Rettungsgeräte der Feuerwehr 
führt. Zu Gebäuden, bei denen die Oberkante der Brüstung von zum 
Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen mehr als 8 m über Ge-
lände liegt, ist in den Fällen des Satzes 1 anstelle eines Zu- oder 
Durchgangs eine Zu- oder Durchfahrt zu schaffen. Ist für die Perso-
nenrettung der Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erforderlich, sind 
die dafür erforderlichen Aufstell- und Bewegungsflächen vorzusehen. 
Bei Gebäuden, die ganz oder mit Teilen mehr als 50 m von einer öf-
fentlichen Verkehrsfläche entfernt sind, sind Zufahrten oder Durch-
fahrten nach Satz 2 zu den vor und hinter den Gebäuden gelegenen 
Grundstücksteilen und Bewegungsflächen herzustellen, wenn sie aus 
Gründen des Feuerwehreinsatzes erforderlich sind.  
 
(2) Zu- und Durchfahrten, Aufstellflächen und Bewegungsflächen 
müssen für Feuerwehrfahrzeuge ausreichend befestigt und tragfähig 
sein; sie sind als solche zu kennzeichnen und ständig frei zu halten; 
die Kennzeichnung von Zufahrten muss von der öffentlichen Ver-
kehrsfläche aus sichtbar sein. 
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Landesbauordnung (alt) Landesbauordnung (neu) 
 

§ 6 
Abstandflächen, Abstände 

 
(1) Vor den Außenwänden von Gebäuden sind Abstandflächen von 
oberirdischen Gebäuden freizuhalten. Satz 1 gilt entsprechend für 
andere Anlagen, von denen Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen, 
gegenüber Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Wirkungen wie von 
Gebäuden gehen von ihnen insbesondere aus, wenn sie länger als 
5 m und höher als 2 m sind, bei Terrassen, wenn diese höher als 1 m 
sind. Eine Abstandfläche ist nicht erforderlich vor Außenwänden, die 
an Grundstücksgrenzen errichtet werden, wenn nach planungsrechtli-
chen Vorschriften an die Grenze gebaut werden muss oder gebaut 
werden darf.  
 
(2) Abstandflächen sowie Abstände nach § 31 Abs. 2 Nr. 1 und § 33 
Abs. 2 müssen auf dem Grundstück selbst liegen. Sie dürfen auch auf 
öffentlichen Verkehrs-, Grün- und Wasserflächen liegen, jedoch nur 
bis zu deren Mitte. Abstandflächen sowie Abstände im Sinne des 
Satzes 1 dürfen sich ganz oder teilweise auf andere Grundstücke er-
strecken, wenn öffentlich-rechtlich gesichert ist, dass sie nicht über-
baut werden; diese Abstandflächen dürfen auf die auf diesen Grund-
stücken erforderlichen anderen Abstandflächen nicht angerechnet 
werden.  
 
(3) Die Abstandflächen dürfen sich nicht überdecken; dies gilt nicht 
für  
 
1. Außenwände, die in einem Winkel von mehr als 75° zueinan-

der stehen,  
 
2. Außenwände zu einem fremder Sicht entzogenen Gartenhof 

bei Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,  

 
§ 6 

Abstandflächen, Abstände 
 
(1) Vor den Außenwänden von Gebäuden sind Abstandflächen von 
oberirdischen Gebäuden freizuhalten. Satz 1 gilt entsprechend für 
andere Anlagen, von denen Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen, 
gegenüber Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Wirkungen wie von 
Gebäuden gehen von ihnen insbesondere aus, wenn sie länger als 
5 m und höher als 2 m sind, bei Terrassen, wenn diese höher als 1 m 
sind. Eine Abstandfläche ist nicht erforderlich vor Außenwänden, die 
an Grundstücksgrenzen errichtet werden, wenn nach planungsrechtli-
chen Vorschriften an die Grenze gebaut werden muss oder gebaut 
werden darf  
 
(2) Abstandflächen sowie Abstände nach § 31 Abs. 2 Nr. 1 und § 33 
Abs. 2 müssen auf dem Grundstück selbst liegen. Sie dürfen auch auf 
öffentlichen Verkehrs-, Grün- und Wasserflächen liegen, jedoch nur 
bis zu deren Mitte. Abstandflächen sowie Abstände im Sinne des 
Satzes 1 dürfen sich ganz oder teilweise auf andere Grundstücke er-
strecken, wenn öffentlich-rechtlich gesichert ist, dass sie nicht über-
baut werden; diese Abstandflächen dürfen auf die auf diesen Grund-
stücken erforderlichen anderen Abstandflächen nicht angerechnet 
werden.  
 
(3) Die Abstandflächen dürfen sich nicht überdecken; dies gilt nicht 
für  
 
1. Außenwände, die in einem Winkel von mehr als 75° zueinan-

der stehen,  
 
2. Außenwände zu einem fremder Sicht entzogenen Gartenhof 

bei Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,  
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Landesbauordnung (alt) Landesbauordnung (neu) 
3. Gebäude und andere bauliche Anlagen, die in den Abstandflä-

chen zulässig sind.  
 
(4) Die Tiefe der Abstandfläche bemisst sich nach der Wandhöhe; sie 
wird senkrecht zur Wand gemessen. Wandhöhe ist das Maß von der 
festgelegten Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit 
der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand. Zur Wand-
höhe werden jeweils hinzugerechnet  
 
1. zu einem Viertel die Höhe von  
 

a) Dächern und Dachteilen, die von Dachflächen mit einer 
Neigung von mehr als 45° begrenzt werden,  

 
b) Dächern mit Dachgauben oder Dachaufbauten, deren Ge-

samtbreite je Dachfläche mehr als die Hälfte der Gebäu-
dewand beträgt,  

 
2. voll die Höhe von Dächern und Dachteilen, die von Dachflä-

chen mit einer Neigung von mehr als 70° begrenzt we rden.  
 
Das sich ergebende Maß ist H.  
 
(5) Die Tiefe der Abstandflächen beträgt 0,4 H, mindestens 3 m. In 
Gewerbe- und Industriegebieten genügt eine Tiefe von 0,2 H, mindes-
tens 3 m. Vor den Außenwänden von Wohngebäuden der Gebäude-
klassen 1 und 2 mit nicht mehr als drei oberirdischen Geschossen 
genügt als Tiefe der Abstandfläche 3 m.  
 
 
 
 
 

3. Gebäude und andere bauliche Anlagen, die in den Abstandflä-
chen zulässig sind.  

 
(4) Die Tiefe der Abstandfläche bemisst sich nach der Wandhöhe; sie 
wird senkrecht zur Wand gemessen. Wandhöhe ist das Maß von der 
festgelegten Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit 
der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand. Zur Wand-
höhe werden jeweils hinzugerechnet  
 
1. zu einem Viertel die Höhe von  
 

a) Dächern und Dachteilen, die von Dachflächen mit einer 
Neigung von mehr als 45° begrenzt werden,  

 
b) Dächern mit Dachgauben oder Dachaufbauten, deren Ge-

samtbreite je Dachfläche mehr als die Hälfte der Gebäu-
dewand beträgt,  

 
2. voll die Höhe von Dächern und Dachteilen, die von Dachflä-

chen mit einer Neigung von mehr als 70° begrenzt we rden.  
 
Das sich ergebende Maß ist H.  
 
(5) Die Tiefe der Abstandflächen beträgt 0,4 H, mindestens 3 m. In 
Gewerbe- und Industriegebieten genügt eine Tiefe von 0,2 H, mindes-
tens 3 m. Vor den Außenwänden von Wohngebäuden der Gebäude-
klassen 1 und 2 mit nicht mehr als drei oberirdischen Geschossen 
genügt als Tiefe der Abstandfläche 3 m. Werden von einer städtebau-
lichen Satzung oder einer Satzung nach § 84 Außenwände zugelas-
sen oder vorgeschrieben, vor denen Abstandflächen größerer oder 
geringerer Tiefe als nach den Sätzen 1 bis 3 liegen müssten, finden 
die Sätze 1 bis 3 keine Anwendung, es sei denn, die Satzung ordnet 
die Geltung dieser Vorschriften an. 
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Landesbauordnung (alt) Landesbauordnung (neu) 
 
(6) Bei der Bemessung der Abstandflächen bleiben außer Betracht  
 
1. vor die Außenwand vortretende Bauteile wie Gesimse und 

Dachüberstände, wenn sie 
 

a) nicht mehr als 1,50 m vor diese Außenwand vortreten  
 
und  

 
b) mindestens 2 m von der gegenüber liegenden Nachbar-

grenze entfernt bleiben,  
 
2. Vorbauten, wenn sie  
 

a) insgesamt nicht mehr als ein Drittel der jeweiligen Wand-
länge in Anspruch nehmen,  

 
b) nicht mehr als 1,50 m vor die Außenwand vortreten und  

 
c) mindestens 2 m von der gegenüber liegenden Nachbar-

grenze entfernt bleiben,  
 
3. nachträgliche Wärmeschutzmaßnahmen an bestehenden Ge-

bäuden mit bis zu 0,20 m Dicke, wenn ein Abstand von min-
destens 2,30 m zur Nachbargrenze erhalten bleibt.  

 
 
 
 
 
 
 

 
(6) Bei der Bemessung der Abstandflächen bleiben außer Betracht  
 
1. vor die Außenwand vortretende Bauteile wie Gesimse und 

Dachüberstände, wenn sie  
 

a) nicht mehr als 1,50 m vor diese Außenwand vortreten  
 

und  
 

b) mindestens 2 m von der gegenüber liegenden Nachbar-
grenze entfernt bleiben,  

 
2. Vorbauten, wenn sie  
 

a) insgesamt nicht mehr als ein Drittel der jeweiligen Wand-
länge in Anspruch nehmen,  

 
b) nicht mehr als 1,50 m vor die Außenwand vortreten und  

 
c) mindestens 2 m von der gegenüber liegenden Nachbar-

grenze entfernt bleiben,  
 
3. bei Gebäuden an der Grundstücksgrenze die Seitenwände von 

Vorbauten in den Maßen der Nummer 2 a und b und Dachauf-
bauten, auch wenn sie nicht an der Grundstücksgrenze errich-
tet werden,  

 
4. Maßnahmen zum Zwecke der Energieeinsparung und Solaran-

lagen an bestehenden Gebäuden unabhängig davon, ob diese 
den Anforderungen der Absätze 2 bis 6 Nummer 1 bis 3 ent-
sprechen, wenn ein Abstand von mindestens 2,30 m zur 
Nachbargrenze erhalten bleibt.  
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(7) In den Abstandflächen eines Gebäudes sowie ohne eigene Ab-
standflächen sind, auch wenn sie nicht an die Grundstücksgrenze 
oder an das Gebäude angebaut werden, zulässig  
 
1. Garagen,  
 
2. Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten, die der 

Telekommunikation, der öffentlichen Versorgung mit Wasser, 
Gas, Elektrizität, Wärme oder der öffentlichen Abwasserver-
sorgung dienen,  

 
3. sonstige Gebäude ohne Aufenthaltsräume,  
 
4. gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer mittleren Höhe 

bis zu 2,75 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze 
von 9 m,  

 
5. Stützwände und geschlossene Einfriedungen in Gewerbe- und 

Industriegebieten, außerhalb dieser Baugebiete mit einer Höhe 
bis zu 1,50 m.  

 
Soweit die in Satz 1 genannten Gebäude den Abstand zur Grund-
stücksgrenze von 3 m unterschreiten, darf einschließlich darauf er-
richteter Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie  
 
1. deren Gesamtlänge an keiner der jeweiligen Grundstücks-

grenzen des Baugrundstücks größer als 9 m sein und  
 
2. deren mittlere Wandhöhe 2,75 m über der an der Grund-

stücksgrenze festgelegten Geländeoberfläche nicht überstei-
gen.  

 

 
(7) In den Abstandflächen eines Gebäudes sowie ohne eigene Ab-
standflächen sind, auch wenn sie nicht an die Grundstücksgrenze 
oder an das Gebäude angebaut werden, zulässig  
 
1. Garagen,  
 
2. Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten, die der 

Telekommunikation, der öffentlichen Versorgung mit Wasser, 
Gas, Elektrizität, Wärme oder der öffentlichen Abwasserver-
sorgung dienen,  

 
3. sonstige Gebäude ohne Aufenthaltsräume,  
 
4. gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer mittleren Höhe 

bis zu 2,75 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze 
von 9 m,  

 
5. Stützwände und geschlossene Einfriedungen in Gewerbe- und 

Industriegebieten, außerhalb dieser Baugebiete mit einer Höhe 
bis zu 1,50 m.  

 
Soweit die in Satz 1 genannten Gebäude den Abstand zur Grund-
stücksgrenze von 3 m unterschreiten, darf einschließlich darauf er-
richteter Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie  
 
1. deren Gesamtlänge an keiner der jeweiligen Grundstücks-

grenzen des Baugrundstücks größer als 9 m sein und  
 
2. deren mittlere Wandhöhe 2,75 m über der an der Grund-

stücksgrenze festgelegten Geländeoberfläche nicht überstei-
gen.  
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In den in Satz 1 Nr. 3 genannten Gebäuden sind Leitungen und Zäh-
ler für Energie und Wasser, Feuerstätten für flüssige oder gasförmige 
Brennstoffe mit einer Nennwärmeleistung bis zu 28 kW und Wärme-
pumpen entsprechender Leistung zulässig.  
 
(8) In den Abstandflächen sowie ohne eigene Abstandflächen sind 
Kleinkinderspielplätze, Abstellanlagen für Fahrräder ohne Über-
dachung, Schwimmbecken, Maste, Terrassen, Pergolen und Über-
dachungen von Freisitzen sowie untergeordnete bauliche Anlagen 
wie offene Einfriedungen zulässig.  
 

In den in Satz 1 Nr. 3 genannten Gebäuden sind Leitungen und Zäh-
ler für Energie und Wasser, Feuerstätten für flüssige oder gasförmige 
Brennstoffe mit einer Nennwärmeleistung bis zu 28 kW und Wärme-
pumpen entsprechender Leistung zulässig.  
 
(8) In den Abstandflächen sowie ohne eigene Abstandflächen sind 
Kleinkinderspielplätze, Abstellanlagen für Fahrräder ohne Über-
dachung, Schwimmbecken, Maste, Terrassen, Pergolen und Über-
dachungen von Freisitzen sowie untergeordnete bauliche Anlagen 
wie offene Einfriedungen zulässig.  
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§ 7 
Teilung von Grundstücken 

 
(1) Durch die Teilung eines Grundstückes dürfen keine Verhältnisse 
geschaffen werden, die Vorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund 
dieses Gesetzes widersprechen.  
 
(2) Soll bei einer Teilung nach Absatz 1 von Vorschriften dieses Ge-
setzes oder aufgrund dieses Gesetzes abgewichen werden, ist § 71 
entsprechend anzuwenden.  
 

 
§ 7 

Teilung von Grundstücken 
 
(1) Durch die Teilung eines Grundstückes dürfen keine Verhältnisse 
geschaffen werden, die Vorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund 
dieses Gesetzes widersprechen.  
 
(2) Soll bei einer Teilung nach Absatz 1 von Vorschriften dieses Ge-
setzes oder aufgrund dieses Gesetzes abgewichen werden, ist § 71 
entsprechend anzuwenden.  
 



 - 23 - 

 

Landesbauordnung (alt) Landesbauordnung (neu) 
 

§ 8 
Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke, 

Kleinkinderspielplätze 
 
(1) Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke sind  
 
1. wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und  
 
2. zu begrünen oder zu bepflanzen,  
 
soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zulässigen Verwen-
dung der Flächen entgegenstehen. Satz 1 findet keine Anwendung, 
soweit Satzungen Festsetzungen zu den nicht überbauten Flächen 
treffen.  
 
(2) Bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als zehn Wohnungen 
ist auf dem Baugrundstück oder in unmittelbarer Nähe auf einem an-
deren geeigneten Grundstück ein ausreichend großer Spielplatz für 
noch nicht schulpflichtige Kinder (Kleinkinder) anzulegen, dessen 
dauerhafte Nutzung für diesen Zweck öffentlich-rechtlich gesichert 
sein muss. Dies gilt nicht, wenn in unmittelbarer Nähe eine Gemein-
schaftsanlage oder ein sonstiger für die Kinder nutzbarer Spielplatz 
geschaffen wird oder vorhanden oder ein solcher Spielplatz wegen 
der Art und der Lage der Wohnung nicht erforderlich ist. Bei beste-
henden Gebäuden nach Satz 1 kann die Anlage von Spielplätzen für 
Kleinkinder verlangt werden, sofern auf dem Baugrundstück die benö-
tigten Flächen in geeigneter Lage und Größe vorhanden sind. Die 
Gemeinde kann durch Satzung für genau abgegrenzte Teile des Ge-
meindegebietes bestimmen, dass für bestehende Gebäude nach 
Satz 1 Spielplätze für Kleinkinder anzulegen sind.  
 

 
§ 8 

Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke, 
Kleinkinderspielplätze 

 
(1) Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke sind  
 
1. wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und  
 
2. zu begrünen oder zu bepflanzen,  
 
soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zulässigen Verwen-
dung der Flächen entgegenstehen. Satz 1 findet keine Anwendung, 
soweit Satzungen Festsetzungen zu den nicht überbauten Flächen 
treffen.  
 
(2) Bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als zehn Wohnungen 
ist auf dem Baugrundstück oder in unmittelbarer Nähe auf einem an-
deren geeigneten Grundstück ein ausreichend großer Spielplatz für 
noch nicht schulpflichtige Kinder (Kleinkinder) anzulegen, dessen 
dauerhafte Nutzung für diesen Zweck öffentlich-rechtlich gesichert 
sein muss. Dies gilt nicht, wenn in unmittelbarer Nähe eine Gemein-
schaftsanlage oder ein sonstiger für die Kinder nutzbarer Spielplatz 
geschaffen wird oder vorhanden oder ein solcher Spielplatz wegen 
der Art und der Lage der Wohnung nicht erforderlich ist. Bei beste-
henden Gebäuden nach Satz 1 kann die Anlage von Spielplätzen für 
Kleinkinder verlangt werden, sofern auf dem Baugrundstück die benö-
tigten Flächen in geeigneter Lage und Größe vorhanden sind. Die 
Gemeinde kann durch Satzung für genau abgegrenzte Teile des Ge-
meindegebietes bestimmen, dass für bestehende Gebäude nach 
Satz 1 Spielplätze für Kleinkinder anzulegen sind. 
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§ 9 
Sicherheit und Überschaubarkeit der Wegführung 

 
Die Fuß- und Radwege auf den Grundstücken zwischen öffentlicher 
Verkehrsfläche, Gemeinschaftsanlagen und Eingängen von Gebäu-
den mit mehr als zwei Wohnungen müssen überschaubar und barrie-
refrei gestaltet und beleuchtet sein.  
 

 
§ 9 

Sicherheit und Überschaubarkeit der Wegführung 
 
Die Fuß- und Radwege auf den Grundstücken zwischen öffentlicher 
Verkehrsfläche, Gemeinschaftsanlagen und Eingängen von Gebäu-
den mit mehr als zwei Wohnungen müssen überschaubar und barrie-
refrei gestaltet und beleuchtet sein.  
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Dritter Teil 
Bauliche Anlagen 

 
Abschnitt I 
Gestaltung 

 
§ 10 

Gestaltung 
 
Bauliche Anlagen müssen nach Form, Maßstab, Verhältnis der 
Baumassen und Bauteile zueinander, Werkstoff und Farbe so gestal-
tet sein, dass sie nicht verunstaltet wirken. Bauliche Anlagen dürfen 
das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild nicht verunstalten.  
 

 
Dritter Teil 

Bauliche Anlagen 
 

Abschnitt I 
Gestaltung 

 
§ 10 

Gestaltung 
 
Bauliche Anlagen müssen nach Form, Maßstab, Verhältnis der 
Baumassen und Bauteile zueinander, Werkstoff und Farbe so gestal-
tet sein, dass sie nicht verunstaltet wirken. Bauliche Anlagen dürfen 
das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild nicht verunstalten.  
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§ 11 
Anlagen der Außenwerbung, Warenautomaten 

 
(1) Anlagen der Außenwerbung (Werbeanlagen) sind alle ortsfesten 
Einrichtungen, die der Ankündigung oder Anpreisung oder als Hin-
weis auf Gewerbe oder Beruf dienen und vom öffentlichen Verkehrs-
raum aus sichtbar sind. Hierzu zählen insbesondere Schilder, Be-
schriftungen, Bemalungen, Lichtwerbungen, Schaukästen sowie für 
Zettelanschläge und Bogenanschläge oder Lichtwerbung bestimmte 
Säulen, Tafeln und Flächen.  
 
(2) Für Werbeanlagen, die bauliche Anlagen sind, gelten die in die-
sem Gesetz an bauliche Anlagen gestellten Anforderungen. Werbe-
anlagen, die keine baulichen Anlagen sind, dürfen weder bauliche 
Anlagen noch das Straßenbild, Orts- oder Landschaftsbild verunstal-
ten oder die Sicherheit des Verkehrs gefährden. Die störende Häu-
fung von Werbeanlagen ist unzulässig.  
 
(3) Außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile sind Wer-
beanlagen unzulässig. Ausgenommen sind, soweit in anderen Vor-
schriften nichts anderes bestimmt ist,  
 
1. Werbeanlagen an der Stätte der Leistung,  
 
2. Schilder, die die Inhaberin oder den Inhaber und die Art ge-

werblicher Betriebe kennzeichnen (Hinweisschilder), wenn sie 
vor Ortsdurchfahrten auf einer Tafel zusammengefasst sind,  

 
3. einzelne Hinweiszeichen an Verkehrsstraßen und Wegab-

zweigungen, die im Interesse des Verkehrs auf außerhalb der 
Ortsdurchfahrten liegende Betriebe oder versteckt liegende 
Stätten aufmerksam machen,  

 
§ 11 

Anlagen der Außenwerbung, Warenautomaten 
 
(1) Anlagen der Außenwerbung (Werbeanlagen) sind alle ortsfesten 
Einrichtungen, die der Ankündigung oder Anpreisung oder als Hin-
weis auf Gewerbe oder Beruf dienen und vom öffentlichen Verkehrs-
raum aus sichtbar sind. Hierzu zählen insbesondere Schilder, Be-
schriftungen, Bemalungen, Lichtwerbungen, Schaukästen sowie für 
Zettelanschläge und Bogenanschläge oder Lichtwerbung bestimmte 
Säulen, Tafeln und Flächen.  
 
(2) Für Werbeanlagen, die bauliche Anlagen sind, gelten die in die-
sem Gesetz an bauliche Anlagen gestellten Anforderungen. Werbe-
anlagen, die keine baulichen Anlagen sind, dürfen weder bauliche 
Anlagen noch das Straßenbild, Orts- oder Landschaftsbild verunstal-
ten oder die Sicherheit des Verkehrs gefährden. Die störende Häu-
fung von Werbeanlagen ist unzulässig.  
 
(3) Außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile sind Wer-
beanlagen unzulässig. Ausgenommen sind, soweit in anderen Vor-
schriften nichts anderes bestimmt ist,  
 
1. Werbeanlagen an der Stätte der Leistung,  
 
2. Schilder, die die Inhaberin oder den Inhaber und die Art ge-

werblicher Betriebe kennzeichnen (Hinweisschilder), wenn sie 
vor Ortsdurchfahrten auf einer Tafel zusammengefasst sind,  

 
3. einzelne Hinweiszeichen an Verkehrsstraßen und Wegab-

zweigungen, die im Interesse des Verkehrs auf außerhalb der 
Ortsdurchfahrten liegende Betriebe oder versteckt liegende 
Stätten aufmerksam machen,  
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4. Werbeanlagen an und auf Flugplätzen, Sportanlagen und Ver-

sammlungsstätten, soweit sie nicht in die freie Landschaft wir-
ken,  

 
5. Werbeanlagen auf Ausstellungs- und Messegeländen.  
 
(4) In Kleinsiedlungsgebieten, reinen Wohngebieten, allgemeinen 
Wohngebieten und Dorfgebieten sind Werbeanlagen nur zulässig an 
der Stätte der Leistung sowie Anlagen für amtliche Mitteilungen und 
zur Unterrichtung der Bevölkerung über kirchliche, kulturelle, politi-
sche, sportliche und ähnliche Veranstaltungen; freie Flächen dieser 
Anlagen dürfen auch für andere Werbung verwendet werden. In rei-
nen Wohngebieten darf an der Stätte der Leistung nur mit Hinweis-
schildern geworben werden. Auf öffentlichen Verkehrsflächen können 
ausnahmsweise auch andere Werbeanlagen in Verbindung mit bauli-
chen Anlagen, die dem öffentlichen Personennahverkehr dienen, zu-
gelassen werden, soweit diese die Eigenart des Gebietes und das 
Ortsbild nicht beeinträchtigen.  
 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten für Warenautomaten entsprechend.  
 
(6) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind nicht anzuwenden auf  
 
1. Anschläge und Lichtwerbung an dafür genehmigten Säulen, 

Tafeln und Flächen,  
 
2. Werbemittel an Zeitungs- und Zeitschriftenverkaufsstellen,  
 
3. Auslagen und Dekorationen in Fenstern und Schaukästen,  
 
4. Wahlwerbung für die Dauer eines Wahlkampfes,  
 

 
4. Werbeanlagen an und auf Flugplätzen, Sportanlagen und Ver-

sammlungsstätten, soweit sie nicht in die freie Landschaft wir-
ken,  

 
5. Werbeanlagen auf Ausstellungs- und Messegeländen.  
 
(4) In Kleinsiedlungsgebieten, reinen Wohngebieten, allgemeinen 
Wohngebieten und Dorfgebieten sind Werbeanlagen nur zulässig an 
der Stätte der Leistung sowie Anlagen für amtliche Mitteilungen und 
zur Unterrichtung der Bevölkerung über kirchliche, kulturelle, politi-
sche, sportliche und ähnliche Veranstaltungen; freie Flächen dieser 
Anlagen dürfen auch für andere Werbung verwendet werden. In rei-
nen Wohngebieten darf an der Stätte der Leistung nur mit Hinweis-
schildern geworben werden. Auf öffentlichen Verkehrsflächen können 
ausnahmsweise auch andere Werbeanlagen in Verbindung mit bauli-
chen Anlagen, die dem öffentlichen Personennahverkehr dienen, zu-
gelassen werden, soweit diese die Eigenart des Gebietes und das 
Ortsbild nicht beeinträchtigen.  
 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten für Warenautomaten entsprechend.  
 
(6) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind nicht anzuwenden auf  
 
1. Anschläge und Lichtwerbung an dafür genehmigten Säulen, 

Tafeln und Flächen,  
 
2. Werbemittel an Zeitungs- und Zeitschriftenverkaufsstellen,  
 
3. Auslagen und Dekorationen in Fenstern und Schaukästen,  
 
4. Wahlwerbung für die Dauer eines Wahlkampfes,  
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5. Werbemittel für einmalige Veranstaltungen, die längstens für 

die Dauer von 14 Tagen aufgestellt oder angebracht werden. 
 

5. Werbemittel für einmalige Veranstaltungen, die längstens für 
die Dauer von 14 Tagen aufgestellt oder angebracht werden.  
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Abschnitt II 
Allgemeine Anforderungen an die Bauausführung 

 
§ 12 

Baustelle 
 
(1) Baustellen sind so einzurichten, dass bauliche Anlagen ordnungs-
gemäß errichtet, geändert oder beseitigt werden können und Gefah-
ren oder vermeidbare Belästigungen nicht entstehen.  
 
(2) Bei Bauarbeiten, durch die unbeteiligte Personen gefährdet wer-
den können, ist die Gefahrenzone abzugrenzen oder durch Warnzei-
chen zu kennzeichnen. Baustellen müssen, soweit erforderlich, mit 
einem Bauzaun abgegrenzt, mit Schutzvorrichtungen gegen herabfal-
lende Gegenstände versehen und beleuchtet sein.  
 
(3) Bei der Ausführung nicht verfahrensfreier Bauvorhaben haben die 
Unternehmerinnen oder Unternehmer an der Baustelle ein Schild, das 
die Bezeichnung des Bauvorhabens sowie die Namen und Anschrif-
ten der Entwurfsverfasserin oder des Entwurfsverfassers, der Baulei-
terin oder des Bauleiters und der Unternehmerinnen oder Unterneh-
mer für den Rohbau enthalten muss, dauerhaft und von der öffentli-
chen Verkehrsfläche aus sichtbar anzubringen.  
 
(4) Bäume, Hecken und sonstige Bepflanzungen, die aufgrund von 
Rechtsvorschriften zu erhalten sind, müssen während der Bauausfüh-
rung geschützt werden.  
 
(5) Bei der Baustelleneinrichtung und während der Bauausführung ist 
mit Grund und Boden sparsam und sorgsam umzugehen. 
 

 
Abschnitt II 

Allgemeine Anforderungen an die Bauausführung 
 

§ 12 
Baustelle 

 
(1) Baustellen sind so einzurichten, dass bauliche Anlagen ordnungs-
gemäß errichtet, geändert oder beseitigt werden können und Gefah-
ren oder vermeidbare Belästigungen nicht entstehen.  
 
(2) Bei Bauarbeiten, durch die unbeteiligte Personen gefährdet wer-
den können, ist die Gefahrenzone abzugrenzen oder durch Warnzei-
chen zu kennzeichnen. Baustellen müssen, soweit erforderlich, mit 
einem Bauzaun abgegrenzt, mit Schutzvorrichtungen gegen herabfal-
lende Gegenstände versehen und beleuchtet sein.  
 
(3) Bei der Ausführung nicht verfahrensfreier Bauvorhaben haben die 
Unternehmerinnen oder Unternehmer an der Baustelle ein Schild, das 
die Bezeichnung des Bauvorhabens sowie die Namen und Anschrif-
ten der Entwurfsverfasserin oder des Entwurfsverfassers, der Baulei-
terin oder des Bauleiters und der Unternehmerinnen oder Unterneh-
mer für den Rohbau enthalten muss, dauerhaft und von der öffentli-
chen Verkehrsfläche aus sichtbar anzubringen.  
 
(4) Bäume, Hecken und sonstige Bepflanzungen, die aufgrund von 
Rechtsvorschriften zu erhalten sind, müssen während der Bauausfüh-
rung geschützt werden.  
 
(5) Bei der Baustelleneinrichtung und während der Bauausführung ist 
mit Grund und Boden sparsam und sorgsam umzugehen.  
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§ 13 
Standsicherheit 

 
(1) Jede bauliche Anlage muss im Ganzen und in ihren einzelnen Tei-
len für sich allein standsicher sein. Die Standsicherheit anderer bauli-
cher Anlagen und die Tragfähigkeit des Baugrundes der Nachbar-
grundstücke dürfen nicht gefährdet werden.  
 
(2) Die Verwendung gemeinsamer Bauteile für mehrere bauliche An-
lagen ist zulässig, wenn öffentlich-rechtlich gesichert ist, dass die 
gemeinsamen Bauteile bei der Beseitigung einer der baulichen Anla-
gen bestehen bleiben.  
 

 
§ 13 

Standsicherheit 
 
(1) Jede bauliche Anlage muss im Ganzen und in ihren einzelnen Tei-
len für sich allein standsicher sein. Die Standsicherheit anderer bauli-
cher Anlagen und die Tragfähigkeit des Baugrundes der Nachbar-
grundstücke dürfen nicht gefährdet werden.  
 
(2) Die Verwendung gemeinsamer Bauteile für mehrere bauliche An-
lagen ist zulässig, wenn öffentlich-rechtlich gesichert ist, dass die 
gemeinsamen Bauteile bei der Beseitigung einer der baulichen Anla-
gen bestehen bleiben.  
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§ 14 
Schutz gegen schädliche Einflüsse 

 
Bauliche Anlagen müssen so angeordnet und beschaffen sein, dass 
durch Einflüsse im Sinne des § 4 Abs. 1 Gefahren oder unzumutbare 
Belästigungen nicht entstehen.  
 

 
§ 14 

Schutz gegen schädliche Einflüsse 
 
Bauliche Anlagen müssen so angeordnet und beschaffen sein, dass 
durch Einflüsse im Sinne des § 4 Abs. 1 Gefahren oder unzumutbare 
Belästigungen nicht entstehen.  
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§ 15 
Brandschutz 

 
Anlagen sind so zu planen, anzuordnen, zu errichten, zu ändern und 
instand zu halten, dass der Entstehung eines Brandes und der Aus-
breitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird 
und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie 
wirksame Löscharbeiten möglich sind; hierbei sind auch die Belange 
der Menschen mit Behinderungen zu berücksichtigen.  
 

 
§ 15 

Brandschutz 
 
Anlagen sind so zu planen, anzuordnen, zu errichten, zu ändern und 
instand zu halten, dass der Entstehung eines Brandes und der Aus-
breitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird 
und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie 
wirksame Löscharbeiten möglich sind; hierbei sind auch die Belange 
der Menschen mit Behinderung zu berücksichtigen.  
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§ 16 
Wärme-, Schall-, Erschütterungsschutz 

 
(1) Gebäude müssen einen ihrer Nutzung und den klimatischen Ver-
hältnissen entsprechenden Wärmeschutz haben.  
 
(2) Gebäude müssen einen ihrer Nutzung entsprechenden Schall-
schutz haben. Geräusche, Erschütterungen oder Schwingungen, die 
von ortsfesten Einrichtungen in baulichen Anlagen oder auf Bau-
grundstücken ausgehen, sind so zu dämmen, dass Gefahren oder 
unzumutbare Belästigungen nicht entstehen.  
 

 
§ 16 

Wärme-, Schall-, Erschütterungsschutz 
 
(1) Gebäude müssen einen ihrer Nutzung und den klimatischen Ver-
hältnissen entsprechenden Wärmeschutz haben.  
 
(2) Gebäude müssen einen ihrer Nutzung entsprechenden Schall-
schutz haben. Geräusche, Erschütterungen oder Schwingungen, die 
von ortsfesten Einrichtungen in baulichen Anlagen oder auf Bau-
grundstücken ausgehen, sind so zu dämmen, dass Gefahren oder 
unzumutbare Belästigungen nicht entstehen.  
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§ 17 
Verkehrssicherheit 

 
(1) Bauliche Anlagen und die dem Verkehr dienenden nicht überbau-
ten Flächen von bebauten Grundstücken müssen verkehrssicher 
sein.  
 
(2) Die Sicherheit des öffentlichen Verkehrs darf durch bauliche Anla-
gen oder deren Nutzung nicht gefährdet werden. 
 

 
§ 17 

Verkehrssicherheit 
 
(1) Bauliche Anlagen und die dem Verkehr dienenden nicht überbau-
ten Flächen von bebauten Grundstücken müssen verkehrssicher 
sein.  
 
(2) Die Sicherheit des öffentlichen Verkehrs darf durch bauliche Anla-
gen oder deren Nutzung nicht gefährdet werden. 
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Abschnitt III 
Bauprodukte, Bauarten 

 
 

§ 18 
Bauprodukte 

 
(1) Bauprodukte dürfen für die Errichtung, Änderung und Instandhal-
tung baulicher Anlagen nur verwendet werden, wenn sie für den Ver-
wendungszweck  
 
1. von den nach Absatz 2 bekannt gemachten technischen Re-

geln nicht oder nicht wesentlich abweichen (geregelte Baupro-
dukte) oder nach Absatz 3 zulässig sind und wenn sie auf-
grund des Übereinstimmungsnachweises nach § 23 das Über-
einstimmungszeichen (Ü-Zeichen) tragen oder  

 
2. nach den Vorschriften  
 

a) des Bauproduktengesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 28. April 1998 (BGBl. I S. 812), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 76 der Verordnung vom 31. Oktober 
2006 (BGBl. I S. 2407),  

 
 
 
 

b) zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates zur 
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie) 
vom 21. Dezember 1988 (ABl. EG Nr. L 40 S. 12), geändert 
durch Artikel 4 der Richtlinie 93/68/EWG des Rates vom 

 
Abschnitt III 

Bauprodukte, Bauarten; Brandverhalten von  
Baustoffen und Bauteilen 

 
§ 18 

Bauprodukte 
 
(1) Bauprodukte dürfen für die Errichtung, Änderung und Instandhal-
tung baulicher Anlagen nur verwendet werden, wenn sie für den Ver-
wendungszweck  
 
1. von den nach Absatz 2 bekannt gemachten technischen Re-

geln nicht oder nicht wesentlich abweichen (geregelte Baupro-
dukte) oder nach Absatz 3 zulässig sind und wenn sie auf-
grund des Übereinstimmungsnachweises nach § 23 das Über-
einstimmungszeichen (Ü-Zeichen) tragen oder  

 
2. nach  
 

a) der Verordnung (EU) Nr.  305/2011 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung 
harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bau-
produkten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG 
des Rates (Bauproduktenverordnung) (ABl. L 88 S. 5, ber. 
2013 ABI. L 103 S. 10), zuletzt geändert durch Verordnung 
(EU) Nr. 574/2014 (ABl. L 159 S. 41), 

 
b) anderen unmittelbar geltenden Vorschriften der Europäi-

schen Union oder 
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22. Juli 1993 (ABl. EG Nr. L 220 S. 1), durch andere Mit-
gliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften und andere 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum oder  

 
c) zur Umsetzung sonstiger Richtlinien der Europäischen 

Gemeinschaften, soweit diese die wesentlichen Anforde-
rungen nach § 5 Abs. 1 des Bauproduktengesetzes be-
rücksichtigen,  

 
in den Verkehr gebracht und gehandelt werden dürfen, insbe-
sondere das Zeichen der Europäischen Gemeinschaften (CE-
Zeichen) tragen und dieses Zeichen die nach Absatz 7 Nr. 1 
festgelegten Klassen und Leistungsstufen ausweist oder die 
Leistung des Bauprodukts angibt.  

 
Sonstige Bauprodukte, die von allgemein anerkannten Regeln der 
Technik nicht abweichen, dürfen auch verwendet werden, wenn diese 
Regeln nicht in der Bauregelliste A bekannt gemacht sind. Sonstige 
Bauprodukte, die von allgemein anerkannten Regeln der Technik ab-
weichen, bedürfen keines Nachweises ihrer Verwendbarkeit nach 
Absatz 3; § 3 Abs. 3 Satz 3 erster Halbsatz bleibt unberührt.  
 
(2) Das Deutsche Institut für Bautechnik macht im Einvernehmen mit 
der obersten Bauaufsichtsbehörde für Bauprodukte, für die nicht nur 
die Vorschriften nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 maßgebend sind, in der 
Bauregelliste A die technischen Regeln bekannt, die zur Erfüllung der 
in diesem Gesetz und in Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes an 
bauliche Anlagen gestellten Anforderungen erforderlich sind. Diese 
technischen Regeln gelten als Technische Baubestimmungen im 
Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1.  
 
 

 
 
 
 
 

c) den Vorschriften zur Umsetzung von Richtlinien der Euro-
päischen Union, soweit diese die Grundanforderungen an 
Bauwerke nach Anhang I der Bauproduktenverordnung be-
rücksichtigen,  

 
in den Verkehr gebracht und gehandelt werden dürfen, insbe-
sondere die CE-Kennzeichnung (Artikel 8 und 9 Baupro-
duktenverordnung) tragen und dieses Zeichen die nach Ab-
satz 7 Nummer 1 festgelegten Leistungsstufen oder –klassen 
ausweist oder die Leistung des Bauprodukts angibt.  

 
Sonstige Bauprodukte, die von allgemein anerkannten Regeln der 
Technik nicht abweichen, dürfen auch verwendet werden, wenn diese 
Regeln nicht in der Bauregelliste A bekannt gemacht sind. Sonstige 
Bauprodukte, die von allgemein anerkannten Regeln der Technik ab-
weichen, bedürfen keines Nachweises ihrer Verwendbarkeit nach 
Absatz 3; § 3 Abs. 3 Satz 3 erster Halbsatz bleibt unberührt.  
 
(2) Das Deutsche Institut für Bautechnik macht im Einvernehmen mit 
der obersten Bauaufsichtsbehörde für Bauprodukte, für die nicht nur 
die Vorschriften nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 maßgebend sind, in der 
Bauregelliste A die technischen Regeln bekannt, die zur Erfüllung der 
in diesem Gesetz und in Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes an 
bauliche Anlagen gestellten Anforderungen erforderlich sind. Diese 
technischen Regeln gelten als Technische Baubestimmungen im 
Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1.  
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(3) Bauprodukte, für die technische Regeln in der Bauregelliste A 
nach Absatz 2 bekannt gemacht worden sind und die von diesen we-
sentlich abweichen oder für die es Technische Baubestimmungen 
oder allgemein anerkannte Regeln der Technik nicht gibt (nicht gere-
gelte Bauprodukte), müssen  
 
1. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (§ 19),  
 
2. ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (§ 20) oder  
 
3. eine Zustimmung im Einzelfall (§ 21)  
 
haben. Ausgenommen sind Bauprodukte, die für die Erfüllung der 
Anforderungen dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes nur 
eine untergeordnete Bedeutung haben und die das Deutsche Institut 
für Bautechnik im Einvernehmen mit der obersten Bauaufsichtsbe-
hörde in einer Liste C öffentlich bekannt gemacht hat.  
 
(4) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann durch Verordnungen vor-
schreiben, dass für bestimmte Bauprodukte, auch soweit sie Anforde-
rungen nach anderen Rechtsvorschriften unterliegen, hinsichtlich die-
ser Anforderungen bestimmte Nachweise der Verwendbarkeit und 
bestimmte Übereinstimmungsnachweise nach Maßgabe dieser Be-
stimmung, der §§ 19 bis 21 und der §§ 23 bis 26 zu führen sind, wenn 
die anderen Rechtsvorschriften diese Nachweise verlangen oder zu-
lassen.  
 
(5) Für Bauprodukte nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1, deren Herstellung in 
außergewöhnlichem Maß von der Sachkunde und Erfahrung der 
damit betrauten Personen oder von einer Ausstattung mit besonderen 
Vorrichtungen abhängt, kann in der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall oder durch Verordnung 
der obersten Bauaufsichtsbehörde vorgeschrieben werden, dass die 

(3) Bauprodukte, für die technische Regeln in der Bauregelliste A 
nach Absatz 2 bekannt gemacht worden sind und die von diesen we-
sentlich abweichen oder für die es Technische Baubestimmungen 
oder allgemein anerkannte Regeln der Technik nicht gibt (nicht gere-
gelte Bauprodukte), müssen  
 
1. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (§ 19),  
 
2. ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (§ 20) oder  
 
3. eine Zustimmung im Einzelfall (§ 21)  
 
haben. Ausgenommen sind Bauprodukte, die für die Erfüllung der 
Anforderungen dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes nur 
eine untergeordnete Bedeutung haben und die das Deutsche Institut 
für Bautechnik im Einvernehmen mit der obersten Bauaufsichtsbe-
hörde in einer Liste C öffentlich bekannt gemacht hat.  
 
(4) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann durch Verordnungen vor-
schreiben, dass für bestimmte Bauprodukte, auch soweit sie Anforde-
rungen nach anderen Rechtsvorschriften unterliegen, hinsichtlich die-
ser Anforderungen bestimmte Nachweise der Verwendbarkeit und 
bestimmte Übereinstimmungsnachweise nach Maßgabe dieser Be-
stimmung, der §§ 19 bis 21 und der §§ 23 bis 26 zu führen sind, wenn 
die anderen Rechtsvorschriften diese Nachweise verlangen oder zu-
lassen.  
 
(5) Für Bauprodukte nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1, deren Herstellung in 
außergewöhnlichem Maß von der Sachkunde und Erfahrung der 
damit betrauten Personen oder von einer Ausstattung mit besonderen 
Vorrichtungen abhängt, kann in der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall oder durch Verordnung 
der obersten Bauaufsichtsbehörde vorgeschrieben werden, dass die 
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Herstellerin oder der Hersteller über solche Fachkräfte und Vorrich-
tungen verfügt und den Nachweis hierüber gegenüber einer Prüfstelle 
nach § 26 zu erbringen hat. In der Verordnung können Mindestanfor-
derungen an die Ausbildung, die durch Prüfung nachzuweisende Be-
fähigung und die Ausbildungsstätten einschließlich der Anerken-
nungsvoraussetzungen gestellt werden.  
 
(6) Für Bauprodukte, die wegen ihrer besonderen Eigenschaften oder 
ihres besonderen Verwendungszweckes einer außergewöhnlichen 
Sorgfalt bei Einbau, Transport, Instandhaltung oder Reinigung bedür-
fen, kann in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zu-
stimmung im Einzelfall oder durch Verordnung der obersten Bauauf-
sichtsbehörde die Überwachung dieser Tätigkeiten durch eine Über-
wachungsstelle nach § 26 vorgeschrieben werden.  
 
(7) Das Deutsche Institut für Bautechnik kann im Einvernehmen mit 
der obersten Bauaufsichtsbehörde in der Bauregelliste B  
 
1. festlegen, welche der Klassen und Leistungsstufen, die in 

Normen, Leitlinien oder europäischen technischen Zulassun-
gen nach dem Bauproduktengesetz oder in anderen Vorschrif-
ten zur Umsetzung von Richtlinien der Europäischen Gemein-
schaften enthalten sind, Bauprodukte nach Absatz 1 Satz 1 
Nr. 2 erfüllen müssen, und  

 
2. bekannt machen, inwieweit andere Vorschriften zur Umset-

zung von Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften die 
wesentlichen Anforderungen nach § 5 Abs. 1 des Baupro-
duktengesetzes nicht berücksichtigen.  

 

Herstellerin oder der Hersteller über solche Fachkräfte und Vorrich-
tungen verfügt und den Nachweis hierüber gegenüber einer Prüfstelle 
nach § 26 zu erbringen hat. In der Verordnung können Mindestanfor-
derungen an die Ausbildung, die durch Prüfung nachzuweisende Be-
fähigung und die Ausbildungsstätten einschließlich der Anerken-
nungsvoraussetzungen gestellt werden.  
 
(6) Für Bauprodukte, die wegen ihrer besonderen Eigenschaften oder 
ihres besonderen Verwendungszweckes einer außergewöhnlichen 
Sorgfalt bei Einbau, Transport, Instandhaltung oder Reinigung bedür-
fen, kann in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zu-
stimmung im Einzelfall oder durch Verordnung der obersten Bauauf-
sichtsbehörde die Überwachung dieser Tätigkeiten durch eine Über-
wachungsstelle nach § 26 vorgeschrieben werden.  
 
(7) Das Deutsche Institut für Bautechnik kann im Einvernehmen mit 
der obersten Bauaufsichtsbehörde in der Bauregelliste B  
 
1. festlegen, welche Leistungsstufen oder –klassen nach Arti-

kel 27 Bauproduktenverordnung oder nach Vorschriften zur 
Umsetzung der Richtlinien der Europäischen Union Baupro-
dukte nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 erfüllen müssen, und  

 
 
 
2. bekannt machen, inwieweit Vorschriften zur Umsetzung von 

Richtlinien der Europäischen Union die Grundanforderungen 
an Bauwerke nach Anhang I der Bauproduktenverordnung 
nicht berücksichtigen. 
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§ 19 
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 

 
(1) Das Deutsche Institut für Bautechnik erteilt eine allgemeine bau-
aufsichtliche Zulassung für nicht geregelte Bauprodukte, wenn deren 
Verwendbarkeit im Sinne des § 3 Abs. 5 nachgewiesen ist.  
 
(2) Die zur Begründung des Antrags erforderlichen Unterlagen sind 
beizufügen. Soweit erforderlich, sind Probestücke von der Antragstel-
lerin oder dem Antragsteller zur Verfügung zu stellen oder durch 
Sachverständige, die das Deutsche Institut für Bautechnik bestimmen 
kann, zu entnehmen oder Probeausführungen unter Aufsicht der 
Sachverständigen herzustellen. § 67 Abs. 2 gilt entsprechend.  
 
(3) Das Deutsche Institut für Bautechnik kann für die Durchführung 
der Prüfung die sachverständige Stelle und für Probeausführungen 
die Ausführungsstelle und Ausführungszeit vorschreiben.  
 
(4) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich und 
für eine bestimmte Frist erteilt, die in der Regel fünf Jahre beträgt. Die 
Zulassung kann mit Nebenbestimmungen erteilt werden. Sie kann auf 
schriftlichen Antrag in der Regel um fünf Jahre verlängert werden; 
§ 75 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.  
 
(5) Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.  
 
(6) Das Deutsche Institut für Bautechnik macht die von ihm erteilten 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen nach Gegenstand und 
wesentlichem Inhalt öffentlich bekannt.  
 
(7) Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen nach dem Recht ande-
rer Bundesländer gelten auch im Geltungsbereich dieses Gesetzes.  

 
§ 19 

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
 
(1) Das Deutsche Institut für Bautechnik erteilt eine allgemeine bau-
aufsichtliche Zulassung für nicht geregelte Bauprodukte, wenn deren 
Verwendbarkeit im Sinne des § 3 Abs. 5 nachgewiesen ist.  
 
(2) Die zur Begründung des Antrags erforderlichen Unterlagen sind 
beizufügen. Soweit erforderlich, sind Probestücke von der Antragstel-
lerin oder dem Antragsteller zur Verfügung zu stellen oder durch 
Sachverständige, die das Deutsche Institut für Bautechnik bestimmen 
kann, zu entnehmen oder Probeausführungen unter Aufsicht der 
Sachverständigen herzustellen. § 67 Abs. 2 gilt entsprechend.  
 
(3) Das Deutsche Institut für Bautechnik kann für die Durchführung 
der Prüfung die sachverständige Stelle und für Probeausführungen 
die Ausführungsstelle und Ausführungszeit vorschreiben.  
 
(4) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich und 
für eine bestimmte Frist erteilt, die in der Regel fünf Jahre beträgt. Die 
Zulassung kann mit Nebenbestimmungen erteilt werden. Sie kann auf 
schriftlichen Antrag in der Regel um fünf Jahre verlängert werden; 
§ 75 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.  
 
(5) Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.  
 
(6) Das Deutsche Institut für Bautechnik macht die von ihm erteilten 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen nach Gegenstand und 
wesentlichem Inhalt öffentlich bekannt.  
 
(7) Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen nach dem Recht ande-
rer Bundesländer gelten auch im Geltungsbereich dieses Gesetzes.  
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§ 20 
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 

 
(1) Bauprodukte,  
 
1. deren Verwendung nicht der Erfüllung erheblicher Anforderun-

gen an die Sicherheit baulicher Anlagen dient, oder  
 
2. die nach allgemein anerkannten Prüfverfahren beurteilt wer-

den,  
 
bedürfen anstelle einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nur 
eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses. Das Deutsche 
Institut für Bautechnik macht dies mit der Angabe der maßgebenden 
technischen Regeln und, soweit es keine allgemein anerkannten Re-
geln der Technik gibt, mit der Bezeichnung der Bauprodukte im Ein-
vernehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehörde in der Bauregellis-
te A bekannt.  
 
(2) Ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis wird von einer 
Prüfstelle nach § 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 für nicht geregelte Baupro-
dukte nach Absatz 1 erteilt, wenn deren Verwendbarkeit im Sinne des 
§ 3 Abs. 5 nachgewiesen ist. § 19 Abs. 2 bis 7 gilt entsprechend.  
 

 
§ 20 

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 
 
(1) Bauprodukte,  
 
1. deren Verwendung nicht der Erfüllung erheblicher Anforderun-

gen an die Sicherheit baulicher Anlagen dient, oder  
 
2. die nach allgemein anerkannten Prüfverfahren beurteilt wer-

den,  
 
bedürfen anstelle einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nur 
eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses. Das Deutsche 
Institut für Bautechnik macht dies mit der Angabe der maßgebenden 
technischen Regeln und, soweit es keine allgemein anerkannten Re-
geln der Technik gibt, mit der Bezeichnung der Bauprodukte im Ein-
vernehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehörde in der Bauregellis-
te A bekannt.  
 
(2) Ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis wird von einer 
Prüfstelle nach § 26 Satz 1 Nummer 1 für nicht geregelte Bauproduk-
te nach Absatz 1 erteilt, wenn deren Verwendbarkeit im Sinne des § 3 
Abs. 5 nachgewiesen ist. § 19 Abs. 2 bis 7 gilt entsprechend. Die An-
erkennungsbehörde für Stellen nach § 26 Satz 1 Nummer 1 oder für 
die nach einer Verordnung aufgrund § 83 Absatz 5 Nummer 1 zu-
ständigen Stellen kann allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse 
zurücknehmen oder widerrufen; die §§ 116 und 117 des Landesver-
waltungsgesetzes finden Anwendung. 
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§ 21 
Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im Ein zelfall 

 
Mit Zustimmung der obersten Bauaufsichtsbehörde dürfen im Einzel-
fall  
 
1. Bauprodukte, die ausschließlich nach dem Bauproduktenge-

setz in Verkehr gebracht und gehandelt werden dürfen, dessen 
Anforderungen jedoch nicht erfüllen,  

 
 
 
2. Bauprodukte, die nach sonstigen Vorschriften zur Umsetzung 

von Richtlinien der Europäischen Union oder auf der Grundla-
ge von unmittelbar geltendem Recht der Europäischen Union 
in Verkehr gebracht und gehandelt werden dürfen, hinsichtlich 
der nicht berücksichtigten wesentlichen Anforderungen im 
Sinne des § 18 Abs. 7 Nr. 2,  

 
3. nicht geregelte Bauprodukte  
 
verwendet werden, wenn deren Verwendbarkeit im Sinne des § 3 
Abs. 5 nachgewiesen ist. Wenn Gefahren im Sinne des § 3 Abs. 2 
nicht zu erwarten sind, kann die oberste Bauaufsichtsbehörde im Ein-
zelfall erklären, dass ihre Zustimmung nicht erforderlich ist.  
 

 
§ 21 

Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im Ein zelfall 
 
Mit Zustimmung der obersten Bauaufsichtsbehörde dürfen im Einzel-
fall  
 
1. Bauprodukte, die nach Vorschriften zur Umsetzung von Richt-

linien der Europäischen Union in Verkehr gebracht und gehan-
delt werden dürfen, hinsichtlich der nicht berücksichtigten 
Grundanforderungen an Bauwerke im Sinne des § 18 Absatz 7 
Nummer 2,  

 
2. Bauprodukte, die auf der Grundlage von unmittelbar gelten-

dem Recht der Europäischen Union in Verkehr gebracht und 
gehandelt werden dürfen, hinsichtlich der nicht berücksichtig-
ten Grundanforderungen an Bauwerke im Sinne des § 18 Ab-
satz 7 Nummer 2, 

 
 
3. nicht geregelte Bauprodukte  
 
verwendet werden, wenn ihre Verwendbarkeit im Sinne des § 3 Ab-
satz 5 nachgewiesen ist. Wenn Gefahren im Sinne des § 3 Abs. 2 
nicht zu erwarten sind, kann die oberste Bauaufsichtsbehörde im Ein-
zelfall erklären, dass ihre Zustimmung nicht erforderlich ist.  
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§ 22 
Bauarten 

 
(1) Bauarten, die von Technischen Baubestimmungen wesentlich ab-
weichen oder für die es allgemein anerkannte Regeln der Technik 
nicht gibt (nicht geregelte Bauarten), dürfen bei der Errichtung, Ände-
rung und Instandhaltung baulicher Anlagen nur angewendet werden, 
wenn für sie  
 
1. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder  
 
2. eine Zustimmung im Einzelfall  
 
erteilt worden ist. Anstelle einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung genügt ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis, wenn die 
Bauart nicht der Erfüllung erheblicher Anforderungen an die Sicher-
heit baulicher Anlagen dient oder nach allgemein anerkannten Prüf-
verfahren beurteilt wird. Das Deutsche Institut für Bautechnik macht 
diese Bauarten mit der Angabe der maßgebenden technischen Re-
geln und, soweit es keine allgemein anerkannten Regeln der Technik 
gibt, mit der Bezeichnung der Bauarten im Einvernehmen mit der 
obersten Bauaufsichtsbehörde in der Bauregelliste A bekannt. § 18 
Abs. 5 und 6 sowie §§ 19, 20 Abs. 2 und § 21 gelten entsprechend. 
Sind Gefahren im Sinne des § 3 Abs. 2 nicht zu erwarten, kann die 
oberste Bauaufsichtsbehörde im Einzelfall oder für genau begrenzte 
Fälle allgemein festlegen, dass eine allgemeine bauaufsichtliche Zu-
lassung, ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder eine Zu-
stimmung im Einzelfall nicht erforderlich ist.  
 
(2) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann durch Verordnung vor-
schreiben, dass für bestimmte Bauarten, auch soweit sie Anforderun-
gen nach anderen Rechtsvorschriften unterliegen, Absatz 1 ganz 

 
§ 22 

Bauarten 
 
(1) Bauarten, die von Technischen Baubestimmungen wesentlich ab-
weichen oder für die es allgemein anerkannte Regeln der Technik 
nicht gibt (nicht geregelte Bauarten), dürfen bei der Errichtung, Ände-
rung und Instandhaltung baulicher Anlagen nur angewendet werden, 
wenn für sie  
 
1. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder  
 
2. eine Zustimmung im Einzelfall  
 
erteilt worden ist. Anstelle einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung genügt ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis, wenn die 
Bauart nicht der Erfüllung erheblicher Anforderungen an die Sicher-
heit baulicher Anlagen dient oder nach allgemein anerkannten Prüf-
verfahren beurteilt wird. Das Deutsche Institut für Bautechnik macht 
diese Bauarten mit der Angabe der maßgebenden technischen Re-
geln und, soweit es keine allgemein anerkannten Regeln der Technik 
gibt, mit der Bezeichnung der Bauarten im Einvernehmen mit der 
obersten Bauaufsichtsbehörde in der Bauregelliste A bekannt. § 18 
Abs. 5 und 6 sowie §§ 19, 20 Abs. 2 und § 21 gelten entsprechend. 
Sind Gefahren im Sinne des § 3 Abs. 2 nicht zu erwarten, kann die 
oberste Bauaufsichtsbehörde im Einzelfall oder für genau begrenzte 
Fälle allgemein festlegen, dass eine allgemeine bauaufsichtliche Zu-
lassung, ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder eine Zu-
stimmung im Einzelfall nicht erforderlich ist.  
 
(2) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann durch Verordnung vor-
schreiben, dass für bestimmte Bauarten, auch soweit sie Anforderun-
gen nach anderen Rechtsvorschriften unterliegen, Absatz 1 ganz 
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oder teilweise anwendbar ist, wenn die anderen Rechtsvorschriften 
dies verlangen oder zulassen.  
 

oder teilweise anwendbar ist, wenn die anderen Rechtsvorschriften 
dies verlangen oder zulassen.  
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§ 23 
Übereinstimmungsnachweis 

 
(1) Bauprodukte bedürfen einer Bestätigung ihrer Übereinstimmung 
mit den technischen Regeln nach § 18 Abs. 2, den allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassungen, den allgemeinen bauaufsichtlichen Prüf-
zeugnissen oder den Zustimmungen im Einzelfall; als Übereinstim-
mung gilt auch eine Abweichung, die nicht wesentlich ist.  
 
(2) Die Bestätigung der Übereinstimmung erfolgt durch  
 
1. Übereinstimmungserklärung der Herstellerin oder des Herstel-

lers (§ 24 Abs. 1) oder  
 
2. Übereinstimmungszertifikat (§ 25 Abs. 1).  
 
Die Bestätigung durch Übereinstimmungszertifikat kann in der allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall 
oder in der Bauregelliste A vorgeschrieben werden, wenn dies zum 
Nachweis einer ordnungsgemäßen Herstellung erforderlich ist. Bau-
produkte, die nicht in Serie hergestellt werden, bedürfen nur der 
Übereinstimmungserklärung der Herstellerin oder des Herstellers 
nach § 24 Abs. 1, sofern nichts anderes bestimmt ist. Die oberste 
Bauaufsichtsbehörde kann im Einzelfall die Verwendung von Baupro-
dukten ohne das erforderliche Übereinstimmungszertifikat gestatten, 
wenn nachgewiesen ist, dass diese Bauprodukte den technischen 
Regeln, Zulassungen, Prüfzeugnissen oder Zustimmungen nach Ab-
satz 1 entsprechen.  
 
(3) Für Bauarten gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.  
 
 

 
§ 23 

Übereinstimmungsnachweis 
 
(1) Bauprodukte bedürfen einer Bestätigung ihrer Übereinstimmung 
mit den technischen Regeln nach § 18 Abs. 2, den allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassungen, den allgemeinen bauaufsichtlichen Prüf-
zeugnissen oder den Zustimmungen im Einzelfall; als Übereinstim-
mung gilt auch eine Abweichung, die nicht wesentlich ist.  
 
(2) Die Bestätigung der Übereinstimmung erfolgt durch  
 
1. Übereinstimmungserklärung der Herstellerin oder des Herstel-

lers (§ 24 Abs. 1) oder  
 
2. Übereinstimmungszertifikat (§ 25 Abs. 1).  
 
Die Bestätigung durch Übereinstimmungszertifikat kann in der allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall 
oder in der Bauregelliste A vorgeschrieben werden, wenn dies zum 
Nachweis einer ordnungsgemäßen Herstellung erforderlich ist. Bau-
produkte, die nicht in Serie hergestellt werden, bedürfen nur der 
Übereinstimmungserklärung der Herstellerin oder des Herstellers 
nach § 24 Abs. 1, sofern nichts anderes bestimmt ist. Die oberste 
Bauaufsichtsbehörde kann im Einzelfall die Verwendung von Baupro-
dukten ohne das erforderliche Übereinstimmungszertifikat gestatten, 
wenn nachgewiesen ist, dass diese Bauprodukte den technischen 
Regeln, Zulassungen, Prüfzeugnissen oder Zustimmungen nach Ab-
satz 1 entsprechen.  
 
(3) Für Bauarten gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.  
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(4) Die Übereinstimmungserklärung und die Erklärung, dass ein 
Übereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat die Herstellerin oder der 
Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Überein-
stimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungs-
zweck abzugeben.  
 
(5) Das Ü-Zeichen ist auf dem Bauprodukt, auf einem Beipackzettel 
oder auf seiner Verpackung oder, wenn dies Schwierigkeiten bereitet, 
auf dem Lieferschein oder auf einer Anlage zum Lieferschein anzu-
bringen.  
 
(6) Ü-Zeichen aus anderen Bundesländern und aus anderen Staaten 
gelten auch im Geltungsbereich dieses Gesetzes.  
 

(4) Die Übereinstimmungserklärung und die Erklärung, dass ein 
Übereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat die Herstellerin oder der 
Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Überein-
stimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungs-
zweck abzugeben.  
 
(5) Das Ü-Zeichen ist auf dem Bauprodukt, auf einem Beipackzettel 
oder auf seiner Verpackung oder, wenn dies Schwierigkeiten bereitet, 
auf dem Lieferschein oder auf einer Anlage zum Lieferschein anzu-
bringen.  
 
(6) Ü-Zeichen aus anderen Bundesländern und aus anderen Staaten 
gelten auch im Geltungsbereich dieses Gesetzes.  
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§ 24 
Übereinstimmungserklärung  

der Herstellerin oder des Herstellers 
 
(1) Die Herstellerin oder der Hersteller darf eine Übereinstimmungs-
erklärung nur abgeben, wenn sie oder er durch werkseigene Produk-
tionskontrolle sichergestellt hat, dass das von ihr oder ihm hergestell-
te Bauprodukt den maßgebenden technischen Regeln, der allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht.  
 
(2) In den technischen Regeln nach § 18 Abs. 2, in der Bauregellis-
te A, in den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, in den all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen oder in den Zustimmun-
gen im Einzelfall kann eine Prüfung der Bauprodukte durch eine Prüf-
stelle vor Abgabe der Übereinstimmungserklärung vorgeschrieben 
werden, wenn dies zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Herstel-
lung erforderlich ist. In diesen Fällen hat die Prüfstelle das Baupro-
dukt daraufhin zu überprüfen, ob es den maßgebenden technischen 
Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall 
entspricht.  
 

 
§ 24 

Übereinstimmungserklärung  
der Herstellerin oder des Herstellers 

 
(1) Die Herstellerin oder der Hersteller darf eine Übereinstimmungs-
erklärung nur abgeben, wenn sie oder er durch werkseigene Produk-
tionskontrolle sichergestellt hat, dass das von ihr oder ihm hergestell-
te Bauprodukt den maßgebenden technischen Regeln, der allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht.  
 
(2) In den technischen Regeln nach § 18 Abs. 2, in der Bauregellis-
te A, in den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, in den all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prüf-zeugnissen oder in den Zustimmun-
gen im Einzelfall kann eine Prüfung der Bauprodukte durch eine Prüf-
stelle vor Abgabe der Übereinstimmungserklärung vorgeschrieben 
werden, wenn dies zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Herstel-
lung erforderlich ist. In diesen Fällen hat die Prüfstelle das Baupro-
dukt daraufhin zu überprüfen, ob es den maßgebenden technischen 
Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall 
entspricht.  
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§ 25 
Übereinstimmungszertifikat 

 
(1) Ein Übereinstimmungszertifikat ist von einer Zertifizierungsstelle 
nach § 26 zu erteilen, wenn das Bauprodukt  
 
1. den maßgebenden technischen Regeln, der allgemeinen bau-

aufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht und  

 
2. einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer Fremd-

überwachung nach Maßgabe des Absatzes 2 unterliegt.  
 
(2) Die Fremdüberwachung ist von Überwachungsstellen nach § 26 
durchzuführen. Die Fremdüberwachung hat regelmäßig zu überprü-
fen, ob das Bauprodukt den maßgebenden technischen Regeln, der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht.  
 

 
§ 25 

Übereinstimmungszertifikat 
 
(1) Ein Übereinstimmungszertifikat ist von einer Zertifizierungsstelle 
nach § 26 zu erteilen, wenn das Bauprodukt  
 
1. den maßgebenden technischen Regeln, der allgemeinen bau-

aufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht und  

 
2. einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer Fremd-

überwachung nach Maßgabe des Absatzes 2 unterliegt.  
 
(2) Die Fremdüberwachung ist von Überwachungsstellen nach § 26 
durchzuführen. Die Fremdüberwachung hat regelmäßig zu überprü-
fen, ob das Bauprodukt den maßgebenden technischen Regeln, der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht.  
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§ 26 
Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstellen 

 
(1) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann eine natürliche oder juristi-
sche Person als  
 
1. Prüfstelle für die Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Prüf-

zeugnisse (§ 20 Abs. 2),  
 
2. Prüfstelle für die Überprüfung von Bauprodukten vor Bestäti-

gung der Übereinstimmung (§ 24 Abs. 2),  
 
3. Zertifizierungsstelle (§ 25 Abs. 1),  
 
4. Überwachungsstelle für die Fremdüberwachung (§ 25 Abs. 2),  
 
5. Überwachungsstelle für die Überwachung nach § 18 Abs. 6 

oder  
 
6. Prüfstelle für die Überprüfung nach § 18 Abs. 5  
 
anerkennen, wenn sie oder die bei ihr Beschäftigten nach ihrer Aus-
bildung, Fachkenntnis, persönlichen Zuverlässigkeit, ihrer Unpartei-
lichkeit und ihren Leistungen die Gewähr dafür bieten, dass diese 
Aufgaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechend wahr-
genommen werden, und wenn sie über die erforderlichen Vorrichtun-
gen verfügen. Satz 1 ist entsprechend auf Behörden anzuwenden, 
wenn sie ausreichend mit geeigneten Fachkräften besetzt und mit 
den erforderlichen Vorrichtungen ausgestattet sind.  
 
(2) Die Anerkennung von Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungs-
stellen anderer Bundesländer gilt auch im Geltungsbereich dieses 

 
§ 26 

Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstellen 
 
Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann eine natürliche oder juristi-
sche Person als  
 
1. Prüfstelle für die Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Prüf-

zeugnisse (§ 20 Abs. 2),  
 
2. Prüfstelle für die Überprüfung von Bauprodukten vor Bestäti-

gung der Übereinstimmung (§ 24 Abs. 2),  
 
3. Zertifizierungsstelle (§ 25 Abs. 1),  
 
4. Überwachungsstelle für die Fremdüberwachung (§ 25 Abs. 2),  
 
5. Überwachungsstelle für die Überwachung nach § 18 Abs. 6 

oder  
 
6. Prüfstelle für die Überprüfung nach § 18 Abs. 5  
 
anerkennen, wenn sie oder die bei ihr Beschäftigten nach ihrer Aus-
bildung, Fachkenntnis, persönlichen Zuverlässigkeit, ihrer Unpartei-
lichkeit und ihren Leistungen die Gewähr dafür bieten, dass diese 
Aufgaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechend wahr-
genommen werden, und wenn sie über die erforderlichen Vorrichtun-
gen verfügen. Satz 1 ist entsprechend auf Behörden anzuwenden, 
wenn sie ausreichend mit geeigneten Fachkräften besetzt und mit 
den erforderlichen Vorrichtungen ausgestattet sind. Die Anerkennung 
von Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstellen anderer Bundes-
länder gilt auch im Geltungsbereich dieses Gesetzes.  
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Gesetzes. Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsergebnisse von 
Stellen, die nach Artikel 16 Abs. 2 der Bauproduktenrichtlinie von 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften oder 
von einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum anerkannt worden sind, stehen den Ergebnis-
sen der in Absatz 1 genannten Stellen gleich. Dies gilt auch für Prüf-, 
Zertifizierungs- und Überwachungsergebnisse von Stellen anderer 
Staaten, wenn sie in einem Artikel 16 Abs. 2 der Bauproduktenrichtli-
nie entsprechenden Verfahren anerkannt worden sind.  
 
(3) Die oberste Bauaufsichtsbehörde erkennt auf Antrag eine natürli-
che oder juristische Person oder eine Behörde als Stelle nach Arti-
kel 16 Abs. 2 der Bauproduktenrichtlinie an, wenn in dem in Artikel 16 
Abs. 2 der Bauproduktenrichtlinie vorgesehenen Verfahren nachge-
wiesen ist, dass die natürliche oder juristische Person oder die Be-
hörde die Voraussetzungen erfüllt, nach den Vorschriften eines ande-
ren Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaften oder eines 
anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum zu prüfen, zu zertifizieren oder zu überwachen. Dies 
gilt auch für die Anerkennung von natürlichen oder juristischen Per-
sonen oder von Behörden, die nach den Vorschriften eines anderen 
Staates zu prüfen, zu zertifizieren oder zu überwachen beabsichtigen, 
wenn der erforderliche Nachweis in einem Artikel 16 Abs. 2 der Bau-
produktenrichtlinie entsprechenden Verfahren geführt wird.  
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§ 27 
Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten 

von Baustoffen und Bauteilen 
 
(1) Nach den Anforderungen an ihr Brandverhalten werden  
 
1. nichtbrennbare,  
 
2. schwerentflammbare,  
 
3. normalentflammbare  
 
Baustoffe unterschieden. Baustoffe, die nicht mindestens normalent-
flammbar sind, (leichtentflammbare Baustoffe) dürfen nicht verwendet 
werden; dies gilt nicht, wenn sie in Verbindung mit anderen Baustof-
fen normalentflammbar sind.  
 
(2) Nach den Anforderungen an ihre Feuerwiderstandsfähigkeit wer-
den  
 
1. feuerbeständige,  
 
2. hochfeuerhemmende,  
 
3. feuerhemmende  
 
Bauteile unterschieden. Die Feuerwiderstandsfähigkeit bezieht sich 
bei tragenden und aussteifenden Bauteilen auf deren Standsicherheit 
im Brandfall, bei raumabschließenden Bauteilen auf deren Wider-
stand gegen die Brandausbreitung. Bauteile werden zusätzlich nach 
dem Brandverhalten ihrer Baustoffe unterschieden in  
 

 
§ 27 

Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten 
von Baustoffen und Bauteilen 

 
(1) Nach den Anforderungen an ihr Brandverhalten werden  
 
1. nichtbrennbare,  
 
2. schwerentflammbare,  
 
3. normalentflammbare  
 
Baustoffe unterschieden. Baustoffe, die nicht mindestens normalent-
flammbar sind, (leichtentflammbare Baustoffe) dürfen nicht verwendet 
werden; dies gilt nicht, wenn sie in Verbindung mit anderen Baustof-
fen normalentflammbar sind.  
 
(2) Nach den Anforderungen an ihre Feuerwiderstandsfähigkeit wer-
den  
 
1. feuerbeständige,  
 
2. hochfeuerhemmende,  
 
3. feuerhemmende  
 
Bauteile unterschieden. Die Feuerwiderstandsfähigkeit bezieht sich 
bei tragenden und aussteifenden Bauteilen auf deren Standsicherheit 
im Brandfall, bei raumabschließenden Bauteilen auf deren Wider-
stand gegen die Brandausbreitung. Bauteile werden zusätzlich nach 
dem Brandverhalten ihrer Baustoffe unterschieden in  
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1. Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen,  
 
2. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus nicht-

brennbaren Baustoffen bestehen und die bei raumabschlie-
ßenden Bauteilen zusätzlich eine in Bauteilebene durchge-
hende Schicht aus nichtbrennbaren Baustoffen haben,  

 
3. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus brennba-

ren Baustoffen bestehen und die allseitig eine brandschutz-
technisch wirksame Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustof-
fen (Brandschutzbekleidung) und Dämmstoffe aus nichtbrenn-
baren Baustoffen haben,  

 
4. Bauteile aus brennbaren Baustoffen.  
 
Soweit in diesem Gesetz oder in Vorschriften aufgrund dieses Geset-
zes nichts anderes bestimmt ist, müssen  
 
1. Bauteile, die feuerbeständig sein müssen, mindestens den 

Anforderungen des Satzes 3 Nr. 2,  
 
2. Bauteile, die hochfeuerhemmend sein müssen, mindestens 

den Anforderungen des Satzes 3 Nr. 3  
 
entsprechen.  
 

1. Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen,  
 
2. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus nicht-

brennbaren Baustoffen bestehen und die bei raumabschlie-
ßenden Bauteilen zusätzlich eine in Bauteilebene durchge-
hende Schicht aus nichtbrennbaren Baustoffen haben,  

 
3. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus brennba-

ren Baustoffen bestehen und die allseitig eine brandschutz-
technisch wirksame Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustof-
fen (Brandschutzbekleidung) und Dämmstoffe aus nichtbrenn-
baren Baustoffen haben,  

 
4. Bauteile aus brennbaren Baustoffen.  
 
Soweit in diesem Gesetz oder in Vorschriften aufgrund dieses Geset-
zes nichts anderes bestimmt ist, müssen  
 
1. Bauteile, die feuerbeständig sein müssen, mindestens den 

Anforderungen des Satzes 3 Nr. 2,  
 
2. Bauteile, die hochfeuerhemmend sein müssen, mindestens 

den Anforderungen des Satzes 3 Nr. 3  
 
entsprechen. 
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Abschnitt IV 
Wände, Decken, Dächer 

 
§ 28 

Tragende Wände, Stützen 
 
(1) Tragende und aussteifende Wände und Stützen müssen im 
Brandfall ausreichend lang standsicher sein. Sie müssen  
 
1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuerbeständig,  
 
2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 hochfeuerhemmend,  
 
3. in Gebäuden der Gebäudeklassen 2 und 3 feuerhemmend,  
 
sein. Satz 2 gilt  
 
1. für Geschosse im Dachraum nur, wenn darüber noch Aufent-

haltsräume möglich sind; § 30 Abs. 4 bleibt unberührt,  
 
2. nicht für Balkone, ausgenommen offene Gänge, die als not-

wendige Flure dienen.  
 
(2) Im Kellergeschoss müssen tragende und aussteifende Wände und 
Stützen  
 
1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 feuerbeständig,  
 
2. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 feuerhemmend  
 
sein.  
 

 
Abschnitt IV 

Wände, Decken, Dächer 
 

§ 28 
Tragende Wände, Stützen 

 
(1) Tragende und aussteifende Wände und Stützen müssen im 
Brandfall ausreichend lang standsicher sein. Sie müssen  
 
1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuerbeständig,  
 
2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 hochfeuerhemmend,  
 
3. in Gebäuden der Gebäudeklassen 2 und 3 feuerhemmend,  
 
sein. Satz 2 gilt  
 
1. für Geschosse im Dachraum nur, wenn darüber noch Aufent-

haltsräume möglich sind; § 30 Abs. 4 bleibt unberührt,  
 
2. nicht für Balkone, ausgenommen offene Gänge, die als not-

wendige Flure dienen.  
 
(2) Im Kellergeschoss müssen tragende und aussteifende Wände und 
Stützen  
 
1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 feuerbeständig,  
 
2. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 feuerhemmend  
 
sein.  
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§ 29 
Außenwände 

 
(1) Außenwände und Außenwandteile wie Brüstungen und Schürzen 
sind so auszubilden, dass eine Brandausbreitung auf und in diesen 
Bauteilen ausreichend lang begrenzt ist.  
 
(2) Nichttragende Außenwände und nichttragende Teile tragender 
Außenwände müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; sie 
sind aus brennbaren Baustoffen zulässig, wenn sie als raumabschlie-
ßende Bauteile feuerhemmend sind. Satz 1 gilt nicht für brennbare 
Fensterprofile und Fugendichtungen sowie brennbare Dämmstoffe in 
nichtbrennbaren geschlossenen Profilen der Außenwandkonstruktion.  
 
 
 
 
 
 
(3) Oberflächen von Außenwänden sowie Außenwandbekleidungen 
müssen einschließlich der Dämmstoffe und Unterkonstruktionen 
schwerentflammbar sein; Unterkonstruktionen aus normalentflamm-
baren Baustoffen sind zulässig, wenn die Anforderungen nach Ab-
satz 1 erfüllt sind. Balkonbekleidungen, die über die erforderliche 
Umwehrungshöhe hinaus hochgeführt werden, müssen schwerent-
flammbar sein.  
 
 
 
 
(4) Bei Außenwandkonstruktionen mit geschossübergreifenden Hohl- 
oder Lufträumen wie Doppelfassaden und hinterlüfteten Außenwand-

 
§ 29 

Außenwände 
 
(1) Außenwände und Außenwandteile wie Brüstungen und Schürzen 
sind so auszubilden, dass eine Brandausbreitung auf und in diesen 
Bauteilen ausreichend lang begrenzt ist.  
 
(2) Nichttragende Außenwände und nichttragende Teile tragender 
Außenwände müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; sie 
sind aus brennbaren Baustoffen zulässig, wenn sie als raumabschlie-
ßende Bauteile feuerhemmend sind. Satz 1 gilt nicht für  
 
1. Türen und Fenster, 
 
2. Fugendichtungen und 
 
3. brennbare Dämmstoffe in nichtbrennbaren geschlossenen Pro-

filen der Außenwandkonstruktionen.  
 
(3) Oberflächen von Außenwänden sowie Außenwandbekleidungen 
müssen einschließlich der Dämmstoffe und Unterkonstruktionen 
schwerentflammbar sein; Unterkonstruktionen aus normalentflamm-
baren Baustoffen sind zulässig, wenn die Anforderungen nach Ab-
satz 1 erfüllt sind. Balkonbekleidungen, die über die erforderliche 
Umwehrungshöhe hinaus hochgeführt werden, und mehr als zwei 
Geschosse überbrückende Solaranlagen an Außenwänden müssen 
schwerentflammbar sein. Baustoffe, die schwerentflammbar sein 
müssen, in Bauteilen nach Satz 1 Halbsatz 1 und Satz 2 dürfen nicht 
brennend abfallen oder abtropfen.  
 
(4) Bei Außenwandkonstruktionen mit geschossübergreifenden Hohl- 
oder Lufträumen wie hinterlüfteten Außenwandbekleidungen sind 



 - 54 - 

 

Landesbauordnung (alt) Landesbauordnung (neu) 
bekleidungen sind gegen die Brandausbreitung die erforderlichen 
Vorkehrungen zu treffen.  
 
(5) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht für Gebäude der Gebäudeklas-
sen 1 bis 3.  
 

gegen die Brandausbreitung die erforderlichen Vorkehrungen zu tref-
fen. Satz 1 gilt für Doppelfassaden entsprechend. 
 
(5) Die Absätze 2, 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 Satz 1 gelten nicht für 
Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3; Absatz 4 Satz 2 gilt nicht für 
Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2. 
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§ 30 
Trennwände 

 
(1) Trennwände nach Absatz 2 müssen als raumabschließende Bau-
teile von Räumen oder Nutzungseinheiten innerhalb von Geschossen 
ausreichend lang widerstandsfähig gegen die Brandausbreitung sein.  
 
(2) Trennwände sind erforderlich  
 
1. zwischen Nutzungseinheiten sowie zwischen Nutzungseinhei-

ten und anders genutzten Räumen, ausgenommen notwendi-
gen Fluren,  

 
2. zum Abschluss von Räumen mit Explosions- oder erhöhter 

Brandgefahr,  
 
3. zwischen Aufenthaltsräumen und anders genutzten Räumen 

im Kellergeschoss.  
 
(3) Trennwände nach Absatz 2 Nr. 1 und 3 müssen die Feuerwider-
standsfähigkeit der tragenden und aussteifenden Bauteile des Ge-
schosses haben, jedoch mindestens feuerhemmend sein. Trennwän-
de nach Absatz 2 Nr. 2 müssen feuerbeständig sein.  
 
(4) Die Trennwände nach Absatz 2 sind bis zur Rohdecke, im Dach-
raum bis unter die Dachhaut zu führen; werden in Dachräumen 
Trennwände nur bis zur Rohdecke geführt, ist diese Decke als raum-
abschließendes Bauteil einschließlich der sie tragenden und ausstei-
fenden Bauteile feuerhemmend herzustellen.  
 
(5) Öffnungen in Trennwänden nach Absatz 2 sind nur zulässig, wenn 
sie auf die für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe beschränkt 

 
§ 30 

Trennwände 
 
(1) Trennwände nach Absatz 2 müssen als raumabschließende Bau-
teile von Räumen oder Nutzungseinheiten innerhalb von Geschossen 
ausreichend lang widerstandsfähig gegen die Brandausbreitung sein.  
 
(2) Trennwände sind erforderlich  
 
1. zwischen Nutzungseinheiten sowie zwischen Nutzungseinhei-

ten und anders genutzten Räumen, ausgenommen notwendi-
gen Fluren,  

 
2. zum Abschluss von Räumen mit Explosions- oder erhöhter 

Brandgefahr,  
 
3. zwischen Aufenthaltsräumen und anders genutzten Räumen 

im Kellergeschoss.  
 
(3) Trennwände nach Absatz 2 Nr. 1 und 3 müssen die Feuerwider-
standsfähigkeit der tragenden und aussteifenden Bauteile des Ge-
schosses haben, jedoch mindestens feuerhemmend sein. Trennwän-
de nach Absatz 2 Nr. 2 müssen feuerbeständig sein.  
 
(4) Die Trennwände nach Absatz 2 sind bis zur Rohdecke, im Dach-
raum bis unter die Dachhaut zu führen; werden in Dachräumen 
Trennwände nur bis zur Rohdecke geführt, ist diese Decke als raum-
abschließendes Bauteil einschließlich der sie tragenden und ausstei-
fenden Bauteile feuerhemmend herzustellen.  
 
(5) Öffnungen in Trennwänden nach Absatz 2 sind nur zulässig, wenn 
sie auf die für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe beschränkt 
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sind; sie müssen feuerhemmende, dicht- und selbstschließende Ab-
schlüsse haben.  
 
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für Wohngebäude der Gebäude-
klassen 1 und 2.  
 

sind; sie müssen feuerhemmende, dicht- und selbstschließende Ab-
schlüsse haben.  
 
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für Wohngebäude der Gebäude-
klassen 1 und 2.  
 



 - 57 - 

 

Landesbauordnung (alt) Landesbauordnung (neu) 
 

§ 31 
Brandwände 

 
(1) Brandwände müssen als raumabschließende Bauteile zum Ab-
schluss von Gebäuden (Gebäudeabschlusswand) oder zur Untertei-
lung von Gebäuden in Brandabschnitte (innere Brandwand) ausrei-
chend lang die Brandausbreitung auf andere Gebäude oder Brandab-
schnitte verhindern.  
 
(2) Brandwände sind erforderlich  
 
1. als Gebäudeabschlusswand, ausgenommen von Kleingaragen 

einschließlich Abstellräumen mit nicht mehr als 20 m² Grund-
fläche sowie von Gebäuden im Sinne des § 6 Abs. 7 Satz 1 
Nr. 3 mit nicht mehr als 20 m² Grundfläche, wenn diese Ab-
schlusswände an oder mit einem Abstand bis zu 2,50 m ge-
genüber der Grundstücksgrenze errichtet werden, es sei denn, 
dass ein Abstand von mindestens 5 m zu bestehenden oder 
nach den baurechtlichen Vorschriften zulässigen künftigen 
Gebäuden gesichert ist,  

 
2. als innere Brandwand zur Unterteilung ausgedehnter Gebäude 

in Abständen von nicht mehr als 40 m,  
 
3. als innere Brandwand zur Unterteilung landwirtschaftlich ge-

nutzter Gebäude in Brandabschnitte von nicht mehr als 
10 000 m³ Brutto-Rauminhalt,  

 
4. als Gebäudeabschlusswand zwischen Wohngebäuden und 

angebauten landwirtschaftlich genutzten Gebäuden sowie als 
innere Brandwand zwischen dem Wohnteil und dem landwirt-
schaftlich genutzten Teil eines Gebäudes.  

 
§ 31 

Brandwände 
 
(1) Brandwände müssen als raumabschließende Bauteile zum Ab-
schluss von Gebäuden (Gebäudeabschlusswand) oder zur Untertei-
lung von Gebäuden in Brandabschnitte (innere Brandwand) ausrei-
chend lang die Brandausbreitung auf andere Gebäude oder Brandab-
schnitte verhindern.  
 
(2) Brandwände sind erforderlich  
 
1. als Gebäudeabschlusswand, ausgenommen von Kleingaragen 

einschließlich Abstellräumen mit nicht mehr als 20 m² Grund-
fläche sowie von Gebäuden im Sinne des § 6 Abs. 7 Satz 1 
Nr. 3 mit nicht mehr als 20 m² Grundfläche, wenn diese Ab-
schlusswände an oder mit einem Abstand von weniger als 
2,50 m gegenüber der Grundstücksgrenze errichtet werden, es 
sei denn, dass ein Abstand von mindestens 5 m zu bestehen-
den oder nach den baurechtlichen Vorschriften zulässigen 
künftigen Gebäuden gesichert ist,  

 
2. als innere Brandwand zur Unterteilung ausgedehnter Gebäude 

in Abständen von nicht mehr als 40 m,  
 
3. als innere Brandwand zur Unterteilung landwirtschaftlich ge-

nutzter Gebäude in Brandabschnitte von nicht mehr als 
10 000 m³ Brutto-Rauminhalt,  

 
4. als Gebäudeabschlusswand zwischen Wohngebäuden und 

angebauten landwirtschaftlich genutzten Gebäuden sowie als 
innere Brandwand zwischen dem Wohnteil und dem landwirt-
schaftlich genutzten Teil eines Gebäudes.  
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(3) Brandwände müssen auch unter zusätzlicher mechanischer Be-
anspruchung feuerbeständig sein und aus nichtbrennbaren Baustof-
fen bestehen. Anstelle von Brandwänden nach Satz 1 sind zulässig  
 
 
1. für Gebäude der Gebäudeklasse 4 Wände, die auch unter zu-

sätzlicher mechanischer Beanspruchung hochfeuerhemmend 
sind,  

 
2. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 hochfeuerhemmen-

de Wände,  
 
3. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 Gebäudeabschluss-

wände, die jeweils von innen nach außen die Feuerwider-
standsfähigkeit der tragenden und aussteifenden Teile des 
Gebäudes, mindestens jedoch feuerhemmende Bauteile, und 
von außen nach innen die Feuerwiderstandsfähigkeit feuerbe-
ständiger Bauteile haben,  

 
4. in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 4 feuerbeständige Wände, 

wenn der umbaute Raum des landwirtschaftlich genutzten Ge-
bäudes oder Gebäudeteils nicht größer als 2 000 m3 ist.  

 
 
(4) Brandwände müssen bis zur Bedachung durchgehen und in allen 
Geschossen übereinander angeordnet sein. Abweichend davon dür-
fen anstelle innerer Brandwände Wände geschossweise versetzt an-
geordnet werden, wenn  
 
1. die Wände im Übrigen Absatz 3 Satz 1 entsprechen,  
 
 

 
(3) Brandwände müssen auch unter zusätzlicher mechanischer Be-
anspruchung feuerbeständig sein und aus nichtbrennbaren Baustof-
fen bestehen. Anstelle von Brandwänden sind in den Fällen des Ab-
satzes 2 Nummer 1 bis 3 zulässig  
 
1. für Gebäude der Gebäudeklasse 4 Wände, die auch unter zu-

sätzlicher mechanischer Beanspruchung hochfeuerhemmend 
sind,  

 
2. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 hochfeuerhemmen-

de Wände,  
 
3. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 Gebäudeabschluss-

wände, die jeweils von innen nach außen die Feuerwider-
standsfähigkeit der tragenden und aussteifenden Teile des 
Gebäudes, mindestens jedoch feuerhemmende Bauteile, und 
von außen nach innen die Feuerwiderstandsfähigkeit feuerbe-
ständiger Bauteile haben. 

 
In den Fällen des Absatzes 2 Nummer 4 sind anstelle von Brandwän-
den feuerbeständige Wände zulässig, wenn der Brutto-Rauminhalt 
des landwirtschaftlich genutzten Gebäudes oder Gebäudeteils nicht 
größer als 2 000 m3 ist.  
 
(4) Brandwände müssen bis zur Bedachung durchgehen und in allen 
Geschossen übereinander angeordnet sein. Abweichend davon dür-
fen anstelle innerer Brandwände Wände geschossweise versetzt an-
geordnet werden, wenn  
 
1. die Wände im Übrigen Absatz 3 Satz 1 entsprechen,  
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2. die Decken, soweit sie in Verbindung mit diesen Wänden ste-

hen, feuerbeständig sind, aus nichtbrennbaren Baustoffen be-
stehen und keine Öffnungen haben,  

 
3. die Bauteile, die diese Wände und Decken unterstützen, feu-

erbeständig sind und aus nichtbrennbaren Baustoffen beste-
hen,  

 
4. die Außenwände in der Breite des Versatzes in dem Geschoss 

oberhalb oder unterhalb des Versatzes feuerbeständig sind 
und  

 
5. Öffnungen in den Außenwänden im Bereich des Versatzes so 

angeordnet oder andere Vorkehrungen so getroffen sind, dass 
eine Brandausbreitung in andere Brandabschnitte nicht zu be-
fürchten ist.  

 
(5) Brandwände sind 0,30 m über die Bedachung zu führen oder in 
Höhe der Dachhaut mit einer beiderseits 0,50 m auskragenden feuer-
beständigen Platte aus nichtbrennbaren Baustoffen abzuschließen; 
darüber dürfen brennbare Teile des Daches nicht hinweggeführt wer-
den. Bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3 sind Brandwände 
mindestens bis unter die Dachhaut zu führen. Verbleibende Hohlräu-
me sind vollständig mit nichtbrennbaren Baustoffen auszufüllen.  
 
(6) Müssen Gebäude oder Gebäudeteile, die über Eck zusammen-
stoßen, durch eine Brandwand getrennt werden, so muss der Ab-
stand dieser Wand von der inneren Ecke mindestens 5 m betragen; 
das gilt nicht, wenn der Winkel der inneren Ecke mehr als 120° be-
trägt oder mindestens eine Außenwand auf 5 m Länge als öffnungs-
lose feuerbeständige Wand aus nichtbrennbaren Baustoffen ausge-
bildet ist.  
 

2. die Decken, soweit sie in Verbindung mit diesen Wänden ste-
hen, feuerbeständig sind, aus nichtbrennbaren Baustoffen be-
stehen und keine Öffnungen haben,  

 
3. die Bauteile, die diese Wände und Decken unterstützen, feu-

erbeständig sind und aus nichtbrennbaren Baustoffen beste-
hen,  

 
4. die Außenwände in der Breite des Versatzes in dem Geschoss 

oberhalb oder unterhalb des Versatzes feuerbeständig sind 
und  

 
5. Öffnungen in den Außenwänden im Bereich des Versatzes so 

angeordnet oder andere Vorkehrungen so getroffen sind, dass 
eine Brandausbreitung in andere Brandabschnitte nicht zu be-
fürchten ist.  

 
(5) Brandwände sind 0,30 m über die Bedachung zu führen oder in 
Höhe der Dachhaut mit einer beiderseits 0,50 m auskragenden feuer-
beständigen Platte aus nichtbrennbaren Baustoffen abzuschließen; 
darüber dürfen brennbare Teile des Daches nicht hinweggeführt wer-
den. Bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3 sind Brandwände 
mindestens bis unter die Dachhaut zu führen. Verbleibende Hohlräu-
me sind vollständig mit nichtbrennbaren Baustoffen auszufüllen.  
 
(6) Müssen Gebäude oder Gebäudeteile, die über Eck zusammen-
stoßen, durch eine Brandwand getrennt werden, so muss der Ab-
stand dieser Wand von der inneren Ecke mindestens 5 m betragen; 
das gilt nicht, wenn der Winkel der inneren Ecke mehr als 120° be-
trägt oder mindestens eine Außenwand auf 5 m Länge als öffnungs-
lose feuerbeständige Wand aus nichtbrennbaren Baustoffen, bei Ge-
bäuden der Gebäudeklassen 1 bis 4 als öffnungslose hochfeuer-
hemmende Wand, ausgebildet ist.  
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(7) Bauteile mit brennbaren Baustoffen dürfen über Brandwände nicht 
hinweggeführt werden. Außenwandkonstruktionen, die eine seitliche 
Brandausbreitung begünstigen können wie Doppelfassaden oder hin-
terlüftete Außenwandbekleidungen, dürfen ohne besondere Vorkeh-
rungen über Brandwände nicht hinweggeführt werden. Bauteile dür-
fen in Brandwände nur soweit eingreifen, dass deren Feuerwider-
standsfähigkeit nicht beeinträchtigt wird; für Leitungen, Leitungsschlit-
ze und Schornsteine gilt dies entsprechend.  
 
 
 
 
(8) Öffnungen in Brandwänden sind unzulässig. Sie sind in inneren 
Brandwänden nur zulässig, wenn sie auf die für die Nutzung erforder-
liche Zahl und Größe beschränkt sind; die Öffnungen müssen feuer-
beständige, dicht- und selbstschließende Abschlüsse haben.  
 
(9) In inneren Brandwänden sind feuerbeständige Verglasungen nur 
zulässig, wenn sie auf die für die Nutzung erforderliche Zahl und 
Größe beschränkt sind.  
 
(10) Absatz 2 Nr. 1 gilt nicht für seitliche Wände von Vorbauten im 
Sinne des § 6 Abs. 6, wenn sie von dem Nachbargebäude oder der 
Nachbargrenze einen Abstand einhalten, der ihrer eigenen Ausladung 
entspricht, mindestens jedoch 1 m beträgt.  
 
(11) Die Absätze 4 bis 10 gelten entsprechend auch für Wände, die 
nach Absatz 3 Satz 2 anstelle von Brandwänden zulässig sind.  
 

 
(7) Bauteile mit brennbaren Baustoffen dürfen über Brandwände nicht 
hinweggeführt werden. Bei Außenwandkonstruktionen, die eine seitli-
che Brandausbreitung begünstigen können wie hinterlüftete Außen-
wandbekleidungen oder Doppelfassaden, sind gegen die Brandaus-
breitung im Bereich der Brandwände besondere Vorkehrungen zu 
treffen. Außenwandbekleidungen von Gebäudeabschlusswänden 
müssen einschließlich der Dämmstoffe und Unterkonstruktionen 
nichtbrennbar sein. Bauteile dürfen in Brandwände nur soweit eingrei-
fen, dass deren Feuerwiderstandsfähigkeit nicht beeinträchtigt wird; 
für Leitungen, Leitungsschlitze und Schornsteine gilt dies entspre-
chend.  
 
(8) Öffnungen in Brandwänden sind unzulässig. Sie sind in inneren 
Brandwänden nur zulässig, wenn sie auf die für die Nutzung erforder-
liche Zahl und Größe beschränkt sind; die Öffnungen müssen feuer-
beständige, dicht- und selbstschließende Abschlüsse haben.  
 
(9) In inneren Brandwänden sind feuerbeständige Verglasungen nur 
zulässig, wenn sie auf die für die Nutzung erforderliche Zahl und 
Größe beschränkt sind.  
 
(10) Absatz 2 Nr. 1 gilt nicht für seitliche Wände von Vorbauten im 
Sinne des § 6 Abs. 6, wenn sie von dem Nachbargebäude oder der 
Nachbargrenze einen Abstand einhalten, der ihrer eigenen Ausladung 
entspricht, mindestens jedoch 1 m beträgt.  
 
(11) Die Absätze 4 bis 10 gelten entsprechend auch für Wände, die 
nach Absatz 3 Satz 2 und 3 anstelle von Brandwänden zulässig sind. 
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§ 32 
Decken 

 
(1) Decken müssen als tragende und raumabschließende Bauteile 
zwischen Geschossen im Brandfall ausreichend lang standsicher und 
widerstandsfähig gegen die Brandausbreitung sein. Sie müssen  
 
1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuerbeständig,  
 
2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 hochfeuerhemmend,  
 
3. in Gebäuden der Gebäudeklassen 2 und 3 feuerhemmend  
 
sein. Satz 2 gilt  
 
1. für Geschosse im Dachraum nur, wenn darüber Aufenthalts-

räume angeordnet sind; § 30 Abs. 4 bleibt unberührt,  
 
2. nicht für Balkone, ausgenommen offene Gänge, die als not-

wendige Flure dienen.  
 
(2) Im Kellergeschoss müssen Decken  
 
1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 feuerbeständig,  
 
2. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 feuerhemmend  
 
sein. Decken müssen feuerbeständig sein  
 
1. unter und über Räumen mit Explosions- oder erhöhter Brand-

gefahr, ausgenommen in Wohngebäuden der Gebäudeklas-
sen 1 und 2,  

 
§ 32 

Decken 
 
(1) Decken müssen als tragende und raumabschließende Bauteile 
zwischen Geschossen im Brandfall ausreichend lang standsicher und 
widerstandsfähig gegen die Brandausbreitung sein. Sie müssen  
 
1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuerbeständig,  
 
2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 hochfeuerhemmend,  
 
3. in Gebäuden der Gebäudeklassen 2 und 3 feuerhemmend  
 
sein. Satz 2 gilt  
 
1. für Geschosse im Dachraum nur, wenn darüber Aufenthalts-

räume angeordnet sind; § 30 Abs. 4 bleibt unberührt,  
 
2. nicht für Balkone, ausgenommen offene Gänge, die als not-

wendige Flure dienen.  
 
(2) Im Kellergeschoss müssen Decken  
 
1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 feuerbeständig,  
 
2. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 feuerhemmend  
 
sein. Decken müssen feuerbeständig sein  
 
1. unter und über Räumen mit Explosions- oder erhöhter Brand-

gefahr, ausgenommen in Wohngebäuden der Gebäudeklas-
sen 1 und 2,  
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2. zwischen dem landwirtschaftlich genutzten Teil und dem 

Wohnteil eines Gebäudes.  
 
(3) Der Anschluss der Decken an die Außenwand ist so herzustellen, 
dass er den Anforderungen aus Absatz 1 Satz 1 genügt.  
 
(4) Öffnungen in Decken, für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit vor-
geschrieben ist, sind nur zulässig  
 
1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,  
 
2. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als insge-

samt 400 m² in nicht mehr als zwei Geschossen,  
 
3. im Übrigen, wenn sie auf die für die Nutzung erforderliche Zahl 

und Größe beschränkt sind und Abschlüsse mit der Feuerwi-
derstandsfähigkeit der Decke haben.  

 

 
2. zwischen dem landwirtschaftlich genutzten Teil und dem 

Wohnteil eines Gebäudes.  
 
(3) Der Anschluss der Decken an die Außenwand ist so herzustellen, 
dass er den Anforderungen aus Absatz 1 Satz 1 genügt.  
 
(4) Öffnungen in Decken, für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit vor-
geschrieben ist, sind nur zulässig  
 
1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,  
 
2. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als insge-

samt 400 m² in nicht mehr als zwei Geschossen,  
 
3. im Übrigen, wenn sie auf die für die Nutzung erforderliche Zahl 

und Größe beschränkt sind und Abschlüsse mit der Feuerwi-
derstandsfähigkeit der Decke haben.  
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§ 33 
Dächer 

 
(1) Bedachungen müssen gegen eine Brandbeanspruchung von 
außen durch Flugfeuer und strahlende Wärme ausreichend lang wi-
derstandsfähig sein (harte Bedachung).  
 
(2) Bedachungen, die die Anforderungen nach Absatz 1 nicht erfüllen, 
sind zulässig bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3, wenn die 
Dächer der Gebäude  
 
1. einen Abstand von der Grundstücksgrenze von mindestens 

12 m,  
 
2. von Gebäuden auf demselben Grundstück mit harter Beda-

chung einen Abstand von mindestens 15 m,  
 
3. von Gebäuden auf demselben Grundstück mit Bedachungen, 

die die Anforderungen nach Absatz 1 nicht erfüllen, einen Ab-
stand von mindestens 24 m,  

 
4. von Gebäuden auf demselben Grundstück ohne Aufenthalts-

räume und ohne Feuerstätten mit nicht mehr als 50 m³ Brutto-
Rauminhalt einen Abstand von mindestens 5 m  

 
einhalten. Soweit Gebäude nach Satz 1 Abstand halten müssen, ge-
nügt bei Wohngebäuden und Ferienwohngebäuden jeweils der Ge-
bäudeklassen 1 und 2 in den Fällen  
 
1. des Satzes 1 Nr. 1 ein Abstand von mindestens 6 m,  
 
2. des Satzes 1 Nr. 2 ein Abstand von mindestens 9 m,  

 
§ 33 

Dächer 
 
(1) Bedachungen müssen gegen eine Brandbeanspruchung von 
außen durch Flugfeuer und strahlende Wärme ausreichend lang wi-
derstandsfähig sein (harte Bedachung).  
 
(2) Bedachungen, die die Anforderungen nach Absatz 1 nicht erfüllen, 
sind zulässig bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3, wenn die 
Dächer der Gebäude  
 
1. einen Abstand von der Grundstücksgrenze von mindestens 

12 m,  
 
2. von Gebäuden auf demselben Grundstück mit harter Beda-

chung einen Abstand von mindestens 15 m,  
 
3. von Gebäuden auf demselben Grundstück mit Bedachungen, 

die die Anforderungen nach Absatz 1 nicht erfüllen, einen Ab-
stand von mindestens 24 m,  

 
4. von Gebäuden auf demselben Grundstück ohne Aufenthalts-

räume und ohne Feuerstätten mit nicht mehr als 50 m³ Brutto-
Rauminhalt einen Abstand von mindestens 5 m  

 
einhalten. Soweit Gebäude nach Satz 1 Abstand halten müssen, ge-
nügt bei Wohngebäuden und Ferienwohngebäuden jeweils der Ge-
bäudeklasse 1 in den Fällen  
 
1. des Satzes 1 Nr. 1 ein Abstand von mindestens 6 m,  
 
2. des Satzes 1 Nr. 2 ein Abstand von mindestens 9 m,  
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3. des Satzes 1 Nr. 3 ein Abstand von mindestens 12 m.  
 
Gebäude mit harter Bedachung müssen von vorhandenen Gebäuden 
mit weicher Bedachung nach Satz 1 auf demselben Grundstück einen 
Abstand von mindestens 15 m, von vorhandenen Gebäuden mit wei-
cher Bedachung nach Satz 2 auf demselben Grundstück einen Ab-
stand von mindestens 9 m einhalten. Abweichungen von den Sät-
zen 1 und 2 sind auf Halligen, Warften sowie in Ortskernen mit bau-
historisch oder volkskundlich wertvollem Baubestand zulässig, wenn 
wegen der Lage der Gebäude zueinander Bedenken hinsichtlich des 
Brandschutzes zurückgestellt werden können. Abweichungen von 
Satz 3 sind zulässig, wenn wegen des Brandschutzes Bedenken nicht 
bestehen. Zur Befestigung weicher Bedachung dürfen nur nicht-
brennbare Stoffe verwendet werden. In den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 
und des Satzes 2 Nr. 1 gilt § 6 Abs. 2 Satz 2 entsprechend.  
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für  
 
1. Gebäude ohne Aufenthaltsräume und ohne Feuerstätten mit 

nicht mehr als 50 m³ Brutto-Rauminhalt,  
 
2. lichtdurchlässige Bedachungen aus nichtbrennbaren Baustof-

fen; brennbare Fugendichtungen und brennbare Dämmstoffe 
in nichtbrennbaren Profilen sind zulässig,  

 
3. Lichtkuppeln und Oberlichte von Wohngebäuden,  
 
 
4. Eingangsüberdachungen und Vordächer aus nichtbrennbaren 

Baustoffen,  
 
 

 
3. des Satzes 1 Nr. 3 ein Abstand von mindestens 12 m.  
 
Gebäude mit harter Bedachung müssen von vorhandenen Gebäuden 
mit weicher Bedachung nach Satz 1 auf demselben Grundstück einen 
Abstand von mindestens 15 m, von vorhandenen Gebäuden mit wei-
cher Bedachung nach Satz 2 auf demselben Grundstück einen Ab-
stand von mindestens 9 m einhalten. Abweichungen von den Sät-
zen 1 und 2 sind auf Halligen, Warften sowie in Ortskernen mit bau-
historisch oder volkskundlich wertvollem Baubestand zulässig, wenn 
wegen der Lage der Gebäude zueinander Bedenken hinsichtlich des 
Brandschutzes zurückgestellt werden können. Abweichungen von 
Satz 3 sind zulässig, wenn wegen des Brandschutzes Bedenken nicht 
bestehen. Zur Befestigung weicher Bedachung dürfen nur nicht-
brennbare Stoffe verwendet werden. In den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 
und des Satzes 2 Nr. 1 gilt § 6 Abs. 2 Satz 2 entsprechend.  
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für  
 
1. Gebäude ohne Aufenthaltsräume und ohne Feuerstätten mit 

nicht mehr als 50 m³ Brutto-Rauminhalt,  
 
2. lichtdurchlässige Bedachungen aus nichtbrennbaren Baustof-

fen; brennbare Fugendichtungen und brennbare Dämmstoffe 
in nichtbrennbaren Profilen sind zulässig,  

 
3. Dachflächenfenster, Oberlichte und Lichtkuppeln von Wohn-

gebäuden,  
 
4. Eingangsüberdachungen und Vordächer aus nichtbrennbaren 

Baustoffen,  
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5. Eingangsüberdachungen aus brennbaren Baustoffen, wenn 

die Eingänge nur zu Wohnungen führen.  
 
(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 sind  
 
1. lichtdurchlässige Teilflächen aus brennbaren Baustoffen in 

Bedachungen nach Absatz 1 und  
 
2. begrünte Bedachungen  
 
zulässig, wenn eine Brandentstehung bei einer Brandbeanspruchung 
von außen durch Flugfeuer und strahlende Wärme nicht zu befürch-
ten ist oder Vorkehrungen hiergegen getroffen werden.  
 
(5) Dachüberstände, Dachgesimse und Dachaufbauten, lichtdurch-
lässige Bedachungen, Lichtkuppeln und Oberlichte sind so anzuord-
nen und herzustellen, dass Feuer nicht auf andere Gebäudeteile und 
Nachbargrundstücke übertragen werden kann. Von Brandwänden 
und von Wänden, die anstelle von Brandwänden zulässig sind, müs-
sen mindestens 1,25 m entfernt sein  
 
1. Oberlichte, Lichtkuppeln und Öffnungen in der Bedachung, 

wenn diese Wände nicht mindestens 0,30 m über die Beda-
chung geführt sind,  

 
2. Dachgauben und ähnliche Dachaufbauten aus brennbaren 

Baustoffen, wenn sie nicht durch diese Wände gegen Brand-
übertragung geschützt sind.  

 
(6) Dächer von traufseitig aneinander gebauten Gebäuden müssen 
als raumabschließende Bauteile für eine Brandbeanspruchung von 
innen nach außen einschließlich der sie tragenden und aussteifenden 
Bauteile feuerhemmend sein. Öffnungen in diesen Dachflächen müs-

5. Eingangsüberdachungen aus brennbaren Baustoffen, wenn 
die Eingänge nur zu Wohnungen führen.  

 
(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 sind  
 
1. lichtdurchlässige Teilflächen aus brennbaren Baustoffen in 

Bedachungen nach Absatz 1 und  
 
2. begrünte Bedachungen  
 
zulässig, wenn eine Brandentstehung bei einer Brandbeanspruchung 
von außen durch Flugfeuer und strahlende Wärme nicht zu befürch-
ten ist oder Vorkehrungen hiergegen getroffen werden.  
 
(5) Dachüberstände, Dachgesimse und Dachaufbauten, lichtdurch-
lässige Bedachungen, Dachflächenfenster, Oberlichte, Lichtkuppeln 
und Solaranlagen sind so anzuordnen und herzustellen, dass Feuer 
nicht auf andere Gebäudeteile und Nachbargrundstücke übertragen 
werden kann. Von Brandwänden und von Wänden, die anstelle von 
Brandwänden zulässig sind, müssen mindestens 1,25 m entfernt sein 
 
1. Dachflächenfenster, Oberlichte, Lichtkuppeln und Öffnungen in 

der Bedachung, wenn diese Wände nicht mindestens 0,30 m 
über die Bedachung geführt sind,  

 
2. Solaranlagen, Dachgauben und ähnliche Dachaufbauten aus 

brennbaren Baustoffen, wenn sie nicht durch diese Wände 
gegen Brandübertragung geschützt sind.  

 
(6) Dächer von traufseitig aneinander gebauten Gebäuden müssen 
als raumabschließende Bauteile für eine Brandbeanspruchung von 
innen nach außen einschließlich der sie tragenden und aussteifenden 
Bauteile feuerhemmend sein. Öffnungen in diesen Dachflächen müs-
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sen, waagerecht gemessen, mindestens 2 m von der Brandwand 
oder der Wand, die anstelle der Brandwand zulässig ist, entfernt sein. 
 
(7) Dächer von Anbauten, die an Außenwände mit Öffnungen oder 
ohne Feuerwiderstandsfähigkeit anschließen, müssen innerhalb eines 
Abstands von 5 m von diesen Wänden als raumabschließende Bau-
teile für eine Brandbeanspruchung von innen nach außen einschließ-
lich der sie tragenden und aussteifenden Bauteile die Feuerwider-
standsfähigkeit der Decken des Gebäudeteils haben, an den sie an-
gebaut werden. Dies gilt nicht für Anbauten an Wohngebäude der 
Gebäudeklassen 1 bis 3.  
 
(8) Dächer an Verkehrsflächen und über Eingängen müssen Vorrich-
tungen zum Schutz gegen das Herabfallen von Schnee und Eis 
haben, wenn dies die Verkehrssicherheit erfordert.  
 
(9) Für vom Dach aus vorzunehmende Arbeiten sind sicher benutzba-
re Vorrichtungen anzubringen.  
 

sen, waagerecht gemessen, mindestens 2 m von der Brandwand 
oder der Wand, die anstelle der Brandwand zulässig ist, entfernt sein. 
 
(7) Dächer von Anbauten, die an Außenwände mit Öffnungen oder 
ohne Feuerwiderstandsfähigkeit anschließen, müssen innerhalb eines 
Abstands von 5 m von diesen Wänden als raumabschließende Bau-
teile für eine Brandbeanspruchung von innen nach außen einschließ-
lich der sie tragenden und aussteifenden Bauteile die Feuerwider-
standsfähigkeit der Decken des Gebäudeteils haben, an den sie an-
gebaut werden. Dies gilt nicht für Anbauten an Wohngebäude der 
Gebäudeklassen 1 bis 3.  
 
 
 
 
 
(8) Für vom Dach aus vorzunehmende Arbeiten sind sicher benutzba-
re Vorrichtungen anzubringen.  
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Abschnitt V 
Rettungswege, Öffnungen, Umwehrungen 

 
§ 34 

Erster und zweiter Rettungsweg 
 
(1) Für Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum wie 
Wohnungen, Praxen, selbstständige Betriebsstätten müssen in jedem 
Geschoss mindestens zwei voneinander unabhängige Rettungswege 
ins Freie vorhanden sein; beide Rettungswege dürfen jedoch inner-
halb des Geschosses über denselben notwendigen Flur führen.  
 
(2) Für Nutzungseinheiten nach Absatz 1, die nicht zu ebener Erde 
liegen, muss der erste Rettungsweg über eine notwendige Treppe 
führen. Der zweite Rettungsweg kann eine weitere notwendige Trep-
pe sein oder über eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichba-
re Stelle der Nutzungseinheit führen. Ein zweiter Rettungsweg ist 
nicht erforderlich, wenn die Rettung über einen sicher erreichbaren 
Treppenraum möglich ist, in den Feuer und Rauch nicht eindringen 
können (Sicherheitstreppenraum).  
 
(3) Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der 
Feuerwehr führt und bei denen die Oberkante der Brüstung von zum 
Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen mehr als 8 m über der 
festgelegten Geländeoberfläche liegt, dürfen nur errichtet werden, 
wenn die Feuerwehr über die erforderlichen Rettungsgeräte wie Hub-
rettungsfahrzeuge verfügt. Bei Sonderbauten ist der zweite Ret-
tungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr nur zulässig, wenn 
keine Bedenken wegen der Personenrettung bestehen.  
 

 
Abschnitt V 

Rettungswege, Öffnungen, Umwehrungen 
 

§ 34 
Erster und zweiter Rettungsweg 

 
(1) Für Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum wie 
Wohnungen, Praxen, selbstständige Betriebsstätten müssen in jedem 
Geschoss mindestens zwei voneinander unabhängige Rettungswege 
ins Freie vorhanden sein; beide Rettungswege dürfen jedoch inner-
halb des Geschosses über denselben notwendigen Flur führen.  
 
(2) Für Nutzungseinheiten nach Absatz 1, die nicht zu ebener Erde 
liegen, muss der erste Rettungsweg über eine notwendige Treppe 
führen. Der zweite Rettungsweg kann eine weitere notwendige Trep-
pe sein oder über eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichba-
re Stelle der Nutzungseinheit führen. Ein zweiter Rettungsweg ist 
nicht erforderlich, wenn die Rettung über einen sicher erreichbaren 
Treppenraum möglich ist, in den Feuer und Rauch nicht eindringen 
können (Sicherheitstreppenraum).  
 
(3) Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der 
Feuerwehr führt und bei denen die Oberkante der Brüstung von zum 
Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen mehr als 8 m über der 
festgelegten Geländeoberfläche liegt, dürfen nur errichtet werden, 
wenn die Feuerwehr über die erforderlichen Rettungsgeräte wie Hub-
rettungsfahrzeuge verfügt. Bei Sonderbauten ist der zweite Ret-
tungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr nur zulässig, wenn 
keine Bedenken wegen der Personenrettung bestehen.  
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§ 35 
Treppen 

 
(1) Jedes nicht zu ebener Erde liegende Geschoss und der benutzba-
re Dachraum eines Gebäudes müssen über mindestens eine Treppe 
zugänglich sein (notwendige Treppe). Statt notwendiger Treppen sind 
Rampen mit bis zu 6 % Neigung zulässig.  
 
(2) Einschiebbare Treppen und Rolltreppen sind als notwendige 
Treppen unzulässig. In Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 sind 
einschiebbare Treppen und Leitern als Zugang zu einem Dachraum 
ohne Aufenthaltsraum zulässig.  
 
(3) Notwendige Treppen sind in einem Zuge zu allen angeschlosse-
nen Geschossen zu führen; sie müssen mit den Treppen zum Dach-
raum unmittelbar verbunden sein. Dies gilt nicht für Treppen  
 
1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3,  
 
2. nach § 36 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2.  
 
(4) Die tragenden Teile notwendiger Treppen müssen  
 
1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuerhemmend und aus 

nichtbrennbaren Baustoffen,  
 
2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 aus nichtbrennbaren Bau-

stoffen,  
 
3. in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 aus nichtbrennbaren Bau-

stoffen oder feuerhemmend  
 

 
§ 35 

Treppen 
 
(1) Jedes nicht zu ebener Erde liegende Geschoss und der benutzba-
re Dachraum eines Gebäudes müssen über mindestens eine Treppe 
zugänglich sein (notwendige Treppe). Statt notwendiger Treppen sind 
Rampen mit bis zu 6 % Neigung zulässig.  
 
(2) Einschiebbare Treppen und Rolltreppen sind als notwendige 
Treppen unzulässig. In Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 sind 
einschiebbare Treppen und Leitern als Zugang zu einem Dachraum 
ohne Aufenthaltsraum zulässig.  
 
(3) Notwendige Treppen sind in einem Zuge zu allen angeschlosse-
nen Geschossen zu führen; sie müssen mit den Treppen zum Dach-
raum unmittelbar verbunden sein. Dies gilt nicht für Treppen  
 
1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3,  
 
2. nach § 36 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2.  
 
(4) Die tragenden Teile notwendiger Treppen müssen  
 
1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuerhemmend und aus 

nichtbrennbaren Baustoffen,  
 
2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 aus nichtbrennbaren Bau-

stoffen,  
 
3. in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 aus nichtbrennbaren Bau-

stoffen oder feuerhemmend  
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sein. Tragende Teile von Außentreppen nach § 36 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 
für Gebäude der Gebäudeklassen 3 bis 5 müssen aus nichtbrennba-
ren Baustoffen bestehen.  
 
(5) Die nutzbare Breite der Treppenläufe und Treppenabsätze not-
wendiger Treppen muss für den größten zu erwartenden Verkehr 
ausreichen.  
 
(6) Treppen müssen einen festen und griffsicheren Handlauf haben. 
Für Treppen sind Handläufe auf beiden Seiten und Zwischenhandläu-
fe vorzusehen, soweit die Verkehrssicherheit dies erfordert.  
 
(7) Eine Treppe darf nicht unmittelbar hinter einer Tür beginnen, die in 
Richtung der Treppe aufschlägt; zwischen Treppe und Tür ist ein aus-
reichender Treppenabsatz anzuordnen.  
 
(8) In und an Gebäuden, in denen mit der Anwesenheit von Kindern 
gerechnet werden muss, darf bei Treppen ohne Setzstufen oder ohne 
geschlossene Unterseiten das lichte Maß der Öffnung zwischen den 
Trittstufen 12 cm nicht übersteigen.  
 

sein. Tragende Teile von Außentreppen nach § 36 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 
für Gebäude der Gebäudeklassen 3 bis 5 müssen aus nichtbrennba-
ren Baustoffen bestehen.  
 
(5) Die nutzbare Breite der Treppenläufe und Treppenabsätze not-
wendiger Treppen muss für den größten zu erwartenden Verkehr 
ausreichen.  
 
(6) Treppen müssen einen festen und griffsicheren Handlauf haben. 
Für Treppen sind Handläufe auf beiden Seiten und Zwischenhandläu-
fe vorzusehen, soweit die Verkehrssicherheit dies erfordert.  
 
(7) Eine Treppe darf nicht unmittelbar hinter einer Tür beginnen, die in 
Richtung der Treppe aufschlägt; zwischen Treppe und Tür ist ein aus-
reichender Treppenabsatz anzuordnen.  
 
(8) In und an Gebäuden, in denen mit der Anwesenheit von Kindern 
gerechnet werden muss, darf bei Treppen ohne Setzstufen oder ohne 
geschlossene Unterseiten das lichte Maß der Öffnung zwischen den 
Trittstufen 12 cm nicht übersteigen.  
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§ 36 
Notwendige Treppenräume, Ausgänge 

 
(1) Jede notwendige Treppe muss zur Sicherstellung der Rettungs-
wege aus den Geschossen ins Freie in einem eigenen, durchgehen-
den Treppenraum liegen (notwendiger Treppenraum). Notwendige 
Treppenräume müssen so angeordnet und ausgebildet sein, dass die 
Nutzung der notwendigen Treppen im Brandfall ausreichend lang 
möglich ist. Notwendige Treppen sind ohne eigenen Treppenraum 
zulässig  
 
1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,  
 
2. für die Verbindung von höchstens zwei Geschossen innerhalb 

derselben Nutzungseinheit von insgesamt nicht mehr als 
200 m², wenn in jedem Geschoss ein anderer Rettungsweg er-
reicht werden kann,  

 
3. als Außentreppe, wenn ihre Nutzung ausreichend sicher ist 

und im Brandfall nicht gefährdet werden kann.  
 
(2) Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes sowie eines Kellerge-
schosses muss mindestens ein Ausgang in einen notwendigen Trep-
penraum oder ins Freie in höchstens 35 m Entfernung erreichbar 
sein. Übereinander liegende Kellergeschosse müssen jeweils min-
destens zwei Ausgänge in notwendige Treppenräume oder ins Freie 
haben. Sind mehrere notwendige Treppenräume erforderlich, müssen 
sie so verteilt sein, dass sie möglichst entgegengesetzt liegen und die 
Rettungswege möglichst kurz sind.  
 
(3) Jeder notwendige Treppenraum muss an einer Außenwand liegen 
und einen unmittelbaren Ausgang ins Freie haben. Innen liegende 

 
§ 36 

Notwendige Treppenräume, Ausgänge 
 
(1) Jede notwendige Treppe muss zur Sicherstellung der Rettungs-
wege aus den Geschossen ins Freie in einem eigenen, durchgehen-
den Treppenraum liegen (notwendiger Treppenraum). Notwendige 
Treppenräume müssen so angeordnet und ausgebildet sein, dass die 
Nutzung der notwendigen Treppen im Brandfall ausreichend lang 
möglich ist. Notwendige Treppen sind ohne eigenen Treppenraum 
zulässig  
 
1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,  
 
2. für die Verbindung von höchstens zwei Geschossen innerhalb 

derselben Nutzungseinheit von insgesamt nicht mehr als 
200 m², wenn in jedem Geschoss ein anderer Rettungsweg er-
reicht werden kann,  

 
3. als Außentreppe, wenn ihre Nutzung ausreichend sicher ist 

und im Brandfall nicht gefährdet werden kann.  
 
(2) Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes sowie eines Kellerge-
schosses muss mindestens ein Ausgang in einen notwendigen Trep-
penraum oder ins Freie in höchstens 35 m Entfernung erreichbar 
sein. Übereinander liegende Kellergeschosse müssen jeweils min-
destens zwei Ausgänge in notwendige Treppenräume oder ins Freie 
haben. Sind mehrere notwendige Treppenräume erforderlich, müssen 
sie so verteilt sein, dass sie möglichst entgegengesetzt liegen und die 
Rettungswege möglichst kurz sind.  
 
(3) Jeder notwendige Treppenraum muss einen unmittelbaren Aus-
gang ins Freie haben. Sofern der Ausgang eines notwendigen Trep-



 - 71 - 

 

Landesbauordnung (alt) Landesbauordnung (neu) 
notwendige Treppenräume sind zulässig, wenn ihre Nutzung ausrei-
chend lang nicht durch Raucheintritt gefährdet werden kann. Sofern 
der Ausgang eines notwendigen Treppenraumes nicht unmittelbar ins 
Freie führt, muss der Raum zwischen dem notwendigen Treppen-
raum und dem Ausgang ins Freie  
 
1. mindestens so breit sein wie die dazugehörigen Treppenläufe,  
 
2. Wände haben, die die Anforderungen an die Wände des Trep-

penraumes erfüllen,  
 
3. rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse zu notwendi-

gen Fluren haben und  
 
4. ohne Öffnungen zu anderen Räumen, ausgenommen zu not-

wendigen Fluren, sein.  
 
(4) Die Wände notwendiger Treppenräume müssen als raumab-
schließende Bauteile  
 
1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 die Bauart von Brandwän-

den haben,  
 
2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 auch unter zusätzlicher 

mechanischer Beanspruchung hochfeuerhemmend und  
 
3. in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 feuerhemmend  
 
sein. Dies ist nicht erforderlich für Außenwände von Treppenräumen, 
die aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und durch andere an 
diese Außenwände anschließende Gebäudeteile im Brandfall nicht 
gefährdet werden können. Der obere Abschluss notwendiger Trep-
penräume muss als raumabschließendes Bauteil die Feuerwider-

penraumes nicht unmittelbar ins Freie führt, muss der Raum zwi-
schen dem notwendigen Treppenraum und dem Ausgang ins Freie  
 
 
 
 
1. mindestens so breit sein wie die dazugehörigen Treppenläufe,  
 
2. Wände haben, die die Anforderungen an die Wände des Trep-

penraumes erfüllen,  
 
3. rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse zu notwendi-

gen Fluren haben und  
 
4. ohne Öffnungen zu anderen Räumen, ausgenommen zu not-

wendigen Fluren, sein.  
 
(4) Die Wände notwendiger Treppenräume müssen als raumab-
schließende Bauteile  
 
1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 die Bauart von Brandwän-

den haben,  
 
2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 auch unter zusätzlicher 

mechanischer Beanspruchung hochfeuerhemmend und  
 
3. in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 feuerhemmend  
 
sein; § 28 Absatz 2 Nummer 1 bleibt unberührt. Dies ist nicht erfor-
derlich für Außenwände von Treppenräumen, die aus nichtbrennba-
ren Baustoffen bestehen und durch andere an diese Außenwände 
anschließende Gebäudeteile im Brandfall nicht gefährdet werden 
können. Der obere Abschluss notwendiger Treppenräume muss als 
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standsfähigkeit der Decken des Gebäudes haben; dies gilt nicht, 
wenn der obere Abschluss das Dach ist und die Treppenraumwände 
bis unter die Dachhaut reichen.  
 
 
(5) In notwendigen Treppenräumen und in Räumen nach Absatz 3 
Satz 3 müssen  
 
1. Bekleidungen, Putze, Dämmstoffe, Unterdecken und Einbau-

ten aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen,  
 
2. Wände und Decken aus brennbaren Baustoffen eine Beklei-

dung aus nichtbrennbaren Baustoffen in ausreichender Dicke 
haben,  

 
3. Bodenbeläge, ausgenommen Gleitschutzprofile, aus mindes-

tens schwerentflammbaren Baustoffen bestehen.  
 
(6) In notwendigen Treppenräumen müssen Öffnungen  
 
1. zu Kellergeschossen, zu nicht ausgebauten Dachräumen, 

Werkstätten, Läden, Lager- und ähnlichen Räumen sowie zu 
sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten mit einer Fläche 
von mehr als 200 m², ausgenommen Wohnungen, mindestens 
feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Ab-
schlüsse,  

 
2. zu notwendigen Fluren rauchdichte und selbstschließende Ab-

schlüsse,  
 
3. zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten mindestens 

dicht- und selbstschließende Abschlüsse  
 

raumabschließendes Bauteil die Feuerwiderstandsfähigkeit der De-
cken des Gebäudes haben; dies gilt nicht, wenn der obere Abschluss 
das Dach ist und die Treppenraumwände bis unter die Dachhaut rei-
chen.  
 
(5) In notwendigen Treppenräumen und in Räumen nach Absatz 3 
Satz 2 müssen  
 
1. Bekleidungen, Putze, Dämmstoffe, Unterdecken und Einbau-

ten aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen,  
 
2. Wände und Decken aus brennbaren Baustoffen eine Beklei-

dung aus nichtbrennbaren Baustoffen in ausreichender Dicke 
haben,  

 
3. Bodenbeläge, ausgenommen Gleitschutzprofile, aus mindes-

tens schwerentflammbaren Baustoffen bestehen.  
 
(6) In notwendigen Treppenräumen müssen Öffnungen  
 
1. zu Kellergeschossen, zu nicht ausgebauten Dachräumen, 

Werkstätten, Läden, Lager- und ähnlichen Räumen sowie zu 
sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten mit einer Fläche 
von mehr als 200 m², ausgenommen Wohnungen, mindestens 
feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Ab-
schlüsse,  

 
2. zu notwendigen Fluren rauchdichte und selbstschließende Ab-

schlüsse,  
 
3. zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten mindestens 

dicht- und selbstschließende Abschlüsse  
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haben. Die Feuerschutz- und Rauchschutzabschlüsse dürfen licht-
durchlässige Seitenteile und Oberlichte enthalten, wenn der Ab-
schluss insgesamt nicht breiter als 2,50 m ist.  
 
(7) Notwendige Treppenräume müssen zu beleuchten sein. Innen 
liegende notwendige Treppenräume müssen in Gebäuden mit einer 
Höhe nach § 2 Abs. 3 Satz 2 von mehr als 13 m eine Sicherheitsbe-
leuchtung haben.  
 
(8) Notwendige Treppenräume müssen belüftet werden können. Sie 
müssen in jedem oberirdischen Geschoss unmittelbar ins Freie füh-
rende Fenster mit einem freien Querschnitt von mindestens 0,50 m² 
haben, die geöffnet werden können. Für innen liegende notwendige 
Treppenräume und notwendige Treppenräume in Gebäuden mit einer 
Höhe nach § 2 Abs. 3 Satz 2 von mehr als 13 m ist an der obersten 
Stelle eine Öffnung zur Rauchableitung mit einem freien Querschnitt 
von mindestens 1 m² erforderlich; sie muss vom Erdgeschoss sowie 
vom obersten Treppenabsatz aus geöffnet werden können.  
 

haben. Die Feuerschutz- und Rauchschutzabschlüsse dürfen licht-
durchlässige Seitenteile und Oberlichte enthalten, wenn der Ab-
schluss insgesamt nicht breiter als 2,50 m ist.  
 
(7) Notwendige Treppenräume müssen zu beleuchten sein. Notwen-
dige Treppenräume ohne Fenster müssen in Gebäuden mit einer 
Höhe nach § 2 Absatz 4 Satz 2 von mehr als 13 m eine Sicherheits-
beleuchtung haben.  
 
(8) Notwendige Treppenräume müssen belüftet und zur Unterstüt-
zung wirksamer Löscharbeiten entraucht werden können. Sie müssen 
 
1. in jedem oberirdischen Geschoss unmittelbar ins Freie führen-

de Fenster mit einem freien Querschnitt von mindestens 
0,50 m² haben, die geöffnet werden können, oder  

 
2. an der obersten Stelle eine Öffnung zur Rauchableitung 

haben.  
 
In den Fällen des Satzes 2 Nummer 1 ist in Gebäuden der Gebäude-
klasse 5 mit einer Höhe nach § 2 Absatz 4 Satz 2 von mehr als 13 m 
an der obersten Stelle eine Öffnung zur Rauchableitung erforderlich; 
in den Fällen des Satzes 2 Nummer 2 sind in Gebäuden der Gebäu-
deklassen 4 und 5, soweit dies zur Erfüllung der Anforderungen nach 
Satz 1 erforderlich ist, besondere Vorkehrungen zu treffen. Öffnungen 
zur Rauchableitung nach Satz 2 und 3 müssen in jedem Treppen-
raum einen freien Querschnitt von mindestens 1 m2 und Vorrichtun-
gen zum Öffnen ihrer Abschlüsse haben, die vom Erdgeschoss sowie 
vom obersten Treppenabsatz aus bedienbar sind.  
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§ 37 
Notwendige Flure, offene Gänge 

 
(1) Flure, über die Rettungswege aus Aufenthaltsräumen oder aus 
Nutzungseinheiten mit Aufenthaltsräumen zu Ausgängen in notwen-
dige Treppenräume oder ins Freie führen (notwendige Flure), müssen 
so angeordnet und ausgebildet sein, dass die Nutzung im Brandfall 
ausreichend lang möglich ist. Notwendige Flure sind nicht erforderlich  
 
1. in Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,  
 
2. in sonstigen Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2, ausge-

nommen in Kellergeschossen,  
 
3. innerhalb von Wohnungen oder innerhalb von Nutzungseinhei-

ten mit nicht mehr als 200 m²,  
 
4. innerhalb von Nutzungseinheiten, die einer Büro- oder Verwal-

tungsnutzung dienen, mit nicht mehr als 400 m²; das gilt auch 
für Teile größerer Nutzungseinheiten, wenn diese Teile nicht 
größer als 400 m² sind, Trennwände nach § 30 Abs. 2 Nr. 1 
haben und jeder Teil unabhängig von anderen Teilen Ret-
tungswege nach § 34 Abs. 1 hat.  

 
(2) Notwendige Flure müssen so breit sein, dass sie für den größten 
zu erwartenden Verkehr ausreichen. In den Fluren ist eine Folge von 
weniger als drei Stufen unzulässig.  
 
(3) Notwendige Flure sind durch nichtabschließbare, rauchdichte und 
selbstschließende Abschlüsse in Rauchabschnitte zu unterteilen. Die 
Rauchabschnitte sollen nicht länger als 30 m sein. Die Abschlüsse 
sind bis an die Rohdecke zu führen; sie dürfen bis an die Unterdecke 

 
§ 37 

Notwendige Flure, offene Gänge 
 
(1) Flure, über die Rettungswege aus Aufenthaltsräumen oder aus 
Nutzungseinheiten mit Aufenthaltsräumen zu Ausgängen in notwen-
dige Treppenräume oder ins Freie führen (notwendige Flure), müssen 
so angeordnet und ausgebildet sein, dass die Nutzung im Brandfall 
ausreichend lang möglich ist. Notwendige Flure sind nicht erforderlich  
 
1. in Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,  
 
2. in sonstigen Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2, ausge-

nommen in Kellergeschossen,  
 
3. innerhalb von Nutzungseinheiten mit nicht mehr als 200 m² 

und innerhalb von Wohnungen, 
 
4. innerhalb von Nutzungseinheiten, die einer Büro- oder Verwal-

tungsnutzung dienen, mit nicht mehr als 400 m²; das gilt auch 
für Teile größerer Nutzungseinheiten, wenn diese Teile nicht 
größer als 400 m² sind, Trennwände nach § 30 Abs. 2 Nr. 1 
haben und jeder Teil unabhängig von anderen Teilen Ret-
tungswege nach § 34 Abs. 1 hat. 

 
(2) Notwendige Flure müssen so breit sein, dass sie für den größten 
zu erwartenden Verkehr ausreichen. In den Fluren ist eine Folge von 
weniger als drei Stufen unzulässig.  
 
(3) Notwendige Flure sind durch nichtabschließbare, rauchdichte und 
selbstschließende Abschlüsse in Rauchabschnitte zu unterteilen. Die 
Rauchabschnitte sollen nicht länger als 30 m sein. Die Abschlüsse 
sind bis an die Rohdecke zu führen; sie dürfen bis an die Unterdecke 
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der Flure geführt werden, wenn die Unterdecke feuerhemmend ist. 
Notwendige Flure mit nur einer Fluchtrichtung, die zu einem Sicher-
heitstreppenraum führen, dürfen nicht länger als 15 m sein. Die Sät-
ze 1 bis 4 gelten nicht für offene Gänge nach Absatz 5.  
 
(4) Die Wände notwendiger Flure müssen als raumabschließende 
Bauteile feuerhemmend, in Kellergeschossen, deren tragende und 
aussteifende Bauteile feuerbeständig sein müssen, feuerbeständig 
sein. Die Wände sind bis an die Rohdecke zu führen. Sie dürfen bis 
an die Unterdecke der Flure geführt werden, wenn die Unterdecke 
feuerhemmend und ein demjenigen nach Satz 1 vergleichbarer 
Raumabschluss sichergestellt ist. Türen in diesen Wänden müssen 
dicht schließen; Öffnungen zu Lagerbereichen im Kellergeschoss 
müssen feuerhemmende, dicht- und selbstschließende Abschlüsse 
haben.  
 
(5) Für Wände und Brüstungen notwendiger Flure mit nur einer  
Fluchtrichtung, die als offene Gänge vor den Außenwänden angeord-
net sind, gilt Absatz 4 entsprechend. Fenster sind in diesen Außen-
wänden ab einer Brüstungshöhe von 0,90 m zulässig.  
 
(6) In notwendigen Fluren sowie in offenen Gängen nach Absatz 5 
müssen  
 
1. Bekleidungen, Putze, Unterdecken und Dämmstoffe aus nicht-

brennbaren Baustoffen bestehen,  
 
2. Wände und Decken aus brennbaren Baustoffen eine Beklei-

dung aus nichtbrennbaren Baustoffen in ausreichender Dicke 
haben.  

 

der Flure geführt werden, wenn die Unterdecke feuerhemmend ist. 
Notwendige Flure mit nur einer Fluchtrichtung, die zu einem Sicher-
heitstreppenraum führen, dürfen nicht länger als 15 m sein. Die Sät-
ze 1 bis 4 gelten nicht für offene Gänge nach Absatz 5.  
 
(4) Die Wände notwendiger Flure müssen als raumabschließende 
Bauteile feuerhemmend, in Kellergeschossen, deren tragende und 
aussteifende Bauteile feuerbeständig sein müssen, feuerbeständig 
sein. Die Wände sind bis an die Rohdecke zu führen. Sie dürfen bis 
an die Unterdecke der Flure geführt werden, wenn die Unterdecke 
feuerhemmend und ein demjenigen nach Satz 1 vergleichbarer 
Raumabschluss sichergestellt ist. Türen in diesen Wänden müssen 
dicht schließen; Öffnungen zu Lagerbereichen im Kellergeschoss 
müssen feuerhemmende, dicht- und selbstschließende Abschlüsse 
haben.  
 
(5) Für Wände und Brüstungen notwendiger Flure mit nur einer  
Fluchtrichtung, die als offene Gänge vor den Außenwänden angeord-
net sind, gilt Absatz 4 entsprechend. Fenster sind in diesen Außen-
wänden ab einer Brüstungshöhe von 0,90 m zulässig.  
 
(6) In notwendigen Fluren sowie in offenen Gängen nach Absatz 5 
müssen  
 
1. Bekleidungen, Putze, Unterdecken und Dämmstoffe aus nicht-

brennbaren Baustoffen bestehen,  
 
2. Wände und Decken aus brennbaren Baustoffen eine Beklei-

dung aus nichtbrennbaren Baustoffen in ausreichender Dicke 
haben.  
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§ 38 
Fenster, Türen, sonstige Öffnungen 

 
(1) Können die Fensterflächen nicht gefahrlos vom Erdboden, vom 
Innern des Gebäudes, von Loggien oder Balkonen aus gereinigt wer-
den, so sind Vorrichtungen wie Aufzüge, Halterungen oder Stangen 
anzubringen, die eine Reinigung von außen ermöglichen.  
 
(2) Glastüren und andere Glasflächen, die bis zum Fußboden allge-
mein zugänglicher Verkehrsflächen herabreichen, müssen bruchsi-
cher sein und sind so zu kennzeichnen, dass sie leicht erkannt wer-
den können. Weitere Schutzmaßnahmen sind für größere Glasflä-
chen vorzusehen, wenn dies die Verkehrssicherheit erfordert.  
 
(3) Eingangstüren von Wohnungen, die über Aufzüge erreichbar sein 
müssen, müssen eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 
0,90 m haben.  
 
(4) Jedes Kellergeschoss ohne Fenster muss mindestens eine Öff-
nung ins Freie haben, um eine Rauchableitung zu ermöglichen. Ge-
meinsame Kellerlichtschächte für übereinander liegende Kellerge-
schosse sind unzulässig.  
 
 
(5) Fenster, die als Rettungswege nach § 34 Abs. 2 Satz 2 dienen, 
müssen im Lichten mindestens 0,90 m x 1,20 m groß und dürfen nicht 
höher als 1,20 m über der Fußbodenoberkante angeordnet sein. Lie-
gen diese Fenster in Dachschrägen oder Dachaufbauten, so darf ihre 
Unterkante oder ein davor liegender Austritt von der Traufkante hori-
zontal gemessen nicht mehr als 1 m entfernt sein.  
 

 
§ 38 

Fenster, Türen, sonstige Öffnungen 
 
(1) Können die Fensterflächen nicht gefahrlos vom Erdboden, vom 
Innern des Gebäudes, von Loggien oder Balkonen aus gereinigt wer-
den, so sind Vorrichtungen wie Aufzüge, Halterungen oder Stangen 
anzubringen, die eine Reinigung von außen ermöglichen.  
 
(2) Glastüren und andere Glasflächen, die bis zum Fußboden allge-
mein zugänglicher Verkehrsflächen herabreichen, müssen bruchsi-
cher sein und sind so zu kennzeichnen, dass sie leicht erkannt wer-
den können. Weitere Schutzmaßnahmen sind für größere Glasflä-
chen vorzusehen, wenn dies die Verkehrssicherheit erfordert.  
 
(3) Eingangstüren von Wohnungen, die über Aufzüge erreichbar sein 
müssen, müssen eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 
0,90 m haben.  
 
(4) Jedes Kellergeschoss ohne Fenster muss mindestens eine Öff-
nung mit einem freien Querschnitt von mindestens 0,50 m² ins Freie 
haben, um eine Rauchableitung zu ermöglichen. Gemeinsame Keller-
lichtschächte für übereinander liegende Kellergeschosse sind unzu-
lässig.  
 
(5) Fenster, die als Rettungswege nach § 34 Abs. 2 Satz 2 dienen, 
müssen im Lichten mindestens 0,90 m x 1,20 m groß und dürfen nicht 
höher als 1,20 m über der Fußbodenoberkante angeordnet sein. Lie-
gen diese Fenster in Dachschrägen oder Dachaufbauten, so darf ihre 
Unterkante oder ein davor liegender Austritt von der Traufkante hori-
zontal gemessen nicht mehr als 1 m entfernt sein.  
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§ 39 
Umwehrungen 

 
(1) In, an und auf baulichen Anlagen sind zu umwehren oder mit 
Brüstungen zu versehen:  
 
1. Flächen, die im Allgemeinen zum Begehen bestimmt sind und 

unmittelbar an mehr als 1 m tiefer liegende Flächen angren-
zen; dies gilt nicht, wenn die Umwehrung dem Zweck der Flä-
chen widerspricht,  

 
2. nicht begehbare Oberlichte und Glasabdeckungen in Flächen, 

die im Allgemeinen zum Begehen bestimmt sind, wenn sie 
weniger als 0,50 m aus diesen Flächen herausragen,  

 
3. Dächer oder Dachteile, die zum auch nur zeitweiligen Aufent-

halt von Menschen bestimmt sind,  
 
4. Öffnungen in begehbaren Decken sowie in Dächern oder 

Dachteilen nach Nummer 3, wenn sie nicht sicher abgedeckt 
sind,  

 
5. nicht begehbare Glasflächen in Decken sowie in Dächern oder 

Dachteilen nach Nummer 3,  
 
6. die freien Seiten von Treppenläufen, Treppenabsätzen und 

Treppenöffnungen (Treppenaugen),  
 
7. Kellerlichtschächte und Betriebsschächte, die an Verkehrsflä-

chen liegen, wenn sie nicht verkehrssicher abgedeckt sind.  
 
 

 
§ 39 

Umwehrungen 
 
(1) In, an und auf baulichen Anlagen sind zu umwehren oder mit 
Brüstungen zu versehen:  
 
1. Flächen, die im Allgemeinen zum Begehen bestimmt sind und 

unmittelbar an mehr als 1 m tiefer liegende Flächen angren-
zen; dies gilt nicht, wenn die Umwehrung dem Zweck der Flä-
chen widerspricht,  

 
2. nicht begehbare Oberlichte und Glasabdeckungen in Flächen, 

die im Allgemeinen zum Begehen bestimmt sind, wenn sie 
weniger als 0,50 m aus diesen Flächen herausragen,  

 
3. Dächer oder Dachteile, die zum auch nur zeitweiligen Aufent-

halt von Menschen bestimmt sind,  
 
4. Öffnungen in begehbaren Decken sowie in Dächern oder 

Dachteilen nach Nummer 3, wenn sie nicht sicher abgedeckt 
sind,  

 
5. nicht begehbare Glasflächen in Decken sowie in Dächern oder 

Dachteilen nach Nummer 3,  
 
6. die freien Seiten von Treppenläufen, Treppenabsätzen und 

Treppenöffnungen (Treppenaugen),  
 
7. Kellerlichtschächte und Betriebsschächte, die an Verkehrsflä-

chen liegen, wenn sie nicht verkehrssicher abgedeckt sind.  
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(2) In Verkehrsflächen liegende Kellerlichtschächte und Betriebs-
schächte sind in Höhe der Verkehrsfläche verkehrssicher abzude-
cken. An und in Verkehrsflächen liegende Abdeckungen müssen 
gegen unbefugtes Abheben gesichert sein. Fenster, die unmittelbar 
an Treppen liegen und deren Brüstung unter der notwendigen Um-
wehrungshöhe liegen, sind zu sichern.  
 
(3) Fensterbrüstungen von Flächen mit einer Absturzhöhe bis zu 
12 m müssen mindestens 0,80 m, von Flächen mit mehr als 12 m 
Absturzhöhe mindestens 0,90 m hoch sein. Geringere Brüstungshö-
hen sind zulässig, wenn durch andere Vorrichtungen wie Geländer 
die nach Absatz 4 vorgeschriebenen Mindesthöhen eingehalten wer-
den.  
 
(4) Andere notwendige Umwehrungen müssen folgende Mindesthö-
hen haben:  
 
1. Umwehrungen zur Sicherung von Öffnungen in begehbaren 

Decken und Dächern sowie Umwehrungen von Flächen mit 
einer Absturzhöhe  

 
von 1 m bis zu 12 m  0,90 m, 

 
2. Umwehrungen von Flächen mit mehr als  
 

12 m Absturzhöhe 1,10 m.  
 

(2) In Verkehrsflächen liegende Kellerlichtschächte und Betriebs-
schächte sind in Höhe der Verkehrsfläche verkehrssicher abzude-
cken. An und in Verkehrsflächen liegende Abdeckungen müssen 
gegen unbefugtes Abheben gesichert sein. Fenster, die unmittelbar 
an Treppen liegen und deren Brüstung unter der notwendigen Um-
wehrungshöhe liegen, sind zu sichern.  
 
(3) Fensterbrüstungen von Flächen mit einer Absturzhöhe bis zu 
12 m müssen mindestens 0,80 m, von Flächen mit mehr als 12 m 
Absturzhöhe mindestens 0,90 m hoch sein. Geringere Brüstungshö-
hen sind zulässig, wenn durch andere Vorrichtungen wie Geländer 
die nach Absatz 4 vorgeschriebenen Mindesthöhen eingehalten wer-
den.  
 
(4) Andere notwendige Umwehrungen müssen folgende Mindesthö-
hen haben:  
 
1. Umwehrungen zur Sicherung von Öffnungen in begehbaren 

Decken und Dächern sowie Umwehrungen von Flächen mit 
einer Absturzhöhe  

 
von 1 m bis zu 12 m  0,90 m,  

 
2. Umwehrungen von Flächen mit mehr als  
 

12 m Absturzhöhe  1,10 m.  
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Abschnitt VI 
Technische Gebäudeausrüstung 

 
§ 40 

Aufzüge 
 
(1) Aufzüge im Innern von Gebäuden müssen eigene Fahrschächte 
haben, um eine Brandausbreitung in andere Geschosse ausreichend 
lang zu verhindern. In einem Fahrschacht dürfen bis zu drei Aufzüge 
liegen. Aufzüge ohne eigene Fahrschächte sind zulässig  
 
1. innerhalb eines notwendigen Treppenraumes, ausgenommen 

in Hochhäusern,  
 
2. innerhalb von Räumen, die Geschosse überbrücken,  
 
3. zur Verbindung von Geschossen, die offen miteinander in Ver-

bindung stehen dürfen,  
 
4. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2;  
 
sie müssen sicher umkleidet sein.  
 
(2) Die Fahrschachtwände müssen als raumabschließende Bauteile  
 
1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuerbeständig und aus 

nichtbrennbaren Baustoffen,  
 
2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 hochfeuerhemmend,  
 
3. in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 feuerhemmend  
 

 
Abschnitt VI 

Technische Gebäudeausrüstung 
 

§ 40 
Aufzüge 

 
(1) Aufzüge im Innern von Gebäuden müssen eigene Fahrschächte 
haben, um eine Brandausbreitung in andere Geschosse ausreichend 
lang zu verhindern. In einem Fahrschacht dürfen bis zu drei Aufzüge 
liegen. Aufzüge ohne eigene Fahrschächte sind zulässig  
 
1. innerhalb eines notwendigen Treppenraumes, ausgenommen 

in Hochhäusern,  
 
2. innerhalb von Räumen, die Geschosse überbrücken,  
 
3. zur Verbindung von Geschossen, die offen miteinander in Ver-

bindung stehen dürfen,  
 
4. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2;  
 
sie müssen sicher umkleidet sein.  
 
(2) Die Fahrschachtwände müssen als raumabschließende Bauteile  
 
1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuerbeständig und aus 

nichtbrennbaren Baustoffen,  
 
2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 hochfeuerhemmend,  
 
3. in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 feuerhemmend  
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sein; Fahrschachtwände aus brennbaren Baustoffen müssen 
schachtseitig eine Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen in aus-
reichender Dicke haben. Fahrschachttüren und andere Öffnungen in 
Fahrschachtwänden mit erforderlicher Feuerwiderstandsfähigkeit sind 
so herzustellen, dass die Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1 nicht 
beeinträchtigt werden.  
 
(3) Fahrschächte müssen zu lüften sein und eine Öffnung zur Rauch-
ableitung mit einem freien Querschnitt von mindestens 2,5 % der 
Fahrschachtgrundfläche, mindestens jedoch 0,10 m² haben. Die Lage 
der Rauchaustrittsöffnungen muss so gewählt werden, dass der 
Rauchaustritt durch Windeinfluss nicht beeinträchtigt wird.  
 
 
 
(4) Gebäude mit einer Höhe nach § 2 Abs. 3 Satz 2 von mehr als 
13 m müssen Aufzüge in ausreichender Zahl haben. Von diesen Auf-
zügen muss mindestens ein Aufzug Kinderwagen, Rollstühle, Kran-
kentragen und Lasten aufnehmen können und Haltestellen in allen 
Geschossen mit Aufenthaltsräumen und erforderlichen Nebenräumen 
haben. Dieser Aufzug muss von allen Geschossen mit Aufenthalts-
räumen und erforderlichen Nebenräumen im Gebäude und von der 
öffentlichen Verkehrsfläche aus stufenlos erreichbar sein. § 52 Abs. 3 
und 4 Satz 1 bis 5 gilt entsprechend.  
 
(5) Fahrkörbe zur Aufnahme einer Krankentrage müssen eine nutzba-
re Grundfläche von mindestens 1,10 m x 2,10 m, zur Aufnahme eines 
Rollstuhls von mindestens 1,10 m x 1,40 m haben; Türen müssen 
eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m haben. In einem 
Aufzug für Rollstühle und Krankentragen darf der für Rollstühle nicht 
erforderliche Teil der Fahrkorbgrundfläche durch eine verschließbare 
Tür abgesperrt werden. Vor den Aufzügen muss eine ausreichende 
Bewegungsfläche vorhanden sein.  

sein; Fahrschachtwände aus brennbaren Baustoffen müssen 
schachtseitig eine Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen in aus-
reichender Dicke haben. Fahrschachttüren und andere Öffnungen in 
Fahrschachtwänden mit erforderlicher Feuerwiderstandsfähigkeit sind 
so herzustellen, dass die Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1 nicht 
beeinträchtigt werden.  
 
(3) Fahrschächte müssen zu lüften sein und eine Öffnung zur Rauch-
ableitung mit einem freien Querschnitt von mindestens 2,5 % der 
Fahrschachtgrundfläche, mindestens jedoch 0,10 m² haben. Diese 
Öffnung darf einen Abschluss haben, der sich im Brandfall selbsttätig 
öffnet und von mindestens einer geeigneten Stelle aus bedienbar ist. 
Die Lage der Rauchaustrittsöffnungen muss so gewählt werden, dass 
der Rauchaustritt durch Windeinfluss nicht beeinträchtigt wird.  
 
(4) Gebäude mit einer Höhe nach § 2 Absatz 4 Satz 2 von mehr als 
13 m müssen Aufzüge in ausreichender Zahl haben. Von diesen Auf-
zügen muss mindestens ein Aufzug Kinderwagen, Rollstühle, Kran-
kentragen und Lasten aufnehmen können und Haltestellen in allen 
Geschossen mit Aufenthaltsräumen und erforderlichen Nebenräumen 
haben. Dieser Aufzug muss von allen Geschossen mit Aufenthalts-
räumen und erforderlichen Nebenräumen im Gebäude und von der 
öffentlichen Verkehrsfläche aus barrierefrei erreichbar sein.  
 
 
(5) Fahrkörbe zur Aufnahme einer Krankentrage müssen eine nutzba-
re Grundfläche von mindestens 1,10 m x 2,10 m, zur Aufnahme eines 
Rollstuhls von mindestens 1,10 m x 1,40 m haben; Türen müssen 
eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m haben. In einem 
Aufzug für Rollstühle und Krankentragen darf der für Rollstühle nicht 
erforderliche Teil der Fahrkorbgrundfläche durch eine verschließbare 
Tür abgesperrt werden. Vor den Aufzügen muss eine ausreichende 
Bewegungsfläche vorhanden sein.  
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§ 41 
Leitungsanlagen, Installationsschächte und -kanäle 

 
(1) Leitungen dürfen durch raumabschließende Bauteile, für die eine 
Feuerwiderstandsfähigkeit vorgeschrieben ist, nur hindurchgeführt 
werden, wenn eine Brand-ausbreitung über einen ausreichend lang 
bemessenen Zeitraum nicht zu befürchten ist oder Vorkehrungen 
hierfür getroffen sind; dies gilt nicht für Decken  
 
1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,  
 
2. innerhalb von Wohnungen,  
 
3. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als insge-

samt 400 m² in nicht mehr als zwei Geschossen.  
 
(2) In notwendigen Treppenräumen, in Räumen nach § 36 Abs. 3 
Satz 3 und in notwendigen Fluren sind Leitungsanlagen nur zulässig, 
wenn eine Nutzung als Rettungsweg im Brandfall ausreichend lang 
möglich ist.  
 
(3) Für Installationsschächte und -kanäle gelten Absatz 1 sowie § 43 
Abs. 2 und 3 entsprechend.  
 

 
§ 41 

Leitungsanlagen, Installationsschächte und -kanäle 
 
(1) Leitungen dürfen durch raumabschließende Bauteile, für die eine 
Feuerwiderstandsfähigkeit vorgeschrieben ist, nur hindurchgeführt 
werden, wenn eine Brand-ausbreitung über einen ausreichend lang 
bemessenen Zeitraum nicht zu befürchten ist oder Vorkehrungen 
hierfür getroffen sind; dies gilt nicht  
 
1. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2,  
 
2. innerhalb von Wohnungen,  
 
3. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als insge-

samt 400 m² in nicht mehr als zwei Geschossen.  
 
(2) In notwendigen Treppenräumen, in Räumen nach § 36 Absatz 3 
Satz 2 und in notwendigen Fluren sind Leitungsanlagen nur zulässig, 
wenn eine Nutzung als Rettungsweg im Brandfall ausreichend lang 
möglich ist.  
 
(3) Für Installationsschächte und -kanäle gelten Absatz 1 sowie § 42 
Absatz 2 und 3 entsprechend.  
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§ 42 
Lüftungsanlagen 

 
(1) Lüftungsanlagen müssen betriebssicher und brandsicher sein; sie 
dürfen den ordnungsgemäßen Betrieb von Feuerungsanlagen nicht 
beeinträchtigen.  
 
(2) Lüftungsleitungen sowie deren Bekleidungen und Dämmstoffe 
müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; brennbare Bau-
stoffe sind zulässig, wenn ein Beitrag der Lüftungsleitung zur Bran-
dentstehung und Brandweiterleitung nicht zu befürchten ist. Lüftungs-
leitungen dürfen raumabschließende Bauteile, für die eine Feuerwi-
derstandsfähigkeit vorgeschrieben ist, nur überbrücken, wenn eine 
Brandausbreitung ausreichend lang nicht zu befürchten ist oder wenn 
Vorkehrungen hiergegen getroffen sind.  
 
(3) Lüftungsanlagen sind so herzustellen, dass sie Gerüche, Staub 
und Geräusche nicht in andere Räume übertragen.  
 
(4) Lüftungsanlagen dürfen nicht in Abgasanlagen eingeführt werden; 
die gemeinsame Nutzung von Lüftungsleitungen zur Lüftung und zur 
Ableitung der Abgase von Feuerstätten ist zulässig, wenn keine Be-
denken wegen der Betriebssicherheit und des Brandschutzes beste-
hen. Die Abluft ist ins Freie zu führen. Gerüche, Staub und Geräu-
sche aus Lüftungsanlagen dürfen nicht zu Gesundheitsbeeinträchti-
gungen oder unzumutbaren Belästigungen in der Nachbarschaft füh-
ren. Nicht zur Lüftungsanlage gehörende Einrichtungen sind in Lüf-
tungsleitungen unzulässig.  
 
(5) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht  
 
1. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2,  

 
§ 42 

Lüftungsanlagen 
 
(1) Lüftungsanlagen müssen betriebssicher und brandsicher sein; sie 
dürfen den ordnungsgemäßen Betrieb von Feuerungsanlagen nicht 
beeinträchtigen.  
 
(2) Lüftungsleitungen sowie deren Bekleidungen und Dämmstoffe 
müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; brennbare Bau-
stoffe sind zulässig, wenn ein Beitrag der Lüftungsleitung zur Bran-
dentstehung und Brandweiterleitung nicht zu befürchten ist. Lüftungs-
leitungen dürfen raumabschließende Bauteile, für die eine Feuerwi-
derstandsfähigkeit vorgeschrieben ist, nur überbrücken, wenn eine 
Brandausbreitung ausreichend lang nicht zu befürchten ist oder wenn 
Vorkehrungen hiergegen getroffen sind.  
 
(3) Lüftungsanlagen sind so herzustellen, dass sie Gerüche, Staub 
und Geräusche nicht in andere Räume übertragen.  
 
(4) Lüftungsanlagen dürfen nicht in Abgasanlagen eingeführt werden; 
die gemeinsame Nutzung von Lüftungsleitungen zur Lüftung und zur 
Ableitung der Abgase von Feuerstätten ist zulässig, wenn keine Be-
denken wegen der Betriebssicherheit und des Brandschutzes beste-
hen. Die Abluft ist ins Freie zu führen. Gerüche, Staub und Geräu-
sche aus Lüftungsanlagen dürfen nicht zu Gesundheitsbeeinträchti-
gungen oder unzumutbaren Belästigungen in der Nachbarschaft füh-
ren. Nicht zur Lüftungsanlage gehörende Einrichtungen sind in Lüf-
tungsleitungen unzulässig.  
 
(5) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht  
 
1. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2,  
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2. innerhalb von Wohnungen,  
 
3. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als 400 m² 

in nicht mehr als zwei Geschossen.  
 
(6) Für raumlufttechnische Anlagen und Warmluftheizungen gelten 
die Absätze 1 bis 5 entsprechend.  
 

 
2. innerhalb von Wohnungen,  
 
3. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als 400 m² 

in nicht mehr als zwei Geschossen.  
 
(6) Für raumlufttechnische Anlagen und Warmluftheizungen gelten 
die Absätze 1 bis 5 entsprechend.  
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Landesbauordnung (alt) Landesbauordnung (neu) 
 

§ 43 
Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Wärmeerzeugu ng, 

Brennstoffversorgung 
 
(1) Feuerstätten und Abgasanlagen (Feuerungsanlagen) müssen be-
triebssicher und brandsicher sein.  
 
(2) Feuerstätten dürfen in Räumen nur aufgestellt werden, wenn nach 
der Art der Feuerstätte und nach Lage, Größe, baulicher Beschaffen-
heit und Nutzung der Räume Gefahren nicht entstehen.  
 
(3) Abgase von Feuerstätten sind durch Abgasleitungen, Schornstei-
ne und Verbindungsstücke (Abgasanlagen) so abzuführen, dass 
keine Gefahren oder unzumutbaren Belästigungen entstehen. Ab-
gasanlagen sind in solcher Zahl und Lage und so herzustellen, dass 
die Feuerstätten des Gebäudes ordnungsgemäß angeschlossen wer-
den können. Sie müssen leicht gereinigt werden können.  
 
(4) Behälter und Rohrleitungen für brennbare Gase und Flüssigkeiten 
müssen betriebssicher und brandsicher sein. Diese Behälter sowie 
feste Brennstoffe sind so aufzustellen oder zu lagern, dass keine Ge-
fahren oder unzumutbaren Belästigungen entstehen.  
 
(5) Für die Aufstellung von ortsfesten Verbrennungsmotoren, Block-
heizkraftwerken, Brennstoffzellen und Verdichtern sowie die Ableitung 
ihrer Verbrennungsgase gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend.  
 

 
§ 43 

Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Wärmeerzeugu ng, 
Brennstoffversorgung 

 
(1) Feuerstätten und Abgasanlagen (Feuerungsanlagen) müssen be-
triebssicher und brandsicher sein.  
 
(2) Feuerstätten dürfen in Räumen nur aufgestellt werden, wenn nach 
der Art der Feuerstätte und nach Lage, Größe, baulicher Beschaffen-
heit und Nutzung der Räume Gefahren nicht entstehen.  
 
(3) Abgase von Feuerstätten sind durch Abgasleitungen, Schornstei-
ne und Verbindungsstücke (Abgasanlagen) so abzuführen, dass 
keine Gefahren oder unzumutbaren Belästigungen entstehen. Ab-
gasanlagen sind in solcher Zahl und Lage und so herzustellen, dass 
die Feuerstätten des Gebäudes ordnungsgemäß angeschlossen wer-
den können. Sie müssen leicht gereinigt werden können.  
 
(4) Behälter und Rohrleitungen für brennbare Gase und Flüssigkeiten 
müssen betriebssicher und brandsicher sein. Diese Behälter sowie 
feste Brennstoffe sind so aufzustellen oder zu lagern, dass keine Ge-
fahren oder unzumutbaren Belästigungen entstehen.  
 
(5) Für die Aufstellung von ortsfesten Verbrennungsmotoren, Block-
heizkraftwerken, Brennstoffzellen und Verdichtern sowie die Ableitung 
ihrer Verbrennungsgase gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend.  
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Landesbauordnung (alt) Landesbauordnung (neu) 
 

§ 44 
Sanitäre Anlagen, Wasserzähler 

 
(1) Fensterlose Bäder und Toiletten sind nur zulässig, wenn eine 
wirksame Lüftung gewährleistet ist.  
 
(2) Jede Wohnung oder Nutzungseinheit in Gebäuden, die überwie-
gend Wohnzwecken dienen, muss einen eigenen Wasserzähler 
haben. Die Eigentümerinnen oder Eigentümer bestehender Gebäude 
sind verpflichtet, jede Wohnung bis zum 31. Dezember 2020 mit sol-
chen Einrichtungen nachträglich auszurüsten. Abweichungen sind 
zuzulassen, soweit die Ausrüstung wegen besonderer Umstände 
durch einen unangemessenen Aufwand oder in sonstiger Weise zu 
unverhältnismäßigen Kosten führt.  
 

 
§ 44 

Sanitäre Anlagen, Wasserzähler 
 
(1) Fensterlose Bäder und Toiletten sind nur zulässig, wenn eine 
wirksame Lüftung gewährleistet ist.  
 
(2) Jede Wohnung oder Nutzungseinheit in Gebäuden, die überwie-
gend Wohnzwecken dienen, muss einen eigenen Wasserzähler 
haben. Die Eigentümerinnen oder Eigentümer bestehender Gebäude 
sind verpflichtet, jede Wohnung bis zum 31. Dezember 2020 mit sol-
chen Einrichtungen nachträglich auszurüsten. Abweichungen sind 
zuzulassen, soweit die Ausrüstung wegen besonderer Umstände 
durch einen unangemessenen Aufwand oder in sonstiger Weise zu 
unverhältnismäßigen Kosten führt.  
 



 - 86 - 

 

Landesbauordnung (alt) Landesbauordnung (neu) 
 

§ 45 
Kleinkläranlagen, Gruben und Anlagen zum Lagern 
von Jauche, Gülle, Festmist und Silagesickersäften 

 
(1) Kleinkläranlagen und Gruben müssen wasserdicht und ausrei-
chend groß sein. Sie müssen eine dichte und sichere Abdeckung 
sowie Reinigungs- und Entleerungsöffnungen haben. Diese Öffnun-
gen dürfen nur vom Freien aus zugänglich sein. Die Anlagen sind so 
zu entlüften, dass Gesundheitsschäden oder unzumutbare Belästi-
gungen nicht entstehen. Die Zuleitungen zu Abwasserentsorgungsan-
lagen müssen geschlossen, dicht und, soweit erforderlich, zum Reini-
gen geeignet sein.  
 
(2) Anlagen zum Lagern von Jauche, Gülle, Festmist und Silagesi-
ckersäften sind mit wasserundurchlässigen Böden anzulegen. Die 
Wände müssen ausreichend hoch wasserundurchlässig sein. Flüssi-
ge Abgänge aus Ställen und Anlagen zum Lagern von Festmist sind 
in Jauche- und Güllebehälter, aus Silagen in dichte Behälter, ins-
besondere Güllebehälter, zu leiten, die keine Verbindung zu Abwas-
serbeseitigungsanlagen haben dürfen.  
 

 
§ 45 

Kleinkläranlagen, Gruben und Anlagen zum Lagern 
von Jauche, Gülle, Festmist und Silagesickersäften 

 
(1) Kleinkläranlagen und Gruben müssen wasserdicht und ausrei-
chend groß sein. Sie müssen eine dichte und sichere Abdeckung 
sowie Reinigungs- und Entleerungsöffnungen haben. Diese Öffnun-
gen dürfen nur vom Freien aus zugänglich sein. Die Anlagen sind so 
zu entlüften, dass Gesundheitsschäden oder unzumutbare Belästi-
gungen nicht entstehen. Die Zuleitungen zu Abwasserentsorgungsan-
lagen müssen geschlossen, dicht und, soweit erforderlich, zum Reini-
gen geeignet sein.  
 
(2) Anlagen zum Lagern von Jauche, Gülle, Festmist und Silagesi-
ckersäften sind mit wasserundurchlässigen Böden anzulegen. Die 
Wände müssen ausreichend hoch wasserundurchlässig sein. Flüssi-
ge Abgänge aus Ställen und Anlagen zum Lagern von Festmist sind 
in Jauche- und Güllebehälter, aus Silagen in dichte Behälter, ins-
besondere Güllebehälter, zu leiten, die keine Verbindung zu Abwas-
serbeseitigungsanlagen haben dürfen.  
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Landesbauordnung (alt) Landesbauordnung (neu) 
 

§ 46 
Aufbewahrung fester Abfall- und Wertstoffe 

 
Feste Abfall- und Wertstoffe dürfen innerhalb von Gebäuden vorüber-
gehend aufbewahrt werden, in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 
5 jedoch nur, wenn die dafür bestimmten Räume  
 
1. Trennwände und Decken als raumabschließende Bauteile mit 

der Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden Wände und  
 
2. Öffnungen vom Gebäudeinnern zum Aufstellraum mit feuer-

hemmenden, dicht- und selbstschließenden Abschlüssen 
haben,  

 
3. unmittelbar vom Freien entleert werden können und  
 
4. eine ständig wirksame Lüftung haben.  
 
In Wohngebäuden ist der Einbau von Abfallschächten unzulässig. Bei 
der Errichtung sonstiger Gebäude ist die Anlage von Abfallschächten 
nur zulässig, wenn eine getrennte Erfassung der festen Abfall- und 
Wertstoffe sichergestellt ist.  
 

 
§ 46 

Aufbewahrung fester Abfall- und Wertstoffe 
 
Feste Abfall- und Wertstoffe dürfen innerhalb von Gebäuden vorüber-
gehend aufbewahrt werden, in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 
5 jedoch nur, wenn die dafür bestimmten Räume  
 
1. Trennwände und Decken als raumabschließende Bauteile mit 

der Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden Wände und  
 
2. Öffnungen vom Gebäudeinnern zum Aufstellraum mit feuer-

hemmenden, dicht- und selbstschließenden Abschlüssen 
haben,  

 
3. unmittelbar vom Freien entleert werden können und  
 
4. eine ständig wirksame Lüftung haben.  
 
In Wohngebäuden ist der Einbau von Abfallschächten unzulässig. Bei 
der Errichtung sonstiger Gebäude ist die Anlage von Abfallschächten 
nur zulässig, wenn eine getrennte Erfassung der festen Abfall- und 
Wertstoffe sichergestellt ist.  
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Landesbauordnung (alt) Landesbauordnung (neu) 
 

§ 47 
Blitzschutzanlagen 

 
Bauliche Anlagen, bei denen nach Lage, Bauart oder Nutzung Blitz-
schlag leicht eintreten oder zu schweren Folgen führen kann, sind mit 
dauernd wirksamen Blitzschutzanlagen zu versehen.  
 

 
§ 47 

Blitzschutzanlagen 
 
Bauliche Anlagen, bei denen nach Lage, Bauart oder Nutzung Blitz-
schlag leicht eintreten oder zu schweren Folgen führen kann, sind mit 
dauernd wirksamen Blitzschutzanlagen zu versehen.  
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Landesbauordnung (alt) Landesbauordnung (neu) 
 

Abschnitt VII 
Nutzungsbedingte Anforderungen 

 
§ 48 

Aufenthaltsräume 
 
(1) Aufenthaltsräume müssen eine lichte Raumhöhe von mindestens 
2,40 m haben. Aufenthaltsräume im Dachraum müssen eine lichte 
Höhe von mindestens 2,30 m über mindestens der Hälfte ihrer Grund-
fläche haben; Raumteile mit einer lichten Höhe bis zu 1,50 m bleiben 
bei der Berechnung der Grundfläche außer Betracht.  
 
(2) Aufenthaltsräume müssen unmittelbar ins Freie führende Fenster 
von solcher Anzahl und Beschaffenheit haben, dass die Räume aus-
reichend belüftet und mit Tageslicht beleuchtet werden können (not-
wendige Fenster). Oberlichter anstelle von Fenstern sind zulässig, 
wenn wegen der Nutzung des Aufenthaltsraumes Bedenken nicht 
bestehen. Verglaste Vorbauten und Loggien sind vor notwendigen 
Fenstern zulässig, wenn für die dahinter liegenden Räume eine aus-
reichende Beleuchtung mit Tageslicht und Lüftung sichergestellt ist.  
 
 
 
 
(3) Aufenthaltsräume, deren Nutzung eine Belichtung mit Tageslicht 
verbietet, sowie Verkaufsräume, Schank- und Speisegaststätten, ärzt-
liche Behandlungs-, Sport-, Spiel-, Werk- und ähnliche Räume sind 
ohne Fenster zulässig.  
 

 
Abschnitt VII 

Nutzungsbedingte Anforderungen 
 

§ 48 
Aufenthaltsräume 

 
(1) Aufenthaltsräume müssen eine lichte Raumhöhe von mindestens 
2,40 m haben. Aufenthaltsräume im Dachraum müssen eine lichte 
Höhe von mindestens 2,30 m über mindestens der Hälfte ihrer Grund-
fläche haben; Raumteile mit einer lichten Höhe bis zu 1,50 m bleiben 
bei der Berechnung der Grundfläche außer Betracht.  
 
(2) Aufenthaltsräume müssen unmittelbar ins Freie führende Fenster 
von solcher Anzahl und Beschaffenheit haben, dass die Räume aus-
reichend belüftet und mit Tageslicht belichtet werden können (not-
wendige Fenster). Das Rohbaumaß der Fensteröffnungen muss min-
destens ein Achtel der nutzbaren Grundfläche des Raumes ein-
schließlich der nutzbaren Grundfläche verglaster Vorbauten und Log-
gien haben. Oberlichter anstelle von Fenstern sind zulässig, wenn 
wegen der Nutzung des Aufenthaltsraumes Bedenken nicht beste-
hen. Verglaste Vorbauten und Loggien sind vor notwendigen Fens-
tern zulässig, wenn für die dahinter liegenden Räume eine ausrei-
chende Belichtung mit Tageslicht und Lüftung sichergestellt ist.  
 
(3) Aufenthaltsräume, deren Nutzung eine Belichtung mit Tageslicht 
verbietet, sowie Verkaufsräume, Schank- und Speisegaststätten, ärzt-
liche Behandlungs-, Sport-, Spiel-, Werk- und ähnliche Räume sind 
ohne Fenster zulässig.  
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Landesbauordnung (alt) Landesbauordnung (neu) 
 

§ 49 
Wohnungen 

 
(1) Jede Wohnung muss eine Küche oder Kochnische haben. Fens-
terlose Küchen oder Kochnischen sind zulässig, wenn eine wirksame 
Lüftung gewährleistet ist.  
 
(2) Jede Wohnung muss über Abstellraum von mindestens 6 m² ver-
fügen; davon muss mindestens 1 m² Abstellfläche innerhalb der 
Wohnung liegen. In Wohngebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 sind 
leicht erreichbare und gut zugängliche abschließbare Abstellräume 
für Kinderwagen und Fahrräder und bei barrierefreien Wohnungen 
auch für Rollstühle herzustellen. Sie sind auch ebenerdig in der Ab-
standfläche von Gebäuden zulässig.  
 
(3) Jede Wohnung muss ein Bad mit Badewanne oder Dusche und 
eine Toilette haben. Toiletten für Wohnungen müssen innerhalb der 
Wohnung liegen.  
 
(4) In Wohnungen müssen Schlafräume, Kinderzimmer und Flure, 
über die Rettungswege von Aufenthaltsräumen führen, jeweils min-
destens einen Rauchwarnmelder haben. Die Rauchwarnmelder müs-
sen so eingebaut und betrieben werden, dass Brandrauch frühzeitig 
erkannt und gemeldet wird. Die Eigentümerinnen oder Eigentümer 
vorhandener Wohnungen sind verpflichtet, jede Wohnung bis zum 
31. Dezember 2010 mit Rauchwarnmelder auszurüsten. Die Sicher-
stellung der Betriebsbereitschaft obliegt den unmittelbaren Besitze-
rinnen oder Besitzern, es sei denn, die Eigentümerin oder der Eigen-
tümer übernimmt diese Verpflichtung selbst.  
 

 
§ 49 

Wohnungen 
 
(1) Jede Wohnung muss eine Küche oder Kochnische haben. Fens-
terlose Küchen oder Kochnischen sind zulässig, wenn eine wirksame 
Lüftung gewährleistet ist.  
 
(2) Jede Wohnung muss über Abstellraum von mindestens 6 m² ver-
fügen; davon muss mindestens 1 m² Abstellfläche innerhalb der 
Wohnung liegen. In Wohngebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 sind 
leicht erreichbare und gut zugängliche abschließbare Abstellräume 
für Kinderwagen, Fahrräder sowie abgetrennt auch für Rollstühle und 
Mobilitätshilfen herzustellen. Sie sind auch ebenerdig in der Ab-
standfläche von Gebäuden zulässig.  
 
(3) Jede Wohnung muss ein Bad mit Badewanne oder Dusche und 
eine Toilette haben. Toiletten für Wohnungen müssen innerhalb der 
Wohnung liegen.  
 
(4) In Wohnungen müssen Schlafräume, Kinderzimmer und Flure, 
über die Rettungswege von Aufenthaltsräumen führen, jeweils min-
destens einen Rauchwarnmelder haben. Die Rauchwarnmelder müs-
sen so eingebaut und betrieben werden, dass Brandrauch frühzeitig 
erkannt und gemeldet wird. Die Eigentümerinnen oder Eigentümer 
vorhandener Wohnungen sind verpflichtet, jede Wohnung bis zum 
31. Dezember 2010 mit Rauchwarnmelder auszurüsten. Die Sicher-
stellung der Betriebsbereitschaft obliegt den unmittelbaren Besitze-
rinnen oder Besitzern, es sei denn, die Eigentümerin oder der Eigen-
tümer übernimmt diese Verpflichtung selbst.  
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Landesbauordnung (alt) Landesbauordnung (neu) 
 

§ 50 
Stellplätze und Garagen, Abstellanlagen für Fahrräd er 

 
(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen, bei denen ein Zu- oder 
Abgangsverkehr zu erwarten ist, dürfen nur errichtet werden, wenn 
Stellplätze oder Garagen in ausreichender Größe und in geeigneter 
Beschaffenheit (notwendige Stellplätze oder Garagen) sowie Abstell-
anlagen für Fahrräder hergestellt werden. Ihre Anzahl und Größe 
richtet sich nach Art und Anzahl der vorhandenen und zu erwarten-
den Kraftfahrzeuge und Fahrräder der ständigen Benutzerinnen und 
ständigen Benutzer und der Besucherinnen und Besucher der Anla-
gen. Es kann gestattet werden, dass die notwendigen Stellplätze oder 
Garagen sowie die Abstellanlagen für Fahrräder innerhalb einer an-
gemessenen Frist nach Fertigstellung der Anlage im Sinne des Sat-
zes 1 hergestellt werden. Mit Einverständnis der Gemeinde kann 
ganz oder teilweise auf die Herstellung von Stellplätzen und Garagen 
und die Zahlung eines Geldbetrages zur Ablösung verzichtet werden, 
insbesondere wenn eine günstige Anbindung an den öffentlichen 
Personennahverkehr besteht oder ausreichende Fahrradwege vor-
handen sind. Stellplätze, Garagen oder Abstellanlagen für Fahrräder 
können mit Einverständnis der Gemeinde in allen Baugebieten für 
verschiedene Vorhaben mehrfach genutzt werden, wenn sich ihre 
Nutzungszeiten nicht überschneiden und deren Zuordnung zu den 
Vorhaben öffentlich-rechtlich gesichert ist.  
 
 
 
 
(2) Änderungen von Anlagen nach Absatz 1 sind nur zulässig, wenn 
Stellplätze oder Garagen sowie Abstellanlagen für Fahrräder in sol-
cher Anzahl und Größe hergestellt werden, dass sie die infolge der  
 

 
§ 50 

Stellplätze und Garagen, Abstellanlagen für Fahrräd er 
 
(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen, bei denen ein Zu- oder 
Abgangsverkehr zu erwarten ist, dürfen nur errichtet werden, wenn 
Stellplätze oder Garagen in ausreichender Größe und in geeigneter 
Beschaffenheit (notwendige Stellplätze oder Garagen) sowie Abstell-
anlagen für Fahrräder hergestellt werden. Ihre Anzahl und Größe 
richtet sich nach Art und Anzahl der tatsächlich vorhandenen und zu 
erwartenden Kraftfahrzeuge und Fahrräder der ständigen Benutzerin-
nen und Benutzer und der Besucherinnen und Besucher der Anlagen. 
Wird die Anzahl durch eine örtliche Bauvorschrift nach § 84 Absatz 4 
Nummer 8 festgelegt, ist diese maßgeblich. Es kann gestattet wer-
den, dass die notwendigen Stellplätze oder Garagen sowie die Ab-
stellanlagen für Fahrräder innerhalb einer angemessenen Frist nach 
Fertigstellung der Anlage im Sinne des Satzes 1 hergestellt werden. 
Mit Einverständnis der Gemeinde kann ganz oder teilweise auf die 
Herstellung von Stellplätzen und Garagen und die Zahlung eines 
Geldbetrages zur Ablösung verzichtet werden. Das gilt insbesondere 
dann, wenn eine günstige Anbindung an den öffentlichen Personen-
nahverkehr besteht oder ausreichende Fahrradwege vorhanden sind 
oder die Schaffung oder Erneuerung von Wohnraum im öffentlichen 
Interesse erschwert oder verhindert würde. Stellplätze, Garagen oder 
Abstellanlagen für Fahrräder können mit Einverständnis der Gemein-
de in allen Baugebieten für verschiedene Vorhaben mehrfach genutzt 
werden, wenn sich ihre Nutzungszeiten nicht überschneiden und de-
ren Zuordnung zu den Vorhaben öffentlich-rechtlich gesichert ist.  
 
(2) Änderungen von Anlagen nach Absatz 1 sind nur zulässig, wenn 
Stellplätze oder Garagen sowie Abstellanlagen für Fahrräder in sol-
cher Anzahl und Größe hergestellt werden, dass sie die infolge der  
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Landesbauordnung (alt) Landesbauordnung (neu) 
Änderung zusätzlich zu erwartenden Kraftfahrzeuge und Fahrräder 
aufnehmen können. Absatz 1 Satz 4 und 5 gilt entsprechend.  
 
(3) Für bestehende bauliche Anlagen und sonstige Anlagen kann die 
Bauaufsichtsbehörde im Einzelfall die Herstellung von Stellplätzen 
oder Garagen sowie Abstellanlagen für Fahrräder fordern, wenn dies 
im Hinblick auf die Art und Anzahl der Kraftfahrzeuge und der Fahrrä-
der der ständigen Benutzerinnen und ständigen Benutzer und der 
Besucherinnen und Besucher der Anlage aus Gründen der Sicherheit 
des Verkehrs geboten ist. Die hierfür benötigten Flächen müssen in 
geeigneter Lage und Größe auf dem Baugrundstück oder in zumutba-
rer Entfernung davon vorhanden sein oder durch zumutbare Maß-
nahmen frei und zugänglich gemacht werden können. Die Gemeinde 
kann durch örtliche Bauvorschrift bestimmen, dass in genau abge-
grenzten Teilen des Gemeindegebietes Stellplätze oder Garagen 
sowie Abstellanlagen für Fahrräder für bestehende bauliche Anlagen 
herzustellen sind, wenn die Bedürfnisse des ruhenden oder fließen-
den Verkehrs dies erfordern.  
 
(4) Die Herstellung von Garagen anstelle von Stellplätzen oder von 
Stellplätzen anstelle von Garagen kann im Einzelfall gefordert wer-
den, wenn die öffentliche Sicherheit oder die in Absatz 9 genannten 
Erfordernisse dies gebieten.  
 
(5) Die Stellplätze und Garagen sowie Abstellanlagen für Fahrräder 
sind auf dem Baugrundstück herzustellen; die Stellplätze und Gara-
gen dürfen auch in zumutbarer Entfernung vom Baugrundstück, die 
Abstellanlagen für Fahrräder in unmittelbarer Nähe auf einem geeig-
neten Grundstück hergestellt werden, dessen Benutzung für diesen 
Zweck öffentlich-rechtlich gesichert wird. Die Verpflichtung zur Her-
stellung notwendiger Stellplätze kann mit Einverständnis der Ge-
meinde auch durch Zahlung eines Geldbetrages erfüllt werden; Ab-
satz 6 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. Die Bauaufsichtsbehörde kann, 

Änderung zusätzlich zu erwartenden Kraftfahrzeuge und Fahrräder 
aufnehmen können. Absatz 1 Satz 5 bis 7 gilt entsprechend.  
 
(3) Für bestehende bauliche Anlagen und sonstige Anlagen kann die 
Bauaufsichtsbehörde im Einzelfall die Herstellung von Stellplätzen 
oder Garagen sowie Abstellanlagen für Fahrräder fordern, wenn dies 
im Hinblick auf die Art und Anzahl der Kraftfahrzeuge und der Fahrrä-
der der ständigen Benutzerinnen und ständigen Benutzer und der 
Besucherinnen und Besucher der Anlage aus Gründen der Sicherheit 
des Verkehrs geboten ist. Die hierfür benötigten Flächen müssen in 
geeigneter Lage und Größe auf dem Baugrundstück oder in zumutba-
rer Entfernung davon vorhanden sein oder durch zumutbare Maß-
nahmen frei und zugänglich gemacht werden können. Die Gemeinde 
kann durch örtliche Bauvorschrift bestimmen, dass in genau abge-
grenzten Teilen des Gemeindegebietes Stellplätze oder Garagen 
sowie Abstellanlagen für Fahrräder für bestehende bauliche Anlagen 
herzustellen sind, wenn die Bedürfnisse des ruhenden oder fließen-
den Verkehrs dies erfordern.  
 
(4) Die Herstellung von Garagen anstelle von Stellplätzen oder von 
Stellplätzen anstelle von Garagen kann im Einzelfall gefordert wer-
den, wenn die öffentliche Sicherheit oder die in Absatz 9 genannten 
Erfordernisse dies gebieten.  
 
(5) Die Stellplätze und Garagen sowie Abstellanlagen für Fahrräder 
sind auf dem Baugrundstück herzustellen; die Stellplätze und Gara-
gen dürfen auch in zumutbarer Entfernung vom Baugrundstück, die 
Abstellanlagen für Fahrräder in unmittelbarer Nähe auf einem geeig-
neten Grundstück hergestellt werden, dessen Benutzung für diesen 
Zweck öffentlich-rechtlich gesichert wird. Die Verpflichtung zur Her-
stellung notwendiger Stellplätze kann mit Einverständnis der Ge-
meinde auch durch Zahlung eines Geldbetrages erfüllt werden; Ab-
satz 6 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. Die Bauaufsichtsbehörde kann, 
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wenn Gründe des Verkehrs dies erfordern, im Einzelfall bestimmen, 
dass die Stellplätze oder Garagen sowie Abstellanlagen für Fahrräder 
auf dem Baugrundstück oder auf einem anderen Grundstück herzu-
stellen sind. Die Gemeinde kann durch örtliche Bauvorschrift für ge-
nau abgegrenzte Teile des Gemeindegebietes die Herstellung von 
Stellplätzen und Garagen untersagen oder einschränken, wenn und 
soweit Gründe des Verkehrs, städtebauliche Gründe oder Gründe 
des Umweltschutzes dies erfordern.  
 
(6) Ist die Herstellung von Stellplätzen und Garagen oder Abstellanla-
gen für Fahrräder nach Absatz 5 Satz 1 nicht oder nur unter großen 
Schwierigkeiten möglich, so kann die Bauaufsichtsbehörde mit Ein-
verständnis der Gemeinde verlangen, dass die oder der zur Herstel-
lung Verpflichtete an die Gemeinde einen Geldbetrag zahlt. Dies gilt 
auch, wenn nach Absatz 3 Satz 3 für bestehende bauliche Anlagen 
Stellplätze und Garagen oder Abstellanlagen für Fahrräder gefordert 
werden. Der Geldbetrag ist zur Herstellung zusätzlicher öffentlicher 
Parkeinrichtungen oder zusätzlicher privater Stellplätze und Stell-
platzanlagen, zur Modernisierung und Instandhaltung öffentlicher 
Parkeinrichtungen oder zur Herstellung und Modernisierung baulicher 
Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen für den öffentli-
chen Personennahverkehr und für den Fahrradverkehr, die den Be-
darf an Parkeinrichtungen verringern, zu verwenden. Der Geldbetrag, 
den die oder der zur Herstellung von Stellplätzen oder Garagen Ver-
pflichtete zu zahlen hat, darf 80 % der durchschnittlichen Herstel-
lungskosten von Parkeinrichtungen nach Satz 3, der Geldbetrag, den 
die oder der zur Herstellung von Abstellanlagen für Fahrräder Ver-
pflichtete zu zahlen hat, darf 80 % der durchschnittlichen Herstel-
lungskosten von Abstellanlagen für Fahrräder, jeweils einschließlich 
der Kosten des Grunderwerbs im Gemeindegebiet oder in bestimm-
ten Teilen des Gemeindegebietes, nicht übersteigen.  
 
 

wenn Gründe des Verkehrs dies erfordern, im Einzelfall bestimmen, 
dass die Stellplätze oder Garagen sowie Abstellanlagen für Fahrräder 
auf dem Baugrundstück oder auf einem anderen Grundstück herzu-
stellen sind. Die Gemeinde kann durch örtliche Bauvorschrift für ge-
nau abgegrenzte Teile des Gemeindegebietes die Herstellung von 
Stellplätzen und Garagen untersagen oder einschränken, wenn und 
soweit Gründe des Verkehrs, städtebauliche Gründe oder Gründe 
des Umweltschutzes dies erfordern.  
 
(6) Ist die Herstellung von Stellplätzen und Garagen oder Abstellanla-
gen für Fahrräder nach Absatz 5 Satz 1 nicht oder nur unter großen 
Schwierigkeiten möglich, so kann die Bauaufsichtsbehörde mit Ein-
verständnis der Gemeinde verlangen, dass die oder der zur Herstel-
lung Verpflichtete an die Gemeinde einen Geldbetrag zahlt. Dies gilt 
auch, wenn nach Absatz 3 Satz 3 für bestehende bauliche Anlagen 
Stellplätze und Garagen oder Abstellanlagen für Fahrräder gefordert 
werden. Der Geldbetrag ist zur Herstellung zusätzlicher öffentlicher 
Parkeinrichtungen oder zusätzlicher privater Stellplätze und Stell-
platzanlagen, zur Modernisierung und Instandhaltung öffentlicher 
Parkeinrichtungen oder zur Herstellung und Modernisierung baulicher 
Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen für den öffentli-
chen Personennahverkehr und für den Fahrradverkehr, die den Be-
darf an Parkeinrichtungen verringern, zu verwenden. Der Geldbetrag, 
den die oder der zur Herstellung von Stellplätzen oder Garagen Ver-
pflichtete zu zahlen hat, darf 80 % der durchschnittlichen Herstel-
lungskosten von Parkeinrichtungen nach Satz 3, der Geldbetrag, den 
die oder der zur Herstellung von Abstellanlagen für Fahrräder Ver-
pflichtete zu zahlen hat, darf 80 % der durchschnittlichen Herstel-
lungskosten von Abstellanlagen für Fahrräder, jeweils einschließlich 
der Kosten des Grunderwerbs im Gemeindegebiet oder in bestimm-
ten Teilen des Gemeindegebietes, nicht übersteigen.  
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(7) Wird in einem Gebäude, dessen Fertigstellung mindestens drei 
Jahre zurückliegt, eine Wohnung geteilt oder Wohnraum durch Ände-
rung der Nutzung, durch Aufstocken oder durch Änderung des Da-
ches eines solchen Gebäudes geschaffen, braucht der dadurch ver-
ursachte Mehrbedarf an Stellplätzen und Garagen und Abstellanlagen 
für Fahrräder nicht gedeckt zu werden, wenn dies auf dem Grund-
stück nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich ist.  
 
(8) Stellplätze, Garagen, Abstellanlagen für Fahrräder und ihre Ne-
benanlagen müssen überschaubar und verkehrssicher sein; Stellplät-
ze und Garagen müssen entsprechend dem Gefährlichkeitsgrad der 
Treibstoffe, der Anzahl und Art der abzustellenden Kraftfahrzeuge 
dem Brandschutz genügen. Abfließende Treib- und Schmierstoffe 
müssen unschädlich beseitigt werden können. Garagen und ihre Ne-
benanlagen müssen zu lüften sein.  
 
(9) Stellplätze und Garagen müssen so angeordnet und ausgeführt 
werden, dass ihre Benutzung die Gesundheit nicht schädigt und das 
Arbeiten und Wohnen, die Ruhe und die Erholung in der Umgebung 
durch Lärm oder Gerüche nicht über das zumutbare Maß hinaus 
stört. Stellplatzanlagen sollen durch Bepflanzungen mit standortge-
rechten Bäumen und Sträuchern gestaltet werden; § 8 Abs. 1 ist ent-
sprechend anzuwenden.  
 
(10) Neu errichtete Stellplätze und Garagen sollen von den zugeord-
neten Gebäuden aus barrierefrei erreichbar sein.  
 
 
 
(11) Stellplätze und Garagen müssen von den öffentlichen Verkehrs-
flächen aus auf möglichst kurzem Wege verkehrssicher zu erreichen 
sein. Rampen sollen in Vorgärten nicht angelegt werden. Es kann  
 

(7) Wird in einem Gebäude, dessen Fertigstellung mindestens drei 
Jahre zurückliegt, eine Wohnung geteilt oder Wohnraum durch Ände-
rung der Nutzung, durch Aufstocken oder durch Änderung des Da-
ches eines solchen Gebäudes geschaffen, braucht der dadurch ver-
ursachte Mehrbedarf an Stellplätzen und Garagen und Abstellanlagen 
für Fahrräder nicht gedeckt zu werden, wenn dies auf dem Grund-
stück nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich ist.  
 
(8) Stellplätze, Garagen, Abstellanlagen für Fahrräder und ihre Ne-
benanlagen müssen überschaubar und verkehrssicher sein; Stellplät-
ze und Garagen müssen entsprechend dem Gefährlichkeitsgrad der 
Treibstoffe, der Anzahl und Art der abzustellenden Kraftfahrzeuge 
dem Brandschutz genügen. Abfließende Treib- und Schmierstoffe 
müssen unschädlich beseitigt werden können. Garagen und ihre Ne-
benanlagen müssen zu lüften sein.  
 
(9) Stellplätze und Garagen müssen so angeordnet und ausgeführt 
werden, dass ihre Benutzung die Gesundheit nicht schädigt und das 
Arbeiten und Wohnen, die Ruhe und die Erholung in der Umgebung 
durch Lärm oder Gerüche nicht über das zumutbare Maß hinaus 
stört. Stellplatzanlagen sollen durch Bepflanzungen mit standortge-
rechten Bäumen und Sträuchern gestaltet werden; § 8 Abs. 1 ist ent-
sprechend anzuwenden.  
 
(10) Neu errichtete Stellplätze und Garagen sollen von den zugeord-
neten Gebäuden aus barrierefrei erreichbar sein. Stellplätze für Woh-
nungen und bauliche Anlagen nach § 52 müssen in ausreichender 
Anzahl barrierefrei sein. 
 
(11) Stellplätze und Garagen müssen von den öffentlichen Verkehrs-
flächen aus auf möglichst kurzem Wege verkehrssicher zu erreichen 
sein. Rampen sollen in Vorgärten nicht angelegt werden. Es kann  
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verlangt werden, dass Hinweise auf Stellplätze und Garagen ange-
bracht werden.  
 
(12) Für das Abstellen nicht ortsfester Geräte mit Verbrennungsmoto-
ren gelten die Absätze 8 und 9 sinngemäß.  
 

verlangt werden, dass Hinweise auf Stellplätze und Garagen ange-
bracht werden.  
 
(12) Für das Abstellen nicht ortsfester Geräte mit Verbrennungsmoto-
ren gelten die Absätze 8 und 9 sinngemäß.  
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§ 51 
Sonderbauten 

 
(1) An Sonderbauten können im Einzelfall zur Verwirklichung der all-
gemeinen Anforderungen nach § 3 Abs. 2 besondere Anforderungen 
gestellt werden. Erleichterungen können gestattet werden, soweit es 
der Einhaltung von Vorschriften wegen der besonderen Art oder Nut-
zung baulicher Anlagen oder Räume oder wegen besonderer Anfor-
derungen nicht bedarf. Die Anforderungen und Erleichterungen nach 
den Sätzen 1 und 2 können sich insbesondere erstrecken auf  
 
1. die Anordnung der baulichen Anlagen auf dem Grundstück,  
 
2. die Abstände von Nachbargrenzen, von anderen baulichen 

Anlagen auf dem Grundstück und von öffentlichen Verkehrs-
flächen sowie auf die Größe der freizuhaltenden Flächen der 
Grundstücke,  

 
3. die Öffnungen nach öffentlichen Verkehrsflächen und nach 

angrenzenden Grundstücken,  
 
4. die Anlage von Zu- und Abfahrten,  
 
5. die Anlage von Grünstreifen, Baumpflanzungen und anderen 

Pflanzungen sowie die Begrünung oder Beseitigung von Hal-
den und Gruben,  

 
6. die Bauart und Anordnung aller für die Stand- und Verkehrssi-

cherheit, den Brand , Wärme-, Schall- oder Gesundheitsschutz 
wesentlichen Bauteile und die Verwendung von Baustoffen,  

 
 

 
§ 51 

Sonderbauten 
 
(1) An Sonderbauten können im Einzelfall zur Verwirklichung der all-
gemeinen Anforderungen nach § 3 Abs. 2 besondere Anforderungen 
gestellt werden. Erleichterungen können gestattet werden, soweit es 
der Einhaltung von Vorschriften wegen der besonderen Art oder Nut-
zung baulicher Anlagen oder Räume oder wegen besonderer Anfor-
derungen nicht bedarf. Die Anforderungen und Erleichterungen nach 
den Sätzen 1 und 2 können sich insbesondere erstrecken auf  
 
1. die Anordnung der baulichen Anlagen auf dem Grundstück,  
 
2. die Abstände von Nachbargrenzen, von anderen baulichen 

Anlagen auf dem Grundstück und von öffentlichen Verkehrs-
flächen sowie auf die Größe der freizuhaltenden Flächen der 
Grundstücke,  

 
3. die Öffnungen nach öffentlichen Verkehrsflächen und nach 

angrenzenden Grundstücken,  
 
4. die Anlage von Zu- und Abfahrten,  
 
5. die Anlage von Grünstreifen, Baumpflanzungen und anderen 

Pflanzungen sowie die Begrünung oder Beseitigung von Hal-
den und Gruben,  

 
6. die Bauart und Anordnung aller für die Stand- und Verkehrssi-

cherheit, den Brand , Wärme-, Schall- oder Gesundheitsschutz 
wesentlichen Bauteile und die Verwendung von Baustoffen,  
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7. Brandschutzanlagen und -einrichtungen und sonstige Brand-

schutzvorkehrungen,  
 
8. die Löschwasserrückhaltung,  
 
9. die Anordnung und Herstellung von Aufzügen, Treppen, Trep-

penräumen, Fluren, Ausgängen und sonstigen Rettungswe-
gen,  

 
10. die Beleuchtung und Energieversorgung,  
 
11. die Lüftung und Rauchableitung,  
 
12. die Feuerungsanlagen und Heizräume,  
 
13. die Wasserversorgung,  
 
14. die Aufbewahrung und Entsorgung von Abwasser und festen 

Abfall- und Wertstoffen,  
 
15. die Stellplätze und Garagen sowie Abstellanlagen für Fahrrä-

der,  
 
16. die barrierefreie Nutzbarkeit,  
 
17. die zulässige Zahl der Benutzerinnen oder Benutzer, Anord-

nung und Zahl der zulässigen Sitz- und Stehplätze bei Ver-
sammlungsstätten, Tribünen und Fliegenden Bauten,  

 
18. die Zahl der Toiletten für Besucherinnen oder Besucher,  
 
19. Umfang, Inhalt und Zahl besonderer Bauvorlagen, insbesonde-

re eines Brandschutzkonzepts,  

7. Brandschutzanlagen und -einrichtungen und sonstige Brand-
schutzvorkehrungen,  

 
8. die Löschwasserrückhaltung,  
 
9. die Anordnung und Herstellung von Aufzügen, Treppen, Trep-

penräumen, Fluren, Ausgängen und sonstigen Rettungswe-
gen,  

 
10. die Beleuchtung und Energieversorgung,  
 
11. die Lüftung und Rauchableitung,  
 
12. die Feuerungsanlagen und Heizräume,  
 
13. die Wasserversorgung,  
 
14. die Aufbewahrung und Entsorgung von Abwasser und festen 

Abfall- und Wertstoffen,  
 
15. die Stellplätze und Garagen sowie Abstellanlagen für Fahrrä-

der,  
 
16. die barrierefreie Nutzbarkeit,  
 
17. die zulässige Zahl der Benutzerinnen oder Benutzer, Anord-

nung und Zahl der zulässigen Sitz- und Stehplätze bei Ver-
sammlungsstätten, Tribünen und Fliegenden Bauten,  

 
18. die Zahl der Toiletten für Besucherinnen oder Besucher,  
 
19. Umfang, Inhalt und Zahl besonderer Bauvorlagen, insbesonde-

re eines Brandschutzkonzepts,  
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20. weitere zu erbringende Bescheinigungen,  
 
21. die Bestellung und Qualifikation der Bauleiterin oder des Bau-

leiters und der Fachbauleiterinnen oder Fachbauleiter,  
 
22. den Betrieb und die Nutzung einschließlich der Bestellung und 

der Qualifikation einer oder eines Brandschutzbeauftragten,  
 
23. Erst-, Wiederholungs- und Nachprüfungen und die Bescheini-

gungen, die hierüber zu erbringen sind.  
 
(2) Sonderbauten sind Anlagen und Räume besonderer Art oder Nut-
zung, die einen der nachfolgenden Tatbestände erfüllen:  
 
1. Hochhäuser (Gebäude mit einer Höhe nach § 2 Abs. 3 Satz 2 

von mehr als 22 m),  
 
2. bauliche Anlagen mit einer Höhe von mehr als 30 m,  
 
3. Gebäude mit mehr als 1 600 m² Grundfläche des Geschosses 

mit der größten Ausdehnung, ausgenommen Wohngebäude,  
 
4. Verkaufsstätten, deren Verkaufsräume und Ladenstraßen eine 

Grundfläche von insgesamt mehr als 800 m² haben,  
 
5. Gebäude mit Räumen, die einer Büro- oder Verwaltungsnut-

zung dienen und einzeln eine Grundfläche von mehr als 
400 m² haben,  

 
6. Gebäude mit Räumen, die einzeln für die Nutzung durch mehr 

als 100 Personen bestimmt sind,  
 

 
20. weitere zu erbringende Bescheinigungen,  
 
21. die Bestellung und Qualifikation der Bauleiterin oder des Bau-

leiters und der Fachbauleiterinnen oder Fachbauleiter,  
 
22. den Betrieb und die Nutzung einschließlich der Bestellung und 

der Qualifikation einer oder eines Brandschutzbeauftragten,  
 
23. Erst-, Wiederholungs- und Nachprüfungen und die Bescheini-

gungen, die hierüber zu erbringen sind.  
 
(2) Sonderbauten sind Anlagen und Räume besonderer Art oder Nut-
zung, die einen der nachfolgenden Tatbestände erfüllen:  
 
1. Hochhäuser (Gebäude mit einer Höhe nach § 2 Absatz 4 

Satz 2 von mehr als 22 m),  
 
2. bauliche Anlagen mit einer Höhe von mehr als 30 m,  
 
3. Gebäude mit mehr als 1 600 m² Grundfläche des Geschosses 

mit der größten Ausdehnung, ausgenommen Wohngebäude,  
 
4. Verkaufsstätten, deren Verkaufsräume und Ladenstraßen eine 

Grundfläche von insgesamt mehr als 800 m² haben,  
 
5. Gebäude mit Räumen, die einer Büro- oder Verwaltungsnut-

zung dienen und einzeln eine Grundfläche von mehr als 
400 m² haben,  

 
6. Gebäude mit Räumen, die einzeln für die Nutzung durch mehr 

als 100 Personen bestimmt sind,  
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7. Versammlungsstätten  
 

a) mit Versammlungsräumen, die insgesamt mehr als 
200 Besucherinnen oder Besucher fassen, wenn diese 
Versammlungsräume gemeinsame Rettungswege haben,  

 
b) im Freien mit Szenenflächen und Freisportanlagen, deren 

Besucherbereich jeweils mehr als 1 000 Besucherinnen 
oder Besucher fasst und ganz oder teilweise aus baulichen 
Anlagen besteht,  

 
8. Schank- und Speisegaststätten mit mehr als 40 Gastplätzen, 

Beherbergungsstätten mit mehr als zwölf Betten und Vergnü-
gungsstätten mit mehr als 150 m² Grundfläche,  

 
 
 
 
9. Krankenhäuser, Heime und sonstige Einrichtungen zur Unter-

bringung oder Pflege von Personen,  
 
 
 
10. Tageseinrichtungen für Kinder, Menschen mit Behinderungen 

und alte Menschen,  
 
11. Schulen, Hochschulen und ähnliche Einrichtungen,  
 
12. Justizvollzugsanstalten und bauliche Anlagen für den Maßre-

gelvollzug,  
 
13. Freizeit- und Vergnügungsparks,  
 

7. Versammlungsstätten  
 

a) mit Versammlungsräumen, die insgesamt mehr als 
200 Besucherinnen oder Besucher fassen, wenn diese 
Versammlungsräume gemeinsame Rettungswege haben,  

 
b) im Freien mit Szenenflächen sowie Freisportanlagen je-

weils mit Tribünen, die keine Fliegenden Bauten sind und 
insgesamt mehr als 1 000 Besucherinnen oder Besucher 
fassen, 

 
8. Schank- und Speisegaststätten mit mehr als 40 Gastplätzen 

einschließlich Gastplätzen im Freien, die gemeinsame Ret-
tungswege durch das Gebäude haben, oder mehr als 
1 000 Gastplätzen im Freien, Beherbergungsstätten mit mehr 
als zwölf Betten und Vergnügungsstätten mit mehr als 150 m² 
Grundfläche, 

 
9. Krankenhäuser,  
 
10. sonstige Einrichtungen zur Unterbringung oder Pflege von 

Personen sowie Wohnheime, 
 
11. Tageseinrichtungen für Kinder, Menschen mit Behinderung 

und alte Menschen, 
 
12. Schulen, Hochschulen und ähnliche Einrichtungen,  
 
13. Justizvollzugsanstalten und bauliche Anlagen für den Maßre-

gelvollzug,  
 
14. Freizeit- und Vergnügungsparks,  
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14. Garagen mit mehr als 1 000 m² Nutzfläche,  
 
15. Fliegende Bauten, soweit sie einer Ausführungsgenehmigung 

bedürfen,  
 
 
 
16. Regallager mit einer Oberkante Lagerguthöhe von mehr als 

7,50 m,  
 
17. bauliche Anlagen, deren Nutzung durch Umgang oder Lage-

rung von Stoffen mit Explosions- oder erhöhter Brand- oder 
Gesundheitsgefahr verbunden ist,  

 
18. Anlagen und Räume, die in den Nummern 1 bis 16 nicht auf-

geführt und deren Art oder Nutzung mit vergleichbaren Gefah-
ren verbunden sind.  

 
(3) Die Bauaufsichtsbehörden können auch Anforderungen an die 
Beschaffenheit von Maschinen und anderen beweglichen Teilen, die 
in Verbindung mit baulichen Anlagen aufgestellt werden, stellen. Dies 
gilt auch für die Nachweise, dass die Anforderungen erfüllt sind, und 
für die heranzuziehenden sachverständigen Personen sowie sach-
verständigen Stellen.  
 

15. Garagen mit mehr als 1 000 m² Nutzfläche,  
 
16. Fliegende Bauten, soweit sie einer Ausführungsgenehmigung 

bedürfen,  
 
 
 
17. Regallager mit einer Oberkante Lagerguthöhe von mehr als 

7,50 m,  
 
18. bauliche Anlagen, deren Nutzung durch Umgang oder Lage-

rung von Stoffen mit Explosions- oder erhöhter Brand- oder 
Gesundheitsgefahr verbunden ist,  

 
19. Anlagen und Räume, die in den Nummern 1 bis 18 nicht auf-

geführt und deren Art oder Nutzung mit vergleichbaren Gefah-
ren verbunden sind.  

 
(3) Die Bauaufsichtsbehörden können auch Anforderungen an die 
Beschaffenheit von Maschinen und anderen beweglichen Teilen, die 
in Verbindung mit baulichen Anlagen aufgestellt werden, stellen. Dies 
gilt auch für die Nachweise, dass die Anforderungen erfüllt sind, und 
für die heranzuziehenden sachverständigen Personen sowie sach-
verständigen Stellen.  
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§ 52 
Barrierefreies Bauen 

 
(1) In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen müssen die Wohnun-
gen eines Geschosses barrierefrei erreichbar sein. In diesen Woh-
nungen müssen die Wohn- und Schlafräume, eine Toilette, ein Bad 
sowie die Küche oder die Kochnische mit dem Rollstuhl zugänglich 
sein. § 40 Abs. 4 bleibt unberührt.  
 
 
 
 
 
 
(2) Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, müssen in den 
dem allgemeinen Besucherverkehr dienenden Teilen von Menschen 
mit Behinderungen, alten Menschen und Personen mit Kleinkindern 
barrierefrei erreicht und ohne fremde Hilfe zweckentsprechend ge-
nutzt werden können. Diese Anforderungen gelten insbesondere für  
 
1. Einrichtungen der Kultur und des Bildungswesens,  
 
2. Sport- und Freizeitstätten,  
 
3. Einrichtungen des Gesundheitswesens,  
 
4. Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude,  
 
5. Verkaufs- und Gaststätten,  
 
6. Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen.  
 

 
§ 52 

Barrierefreies Bauen 
 
(1) In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen müssen die Wohnun-
gen mindestens eines Geschosses barrierefrei erreichbar sein; diese 
Verpflichtung kann auch durch eine entsprechende Zahl barrierefrei 
erreichbarer Wohnungen in mehreren Geschossen erfüllt werden. In 
diesen Wohnungen müssen die Wohn- und Schlafräume, eine Toilet-
te, ein Bad, die Küche oder die Kochnische sowie die zu diesen 
Räumen führenden Flure barrierefrei, insbesondere mit dem Rollstuhl 
zugänglich, sein. § 40 Absatz 4 gilt entsprechend. Bei Wohnungen 
nach Satz 1 sind die Anforderungen nach § 49 Absatz 2 barrierefrei 
zu erfüllen. 
 
(2) Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, müssen in den 
dem allgemeinen Besucher- und Benutzerverkehr dienenden Teilen 
barrierefrei sein. Dies gilt insbesondere für  
 
 
 
1. Einrichtungen der Kultur und des Bildungswesens,  
 
2. Sport- und Freizeitstätten,  
 
3. Einrichtungen des Gesundheitswesens,  
 
4. Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude,  
 
5. Verkaufs-, Gast- und Beherbergungsstätten,  
 
6. Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen.  
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(3) Für  
 
1. Wohnheime, Tagesstätten, Werkstätten und Heime für Men-

schen mit Behinderungen,  
 
2. Altenheime, Altenwohnheime, Altenpflegeheime und Altenbe-

gegnungsstätten,  
 
3. Kindertagesstätten und Kinderheime  
 
 
gilt Absatz 2 für die gesamte Anlage und die gesamten Einrichtungen. 
 
(4) Bauliche Anlagen nach den Absätzen 2 und 3 müssen durch 
einen Eingang mit einer lichten Durchgangsbreite von mindestens 
0,90 m stufenlos erreichbar sein. Vor Türen muss eine ausreichende 
Bewegungsfläche vorhanden sein. Rampen dürfen nicht mehr als 6 % 
geneigt sein; sie müssen mindestens 1,20 m breit sein und beidseitig 
einen festen und griffsicheren Handlauf haben. Am Anfang und am 
Ende jeder Rampe ist ein Podest, alle 6 m ein Zwischenpodest anzu-
ordnen. Die Podeste müssen eine Länge von mindestens 1,50 m 
haben. Treppen müssen an beiden Seiten Handläufe erhalten, die 
über Treppenabsätze und Fensteröffnungen sowie über die letzten 
Stufen zu führen sind. Die Treppen müssen Setzstufen haben. Flure 
müssen mindestens 1,50 m breit sein. Ein Toilettenraum muss auch 
für Benutzerinnen und Benutzer von Rollstühlen geeignet und er-

 
Für die der zweckentsprechenden Nutzung dienenden Räume und 
Anlagen genügt es, wenn sie in dem erforderlichen Umfang barriere-
frei sind. Toilettenräume und notwendige Stellplätze für Besucherin-
nen oder Besucher und Benutzerinnen oder Benutzer müssen in der 
erforderlichen Anzahl barrierefrei sein. 
 
(3) Für  
 
1. Wohnheime, Tagesstätten, Werkstätten und Heime für Men-

schen mit Behinderung,  
 
2. Altenheime, Altenwohnheime, Altenpflegeheime und Altenbe-

gegnungsstätten,  
 
3. Kindertagesstätten und Jugendhilfeeinrichtungen nach § 45 

SGB VIII  
 
gilt Absatz 2 für die gesamte Anlage und die gesamten Einrichtungen. 
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reichbar sein; er ist zu kennzeichnen. § 40 Abs. 4 gilt auch für Ge-
bäude mit einer geringeren Höhe als nach § 40 Abs. 4 Satz 1, soweit 
Geschosse mit Rollstühlen stufenlos erreichbar sein müssen.  
 
(5) Abweichungen von den Absätzen 1 und 4 können gestattet wer-
den, soweit wegen schwieriger Geländeverhältnisse, ungünstiger 
vorhandener Bebauung oder der Sicherheit behinderter oder alter 
Menschen die Anforderungen nur mit einem unverhältnismäßigen 
Mehraufwand erfüllt werden können.  
 

 
 
 
 
(4) Abweichungen von Absatz 1 können zugelassen werden, soweit 
wegen schwieriger Geländeverhältnisse, ungünstiger vorhandener 
Bebauung oder im Hinblick auf die Sicherheit der Menschen mit Be-
hinderung oder alter Menschen die Anforderungen nur mit einem un-
verhältnismäßigen Mehraufwand erfüllt werden können. 
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Vierter Teil 
Die am Bau Beteiligten 

 
§ 53 

Grundpflichten 
 
Bei der Planung, Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung, Instand-
haltung und Beseitigung von Anlagen sind die Bauherrin oder der 
Bauherr und im Rahmen ihres Wirkungskreises die anderen am Bau 
Beteiligten dafür verantwortlich, dass die öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften eingehalten werden.  
 

 
Vierter Teil 

Die am Bau Beteiligten 
 

§ 53 
Grundpflichten 

 
Bei der Planung, Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung, Instand-
haltung und Beseitigung von Anlagen sind die Bauherrin oder der 
Bauherr und im Rahmen ihres Wirkungskreises die anderen am Bau 
Beteiligten dafür verantwortlich, dass die öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften eingehalten werden.  
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§ 54 
Bauherrin oder Bauherr 

 
(1) Die Bauherrin oder der Bauherr hat zur Vorbereitung, Überwa-
chung und Ausführung eines nicht verfahrensfreien Bauvorhabens 
sowie der Beseitigung von Anlagen geeignete Beteiligte nach Maß-
gabe der §§ 55 bis 57 zu bestellen, soweit sie oder er nicht selbst zur 
Erfüllung der Verpflichtungen nach diesen Vorschriften geeignet ist. 
Der Bauherrin oder dem Bauherrn obliegen außerdem die nach den 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Anträge, Anzeigen 
und Nachweise. Sie oder er hat vor Baubeginn den Namen und die 
Anschrift der Bauleiterin oder des Bauleiters und während der Bau-
ausführung einen Wechsel dieser Person unverzüglich der Bauauf-
sichtsbehörde schriftlich mitzuteilen. Die Mitteilung ist von der Baulei-
terin oder dem Bauleiter und bei einem Wechsel von der neuen Bau-
leiterin oder dem neuen Bauleiter mit zu unterschreiben. Wechselt die 
Bauherrin oder der Bauherr, hat die neue Bauherrin oder der neue 
Bauherr dies der Bauaufsichtsbehörde unverzüglich schriftlich mitzu-
teilen. Die Bauherrin oder der Bauherr hat der Entwurfsverfasserin 
oder dem Entwurfsverfasser sowie den Personen, die nach § 70 
Abs. 2 Satz 1 die bautechnischen Nachweise aufgestellt haben, den 
Baubeginn anzuzeigen und die Bauüberwachung zu veranlassen.  
 
(2) Treten bei einem Bauvorhaben mehrere Personen als Bauherrin 
oder Bauherr auf, so kann die Bauaufsichtsbehörde verlangen, dass 
ihr gegenüber eine Vertreterin oder ein Vertreter bestellt wird, die 
oder der die der Bauherrin oder dem Bauherrn nach den öffentlich-
rechtlichen Vorschriften obliegenden Verpflichtungen zu erfüllen hat. 
Im Übrigen findet § 80 b Abs. 1 Satz 2 und 3 und Abs. 2 des Landes-
verwaltungsgesetzes entsprechende Anwendung.  
 

 
§ 54 

Bauherrin oder Bauherr 
 
(1) Die Bauherrin oder der Bauherr hat zur Vorbereitung, Überwa-
chung und Ausführung eines nicht verfahrensfreien Bauvorhabens 
sowie der Beseitigung von Anlagen geeignete Beteiligte nach Maß-
gabe der §§ 55 bis 57 zu bestellen, soweit sie oder er nicht selbst zur 
Erfüllung der Verpflichtungen nach diesen Vorschriften geeignet ist. 
Der Bauherrin oder dem Bauherrn obliegen außerdem die nach den 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Anträge, Anzeigen 
und Nachweise. Sie oder er hat vor Baubeginn den Namen und die 
Anschrift der Bauleiterin oder des Bauleiters und während der Bau-
ausführung einen Wechsel dieser Person unverzüglich der Bauauf-
sichtsbehörde schriftlich mitzuteilen. Die Mitteilung ist von der Baulei-
terin oder dem Bauleiter und bei einem Wechsel von der neuen Bau-
leiterin oder dem neuen Bauleiter mit zu unterschreiben. Wechselt die 
Bauherrin oder der Bauherr, hat die neue Bauherrin oder der neue 
Bauherr dies der Bauaufsichtsbehörde unverzüglich schriftlich mitzu-
teilen. Die Bauherrin oder der Bauherr hat der Entwurfsverfasserin 
oder dem Entwurfsverfasser sowie den Personen, die nach § 70 
Abs. 2 Satz 1 die bautechnischen Nachweise aufgestellt haben, den 
Baubeginn anzuzeigen und die Bauüberwachung zu veranlassen.  
 
(2) Treten bei einem Bauvorhaben mehrere Personen als Bauherrin 
oder Bauherr auf, so kann die Bauaufsichtsbehörde verlangen, dass 
ihr gegenüber eine Vertreterin oder ein Vertreter bestellt wird, die 
oder der die der Bauherrin oder dem Bauherrn nach den öffentlich-
rechtlichen Vorschriften obliegenden Verpflichtungen zu erfüllen hat. 
Im Übrigen findet § 80 b Abs. 1 Satz 2 und 3 und Abs. 2 des Landes-
verwaltungsgesetzes entsprechende Anwendung.  
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§ 55 
Entwurfsverfasserin oder Entwurfsverfasser 

 
(1) Die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser muss nach 
Sachkunde und Erfahrung zur Vorbereitung des jeweiligen Bauvorha-
bens geeignet sein. Sie oder er ist für die Vollständigkeit und Brauch-
barkeit ihres oder seines Entwurfs verantwortlich. Die Entwurfsverfas-
serin oder der Entwurfsverfasser hat dafür zu sorgen, dass die für die 
Ausführung notwendigen Einzelzeichnungen, Einzelberechnungen 
und Anweisungen geliefert werden und den genehmigten oder den 
durch die Genehmigungsfreistellung nach § 68 erfassten Bauvorlagen 
und den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.  
 
(2) Hat die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser auf ein-
zelnen Fachgebieten nicht die erforderliche Sachkunde und Erfah-
rung, so sind geeignete Fachplanerinnen oder Fachplaner heranzu-
ziehen. Diese sind für die von ihnen gefertigten Unterlagen, die sie zu 
unterzeichnen haben, verantwortlich. Für das ordnungsgemäße In-
einandergreifen aller Fachplanungen bleibt die Entwurfsverfasserin 
oder der Entwurfsverfasser verantwortlich.  
 

 
§ 55 

Entwurfsverfasserin oder Entwurfsverfasser 
 
(1) Die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser muss nach 
Sachkunde und Erfahrung zur Vorbereitung des jeweiligen Bauvorha-
bens geeignet sein. Sie oder er ist für die Vollständigkeit und Brauch-
barkeit ihres oder seines Entwurfs verantwortlich. Die Entwurfsverfas-
serin oder der Entwurfsverfasser hat dafür zu sorgen, dass die für die 
Ausführung notwendigen Einzelzeichnungen, Einzelberechnungen 
und Anweisungen geliefert werden und den genehmigten oder den 
durch die Genehmigungsfreistellung nach § 68 erfassten Bauvorlagen 
und den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.  
 
(2) Hat die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser auf ein-
zelnen Fachgebieten nicht die erforderliche Sachkunde und Erfah-
rung, so sind geeignete Fachplanerinnen oder Fachplaner heranzu-
ziehen. Diese sind für die von ihnen gefertigten Unterlagen, die sie zu 
unterzeichnen haben, verantwortlich. Für das ordnungsgemäße In-
einandergreifen aller Fachplanungen bleibt die Entwurfsverfasserin 
oder der Entwurfsverfasser verantwortlich.  
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§ 56 
Unternehmerin oder Unternehmer 

 
(1) Jede Unternehmerin oder jeder Unternehmer ist für die mit den 
genehmigten oder den durch die Genehmigungsfreistellung nach § 68 
erfassten Bauvorlagen und den öffentlich-rechtlichen Anforderungen 
übereinstimmende Ausführung der von ihr oder ihm übernommenen 
Arbeiten und insoweit für die ordnungsgemäße Einrichtung und den 
sicheren Betrieb der Baustelle verantwortlich. Sie oder er hat die er-
forderlichen Nachweise über die Verwendbarkeit der verwendeten 
Bauprodukte und Bauarten zu erbringen und auf der Baustelle bereit-
zuhalten.  
 
(2) Jede Unternehmerin oder jeder Unternehmer hat auf Verlangen 
der Bauaufsichtsbehörde für Arbeiten, bei denen die Sicherheit der 
Anlage in außergewöhnlichem Maße von der besonderen Sach-
kenntnis und Erfahrung der Unternehmerin oder des Unternehmers 
oder von einer Ausstattung des Unternehmens mit besonderen Vor-
richtungen abhängt, nachzuweisen, dass sie oder er für diese Arbei-
ten geeignet ist und über die erforderlichen Vorrichtungen verfügt.  
 

 
§ 56 

Unternehmerin oder Unternehmer 
 
(1) Jede Unternehmerin oder jeder Unternehmer ist für die mit den 
genehmigten oder den durch die Genehmigungsfreistellung nach § 68 
erfassten Bauvorlagen und den öffentlich-rechtlichen Anforderungen 
übereinstimmende Ausführung der von ihr oder ihm übernommenen 
Arbeiten und insoweit für die ordnungsgemäße Einrichtung und den 
sicheren Betrieb der Baustelle verantwortlich. Sie oder er hat die er-
forderlichen Nachweise über die Verwendbarkeit der verwendeten 
Bauprodukte und Bauarten zu erbringen und auf der Baustelle bereit-
zuhalten.  
 
(2) Jede Unternehmerin oder jeder Unternehmer hat auf Verlangen 
der Bauaufsichtsbehörde für Arbeiten, bei denen die Sicherheit der 
Anlage in außergewöhnlichem Maße von der besonderen Sach-
kenntnis und Erfahrung der Unternehmerin oder des Unternehmers 
oder von einer Ausstattung des Unternehmens mit besonderen Vor-
richtungen abhängt, nachzuweisen, dass sie oder er für diese Arbei-
ten geeignet ist und über die erforderlichen Vorrichtungen verfügt.  
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§ 57 
Bauleiterin oder Bauleiter 

 
(1) Die Bauleiterin oder der Bauleiter hat darüber zu wachen, dass die 
Baumaßnahme entsprechend den genehmigten oder den durch die 
Genehmigungsfreistellung nach § 68 erfassten Bauvorlagen und den 
öffentlich-rechtlichen Anforderungen durchgeführt wird, und die dafür 
erforderlichen Weisungen zu erteilen. Sie oder er hat im Rahmen die-
ser Aufgabe auf den sicheren bautechnischen Betrieb der Baustelle, 
insbesondere auf das gefahrlose Ineinandergreifen der Arbeiten der 
Unternehmerinnen oder Unternehmer, zu achten. Die Verantwortlich-
keit der Unternehmerinnen oder Unternehmer bleibt unberührt.  
 
(2) Die Bauleiterin oder der Bauleiter muss über die für ihre oder 
seine Aufgabe erforderliche Sachkunde und Erfahrung verfügen. Ver-
fügt sie oder er auf einzelnen Teilgebieten nicht über die erforderliche 
Sachkunde, so sind geeignete Fachbauleiterinnen oder Fachbauleiter 
heranzuziehen. Diese treten insoweit an die Stelle der Bauleiterin 
oder des Bauleiters. Die Bauleiterin oder der Bauleiter hat die Tätig-
keit der Fachbauleiterinnen oder Fachbauleiter und ihre oder seine 
Tätigkeit aufeinander abzustimmen.  
 

 
§ 57 

Bauleiterin oder Bauleiter 
 
(1) Die Bauleiterin oder der Bauleiter hat darüber zu wachen, dass die 
Baumaßnahme entsprechend den genehmigten oder den durch die 
Genehmigungsfreistellung nach § 68 erfassten Bauvorlagen und den 
öffentlich-rechtlichen Anforderungen durchgeführt wird, und die dafür 
erforderlichen Weisungen zu erteilen. Sie oder er hat im Rahmen die-
ser Aufgabe auf den sicheren bautechnischen Betrieb der Baustelle, 
insbesondere auf das gefahrlose Ineinandergreifen der Arbeiten der 
Unternehmerinnen oder Unternehmer, zu achten. Die Verantwortlich-
keit der Unternehmerinnen oder Unternehmer bleibt unberührt.  
 
(2) Die Bauleiterin oder der Bauleiter muss über die für ihre oder 
seine Aufgabe erforderliche Sachkunde und Erfahrung verfügen. Ver-
fügt sie oder er auf einzelnen Teilgebieten nicht über die erforderliche 
Sachkunde, so sind geeignete Fachbauleiterinnen oder Fachbauleiter 
heranzuziehen. Diese treten insoweit an die Stelle der Bauleiterin 
oder des Bauleiters. Die Bauleiterin oder der Bauleiter hat die Tätig-
keit der Fachbauleiterinnen oder Fachbauleiter und ihre oder seine 
Tätigkeit aufeinander abzustimmen.  
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Fünfter Teil 
Bauaufsichtsbehörden, Verwaltungsverfahren 

 
§ 58 

Bauaufsichtsbehörden, Fachaufsicht 
 
(1) Bauaufsichtsbehörden sind  
 
1. das Innenministerium als oberste Bauaufsichtsbehörde und  
 
2. die Landrätinnen oder Landräte und Bürgermeisterinnen oder 

Bürgermeister der kreisfreien Städte als untere Bauaufsichts-
behörden.  

 
(2) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann durch Verordnung die Auf-
gaben der unteren Bauaufsichtsbehörde und in besonderen Fällen, 
wenn einzelne Aufgaben sonst nur erschwert erfüllt werden können, 
auch einzelne Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde auf amts-
freie Gemeinden und Ämter übertragen. In diesen Fällen wird die 
Bürgermeisterin oder der Bürgermeister oder die Amtsdirektorin oder 
der Amtsdirektor, in ehrenamtlich verwalteten Ämtern die Amtsvor-
steherin oder der Amtsvorsteher, untere Bauaufsichtsbehörde.  
 
(3) Die Aufgaben der Bauaufsichtsbehörden werden, soweit durch 
Gesetz nichts anderes bestimmt ist, nach Weisung erfüllt.  
 
(4) Fachaufsichtsbehörden sind  
 
1. über die unteren Bauaufsichtsbehörden nach Absatz 1 Nr. 2 

und über die Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister der amts-
freien Gemeinden sowie über die Amtsdirektorinnen oder die 
Amtsdirektoren, in ehrenamtlich verwalteten Ämtern die Amts-

 
Fünfter Teil 

Bauaufsichtsbehörden, Verwaltungsverfahren 
 

§ 58 
Bauaufsichtsbehörden, Fachaufsicht 

 
(1) Bauaufsichtsbehörden sind  
 
1. das Innenministerium als oberste Bauaufsichtsbehörde und  
 
2. die Landrätinnen oder Landräte und Bürgermeisterinnen oder 

Bürgermeister der kreisfreien Städte als untere Bauaufsichts-
behörden.  

 
(2) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann durch Verordnung die Auf-
gaben der unteren Bauaufsichtsbehörde und in besonderen Fällen, 
wenn einzelne Aufgaben sonst nur erschwert erfüllt werden können, 
auch einzelne Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde auf amts-
freie Gemeinden und Ämter übertragen. In diesen Fällen wird die 
Bürgermeisterin oder der Bürgermeister oder die Amtsdirektorin oder 
der Amtsdirektor, in ehrenamtlich verwalteten Ämtern die Amtsvor-
steherin oder der Amtsvorsteher, untere Bauaufsichtsbehörde.  
 
(3) Die Aufgaben der Bauaufsichtsbehörden werden, soweit durch 
Gesetz nichts anderes bestimmt ist, nach Weisung erfüllt.  
 
(4) Fachaufsichtsbehörden sind  
 
1. über die unteren Bauaufsichtsbehörden nach Absatz 1 Nr. 2 

und über die Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister der amts-
freien Gemeinden sowie über die Amtsdirektorinnen oder die 
Amtsdirektoren, in ehrenamtlich verwalteten Ämtern die Amts-
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vorsteherinnen oder Amtsvorsteher, der Ämter, denen alle 
Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde übertragen wur-
den, die oberste Bauaufsichtsbehörde und  

 
2. über die Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister der übrigen 

Gemeinden sowie über die Amtsdirektorinnen oder die Amtsdi-
rektoren, in ehrenamtlich verwalteten Ämtern die Amtsvorste-
herinnen oder Amtsvorsteher, der übrigen Ämter die Landrä-
tinnen oder die Landräte.  

 

vorsteherinnen oder Amtsvorsteher, der Ämter, denen alle 
Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde übertragen wur-
den, die oberste Bauaufsichtsbehörde und  

 
2. über die Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister der übrigen 

Gemeinden sowie über die Amtsdirektorinnen oder die Amtsdi-
rektoren, in ehrenamtlich verwalteten Ämtern die Amtsvorste-
herinnen oder Amtsvorsteher, der übrigen Ämter die Landrä-
tinnen oder die Landräte.  
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§ 59 
Aufgaben und Befugnisse der 

Bauaufsichtsbehörden 
 
(1) Die Bauaufsichtsbehörden haben bei der Errichtung, Änderung, 
Nutzungsänderung und Beseitigung sowie bei der Nutzung und In-
standhaltung von Anlagen nach pflichtgemäßem Ermessen darüber 
zu wachen, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die auf-
grund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen eingehalten wer-
den. Sie haben die nach pflichtgemäßem Ermessen erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen.  
 
(2) Die Bauaufsichtsbehörden können nach Absatz 1 Satz 2 insbe-
sondere  
 
1. die Einstellung der Arbeiten anordnen, wenn Anlagen im Wi-

derspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet, ge-
ändert oder beseitigt werden; dies gilt auch dann, wenn  

 
a) die Ausführung eines Vorhabens entgegen den Vorschrif-

ten des § 73 Abs. 5 und 7 begonnen wurde, oder  
 
 

b) bei der Ausführung  
 
aa) eines genehmigungsbedürftigen Bauvorhabens von 

den genehmigten Bauvorlagen,  
 

bb) eines genehmigungsfreigestellten Bauvorhabens von 
den eingereichten Unterlagen  

 
abgewichen wird,  

 
§ 59 

Aufgaben und Befugnisse der 
Bauaufsichtsbehörden 

 
(1) Die Bauaufsichtsbehörden haben bei der Errichtung, Änderung, 
Nutzungsänderung und Beseitigung sowie bei der Nutzung und In-
standhaltung von Anlagen nach pflichtgemäßem Ermessen darüber 
zu wachen, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die auf-
grund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen eingehalten wer-
den. Sie haben die nach pflichtgemäßem Ermessen erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen.  
 
(2) Die Bauaufsichtsbehörden können nach Absatz 1 Satz 2 insbe-
sondere  
 
1. die Einstellung der Arbeiten anordnen, wenn Anlagen im Wi-

derspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet, ge-
ändert oder beseitigt werden; dies gilt auch dann, wenn  

 
a) die Ausführung eines Vorhabens entgegen den Vorschrif-

ten des § 73 Absatz 6 und 8 begonnen wurde, oder  
 
 

b) bei der Ausführung  
 
aa) eines genehmigungsbedürftigen Bauvorhabens von 

den genehmigten Bauvorlagen,  
 

bb) eines genehmigungsfreigestellten Bauvorhabens von 
den eingereichten Unterlagen  

 
abgewichen wird,  
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c) Bauprodukte verwendet werden, die entgegen § 18 Abs. 1 
kein CE-Kennzeichnung oder Ü-Zeichen tragen,  

 
d) Bauprodukte verwendet werden, die unberechtigt mit der 

CE-Kennzeichnung (§ 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2) oder dem  
Ü-Zeichen (§ 23 Abs. 4) gekennzeichnet sind,  

 
2. die Verwendung von Bauprodukten, die entgegen § 23 mit 

dem Ü-Zeichen gekennzeichnet sind, untersagen und deren 
Kennzeichnung entwerten oder beseitigen lassen,  

 
3. die teilweise oder vollständige Beseitigung von Anlagen an-

ordnen, die im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten errichtet oder geändert werden, wenn nicht auf andere 
Weise rechtmäßige Zustände hergestellt werden können, oder 
wenn aufgrund des Zustandes einer Anlage auf Dauer eine 
Nutzung nicht mehr zu erwarten ist, insbesondere bei Ruinen,  

 
4. die Nutzung von Anlagen, die im Widerspruch zu öffentlich-

rechtlichen Vorschriften genutzt werden, untersagen.  
 
Bei einem Verstoß gegen § 7 Abs. 1 gilt Satz 1 Nr. 3 und 4 sinnge-
mäß.  
 
(3) Werden unzulässige Arbeiten nach Absatz 2 Nr. 1 trotz einer 
schriftlich oder mündlich verfügten Einstellung fortgesetzt, kann die 
Bauaufsichtsbehörde die Baustelle versiegeln oder die an der Bau-
stelle vorhandenen Bauprodukte, Geräte, Maschinen und Bauhilfsmit-
tel in amtlichen Gewahrsam bringen.  
 
 
 

 
c) Bauprodukte verwendet werden, die entgegen § 18 Abs. 1 

kein CE-Kennzeichnung oder Ü-Zeichen tragen,  
 

d) Bauprodukte verwendet werden, die unberechtigt mit der 
CE-Kennzeichnung (§ 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2) oder dem  
Ü-Zeichen (§ 23 Abs. 4) gekennzeichnet sind,  

 
2. die Verwendung von Bauprodukten, die entgegen § 23 mit 

dem Ü-Zeichen gekennzeichnet sind, untersagen und deren 
Kennzeichnung entwerten oder beseitigen lassen,  

 
3. die teilweise oder vollständige Beseitigung von Anlagen an-

ordnen, die im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten errichtet oder geändert werden, wenn nicht auf andere 
Weise rechtmäßige Zustände hergestellt werden können, oder 
wenn aufgrund des Zustandes einer Anlage auf Dauer eine 
Nutzung nicht mehr zu erwarten ist, insbesondere bei Ruinen,  

 
4. die Nutzung von Anlagen, die im Widerspruch zu öffentlich-

rechtlichen Vorschriften genutzt werden, untersagen.  
 
Bei einem Verstoß gegen § 7 Abs. 1 gilt Satz 1 Nr. 3 und 4 sinnge-
mäß.  
 
(3) Werden unzulässige Arbeiten nach Absatz 2 Nr. 1 trotz einer 
schriftlich oder mündlich verfügten Einstellung fortgesetzt, kann die 
Bauaufsichtsbehörde die Baustelle versiegeln oder die an der Bau-
stelle vorhandenen Bauprodukte, Geräte, Maschinen und Bauhilfsmit-
tel in amtlichen Gewahrsam bringen.  
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(4) Bauaufsichtliche Genehmigungen und sonstige Maßnahmen gel-
ten auch für und gegen Rechtsnachfolgerinnen oder Rechtsnachfol-
ger.  
 
(5) Die Bauaufsichtsbehörden können zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach Anhörung und auf Kosten der Bauherrin oder des Bauherrn 
Sachverständige und sachverständige Stellen heranziehen. Eine An-
hörung entfällt, wenn es sich um die Heranziehung eines Prüfamtes 
für Standsicherheit, einer Prüfingenieurin oder eines Prüfingenieurs 
für Standsicherheit oder einer oder eines Prüfsachverständigen für 
Brandschutz handelt. Die unteren Bauaufsichtsbehörden sind ver-
pflichtet, sich bei bestimmten Prüfaufgaben, wie beispielsweise bei 
Teilen der bautechnischen Prüfung von Bauvorlagen nach § 64 
Abs. 2, Sachverständiger zu bedienen. Als Sachverständige gelten 
auch die Prüfämter für Standsicherheit.  
 
(6) Auf die Anerkennung als Sachverständige oder Sachverständiger 
besteht kein Anspruch. Dies gilt nicht für die Einrichtung von Prüfäm-
tern für Standsicherheit.  
 
(7) Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragten Personen sind 
berechtigt, in Ausübung ihres Amtes Grundstücke und Anlagen ein-
schließlich der Wohnungen zu betreten. Das Grundrecht der Unver-
letzlichkeit der Wohnung nach Artikel 13 des Grundgesetzes wird in-
soweit eingeschränkt. 
 

 
(4) Bauaufsichtliche Genehmigungen und sonstige Maßnahmen gel-
ten auch für und gegen Rechtsnachfolgerinnen oder Rechtsnachfol-
ger.  
 
(5) Die Bauaufsichtsbehörden können zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach Anhörung und auf Kosten der Bauherrin oder des Bauherrn 
Sachverständige und sachverständige Stellen heranziehen. Eine An-
hörung entfällt, wenn es sich um die Heranziehung eines Prüfamtes 
für Standsicherheit, einer Prüfingenieurin oder eines Prüfingenieurs 
für Standsicherheit oder einer Prüfingenieurin oder eines Prüfingeni-
eurs für Brandschutz handelt. Die unteren Bauaufsichtsbehörden sind 
verpflichtet, sich bei bestimmten Prüfaufgaben, wie beispielsweise bei 
Teilen der bautechnischen Prüfung von Bau-vorlagen nach § 64 
Abs. 2, Sachverständiger zu bedienen. Als Sachverständige gelten 
auch die Prüfämter für Standsicherheit.  
 
(6) Auf die Anerkennung als Sachverständige oder Sachverständiger 
besteht kein Anspruch. Dies gilt nicht für die Einrichtung von Prüfäm-
tern für Standsicherheit.  
 
(7) Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragten Personen sind 
berechtigt, in Ausübung ihres Amtes Grundstücke und Anlagen ein-
schließlich der Wohnungen zu betreten. Das Grundrecht der Unver-
letzlichkeit der Wohnung nach Artikel 13 des Grundgesetzes wird in-
soweit eingeschränkt. 
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§ 60 
Bestehende Anlagen 

 
(1) Werden in diesem Gesetz oder in Vorschriften aufgrund dieses 
Gesetzes andere Anforderungen als nach dem bisherigen Recht ge-
stellt, so kann verlangt werden, dass bestehende oder nach geneh-
migten Bauvorlagen bereits begonnene Anlagen dem geltenden Bau-
recht angepasst werden, wenn dies zur Erhaltung der öffentlichen 
Sicherheit erforderlich ist.  
 
(2) Sollen Anlagen wesentlich geändert werden, so kann gefordert 
werden, dass auch die nicht unmittelbar berührten Teile der baulichen 
Anlage mit diesem Gesetz oder den aufgrund dieses Gesetzes erlas-
senen Vorschriften in Einklang gebracht werden, wenn  
 
1. die Bauteile, die diesen Vorschriften nicht mehr entsprechen, 

mit den beabsichtigten Arbeiten in einem konstruktiven Zu-
sammenhang stehen und  

 
2. die Durchführung dieser Vorschriften bei den von den Arbeiten 

nicht berührten Teilen der Anlage keine unzumutbaren Mehr-
kosten verursacht.  

 

 
§ 60 

Bestehende Anlagen 
 
(1) Werden in diesem Gesetz oder in Vorschriften aufgrund dieses 
Gesetzes andere Anforderungen als nach dem bisherigen Recht ge-
stellt, so kann verlangt werden, dass bestehende oder nach geneh-
migten Bauvorlagen bereits begonnene Anlagen dem geltenden Bau-
recht angepasst werden, wenn dies zur Erhaltung der öffentlichen 
Sicherheit erforderlich ist.  
 
(2) Sollen Anlagen wesentlich geändert werden, so kann gefordert 
werden, dass auch die nicht unmittelbar berührten Teile der baulichen 
Anlage mit diesem Gesetz oder den aufgrund dieses Gesetzes erlas-
senen Vorschriften in Einklang gebracht werden, wenn  
 
1. die Bauteile, die diesen Vorschriften nicht mehr entsprechen, 

mit den beabsichtigten Arbeiten in einem konstruktiven Zu-
sammenhang stehen und  

 
2. die Durchführung dieser Vorschriften bei den von den Arbeiten 

nicht berührten Teilen der Anlage keine unzumutbaren Mehr-
kosten verursacht.  
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§ 61 
Sachliche und örtliche Zuständigkeit 

 
(1) Für den Vollzug dieses Gesetzes sowie anderer öffentlich-recht-
licher Vorschriften für die Errichtung, Änderung, Nutzung, Instandhal-
tung oder die Beseitigung von Anlagen ist die untere Bauaufsichtsbe-
hörde zuständig, soweit nichts anderes bestimmt ist. Die örtlichen 
Ordnungsbehörden haben die untere Bauaufsichtsbehörde von allen 
Vorgängen zu unterrichten, die deren Eingreifen erfordern können.  
 
(2) Örtlich zuständig sind die Bauaufsichtsbehörden oder die Ord-
nungsbehörden, in deren Bezirk die Anlage durchgeführt wird, soweit 
in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist.  
 
(3) Sind für zusammenhängende Anlagen mehrere Bauaufsichtsbe-
hörden zuständig oder ist die örtliche Zuständigkeit aus anderen 
Gründen zweifelhaft, so bestimmt die oberste Bauaufsichtsbehörde 
die zuständige Bauaufsichtsbehörde. Sie bestimmt die zuständige 
Bauaufsichtsbehörde auch, wenn eine Zuständigkeit nach Absatz 2 
nicht gegeben ist; in diesem Fall bestimmt sie auch die zu beteiligen-
de Gemeinde.  
 

 
§ 61 

Sachliche und örtliche Zuständigkeit 
 
(1) Für den Vollzug dieses Gesetzes sowie anderer öffentlich-recht-
licher Vorschriften für die Errichtung, Änderung, Nutzung, Instandhal-
tung oder die Beseitigung von Anlagen ist die untere Bauaufsichtsbe-
hörde zuständig, soweit nichts anderes bestimmt ist. Die örtlichen 
Ordnungsbehörden haben die untere Bauaufsichtsbehörde von allen 
Vorgängen zu unterrichten, die deren Eingreifen erfordern können.  
 
(2) Örtlich zuständig sind die Bauaufsichtsbehörden oder die Ord-
nungsbehörden, in deren Bezirk die Anlage durchgeführt wird. 
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§ 62 
Genehmigungsbedürftige Vorhaben 

 
(1) Die Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und die Beseitigung 
von Anlagen, an die in diesem Gesetz oder in Vorschriften aufgrund 
dieses Gesetzes Anforderungen gestellt sind, bedürfen der Bauge-
nehmigung, soweit in den §§ 63, 68, 76 und 77 nichts anderes be-
stimmt ist.  
 
 
(2) Die Erlaubnis nach den aufgrund des § 14 des Gesetzes über 
technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte vom 6. Januar 
2004 (BGBl. I S. 2), zuletzt geändert durch Artikel 3 Abs. 33 des Ge-
setzes vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970), erlassenen Vorschriften, 
die Genehmigung nach § 7 des Atomgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), 
sowie die Genehmigung nach § 13 Abs. 3 des Landesnaturschutzge-
setzes vom 6. März 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 136), zuletzt geändert 
durch Artikel 11 des Haushaltsstrukturgesetzes 2009/2010 vom 
12. Dezember 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 791), schließen eine Ge-
nehmigung nach Absatz 1 sowie eine Zustimmung nach § 77 ein. Für 
Zelt- und Campingplätze ersetzt die Genehmigung nach Absatz 1 die 
Genehmigung nach § 11 Abs. 1 des Landesnaturschutzgesetzes. Die 
für die Genehmigung oder Erlaubnis zuständige Behörde entscheidet 
im Benehmen mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, bei Anlagen 
nach § 7 des Atomgesetzes im Benehmen mit der obersten Bauauf-
sichtsbehörde. Die Bauüberwachung nach § 78 obliegt der Bauauf-
sichtsbehörde, bei Anlagen nach § 7 des Atomgesetzes der obersten 
Bauaufsichtsbehörde.  
 

 
§ 62 

Genehmigungsbedürftige Vorhaben 
 
(1) Die Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und die Beseitigung 
von Anlagen bedürfen der Baugenehmigung, soweit in den §§ 63, 68, 
76 und 77 nichts anderes bestimmt ist; die Verpflichtung zur Einhal-
tung der Anforderungen, die durch öffentlich-rechtliche Vorschriften 
an Anlagen gestellt werden sowie die bauaufsichtlichen Eingriffsbe-
fugnisse bleiben hiervon unberührt.  
 
(2) Die Erlaubnis nach den aufgrund des § 34 des Produktsicher-
heitsgesetzes vom 8. November 2011 (BGBl. I S. 2178, 2179, ber. 
2012 I S. 131) erlassenen Vorschriften, die Erlaubnis nach § 15 Ab-
satz 1 der Biostoffverordnung vom 15. Juli 2013 (BGBl. I S. 2514) 
sowie die Genehmigung nach § 7 des Atomgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 28. August 2013 (BGBl. I 
S. 3313), schließen eine Genehmigung nach Absatz 1 sowie eine 
Zustimmung nach § 77 ein. Die für die Genehmigung oder Erlaubnis 
zuständige Behörde entscheidet im Benehmen mit der zuständigen 
Bauaufsichtsbehörde, bei Anlagen nach § 7 des Atomgesetzes im 
Benehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehörde. Die Bauüberwa-
chung nach § 78 obliegt der Bauaufsichtsbehörde, bei Anlagen nach 
§ 7 des Atomgesetzes der obersten Bauaufsichtsbehörde. 
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§ 63 
Verfahrensfreie Bauvorhaben, Beseitigung von Anlage n 

 
(1) Verfahrensfrei sind  
 
1. folgende Gebäude:  
 

a) Gebäude ohne Aufenthaltsräume, ohne Toiletten und ohne 
Feuerstätten mit Ausnahme von Garagen, Verkaufs- und 
Ausstellungsständen bis zu 30 m³ - im Außenbereich bis zu 
10 m³ - umbauten Raumes,  

 
b) notwendige Garagen nach § 6 Abs. 7 Satz 1 sowie not-

wendige Garagen in den Abmessungen des § 6 Abs. 7 
Satz 2, auch jeweils einschließlich nach § 6 Abs. 7 Satz 1 
Nr. 3 genutzter Räume bis zu 20 m² Grundfläche,  

 
c) landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder erwerbsgärtne-

risch genutzte Gebäude ohne Aufenthaltsräume, ohne Toi-
letten und ohne Feuerstätten bis zu 4 m Firsthöhe, wenn 
sie nur zur Unterbringung von Ernteerzeugnissen, Geräten 
oder zum vorübergehenden Schutz von Tieren bestimmt 
sind,  

 
d) Gewächshäuser bis zu 4 m Firsthöhe,  

 
 
 

e) Fahrgastunterstände, die dem öffentlichen Personenver-
kehr oder der Schülerbeförderung dienen,  

 
 

 
§ 63 

Verfahrensfreie Bauvorhaben, Beseitigung von Anlage n 
 
(1) Verfahrensfrei sind  
 
1. folgende Gebäude:  
 

a) Gebäude ohne Aufenthaltsräume, ohne Toiletten und ohne 
Feuerstätten mit Ausnahme von Garagen, Verkaufs- und 
Ausstellungsständen mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 
30 m³, im Außenbereich bis zu 10 m³,  

 
b) notwendige Garagen nach § 6 Abs. 7 Satz 1 sowie not-

wendige Garagen in den Abmessungen des § 6 Abs. 7 
Satz 2, auch jeweils einschließlich nach § 6 Abs. 7 Satz 1 
Nr. 3 genutzter Räume bis zu 20 m² Grundfläche,  

 
c) landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder erwerbsgärtne-

risch genutzte Gebäude ohne Aufenthaltsräume, ohne Toi-
letten und ohne Feuerstätten bis zu 4 m Firsthöhe, wenn 
sie nur zur Unterbringung von Ernteerzeugnissen, Geräten 
oder zum vorübergehenden Schutz von Tieren bestimmt 
sind,  

 
d) Gewächshäuser bis zu 5 m Firsthöhe, die einem land-, 

forstwirtschaftlichen oder erwerbsgärtnerischen Betrieb 
dienen und höchstens 100 m² Grundfläche haben, 

 
e) Fahrgastunterstände, die dem öffentlichen Personenver-

kehr oder der Schülerbeförderung dienen,  
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f) Schutzhütten für Wanderer, die jedermann zugänglich sind 

und keine Aufenthaltsräume haben,  
 

g) ebenerdige Terrassenüberdachungen mit einer Fläche bis 
zu 30 m² und einer Tiefe bis zu 3 m,  

 
h) Gartenlauben in Kleingartenanlagen im Sinne des § 1 

Abs. 1 des Bundeskleingartengesetzes vom 28. Februar 
1983 (BGBl. I S. 210), zuletzt geändert durch Artikel 11 des 
Gesetzes vom 19. September 2006 (BGBl. I S. 2146),  

 
i) untergeordnete bauliche Anlagen zur Aufnahme sanitärer 

Anlagen auf Standplätzen von Camping- und Wochenend-
plätzen bis zu 15 m³ umbauten Raumes, wenn hierfür ent-
sprechende Festsetzungen in einem Bebauungsplan ge-
troffen worden sind;  

 
 
 
 
 
 
2. Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung:  
 

a) Abgasanlagen in und an Gebäuden sowie freistehende Ab-
gasanlagen mit einer Höhe bis zu 10 m; § 68 Abs. 10 
Satz 1 und § 79 Abs. 3 Satz 2 erster Halbsatz gelten ent-
sprechend,  

 
b) Aufzüge,  

 
c) Solarenergieanlagen und Sonnenkollektoren in und an 

Dach- und Außenwandflächen sowie gebäudeunabhängig 

f) Schutzhütten für Wanderer, die jedermann zugänglich sind 
und keine Aufenthaltsräume haben,  

 
g) Überdachungen ebenerdiger Terrassen mit einer Fläche 

bis zu 30 m² und einer Tiefe bis zu 3 m,  
 

h) Gartenlauben in Kleingartenanlagen im Sinne des § 1 
Abs. 1 des Bundeskleingartengesetzes vom 28. Februar 
1983 (BGBl. I S. 210), zuletzt geändert durch Artikel 11 des 
Gesetzes vom 19. September 2006 (BGBl. I S. 2146),  

 
i) untergeordnete bauliche Anlagen zur Aufnahme sanitärer 

Anlagen auf Standplätzen von Campingplätzen mit einem 
Brutto-Rauminhalt bis zu 15 m³, wenn hierfür entsprechen-
de Festsetzungen in einem Bebauungsplan getroffen wor-
den sind, 

 
j) Campinghäuser im Sinne des § 1 Absatz 6 Camping- und 

Wochenendplatzverordnung vom 13. Juli 2010 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 522) auf Aufstellplätzen von Wochenendplätzen 
auf genehmigten Campingplätzen; 

 
2. Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung:  
 

a) Abgasanlagen in und an Gebäuden sowie freistehende Ab-
gasanlagen mit einer Höhe bis zu 10 m; § 68 Abs. 10 
Satz 1 und § 79 Abs. 3 Satz 2 erster Halbsatz gelten ent-
sprechend,  

 
b) Aufzüge,  
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mit einer Höhe bis zu 2,75 m und einer Gesamtlänge bis zu 
9 m, soweit sie nicht an Kulturdenkmalen oder im Umge-
bungsschutzbereich von Kulturdenkmalen angebracht oder 
aufgestellt werden,  

 
d) sonstige Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung, die 

nicht durch hochfeuerhemmende oder feuerbeständige De-
cken oder Wände geführt werden;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

c) sonstige Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung, die 
nicht durch hochfeuerhemmende oder feuerbeständige De-
cken oder Wände geführt werden;  

 
3. folgende Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien: 
 

a) Solaranlagen in, an und auf Dach- und Außenwandflächen, 
ausgenommen bei oberirdischen Gebäuden der Gebäude-
klassen 4 und 5 sowie Hochhäusern, und die damit ver-
bundene Änderung der Nutzung oder der äußeren Gestalt 
des Gebäudes,  

 
b) gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe bis zu 

2,75 m und einer Gesamtlänge bis zu 9 m, 
 

c) Windenergieanlagen bis zu 10 m Höhe gemessen von der 
Geländeoberfläche bis zum höchsten Punkt der vom Rotor 
bestrichenen Fläche und einem Rotordurchmesser bis zu 
3 m in Kleinsiedlungs-, Kern-, Gewerbe- und Industriege-
bieten sowie in vergleichbaren Sondergebieten und im Au-
ßenbereich, 

 
soweit sie nicht an Kulturdenkmalen oder im Umgebungs-
schutzbereich von Kulturdenkmalen angebracht oder aufge-
stellt werden; 
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3. folgende Anlagen der Ver- und Entsorgung:  
 

a) Brunnen,  
 

b) Anlagen, die der Telekommunikation, der öffentlichen Ver-
sorgung mit Elektrizität, Gas, Öl, Wärme und Wasser oder 
der öffentlichen Abwasserbeseitigung dienen; ausgenom-
men sind oberirdische Anlagen und Gebäude mit mehr als 
100 m³ umbauten Raumes oder Behälterinhalts,  

 
 

c) Blockheizkraftwerke, Brennstoffzellen und Wärmepumpen; 
§ 79 Abs. 3 Satz 2 zweiter Halbsatz gilt entsprechend,  

 
d) Flüssiggastankstellen mit einem Flüssiggaslagerbehälter 

mit weniger als drei Tonnen Fassungsvermögen für die Ei-
genversorgung von Fahrzeugen,  

 
e) Tankstellen mit einem Dieselkraftstoff-Lagerbehälter bis zu 

1 m³ Inhalt für die Eigenversorgung von Fahrzeugen mit 
Dieselkraftstoff;  

 
4. folgende Masten, Antennen und ähnliche Anlagen:  
 

a) unbeschadet der Nummer 3 Buchst. b Antennen ein-
schließlich der Masten mit einer Höhe bis zu 10 m und Pa-
rabolantennenanlagen bis zu einer Größe der Reflektor-
schalen von 1,20 m Durchmesser, jeweils mit zugehörigen 
Versorgungseinheiten mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 
10 m³ sowie, soweit sie in, auf oder an einer bestehenden 
baulichen Anlage errichtet werden, die damit verbundene 
Änderung der Nutzung oder der äußeren Gestalt der Anla-
ge,  

4. folgende Anlagen der Ver- und Entsorgung:  
 

a) Brunnen,  
 

b) Anlagen, die der Telekommunikation, der öffentlichen Ver-
sorgung mit Elektrizität, Gas, Öl, Wärme und Wasser oder 
der öffentlichen Abwasserbeseitigung dienen; ausgenom-
men sind oberirdische Anlagen und Gebäude mit einem 
Brutto-Rauminhalt oder Behälterinhalt von mehr als 
100 m3,  

 
c) Blockheizkraftwerke, Brennstoffzellen und Wärmepumpen; 

§ 79 Abs. 3 Satz 2 zweiter Halbsatz gilt entsprechend,  
 

d) Flüssiggastankstellen mit einem Flüssiggaslagerbehälter 
mit weniger als drei Tonnen Fassungsvermögen für die Ei-
genversorgung von Fahrzeugen,  

 
e) Tankstellen mit einem Dieselkraftstoff-Lagerbehälter bis zu 

1 m³ Inhalt für die Eigenversorgung von Fahrzeugen mit 
Dieselkraftstoff;  

 
5. folgende Masten, Antennen und ähnliche Anlagen:  
 

a) unbeschadet der Nummer 4 Buchst. b Antennen ein-
schließlich der Masten mit einer Höhe bis zu 10 m und Pa-
rabolantennenanlagen bis zu einer Größe der Reflektor-
schalen von 1,20 m Durchmesser, jeweils mit zugehörigen 
Versorgungseinheiten mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 
10 m³ sowie, soweit sie in, auf oder an einer bestehenden 
baulichen Anlage errichtet werden, die damit verbundene 
Änderung der Nutzung oder der äußeren Gestalt der Anla-
ge,  
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b) Masten und Unterstützungen für Fernsprechleitungen, für 
Leitungen zur Versorgung mit Elektrizität, für Seilbahnen 
und für Leitungen sonstiger Verkehrsmittel, für Sirenen und 
für Fahnen,  

 
c) Masten, die aus Gründen des Brauchtums errichtet wer-

den,  
 

d) Flutlichtmasten mit einer Höhe bis zu 10 m auf Sportanla-
gen;  

 
5. folgende Behälter:  
 

a) ortsfeste Behälter für Flüssiggas mit einem Fassungsver-
mögen von weniger als 3 t, für nicht verflüssigte Gase mit 
einem Brutto-Rauminhalt bis zu 6 m³,  

 
b) ortsfeste Behälter für brennbare oder wassergefährdende 

Flüssigkeiten mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 10 m³ 
einschließlich Rohrleitungen, Auffangräumen und Auffang-
vorrichtungen sowie der zugehörigen Betriebs- und Siche-
rungseinrichtungen sowie Schutzvorkehrungen,  

 
c) ortsfeste Behälter sonstiger Art mit einem Brutto-Raum-

inhalt bis zu 50 m³ und einer Höhe bis zu 6 m,  
 

d) Gärfutterbehälter mit einer Höhe bis zu 6 m und Schnitzel-
gruben,  

 
e) Fahrsilos, landwirtschaftliche Silos, Kompostanlagen,  

 
f) Wasserbecken mit einem Beckeninhalt bis zu 100 m3;  

 
b) Masten und Unterstützungen für Fernsprechleitungen, für 

Leitungen zur Versorgung mit Elektrizität, für Seilbahnen 
und für Leitungen sonstiger Verkehrsmittel, für Sirenen und 
für Fahnen,  

 
c) Masten, die aus Gründen des Brauchtums errichtet wer-

den,  
 

d) Flutlichtmasten mit einer Höhe bis zu 10 m auf Sportanla-
gen;  

 
6. folgende Behälter:  
 

a) ortsfeste Behälter für Flüssiggas mit einem Fassungsver-
mögen von weniger als 3 t, für nicht verflüssigte Gase mit 
einem Brutto-Rauminhalt bis zu 6 m³,  

 
b) ortsfeste Behälter für brennbare oder wassergefährdende 

Flüssigkeiten mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 10 m³ 
einschließlich Rohrleitungen, Auffangräumen und Auffang-
vorrichtungen sowie der zugehörigen Betriebs- und Siche-
rungseinrichtungen sowie Schutzvorkehrungen,  

 
c) ortsfeste Behälter sonstiger Art mit einem Brutto-Raum-

inhalt bis zu 50 m³ und einer Höhe bis zu 6 m,  
 

d) Gärfutterbehälter mit einer Höhe bis zu 6 m und Schnitzel-
gruben,  

 
e) Fahrsilos, landwirtschaftliche Silos, Kompostanlagen,  

 
f) Wasserbecken mit einem Beckeninhalt bis zu 100 m3;  
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6. folgende Wände, Einfriedungen und Sichtschutzwände:  
 

a) Stützwände mit einer Höhe bis zu 2 m sowie dazugehörige 
Umwehrungen bis zu 1,10 m Höhe,  

 
b) Wände und Einfriedungen bis zu 1,50 m Höhe,  

 
c) offene, sockellose Einfriedungen für Grundstücke, die 

einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dienen,  
 

d) Sichtschutzwände bis zu 2 m Höhe und bis zu 5 m Länge;  
 
7. private Verkehrsanlagen einschließlich Brücken und Durchläs-

sen mit einer lichten Weite bis zu 5 m und Untertunnelungen 
mit einem Durchmesser bis zu 3 m;  

 
8. selbständige Aufschüttungen oder Abgrabungen, die nicht 

größer als 1 000 m² sind und deren zu verbringende Menge 
nicht mehr als 30 m³ beträgt;  

 
9. folgende Anlagen in Gärten und zur Freizeitgestaltung:  
 

a) Schwimmbecken mit einem Beckeninhalt bis zu 100 m³, im 
Außenbereich nur als Nebenanlage eines höchstens 50 m 
entfernten Gebäudes mit Aufenthaltsräumen,  

 
b) luftgetragene Schwimmbeckenüberdachungen bis zu 

100 m² Grundfläche, außer im Außenbereich,  
 

c) Sprungschanzen, Sprungtürme und Rutschbahnen mit 
einer Höhe bis zu 10 m,  

 

 
7. folgende Wände, Einfriedungen und Sichtschutzwände:  
 

a) Stützwände mit einer Höhe bis zu 2 m sowie dazugehörige 
Umwehrungen bis zu 1,10 m Höhe,  

 
b) Wände und Einfriedungen bis zu 1,50 m Höhe,  

 
c) offene, sockellose Einfriedungen für Grundstücke, die 

einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dienen,  
 

d) Sichtschutzwände bis zu 2 m Höhe und bis zu 5 m Länge;  
 
8. private Verkehrsanlagen einschließlich Brücken und Durchläs-

sen mit einer lichten Weite bis zu 5 m und Untertunnelungen 
mit einem Durchmesser bis zu 3 m;  

 
9. selbständige Aufschüttungen oder Abgrabungen, die nicht 

größer als 1 000 m² sind und deren zu verbringende Menge 
nicht mehr als 30 m³ beträgt;  

 
10. folgende Anlagen in Gärten und zur Freizeitgestaltung:  
 

a) Schwimmbecken mit einem Beckeninhalt bis zu 100 m³, im 
Außenbereich nur als Nebenanlage eines höchstens 50 m 
entfernten Gebäudes mit Aufenthaltsräumen,  

 
b) luftgetragene Schwimmbeckenüberdachungen bis zu 

100 m² Grundfläche, außer im Außenbereich,  
 

c) Sprungschanzen, Sprungtürme und Rutschbahnen mit 
einer Höhe bis zu 10 m,  
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d) Stege,  

 
e) Anlagen, die der zweckentsprechenden Einrichtung von 

Spiel-, Abenteuerspiel-, Bolz- und Sportplätzen, Reit- und 
Wanderwegen, Trimm- und Lehrpfaden dienen, ausge-
nommen Gebäude und Tribünen,  

 
f) Anlagen, die der Gartennutzung, der Gartengestaltung oder 

der zweckentsprechenden Einrichtung von Gärten dienen, 
ausgenommen Gebäude und Einfriedungen,  

 
g) Wohnwagen, Zelte und bauliche Anlagen, die keine Ge-

bäude sind, auf Zelt- und Campingplätzen;  
 
 
10. folgende tragende und nichttragende Bauteile:  
 

a) nichttragende und nichtaussteifende Bauteile in baulichen 
Anlagen,  

 
b) Fenster und Türen sowie die dafür bestimmten Öffnungen,  

 
c) Außenwandverkleidungen und Verblendungen, ausge-

nommen bei oberirdischen Gebäuden der Gebäudeklas-
se 4 und 5 sowie Hochhäusern, und Verputz baulicher An-
lagen;  

 
 
 
 
 
 
 

d) Stege,  
 

e) Anlagen, die der zweckentsprechenden Einrichtung von 
Spiel-, Abenteuerspiel-, Bolz- und Sportplätzen, Reit- und 
Wanderwegen, Trimm- und Lehrpfaden dienen, ausge-
nommen Gebäude und Tribünen,  

 
f) Anlagen, die der Gartennutzung, der Gartengestaltung oder 

der zweckentsprechenden Einrichtung von Gärten dienen, 
ausgenommen Gebäude und Einfriedungen,  

 
g) Wohnwagen, Zelte und bauliche Anlagen, die keine Ge-

bäude sind, auf Standplätzen von genehmigten Camping-
plätzen;  

 
11. folgende tragende und nichttragende Bauteile:  
 

a) nichttragende und nichtaussteifende Bauteile in baulichen 
Anlagen,  

 
b) Fenster und Türen sowie die dafür bestimmten Öffnungen,  

 
c) Außenwandbekleidungen einschließlich Maßnahmen der 

Wärmedämmung und Verblendungen, ausgenommen bei 
oberirdischen Gebäuden der Gebäudeklassen 4 und 5 
sowie Hochhäusern, und Verputz baulicher Anlagen,  

 
d) Bedachung einschließlich Maßnahmen der Wärmedäm-

mung ausgenommen bei oberirdischen Gebäuden der Ge-
bäudeklassen 4 und 5 sowie Hochhäusern; 
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11. folgende Werbeanlagen, soweit sie nicht an Kulturdenkmalen 

oder im Umgebungsschutzbereich von Kulturdenkmalen ange-
bracht oder aufgestellt werden:  

 
a) Werbeanlagen mit einer Ansichtsfläche bis zu 1 m²,  

 
b) Warenautomaten,  

 
c) Werbeanlagen, die nach ihrem erkennbaren Zweck nur 

vorübergehend für höchstens zwei Monate angebracht 
werden, außer im Außenbereich,  

 
d) Werbeanlagen, die an der Stätte der Leistung vorüberge-

hend angebracht oder aufgestellt werden, soweit sie nicht 
mit dem Boden oder einer baulichen Anlage verbunden 
sind,  

 
e) Schilder, die Inhaberinnen oder Inhaber und Art gewerbli-

cher Betriebe kennzeichnen (Hinweisschilder), wenn sie 
vor Ortsdurchfahrten auf einer einzigen Tafel zusammen-
gefasst sind,  

 
f) Werbeanlagen in durch Bebauungsplan festgesetzten Ge-

werbe-, Industrie- und vergleichbaren Sondergebieten an 
der Stätte der Leistung mit einer Höhe bis zu 10 m über der 
festgelegten Geländeoberfläche;  

 
 
 
 
 
 

 
12. folgende Werbeanlagen, soweit sie nicht an Kulturdenkmalen 

oder im Umgebungsschutzbereich von Kulturdenkmalen ange-
bracht oder aufgestellt werden:  

 
a) Werbeanlagen mit einer Ansichtsfläche bis zu 1 m²,  

 
b) Warenautomaten,  

 
c) Werbeanlagen, die nach ihrem erkennbaren Zweck nur 

vorübergehend für höchstens zwei Monate angebracht 
werden; im Außenbereich nur soweit sie einem landwirt-
schaftlichen Betrieb dienen,  

 
d) Werbeanlagen, die an der Stätte der Leistung vorüberge-

hend angebracht oder aufgestellt werden, soweit sie nicht 
mit dem Boden oder einer baulichen Anlage verbunden 
sind,  

 
e) Schilder, die Inhaberinnen oder Inhaber und Art gewerbli-

cher Betriebe kennzeichnen (Hinweisschilder), wenn sie 
vor Ortsdurchfahrten auf einer einzigen Tafel zusammen-
gefasst sind,  

 
f) Werbeanlagen in durch Bebauungsplan festgesetzten Ge-

werbe-, Industrie- und vergleichbaren Sondergebieten an 
der Stätte der Leistung mit einer Höhe bis zu 10 m über der 
festgelegten Geländeoberfläche 

 
sowie, soweit sie in, auf oder an einer bestehenden baulichen 
Anlage errichtet werden, die damit verbundene Änderung der 
Nutzung oder der äußeren Gestalt der Anlage; 
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12. folgende vorübergehend aufgestellte oder benutzbare Anla-

gen:  
 

a) Baustelleneinrichtungen einschließlich der Lagerhallen, 
Schutzhallen und Unterkünfte,  

 
b) Gerüste,  

 
c) Toilettenwagen,  

 
d) Behelfsbauten, die der Landesverteidigung, dem Katastro-

phenschutz oder der Unfallhilfe dienen,  
 

e) bauliche Anlagen, die für höchstens drei Monate auf ge-
nehmigtem Messe- oder Ausstellungsgelände errichtet 
werden, ausgenommen Fliegende Bauten,  

 
f) Verkaufsstände und andere bauliche Anlagen auf Straßen-

festen, Volksfesten und Märkten, ausgenommen Fliegende 
Bauten;  

 
13. folgende Plätze:  
 

a) unbefestigte Lager- und Abstellplätze, die einem land- oder 
forstwirtschaftlichen Betrieb dienen,  

 
b) notwendige Stellplätze mit einer Nutzfläche bis zu 50 m² je 

Grundstück sowie deren Zufahrten und Fahrgassen,  
 

c) Ausstellungsplätze, Abstellplätze und Lagerplätze bis zu 
300 m² Fläche, außer in Wohngebieten und im Außenbe-
reich,  

 

13. folgende vorübergehend aufgestellte oder benutzbare Anla-
gen:  

 
a) Baustelleneinrichtungen einschließlich der Lagerhallen, 

Schutzhallen und Unterkünfte,  
 

b) Gerüste,  
 

c) Toilettenwagen,  
 

d) Behelfsbauten, die der Landesverteidigung, dem Katastro-
phenschutz oder der Unfallhilfe dienen,  

 
e) bauliche Anlagen, die für höchstens drei Monate auf ge-

nehmigtem Messe- oder Ausstellungsgelände errichtet 
werden, ausgenommen Fliegende Bauten,  

 
f) Verkaufsstände und andere bauliche Anlagen auf Straßen-

festen, Volksfesten und Märkten, ausgenommen Fliegende 
Bauten;  

 
14. folgende Plätze:  
 

a) unbefestigte Lager- und Abstellplätze, die einem land- oder 
forstwirtschaftlichen Betrieb dienen,  

 
b) notwendige Stellplätze mit einer Nutzfläche bis zu 50 m² je 

Grundstück sowie deren Zufahrten und Fahrgassen,  
 

c) Ausstellungsplätze, Abstellplätze und Lagerplätze bis zu 
300 m² Fläche, außer in Wohngebieten und im Außenbe-
reich,  
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d) Kleinkinderspielplätze im Sinne des § 8 Abs. 2 Satz 1;  

 
14. folgende sonstige Anlagen:  
 

a) Fahrradabstellanlagen,  
 

b) Zapfsäulen und Tankautomaten genehmigter Tankstellen,  
 

c) Regale mit einer Höhe bis zu 7,50 m Oberkante Lagergut,  
 

d) Grabdenkmale auf Friedhöfen, Feldkreuze, Denkmäler und 
Skulpturen jeweils mit einer Höhe bis zu 4 m,  

 
e) die Herstellung oder Änderung künstlicher Hohlräume unter 

der Erdoberfläche bis zu 100 m³ Rauminhalts,  
 

f) untergeordnete bauliche Anlagen bis zu 30 m³ - im Außen-
bereich bis zu 10 m³ - umbauten Raumes,  

 
g) andere unbedeutende Anlagen oder unbedeutende Teile 

von Anlagen wie Hauseingangsüberdachungen, Markisen, 
Rollläden, Terrassen, Maschinenfundamente, Straßenfahr-
zeugwaagen, Pergolen, Jägerstände, Wildfütterungen, Bie-
nenfreistände, Taubenhäuser, Hofeinfahrten und Teppich-
stangen.  

 
(2) Verfahrensfrei ist die Änderung der Nutzung von Anlagen, wenn  
 
1. für die neue Nutzung keine anderen öffentlich-rechtlichen An-

forderungen als für die bisherige Nutzung in Betracht kommen 
oder  

 
 

d) Kleinkinderspielplätze im Sinne des § 8 Abs. 2 Satz 1;  
 
15. folgende sonstige Anlagen:  
 

a) Fahrradabstellanlagen,  
 

b) Zapfsäulen und Tankautomaten genehmigter Tankstellen,  
 

c) Regale mit einer Höhe bis zu 7,50 m Oberkante Lagergut,  
 

d) Grabdenkmale auf Friedhöfen, Feldkreuze, Denkmäler und 
Skulpturen jeweils mit einer Höhe bis zu 4 m,  

 
e) die Herstellung oder Änderung künstlicher Hohlräume unter 

der Erdoberfläche bis zu 100 m³ Rauminhalts,  
 

f) untergeordnete bauliche Anlagen mit einem Brutto-Raum-
inhalt bis zu 30 m³; im Außenbereich bis zu 10 m³,  

 
g) andere unbedeutende Anlagen oder unbedeutende Teile 

von Anlagen wie Hauseingangsüberdachungen, Markisen, 
Rollläden, Terrassen, Maschinenfundamente, Straßenfahr-
zeugwaagen, Pergolen, Jägerstände, Wildfütterungen, Bie-
nenfreistände, Taubenhäuser, Hofeinfahrten und Teppich-
stangen.  

 
(2) Verfahrensfrei ist die Änderung der Nutzung von Anlagen, wenn  
 
1. für die neue Nutzung keine anderen öffentlich-rechtlichen An-

forderungen als für die bisherige Nutzung in Betracht kommen, 
die im bauaufsichtlichen Verfahren zu prüfen sind, oder 
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2. die Errichtung oder Änderung der Anlagen nach Absatz 1 ver-

fahrensfrei wäre.  
 
(3) Verfahrensfrei ist die Beseitigung von  
 
1. Anlagen nach Absatz 1,  
 
2. freistehenden Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 3,  
 
3. sonstigen Anlagen, die keine Gebäude sind, mit einer Höhe bis 

zu 10 m,  
 
soweit es sich nicht um Kulturdenkmale handelt. Im Übrigen ist die 
beabsichtigte Beseitigung von Anlagen mindestens einen Monat zu-
vor der Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen. Bei Gebäuden der Gebäu-
deklasse 2 muss die Standsicherheit von Gebäuden, an die das zu 
beseitigende Gebäude angebaut ist, von einer Person aus der Liste 
nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 des Architekten- und Ingenieurkam-
mergesetzes bestätigt sein. Bei sonstigen nicht freistehenden Ge-
bäuden muss die Standsicherheit von Gebäuden, an die das zu be-
seitigende Gebäude angebaut ist, bauaufsichtlich geprüft sein; Halb-
satz 1 gilt entsprechend, wenn die Beseitigung eines Gebäudes sich 
auf andere Weise auf die Standsicherheit anderer Gebäude auswir-
ken kann. Die Sätze 3 und 4 gelten nicht, soweit an verfahrensfreie 
Gebäude angebaut ist. § 73 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 7 gilt sinn-
gemäß.  
 
 
 
 
(4) Verfahrensfrei sind Instandhaltungsarbeiten.  
 

2. die Errichtung oder Änderung der Anlagen nach Absatz 1 ver-
fahrensfrei wäre.  

 
(3) Verfahrensfrei ist die Beseitigung von  
 
1. Anlagen nach Absatz 1,  
 
2. freistehenden Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 3,  
 
3. sonstigen Anlagen, die keine Gebäude sind, mit einer Höhe bis 

zu 10 m. 
 
Satz 1 gilt nicht, soweit es sich um Kulturdenkmale handelt. Die be-
absichtigte Beseitigung von nicht nach Satz 1 verfahrensfrei gestell-
ten Anlagen und Gebäuden sowie Anlagen und Gebäuden nach 
Satz 2 ist mindestens einen Monat zuvor der Bauaufsichtsbehörde 
anzuzeigen. Die Sätze 1 und 3 gelten nicht für die genehmigungsbe-
dürftige Beseitigung kerntechnischer Anlagen. Bei Gebäuden der Ge-
bäudeklasse 2 muss die Standsicherheit von Gebäuden, an die das 
zu beseitigende Gebäude angebaut ist, von einer Person aus der 
Liste nach § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 des Architekten- und In-
genieurkammergesetzes bestätigt sein. Bei sonstigen nicht frei-
stehenden Gebäuden muss die Standsicherheit von Gebäuden, an 
die das zu beseitigende Gebäude angebaut ist, bauaufsichtlich ge-
prüft sein; Halbsatz 1 gilt entsprechend, wenn die Beseitigung eines 
Gebäudes sich auf andere Weise auf die Standsicherheit anderer 
Gebäude auswirken kann. Die Sätze 5 und 6 gelten nicht, soweit an 
verfahrensfreie Gebäude angebaut ist. § 73 Absatz 6 Satz 1 Num-
mer 3 und Absatz 8 gilt sinngemäß. 
 
(4) Verfahrensfrei sind Instandhaltungsarbeiten.  
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§ 64 
Bauantrag, Bauvorlagen 

 
(1) Über den Bauantrag entscheidet die untere Bauaufsichtsbehörde. 
Der Bauantrag ist schriftlich bei der Gemeinde einzureichen. Diese 
hat ihn unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach 
Eingang, an die untere Bauaufsichtsbehörde weiterzuleiten.  
 
(2) Mit dem Bauantrag sind alle für die Beurteilung des Bauvorhabens 
und die Bearbeitung des Bauantrages erforderlichen Unterlagen 
(Bauvorlagen) einzureichen. Es kann gestattet werden, dass einzelne 
Bauvorlagen nachgereicht werden. Mit dem Bauantrag gelten alle 
nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften für die Errichtung, 
Änderung, Nutzung oder die Beseitigung von Anlagen oder Werbean-
lagen erforderlichen Anträge auf Genehmigung, Zustimmung, Bewilli-
gung und Erlaubnis als gestellt, soweit durch Rechtsvorschriften 
nichts anderes bestimmt ist. § 71 Abs. 1 bleibt unberührt.  
 
(3) In besonderen Fällen kann zur Beurteilung der Einwirkung der 
Anlage auf die Umgebung verlangt werden, dass die Anlage in geeig-
neter Weise auf dem Grundstück dargestellt wird.  
 
(4) Die Bauherrin oder der Bauherr und die Entwurfsverfasserin oder 
der Entwurfsverfasser haben den Bauantrag, die Entwurfsverfasserin 
oder der Entwurfsverfasser auch die Bauvorlagen zu unterschreiben. 
Die von Fachplanerinnen oder Fachplanern nach § 55 Abs. 2 bearbei-
teten Bauvorlagen müssen von diesen unterschrieben sein. Die Bau-
aufsichtsbehörde kann von der Bauherrin oder dem Bauherrn, die 
oder der nicht Grundstückseigentümerin oder Grundstückseigentümer 
ist, die Vorlage einer Zustimmungserklärung der Grundstückseigen-
tümerin oder des Grundstückseigentümers zu dem Bauvorhaben for-
dern.  

 
§ 64 

Bauantrag, Bauvorlagen 
 
(1) Über den Bauantrag entscheidet die untere Bauaufsichtsbehörde. 
Der Bauantrag ist schriftlich bei der Gemeinde einzureichen. Diese 
hat ihn unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach 
Eingang, an die untere Bauaufsichtsbehörde weiterzuleiten.  
 
(2) Mit dem Bauantrag sind alle für die Beurteilung des Bauvorhabens 
und die Bearbeitung des Bauantrages erforderlichen Unterlagen 
(Bauvorlagen) einzureichen. Es kann gestattet werden, dass einzelne 
Bauvorlagen nachgereicht werden. Mit dem Bauantrag gelten alle 
nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften für die Errichtung, 
Änderung, Nutzung oder die Beseitigung von Anlagen oder Werbean-
lagen erforderlichen Anträge auf Genehmigung, Zustimmung, Bewilli-
gung und Erlaubnis als gestellt, soweit durch Rechtsvorschriften 
nichts anderes bestimmt ist. § 71 Absatz 2 bleibt unberührt.  
 
(3) In besonderen Fällen kann zur Beurteilung der Einwirkung der 
Anlage auf die Umgebung verlangt werden, dass die Anlage in geeig-
neter Weise auf dem Grundstück dargestellt wird.  
 
(4) Die Bauherrin oder der Bauherr und die Entwurfsverfasserin oder 
der Entwurfsverfasser haben den Bauantrag, die Entwurfsverfasserin 
oder der Entwurfsverfasser auch die Bauvorlagen zu unterschreiben. 
Die von Fachplanerinnen oder Fachplanern nach § 55 Abs. 2 bearbei-
teten Bauvorlagen müssen von diesen unterschrieben sein. Die Bau-
aufsichtsbehörde kann von der Bauherrin oder dem Bauherrn, die 
oder der nicht Grundstückseigentümerin oder Grundstückseigentümer 
ist, die Vorlage einer Zustimmungserklärung der Grundstückseigen-
tümerin oder des Grundstückseigentümers zu dem Bauvorhaben for-
dern.  
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§ 65 
Bauvorlageberechtigung 

 
(1) Bauvorlagen für die nicht verfahrensfreie Errichtung und Änderung 
von Gebäuden müssen von einer Entwurfsverfasserin oder einem 
Entwurfsverfasser, welche oder welcher bauvorlageberechtigt ist, un-
terschrieben werden (§ 64 Abs. 4 Satz 1). § 55 Abs. 1 bleibt unbe-
rührt.  
 
(2) Die Beschränkungen des Absatzes 1 gelten nicht  
 
1. für Bauvorlagen, die üblicherweise von Fachkräften mit ande-

rer Ausbildung als nach Absatz 3 bis 5 verfasst werden, und  
 
2. bei geringfügigen oder technisch einfachen Bauvorhaben.  
 
(3) Bauvorlageberechtigt ist, wer aufgrund  
 
1. des Architekten- und Ingenieurkammergesetzes die Berufsbe-

zeichnung „Architektin" oder „Architekt" zu führen berechtigt 
ist,  

 
2. des § 9 Abs. 1 des Architekten- und Ingenieurkammergesetzes 

in die Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieurinnen oder 
Ingenieure eingetragen ist oder bei deren oder dessen Tätig-
keit als auswärtige Ingenieurin oder Ingenieur die Vorausset-
zungen des § 9 a des Architekten- und Ingenieurkammerge-
setzes vorliegen,  

 
3. des Architekten- und Ingenieurkammergesetzes die Berufsbe-

zeichnung „Innenarchitektin“ oder „Innenarchitekt“ zu führen 
berechtigt ist für die zu den Berufsaufgaben der Innenarchitek-

 
§ 65 

Bauvorlageberechtigung 
 
(1) Bauvorlagen für die nicht verfahrensfreie Errichtung und Änderung 
von Gebäuden müssen von einer Entwurfsverfasserin oder einem 
Entwurfsverfasser, welche oder welcher bauvorlageberechtigt ist, un-
terschrieben werden (§ 64 Abs. 4 Satz 1). § 55 Abs. 1 bleibt unbe-
rührt.  
 
(2) Die Beschränkungen des Absatzes 1 gelten nicht  
 
1. für Bauvorlagen, die üblicherweise von Fachkräften mit ande-

rer Ausbildung als nach Absatz 3 bis 5 verfasst werden, und  
 
2. bei geringfügigen oder technisch einfachen Bauvorhaben.  
 
(3) Bauvorlageberechtigt ist, wer aufgrund  
 
1. des Architekten- und Ingenieurkammergesetzes die Berufsbe-

zeichnung „Architektin" oder „Architekt" zu führen berechtigt 
ist,  

 
2. des § 9 Abs. 1 des Architekten- und Ingenieurkammergesetzes 

in die Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieurinnen oder 
Ingenieure eingetragen ist oder bei deren oder dessen Tätig-
keit als auswärtige Ingenieurin oder Ingenieur die Vorausset-
zungen des § 9 a des Architekten- und Ingenieurkammerge-
setzes vorliegen,  

 
3. des Architekten- und Ingenieurkammergesetzes die Berufsbe-

zeichnung „Innenarchitektin“ oder „Innenarchitekt“ zu führen 
berechtigt ist für die zu den Berufsaufgaben der Innenarchitek-
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tin oder des Innenarchitekten gehörenden Planungen nach § 1 
Abs. 1 Nr. 2 des Architekten- und Ingenieurkammergesetzes 
oder  

 
4. des Architekten- und Ingenieurkammergesetzes die Berufsbe-

zeichnung „Landschaftsarchitektin“ oder „Landschaftsarchitekt“ 
zu führen berechtigt ist für die zu den Berufsaufgaben der 
Landschaftsarchitektin oder des Landschaftsarchitekten gehö-
renden Planungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 des Architekten- und 
Ingenieurkammergesetzes.  

 
(4) Bauvorlageberechtigt für Wohngebäude der Gebäudeklasse 1 und 
untergeordnete eingeschossige Anbauten an bestehende Wohnge-
bäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 sind auch Diplomingenieurinnen 
oder Diplomingenieure, Bachelor- und Master-Absolventinnen oder  
–Absolventen der Studiengänge Architektur, Hochbau oder Bauinge-
nieurwesen, die an einer Wissenschaftlichen Hochschule, Fachhoch-
schule oder gleichrangigen Bildungseinrichtung das Studium erfolg-
reich abgeschlossen haben, sowie Meisterinnen oder Meister des 
Maurer-, Zimmerer-, Beton- und Stahlbetonbauerhandwerks und 
staatlich geprüfte Technikerinnen oder Techniker.  
 
(5) Unternehmen dürfen Bauvorlagen als Entwurfsverfasserin oder 
Entwurfsverfasser unterschreiben, wenn sie diese unter der Leitung 
einer oder eines Bauvorlageberechtigten nach den Absätzen 3 und 4 
aufstellen. Auf den Bauvorlagen ist der Name der oder des Bauvorla-
geberechtigten anzugeben.  
 
(6) Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser nach den Absät-
zen 3 und 4 müssen ausreichend berufshaftpflichtversichert oder in 
sonstiger Weise für ihre Tätigkeit adäquat haftpflichtversichert sein. 
Das Bestehen des Versicherungsschutzes für Entwurfsverfasserinnen 
und Entwurfsverfasser nach Absatz 3 überwacht die Architekten- und 

tin oder des Innenarchitekten gehörenden Planungen nach § 1 
Abs. 1 Nr. 2 des Architekten- und Ingenieurkammergesetzes 
oder  

 
4. des Architekten- und Ingenieurkammergesetzes die Berufsbe-

zeichnung „Landschaftsarchitektin“ oder „Landschaftsarchitekt“ 
zu führen berechtigt ist für die zu den Berufsaufgaben der 
Landschaftsarchitektin oder des Landschaftsarchitekten gehö-
renden Planungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 des Architekten- und 
Ingenieurkammergesetzes.  

 
(4) Bauvorlageberechtigt für Wohngebäude der Gebäudeklasse 1 und 
untergeordnete eingeschossige Anbauten an bestehende Wohnge-
bäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 sind auch Diplomingenieurinnen 
oder Diplomingenieure, Bachelor- und Master-Absolventinnen oder  
–Absolventen der Studiengänge Architektur, Hochbau oder Bauinge-
nieurwesen, die an einer Wissenschaftlichen Hochschule, Fachhoch-
schule oder gleichrangigen Bildungseinrichtung das Studium erfolg-
reich abgeschlossen haben, sowie Meisterinnen oder Meister des 
Maurer-, Zimmerer-, Beton- und Stahlbetonbauerhandwerks und 
staatlich geprüfte Technikerinnen oder Techniker.  
 
(5) Unternehmen dürfen Bauvorlagen als Entwurfsverfasserin oder 
Entwurfsverfasser unterschreiben, wenn sie diese unter der Leitung 
einer oder eines Bauvorlageberechtigten nach den Absätzen 3 und 4 
aufstellen. Auf den Bauvorlagen ist der Name der oder des Bauvorla-
geberechtigten anzugeben.  
 
(6) Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser nach den Absät-
zen 3 und 4 müssen ausreichend berufshaftpflichtversichert oder in 
sonstiger Weise für ihre Tätigkeit adäquat haftpflichtversichert sein. 
Das Bestehen des Versicherungsschutzes für Entwurfsverfasserinnen 
und Entwurfsverfasser nach Absatz 3 überwacht die Architekten- und 
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Ingenieurkammer Schleswig-Holstein. Sie ist zuständige Stelle im 
Sinne des § 117 Abs. 2 des Gesetzes über den Versicherungsvertrag 
vom 23. November 2007 (BGBl. I S. 2631), zuletzt geändert durch 
Artikel 9 des Gesetzes vom 28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874). Die Ent-
wurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser sind verpflichtet, den 
Bauherrinnen und Bauherren sowie der Architekten- und Ingenieur-
kammer im Einzelfall bestehende Haftungsausschlussgründe unver-
züglich zu offenbaren.  
 

Ingenieurkammer Schleswig-Holstein. Sie ist zuständige Stelle im 
Sinne des § 117 Absatz 2 des Versicherungsvertragsgesetzes vom 
23. November 2007 (BGBl. I S. 2631), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 1. August 2014 (BGBl. I S. 1330). Die Entwurfs-
verfasserinnen und Entwurfsverfasser sind verpflichtet, den Bauher-
rinnen und Bauherren sowie der Architekten- und Ingenieurkammer 
im Einzelfall bestehende Haftungsausschlussgründe unverzüglich zu 
offenbaren.  
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§ 66 
Vorbescheid 

 
Vor Einreichen des Bauantrages ist auf Antrag der Bauherrin oder 
des Bauherrn zu einzelnen Fragen des Bauvorhabens ein Vorbe-
scheid zu erteilen. Der Vorbescheid gilt drei Jahre. § 64, § 67 Abs. 1, 
2 und 5, § 69 Abs. 5 bis 9, §§ 72, 73 Abs. 1 bis 3 und § 75 Abs. 2 gel-
ten entsprechend. 
 

 
§ 66 

Vorbescheid 
 
Vor Einreichen des Bauantrages ist auf Antrag der Bauherrin oder 
des Bauherrn zu einzelnen Fragen des Bauvorhabens ein Vorbe-
scheid zu erteilen. Der Vorbescheid gilt drei Jahre. § 64, § 67 Abs. 1, 
2 und 5, § 69 Abs. 5 bis 9, §§ 72, 73 Absatz 1 bis 4 und § 75 Abs. 2 
gelten entsprechend.  
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§ 67 
Behandlung des Bauantrages 

 
(1) Die Bauaufsichtsbehörde hört zum Bauantrag die Gemeinde und 
diejenigen Stellen,  
 
1. deren Beteiligung oder Anhörung für die Entscheidung über 

den Bauantrag durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben ist, oder  
 
2. ohne deren Stellungnahme die Genehmigungsfähigkeit des 

Bauantrags nicht beurteilt werden kann;  
 
die Beteiligung oder Anhörung entfällt, wenn die Gemeinde oder die 
jeweilige Stelle dem Bauantrag bereits vor Einleitung des Baugeneh-
migungsverfahrens zugestimmt hat. Bedarf die Erteilung der Bauge-
nehmigung der Zustimmung oder des Einvernehmens einer anderen 
Körperschaft, Behörde oder sonstigen Stelle, so gilt diese als erteilt, 
wenn sie nicht einen Monat nach Eingang des Ersuchens unter An-
gabe der Gründe verweigert wird; von der Frist nach Halbsatz 1 ab-
weichende Regelungen durch Rechtsvorschrift bleiben unberührt. 
Stellungnahmen bleiben unberücksichtigt, wenn sie nicht innerhalb 
eines Monats nach Aufforderung zur Stellungnahme bei der Bauauf-
sichtsbehörde eingehen, es sei denn, die verspätete Stellungnahme 
ist für die Rechtmäßigkeit der Entscheidung über den Bauantrag von 
Bedeutung.  
 
(2) Ist der Bauantrag unvollständig oder weist er sonstige erhebliche 
Mängel auf, fordert die Bauaufsichtsbehörde die Bauherrin oder den 
Bauherrn zur Behebung der Mängel innerhalb einer angemessenen 
Frist auf, die in der Regel zwei Monate nicht überschreiten soll. Wer-
den die Mängel innerhalb dieser Frist nicht behoben, gilt der Antrag 
als zurückgenommen.  

 
§ 67 

Behandlung des Bauantrages 
 
(1) Die Bauaufsichtsbehörde hört zum Bauantrag die Gemeinde und 
diejenigen Stellen,  
 
1. deren Beteiligung oder Anhörung für die Entscheidung über 

den Bauantrag durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben ist, oder  
 
2. ohne deren Stellungnahme die Genehmigungsfähigkeit des 

Bauantrags nicht beurteilt werden kann;  
 
die Beteiligung oder Anhörung entfällt, wenn die Gemeinde oder die 
jeweilige Stelle dem Bauantrag bereits vor Einleitung des Baugeneh-
migungsverfahrens zugestimmt hat. Bedarf die Erteilung der Bauge-
nehmigung der Zustimmung oder des Einvernehmens einer anderen 
Körperschaft, Behörde oder sonstigen Stelle, so gilt diese als erteilt, 
wenn sie nicht einen Monat nach Eingang des Ersuchens unter An-
gabe der Gründe verweigert wird; von der Frist nach Halbsatz 1 ab-
weichende Regelungen durch Rechtsvorschrift bleiben unberührt. 
Stellungnahmen bleiben unberücksichtigt, wenn sie nicht innerhalb 
eines Monats nach Aufforderung zur Stellungnahme bei der Bauauf-
sichtsbehörde eingehen, es sei denn, die verspätete Stellungnahme 
ist für die Rechtmäßigkeit der Entscheidung über den Bauantrag von 
Bedeutung.  
 
(2) Ist der Bauantrag unvollständig oder weist er sonstige erhebliche 
Mängel auf, fordert die Bauaufsichtsbehörde die Bauherrin oder den 
Bauherrn zur Behebung der Mängel innerhalb einer angemessenen 
Frist auf, die zwei Monate nicht überschreiten soll. Werden die Män-
gel innerhalb dieser Frist nicht behoben, gilt der Antrag als zurückge-
nommen.  
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(3) Legt die Bauherrin oder der Bauherr Bescheinigungen einer sach-
verständigen Person oder sachverständigen Stelle im Sinne einer 
Verordnung nach § 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 4 in Verbindung mit Satz 2 
und 3 vor, so wird vermutet, dass die bauaufsichtlichen Anforderun-
gen insoweit erfüllt sind. Die Bauaufsichtsbehörde kann die Vorlage 
solcher Bescheinigungen verlangen. § 70 bleibt unberührt.  
 
(4) Die nicht prüfpflichtigen bautechnischen Nachweise müssen bei 
Baubeginn der Bauherrin oder dem Bauherrn, die prüfpflichtigen bau-
technischen Nachweise müssen spätestens zehn Werktage vor Bau-
beginn geprüft bei der Bauaufsichtsbehörde vorliegen.  
 
(5) Die Bauaufsichtsbehörde hat, soweit andere Behörden zuständig 
sind, die für die Errichtung, Änderung, Nutzung oder Beseitigung von 
Anlagen nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderli-
chen Genehmigungen, Zustimmungen, Bewilligungen und Erlaubnis-
se einzuholen und mit der Baugenehmigung gleichzeitig auszuhändi-
gen, soweit durch Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt ist. 
Versagt eine andere Behörde, die nach anderen öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften dazu befugt ist, diese Genehmigung, Bewilligung oder 
Erlaubnis, so teilt sie dies, wenn bauaufsichtliche Gründe dem Bau-
antrag nicht entgegenstehen, unter Benachrichtigung der Bauauf-
sichtsbehörde der Antragstellerin oder dem Antragsteller durch 
schriftlichen Bescheid unmittelbar mit.  
 
(6) Soweit die Errichtung, Änderung oder Beseitigung baulicher Anla-
gen für den Nachweis der Liegenschaften in öffentlichen Registern 
von Bedeutung ist, hat die Bauaufsichtsbehörde die registerführende 
Behörde über die erteilte Baugenehmigung und die durch die Ge-
nehmigungsfreistellung nach § 68 erfassten Bauvorhaben zu unter-
richten.  
 

 
(3) Legt die Bauherrin oder der Bauherr Bescheinigungen einer sach-
verständigen Person oder sachverständigen Stelle im Sinne einer 
Verordnung nach § 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 4 in Verbindung mit Satz 2 
und 3 vor, so wird vermutet, dass die bauaufsichtlichen Anforderun-
gen insoweit erfüllt sind. Die Bauaufsichtsbehörde kann die Vorlage 
solcher Bescheinigungen verlangen. § 70 bleibt unberührt.  
 
(4) Die nicht prüfpflichtigen bautechnischen Nachweise müssen bei 
Baubeginn der Bauherrin oder dem Bauherrn, die prüfpflichtigen bau-
technischen Nachweise müssen spätestens zehn Werktage vor Bau-
beginn geprüft bei der Bauaufsichtsbehörde vorliegen.  
 
(5) Die Bauaufsichtsbehörde hat, soweit andere Behörden zuständig 
sind, die für die Errichtung, Änderung, Nutzung oder Beseitigung von 
Anlagen nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderli-
chen Genehmigungen, Zustimmungen, Bewilligungen und Erlaubnis-
se einzuholen und mit der Baugenehmigung gleichzeitig auszuhändi-
gen, soweit durch Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt ist. 
Versagt eine andere Behörde, die nach anderen öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften dazu befugt ist, diese Genehmigung, Bewilligung oder 
Erlaubnis, so teilt sie dies, wenn bauaufsichtliche Gründe dem Bau-
antrag nicht entgegenstehen, unter Benachrichtigung der Bauauf-
sichtsbehörde der Antragstellerin oder dem Antragsteller durch 
schriftlichen Bescheid unmittelbar mit.  
 
(6) Soweit die Errichtung, Änderung oder Beseitigung baulicher Anla-
gen für den Nachweis der Liegenschaften in öffentlichen Registern 
von Bedeutung ist, hat die Bauaufsichtsbehörde die registerführende 
Behörde über die erteilte Baugenehmigung und die durch die Ge-
nehmigungsfreistellung nach § 68 erfassten Bauvorhaben zu unter-
richten.  
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(7) Personenbezogene Daten, die der Bauaufsichtsbehörde im Zu-
sammenhang mit von ihr durchzuführenden Verwaltungsverfahren 
bekannt werden, dürfen an Behörden und sonstige öffentliche Stellen 
übermittelt werden, soweit  
 
1. dies für die Einholung einer Genehmigung, Zustimmung, Be-

willigung oder Erlaubnis nach anderen öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften erforderlich ist (Absatz 5, § 64 Abs. 2),  

 
2. dies notwendig ist, um die Vereinbarkeit mit öffentlich-recht-

lichen Vorschriften zu prüfen oder  
 
3. dadurch die gesetzlich vorgeschriebene Fortführung des 

Nachweises der Liegenschaften in öffentlichen Registern ge-
währleistet wird,  

 
an andere Stellen daneben auch, soweit  
 
4. es erforderlich ist, dass die Bauaufsichtsbehörde sich zur ord-

nungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben der besonderen 
Sachkunde der Stellen bedient.  

 
Außerdem darf die Bauaufsichtsbehörde Baubeginn und Lage des 
Baugrundstücks an andere Behörden und sonstige öffentliche Stellen 
zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung nach 
dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Be-
schäftigung (SchwarzArbG) vom 23. Juli 2004 (BGBl. I S. 1842), zu-
letzt geändert durch Artikel 6 Abs. 7 des Gesetzes vom 19. August 
2007 (BGBl. I S. 1970), übermitteln. Darüber hinaus dürfen perso-
nenbezogene Daten an andere Behörden, sonstige öffentliche Stellen 
oder andere Stellen nur mit Einwilligung der Bauherrin oder des Bau-
herrn oder aufgrund besonderer gesetzlicher Zulassungen übermittelt 
werden. Die Bauaufsichtsbehörde hat, wenn die Bauherrin oder der 

(7) Personenbezogene Daten, die der Bauaufsichtsbehörde im Zu-
sammenhang mit von ihr durchzuführenden Verwaltungsverfahren 
bekannt werden, dürfen an Behörden und sonstige öffentliche Stellen 
übermittelt werden, soweit  
 
1. dies für die Einholung einer Genehmigung, Zustimmung, Be-

willigung oder Erlaubnis nach anderen öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften erforderlich ist (Absatz 5, § 64 Abs. 2),  

 
2. dies notwendig ist, um die Vereinbarkeit mit öffentlich-recht-

lichen Vorschriften zu prüfen oder  
 
3. dadurch die gesetzlich vorgeschriebene Fortführung des 

Nachweises der Liegenschaften in öffentlichen Registern ge-
währleistet wird,  

 
an andere Stellen daneben auch, soweit  
 
4. es erforderlich ist, dass die Bauaufsichtsbehörde sich zur ord-

nungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben der besonderen 
Sachkunde der Stellen bedient.  

 
Außerdem darf die Bauaufsichtsbehörde Baubeginn und Lage des 
Baugrundstücks an andere Behörden und sonstige öffentliche Stellen 
zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung nach 
dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz vom 23. Juli 2004 (BGBl. I 
S. 1842), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
11. August 2014 (BGBl. I S. 1348), übermitteln. Darüber hinaus dür-
fen personenbezogene Daten an andere Behörden, sonstige öffentli-
che Stellen oder andere Stellen nur mit Einwilligung der Bauherrin 
oder des Bauherrn oder aufgrund besonderer gesetzlicher Zulassun-
gen übermittelt werden. Die Bauaufsichtsbehörde hat, wenn die Bau-
herrin oder der Bauherr entsprechende zusätzliche Bauvorlagen ein-
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Bauherr entsprechende zusätzliche Bauvorlagen einreicht, die Über-
mittlung ohne Nennung von Namen und Anschrift der Bauherrin oder 
des Bauherrn, der Entwurfsverfasserin oder des Entwurfsverfassers 
und der oder des Bauvorlageberechtigten vorzunehmen, wenn der 
Zweck der Übermittlung auch auf diese Weise ohne zusätzliche Er-
schwerung erreicht werden kann.  
 
(8) Liegen die Voraussetzung für das vereinfachte Baugenehmi-
gungsverfahren nach § 69 vor, soll die Bauaufsichtsbehörde unter 
Benachrichtigung der Bauherrin oder des Bauherrn das Vorhaben in 
dieses Verfahren übernehmen, wenn die Bauherrin oder der Bauherr 
nicht innerhalb von drei Wochen nach Zugang der Benachrichtigung 
widerspricht; der Ablauf der Frist gilt als Eingang der Bauvorlagen 
nach § 69 Abs. 6. Satz 1 gilt nicht für verfahrensfreie Vorhaben nach 
§ 63.  
 

reicht, die Übermittlung ohne Nennung von Namen und Anschrift der 
Bauherrin oder des Bauherrn, der Entwurfsverfasserin oder des Ent-
wurfsverfassers und der oder des Bauvorlageberechtigten vorzuneh-
men, wenn der Zweck der Übermittlung auch auf diese Weise ohne 
zusätzliche Erschwerung erreicht werden kann.  
 
 
(8) Liegen die Voraussetzung für das vereinfachte Baugenehmi-
gungsverfahren nach § 69 vor, soll die Bauaufsichtsbehörde unter 
Benachrichtigung der Bauherrin oder des Bauherrn das Vorhaben in 
dieses Verfahren übernehmen, wenn die Bauherrin oder der Bauherr 
nicht innerhalb von drei Wochen nach Zugang der Benachrichtigung 
widerspricht; der Ablauf der Frist gilt als Eingang der Bauvorlagen 
nach § 69 Abs. 6. Satz 1 gilt nicht für verfahrensfreie Vorhaben nach 
§ 63.  
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§ 68 
Genehmigungsfreistellung 

 
(1) Keiner Genehmigung bedarf unter den Voraussetzungen des Ab-
satzes 2 die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung von  
 
1. Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3,  
 
2. sonstigen baulichen Anlagen, die keine Gebäude sind,  
 
3. Nebengebäuden und Nebenanlagen zu Bauvorhaben nach 

Nummer 1 und 2,  
 
ausgenommen Sonderbauten. § 63 bleibt unberührt.  
 
(2) Ein Bauvorhaben nach Absatz 1 ist genehmigungsfrei gestellt, 
wenn  
 
1. es im Geltungsbereich eines Bebauungsplans im Sinne des 

§ 30 Abs. 1 oder 2 des Baugesetzbuchs liegt,  
 
2. es den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht widerspricht; 

wenn ein Widerspruch zu den Festsetzungen des Bebauungs-
plans vorliegt, bedarf es eines entsprechenden Antrags auf Er-
teilung einer Ausnahme oder Befreiung,  

 
3. die Erschließung gesichert ist und  
 
4. die Gemeinde nicht innerhalb der Frist nach Absatz 3 Satz 2 

erklärt, dass ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren 
durchgeführt werden soll, oder eine vorläufige Untersagung 
nach § 15 Abs. 1 Satz 2 des Baugesetzbuchs beantragt.  

 
§ 68 

Genehmigungsfreistellung 
 
(1) Keiner Genehmigung bedarf unter den Voraussetzungen des Ab-
satzes 2 die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung von  
 
1. Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3,  
 
2. sonstigen baulichen Anlagen, die keine Gebäude sind,  
 
3. Nebengebäuden und Nebenanlagen zu Bauvorhaben nach 

Nummer 1 und 2,  
 
ausgenommen Sonderbauten. § 63 bleibt unberührt.  
 
(2) Ein Bauvorhaben nach Absatz 1 ist genehmigungsfrei gestellt, 
wenn  
 
1. es im Geltungsbereich eines Bebauungsplans im Sinne des 

§ 30 Abs. 1 oder 2 des Baugesetzbuchs liegt,  
 
2. es den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht widerspricht; 

wenn ein Widerspruch zu den Festsetzungen des Bebauungs-
plans vorliegt, bedarf es eines entsprechenden Antrags auf Er-
teilung einer Ausnahme oder Befreiung,  

 
3. die Erschließung gesichert ist und  
 
4. die Gemeinde nicht innerhalb der Frist nach Absatz 3 Satz 2 

erklärt, dass ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren 
durchgeführt werden soll, oder eine vorläufige Untersagung 
nach § 15 Abs. 1 Satz 2 des Baugesetzbuchs beantragt.  
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(3) Die Bauherrin oder der Bauherr hat die erforderlichen Bauvorla-
gen bei der Gemeinde einzureichen; eine weitere Ausfertigung ist 
zeitgleich bei der Bauaufsichtsbehörde einzureichen, wenn die Bür-
germeisterin oder der Bürgermeister der Gemeinde nicht Bauauf-
sichtsbehörde ist. Mit dem Bauvorhaben darf einen Monat nach Ein-
reichung der erforderlichen Bauvorlagen bei der Gemeinde und der 
Bauaufsichtsbehörde begonnen werden; wenn Abweichungen sowie 
Ausnahmen oder Befreiungen nach § 31 des Baugesetzbuchs erfor-
derlich sind, darf mit den Bauarbeiten erst begonnen werden, wenn 
dem schriftlichen Antrag entsprochen wurde. Der Bauherrin oder dem 
Bauherrn müssen bei Baubeginn die bautechnischen Nachweise und 
im Fall des § 70 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 die geprüften bautechnischen 
Nachweise vorliegen.  
 
(4) Einer bauaufsichtlichen Prüfung bedarf es nicht. § 59 Abs. 1 bleibt 
unberührt.  
 
(5) Über Abweichungen sowie Ausnahmen und Befreiungen nach 
§ 31 des Baugesetzbuchs entscheidet die Bauaufsichtsbehörde auf 
besonderen Antrag.  
 
(6) Die Bauvorlagen, mit Ausnahme der bautechnischen Nachweise, 
müssen von Entwurfsverfasserinnen oder Entwurfsverfassern gefer-
tigt werden, die nach § 65 Abs. 3 bauvorlageberechtigt sind. Die Ent-
wurfsverfasserinnen oder Entwurfsverfasser, die Aufstellerinnen oder 
Aufsteller der bautechnischen Nachweise und die Fachplanerinnen 
oder Fachplaner nach § 55 Abs. 2 haben die Erklärung abzugeben, 
dass die von ihnen gefertigten Bauvorlagen den öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften entsprechen.  
 
(7) Die bautechnischen Nachweise müssen von Personen aufgestellt 
sein, die in der Liste nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 des Architekten- 

 
(3) Die Bauherrin oder der Bauherr hat die erforderlichen Bauvorla-
gen bei der Gemeinde einzureichen; eine weitere Ausfertigung ist 
zeitgleich bei der Bauaufsichtsbehörde einzureichen, wenn die Bür-
germeisterin oder der Bürgermeister der Gemeinde nicht Bauauf-
sichtsbehörde ist. Mit dem Bauvorhaben darf einen Monat nach Ein-
reichung der erforderlichen Bauvorlagen bei der Gemeinde und der 
Bauaufsichtsbehörde begonnen werden; wenn Abweichungen sowie 
Ausnahmen oder Befreiungen nach § 31 des Baugesetzbuchs erfor-
derlich sind, darf mit den Bauarbeiten erst begonnen werden, wenn 
dem schriftlichen Antrag entsprochen wurde. Der Bauherrin oder dem 
Bauherrn müssen bei Baubeginn die bautechnischen Nachweise und 
im Fall des § 70 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 die geprüften bautechnischen 
Nachweise vorliegen.  
 
(4) Einer bauaufsichtlichen Prüfung bedarf es nicht. § 59 Abs. 1 bleibt 
unberührt.  
 
(5) Über Abweichungen sowie Ausnahmen und Befreiungen nach 
§ 31 des Baugesetzbuchs entscheidet die Bauaufsichtsbehörde auf 
besonderen Antrag.  
 
(6) Die Bauvorlagen, mit Ausnahme der bautechnischen Nachweise, 
müssen von Entwurfsverfasserinnen oder Entwurfsverfassern gefer-
tigt werden, die nach § 65 Abs. 3 bauvorlageberechtigt sind. Die Ent-
wurfsverfasserinnen oder Entwurfsverfasser, die Aufstellerinnen oder 
Aufsteller der bautechnischen Nachweise und die Fachplanerinnen 
oder Fachplaner nach § 55 Abs. 2 haben die Erklärung abzugeben, 
dass die von ihnen gefertigten Bauvorlagen den öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften entsprechen.  
 
(7) Die bautechnischen Nachweise müssen von Personen aufgestellt 
sein, die in der Liste nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 des Architekten- 
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und Ingenieurkammergesetzes eingetragen sind. § 70 bleibt im Übri-
gen unberührt. § 64 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1 und 2, § 73 
Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 und 3, Abs. 6 und 7 sind sinngemäß anzuwenden.  
 
 
(8) Die Bauherrin oder der Bauherr hat eine Bauleiterin oder einen 
Bauleiter im Sinne des § 57 zu bestellen.  
 
(9) Die Erklärung der Gemeinde nach Absatz 2 Nr. 4 erste Alternative 
kann insbesondere erfolgen, wenn sie eine Überprüfung der sonsti-
gen Voraussetzungen des Absatzes 2 oder des Bauvorhabens aus 
anderen Gründen für erforderlich hält. Auf den Verzicht der Erklä-
rungsmöglichkeit besteht kein Rechtsanspruch. Erklärt die Gemeinde, 
dass ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren durchgeführt 
werden soll, hat sie unter Benachrichtigung der Bauherrin oder des 
Bauherrn die Bauvorlagen an die Bauaufsichtsbehörde weiterzuleiten, 
wenn die Bauherrin oder der Bauherr nicht innerhalb von drei Wo-
chen nach Zugang der Benachrichtigung widerspricht. Absatz 13 
Satz 2 und 3 gilt entsprechend.  
 
(10) Für die Feuerungsanlagen im Sinne des § 43 Abs. 1 muss die 
Bauherrin oder der Bauherr zehn Werktage vor Baubeginn der Feue-
rungsanlage eine Bescheinigung der Bezirksschornsteinfegermeiste-
rin oder des Bezirksschornsteinfegermeisters einholen, aus der her-
vorgeht, dass sie den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen 
und die Abgasanlagen, wie Schornsteine, Abgasleitungen und Ver-
bindungsstücke, und die Feuerstätten so aufeinander abgestimmt 
sind, dass beim bestimmungsgemäßen Betrieb Gefahren oder unzu-
mutbare Belästigungen nicht zu erwarten sind. § 79 Abs. 3 Satz 2 gilt 
entsprechend.  
 
(11) Die Bauherrin oder der Bauherr hat, soweit andere Behörden 
zuständig sind, die für die Errichtung, Änderung, Erweiterung oder die 

und Ingenieurkammergesetzes eingetragen sind. § 70 bleibt im Übri-
gen unberührt. § 64 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1 und 2, § 73 Ab-
satz 6 Satz 1 Nummer 2 und 3, Absatz 7 und 8 sind sinngemäß an-
zuwenden.  
 
(8) Die Bauherrin oder der Bauherr hat eine Bauleiterin oder einen 
Bauleiter im Sinne des § 57 zu bestellen.  
 
(9) Die Erklärung der Gemeinde nach Absatz 2 Nr. 4 erste Alternative 
kann insbesondere erfolgen, wenn sie eine Überprüfung der sonsti-
gen Voraussetzungen des Absatzes 2 oder des Bauvorhabens aus 
anderen Gründen für erforderlich hält. Auf den Verzicht der Erklä-
rungsmöglichkeit besteht kein Rechtsanspruch. Erklärt die Gemeinde, 
dass ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren durchgeführt 
werden soll, hat sie unter Benachrichtigung der Bauherrin oder des 
Bauherrn die Bauvorlagen an die Bauaufsichtsbehörde weiterzuleiten, 
wenn die Bauherrin oder der Bauherr nicht innerhalb von drei Wo-
chen nach Zugang der Benachrichtigung widerspricht. Absatz 13 
Satz 2 und 3 gilt entsprechend.  
 
(10) Für die Feuerungsanlagen im Sinne des § 43 Abs. 1 muss die 
Bauherrin oder der Bauherr zehn Werktage vor Baubeginn der Feue-
rungsanlage eine Bescheinigung der bevollmächtigten Bezirks-
schornsteinfegerin oder des bevollmächtigten Bezirksschornsteinfe-
gers einholen, aus der hervorgeht, dass sie den öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften entsprechen und die Abgasanlagen, wie Schornsteine, 
Abgasleitungen und Verbindungsstücke, und die Feuerstätten so auf-
einander abgestimmt sind, dass beim bestimmungsgemäßen Betrieb 
Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht zu erwarten sind. 
§ 79 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend.  
 
(11) Die Bauherrin oder der Bauherr hat, soweit andere Behörden 
zuständig sind, die für die Errichtung, Änderung, Erweiterung oder die 
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Beseitigung der in Absatz 1 genannten Bauvorhaben nach anderen 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Genehmigungen, 
Zustimmungen, Bewilligungen und Erlaubnisse vor Baubeginn einzu-
holen.  
 
(12) Die Bauherrin oder der Bauherr kann für Vorhaben nach Ab-
satz 1 auch das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren nach § 69 
durchführen lassen.  
 
(13) Liegen die Voraussetzungen für das Verfahren der Genehmi-
gungsfreistellung nicht vor, soll die Bauaufsichtsbehörde unter Be-
nachrichtigung der Gemeinde und der Bauherrin oder des Bauherrn 
das Vorhaben in das erforderliche bauaufsichtliche Verfahren über-
nehmen, wenn die Bauherrin oder der Bauherr nicht innerhalb von 
drei Wochen nach Zugang der Benachrichtigung widerspricht. Mit 
Zugang der Benachrichtigung gilt der Baubeginn als untersagt. Der 
Ablauf der Frist von drei Wochen nach Zugang der Benachrichtigung 
gilt als Eingang der Bauvorlagen nach § 69 Abs. 6.  
 

Beseitigung der in Absatz 1 genannten Bauvorhaben nach anderen 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Genehmigungen, 
Zustimmungen, Bewilligungen und Erlaubnisse vor Baubeginn einzu-
holen.  
 
(12) Die Bauherrin oder der Bauherr kann für Vorhaben nach Ab-
satz 1 auch das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren nach § 69 
durchführen lassen.  
 
(13) Liegen die Voraussetzungen für das Verfahren der Genehmi-
gungsfreistellung nicht vor, soll die Bauaufsichtsbehörde unter Be-
nachrichtigung der Gemeinde und der Bauherrin oder des Bauherrn 
das Vorhaben in das erforderliche bauaufsichtliche Verfahren über-
nehmen, wenn die Bauherrin oder der Bauherr nicht innerhalb von 
drei Wochen nach Zugang der Benachrichtigung widerspricht. Mit 
Zugang der Benachrichtigung gilt der Baubeginn als untersagt. Der 
Ablauf der Frist von drei Wochen nach Zugang der Benachrichtigung 
gilt als Eingang der Bauvorlagen nach § 69 Abs. 6.  
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§ 69 
Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren 

 
(1) Außer bei Sonderbauten wird nicht geprüft die Vereinbarkeit der 
Vorhaben mit den Vorschriften dieses Gesetzes und den Vorschriften 
aufgrund dieses Gesetzes. § 65 Abs. 4, §§ 68 und 70 bleiben unbe-
rührt.  
 
(2) Über Abweichungen sowie Ausnahmen und Befreiungen nach 
§ 31 des Baugesetzbuchs entscheidet die Bauaufsichtsbehörde auf 
besonderen Antrag.  
 
(3) Auch soweit eine Prüfung entfällt, sind die Bauvorlagen, mit Aus-
nahme der nicht prüfpflichtigen bautechnischen Nachweise, einzu-
reichen. § 67 Abs. 4 gilt entsprechend.  
 
(4) Die Bauvorlagen, mit Ausnahme der bautechnischen Nachweise, 
müssen von Entwurfsverfasserinnen oder Entwurfsverfassern gefer-
tigt werden, die nach § 65 Abs. 3 bauvorlageberechtigt sind. Die Ent-
wurfsverfasserinnen oder Entwurfsverfasser, die Aufstellerinnen oder 
Aufsteller der bautechnischen Nachweise und die Fachplanerinnen 
oder Fachplaner im Sinne des § 55 Abs. 2 haben die Erklärung abzu-
geben, dass die von ihnen gefertigten Bauvorlagen den öffentlich-
rechtlichen Vorschriften entsprechen.  
 
(5) Beim Eingang unvollständiger Bauvorlagen bei der Bauaufsichts-
behörde soll sie innerhalb von drei Wochen schriftlich der Bauherrin 
oder dem Bauherrn die noch einzureichenden Bauvorlagen angeben.  
 
 
 
 

 
§ 69 

Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren 
 
(1) Außer bei Sonderbauten wird nicht geprüft die Vereinbarkeit der 
Vorhaben mit den Vorschriften dieses Gesetzes und den Vorschriften 
aufgrund dieses Gesetzes. § 65 Abs. 4, §§ 68 und 70 bleiben unbe-
rührt.  
 
(2) Über Abweichungen sowie Ausnahmen und Befreiungen nach 
§ 31 des Baugesetzbuchs entscheidet die Bauaufsichtsbehörde auf 
besonderen Antrag.  
 
(3) Auch soweit eine Prüfung entfällt, sind die Bauvorlagen, mit Aus-
nahme der nicht prüfpflichtigen bautechnischen Nachweise, einzu-
reichen. § 67 Abs. 4 gilt entsprechend.  
 
(4) Die Bauvorlagen, mit Ausnahme der bautechnischen Nachweise, 
müssen von Entwurfsverfasserinnen oder Entwurfsverfassern gefer-
tigt werden, die nach § 65 Abs. 3 bauvorlageberechtigt sind. Die Ent-
wurfsverfasserinnen oder Entwurfsverfasser, die Aufstellerinnen oder 
Aufsteller der bautechnischen Nachweise und die Fachplanerinnen 
oder Fachplaner im Sinne des § 55 Abs. 2 haben die Erklärung abzu-
geben, dass die von ihnen gefertigten Bauvorlagen den öffentlich-
rechtlichen Vorschriften entsprechen.  
 
(5) Beim Eingang unvollständiger Bauvorlagen bei der Bauaufsichts-
behörde soll sie innerhalb von drei Wochen schriftlich der Bauherrin 
oder dem Bauherrn die noch einzureichenden Bauvorlagen angeben. 
Werden innerhalb einer angemessenen Frist, die zwei Monate nicht 
überschreiten soll, die Bauvorlagen nicht nachgereicht, gilt der Antrag 
als zurückgenommen. 
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(6) Die Bauaufsichtsbehörde hat über den Bauantrag spätestens in-
nerhalb einer Frist von drei Monaten nach Eingang der Bauvorlagen 
bei ihr, bei unvollständigen Bauvorlagen innerhalb einer Frist von drei 
Monaten nach Eingang der noch einzureichenden Bauvorlagen zu 
entscheiden.  
 
(7) Sind für das Vorhaben Abweichungen oder Ausnahmen oder Be-
freiungen nach § 31 des Baugesetzbuchs erforderlich oder liegt es in 
einem Landschaftsschutzgebiet, verlängert sich die Frist nach Ab-
satz 6 um einen Monat.  
 
(8) Ergibt sich bei der weiteren Prüfung der Bauvorlagen, dass noch 
zusätzliche Unterlagen erforderlich sind, oder macht es die Beteili-
gung anderer Behörden, öffentlicher Stellen, anderer Stellen oder von 
Nachbarinnen oder Nachbarn erforderlich, kann die Bauaufsichtsbe-
hörde die sich aus den Absätzen 6 und 7 ergebende Frist angemes-
sen, längstens um drei weitere Monate, verlängern und auch die zu-
sätzlichen Unterlagen von der Bauherrin oder dem Bauherrn nachfor-
dern.  
 
(9) Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn sie nicht innerhalb der Frist 
versagt wird. Nach Ablauf der Frist ist dieses auf Antrag der Bauher-
rin oder des Bauherrn schriftlich zu bestätigen.  
 
(10) § 68 Abs. 10 gilt entsprechend.  
 
(11) Liegen die Voraussetzungen für das Baugenehmigungsverfahren 
nach § 67 vor, soll die Bauaufsichtsbehörde das Vorhaben unter Be-
nachrichtigung der Bauherrin oder des Bauherrn in dieses Verfahren 
übernehmen, wenn die Bauherrin oder der Bauherr nicht innerhalb 
von drei Wochen nach Zugang der Benachrichtigung widerspricht.  
 

(6) Die Bauaufsichtsbehörde hat über den Bauantrag spätestens in-
nerhalb einer Frist von drei Monaten nach Eingang der Bauvorlagen 
bei ihr, bei unvollständigen Bauvor-lagen innerhalb einer Frist von 
drei Monaten nach Eingang der noch einzureichenden Bauvorlagen 
zu entscheiden.  
 
(7) Sind für das Vorhaben Abweichungen oder Ausnahmen oder Be-
freiungen nach § 31 des Baugesetzbuchs erforderlich oder liegt es in 
einem Landschaftsschutzgebiet, verlängert sich die Frist nach Ab-
satz 6 um einen Monat.  
 
(8) Ergibt sich bei der weiteren Prüfung der Bauvorlagen, dass noch 
zusätzliche Unterlagen erforderlich sind, oder macht es die Beteili-
gung anderer Behörden, öffentlicher Stellen, anderer Stellen oder von 
Nachbarinnen oder Nachbarn erforderlich, kann die Bauaufsichtsbe-
hörde die sich aus den Absätzen 6 und 7 ergebende Frist angemes-
sen, längstens um drei weitere Monate, verlängern und auch die zu-
sätzlichen Unterlagen von der Bauherrin oder dem Bauherrn nachfor-
dern.  
 
(9) Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn sie nicht innerhalb der Frist 
versagt wird. Nach Ablauf der Frist ist dieses auf Antrag der Bauher-
rin oder des Bauherrn schriftlich zu bestätigen.  
 
(10) § 68 Abs. 10 gilt entsprechend.  
 
(11) Liegen die Voraussetzungen für das Baugenehmigungsverfahren 
nach § 67 vor, soll die Bauaufsichtsbehörde das Vorhaben unter Be-
nachrichtigung der Bauherrin oder des Bauherrn in dieses Verfahren 
übernehmen, wenn die Bauherrin oder der Bauherr nicht innerhalb 
von drei Wochen nach Zugang der Benachrichtigung widerspricht.  
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§ 70 
Bautechnische Nachweise 

 
(1) Die Einhaltung der Anforderungen an die Standsicherheit, den 
Brand-, Schall-, Wärme- und Erschütterungsschutz ist durch bau-
technische Nachweise nachzuweisen; dies gilt nicht für verfahrens-
freie Bauvorhaben nach § 63, einschließlich der Beseitigung von An-
lagen, soweit nicht in diesem Gesetz oder in Vorschriften aufgrund 
dieses Gesetzes anderes bestimmt ist.  
 
(2) Bei  
 
1. Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3,  
 
2. sonstigen baulichen Anlagen, die keine Gebäude sind,  
 
prüft die Bauaufsichtsbehörde die bautechnischen Nachweise nicht, 
wenn diese von Personen aufgestellt worden sind, die in die Liste 
nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 des Architekten- und Ingenieurkam-
mergesetzes eingetragen sind; Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 bleibt unberührt. 
§ 65 Abs. 6 gilt sinngemäß. Werden die bautechnischen Nachweise 
von verschiedenen Personen aufgestellt, ist jede Person für die von 
ihr gefertigten Unterlagen verantwortlich; für das ordnungsgemäße 
Ineinandergreifen dieser Nachweise hat eine dieser von der Bauher-
rin oder dem Bauherrn der Bauaufsichtsbehörde zu benennenden 
Personen die Verantwortung zu übernehmen. Die in Satz 1 genann-
ten Personen haben bei der Bauausführung die Einhaltung der bau-
technischen Anforderungen zu überwachen; Satz 3 letzter Halbsatz 
gilt entsprechend. Abweichend von Satz 1 ist die Aufstellung der bau-
technischen Nachweise auch von Personen zulässig, die nicht in der 
Liste nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 des Architekten- und Ingenieur-
kammergesetzes eingetragen sind; die von diesen Personen aufge-

 
§ 70 

Bautechnische Nachweise 
 
(1) Die Einhaltung der Anforderungen an die Standsicherheit, den 
Brand-, Schall-, Wärme- und Erschütterungsschutz ist durch bau-
technische Nachweise nachzuweisen; dies gilt nicht für verfahrens-
freie Bauvorhaben nach § 63, einschließlich der Beseitigung von An-
lagen, soweit nicht in diesem Gesetz oder in Vorschriften aufgrund 
dieses Gesetzes anderes bestimmt ist.  
 
(2) Bei  
 
1. Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3,  
 
2. sonstigen baulichen Anlagen, die keine Gebäude sind,  
 
prüft die Bauaufsichtsbehörde die bautechnischen Nachweise nicht, 
wenn diese von Personen aufgestellt worden sind, die in die Liste 
nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 des Architekten- und Ingenieurkam-
mergesetzes eingetragen sind; Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 bleibt unberührt. 
§ 65 Abs. 6 gilt sinngemäß. Werden die bautechnischen Nachweise 
von verschiedenen Personen aufgestellt, ist jede Person für die von 
ihr gefertigten Unterlagen verantwortlich; für das ordnungsgemäße 
Ineinandergreifen dieser Nachweise hat eine dieser von der Bauher-
rin oder dem Bauherrn der Bauaufsichtsbehörde zu benennenden 
Personen die Verantwortung zu übernehmen. Die in Satz 1 genann-
ten Personen haben bei der Bauausführung die Einhaltung der bau-
technischen Anforderungen zu überwachen; Satz 3 letzter Halbsatz 
gilt entsprechend. Abweichend von Satz 1 ist die Aufstellung der bau-
technischen Nachweise auch von Personen zulässig, die nicht in der 
Liste nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 des Architekten- und Ingenieur-
kammergesetzes eingetragen sind; die von diesen Personen aufge-
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stellten Nachweise sind zu prüfen. Satz 5 ist im Verfahren der Ge-
nehmigungsfreistellung nach § 68 nicht anwendbar.  
 
(3) Der Standsicherheitsnachweis muss durch eine Prüfingenieurin 
oder einen Prüfingenieur für Standsicherheit oder ein Prüfamt für 
Standsicherheit bauaufsichtlich geprüft werden bei  
 
1. Sonderbauten und Gebäuden der Gebäudeklassen 4 und 5,  
 
2. a) Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3,  
 

b) Behältern, Brücken, Stützmauern, Tribünen,  
 
 

c) sonstigen baulichen Anlagen, die keine Gebäude sind, mit 
einer Höhe von mehr als 10 m,  

 
wenn dies nach Maßgabe eines in der Verordnung nach § 83 
Abs. 3 geregelten Kriterienkatalogs erforderlich ist; das gilt 
nicht für Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 und 2.  

 
Hinsichtlich der übrigen bautechnischen Nachweise gilt Absatz 2 
sinngemäß.  
 
(4) Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4, ausgenommen Sonderbau-
ten sowie Mittel- und Großgaragen, ist der Brandschutznachweis von  
 
1. einer oder einem Prüfsachverständigen für Brandschutz oder 
 
 
2. einer oder einem für das Bauvorhaben Bauvorlageberechtigten 

aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
einem nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaften 

stellten Nachweise sind zu prüfen. Satz 5 ist im Verfahren der Ge-
nehmigungsfreistellung nach § 68 nicht anwendbar.  
 
(3) Der Standsicherheitsnachweis muss durch eine Prüfingenieurin 
oder einen Prüfingenieur für Standsicherheit oder ein Prüfamt für 
Standsicherheit bauaufsichtlich geprüft und bescheinigt werden bei  
 
1. Sonderbauten und Gebäuden der Gebäudeklassen 4 und 5,  
 
2. a) Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3,  
 

b) Behältern, Brücken, Stützmauern, Tribünen,  
 
 

c) sonstigen baulichen Anlagen, die keine Gebäude sind, mit 
einer Höhe von mehr als 10 m,  

 
wenn dies nach Maßgabe eines in der Verordnung nach § 83 
Abs. 3 geregelten Kriterienkatalogs erforderlich ist; das gilt 
nicht für Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 und 2.  

 
Hinsichtlich der übrigen bautechnischen Nachweise gilt Absatz 2 
sinngemäß.  
 
(4) Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4, ausgenommen Sonderbau-
ten sowie Mittel- und Großgaragen, ist der Brandschutznachweis von  
 
1. einer Prüfingenieurin oder einem Prüfingenieur für Brand-

schutz oder 
 
2. einer oder einem für das Bauvorhaben Bauvorlageberechtigten 

aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
einem nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaften 
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gleichgestellten Staat, die oder der den Tätigkeitsbereich und 
die erforderlichen Kenntnisse des Brandschutzes entspre-
chend Nummer 1 nachgewiesen hat, die oder der unter Beach-
tung des § 6 Abs. 9 des Architekten- und Ingenieurkammerge-
setzes in einer von der Architekten- und Ingenieurkammer 
Schleswig-Holstein zu führenden Liste eingetragen ist,  

 
zu erstellen; vergleichbare Eintragungen anderer Bundesländer gel-
ten auch im Geltungsbereich dieses Gesetzes. Wenn der Brand-
schutznachweis nicht von einer Person im Sinne des Satzes 1 erstellt 
wird, ist der Brandschutz durch eine Person im Sinne des Satzes 1 zu 
prüfen und zu bescheinigen. Wird der Brandschutznachweis nicht von 
einer Person im Sinne des Satzes 2 geprüft und bescheinigt, ist der 
Brandschutz bauaufsichtlich zu prüfen. Auch bei anderen Bauvorha-
ben darf der Brandschutznachweis von einer oder einem Prüfsach-
verständigen für Brandschutz erstellt werden. Für Personen, die in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem 
nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaften gleichgestellten 
Staat zur Erstellung von Brandschutznachweisen niedergelassen 
sind, gilt § 9 a Abs. 3 des Architekten- und Ingenieurkammergesetzes 
mit der Maßgabe entsprechend, dass die Anzeige oder der Antrag auf 
Erteilung einer Bescheinigung bei der Architekten- und Ingenieur-
kammer einzureichen ist.  
 
(5) Bei  
 
1. Sonderbauten,  
 
2. Mittel- und Großgaragen,  
 
3. Gebäuden der Gebäudeklasse 5  
 
 

gleichgestellten Staat, die oder der den Tätigkeitsbereich und 
die erforderlichen Kenntnisse des Brandschutzes entspre-
chend Nummer 1 nachgewiesen hat, die oder der unter Beach-
tung des § 6 Absatz 9 des Architekten- und Ingenieurkammer-
gesetzes in einer von der Architekten- und Ingenieurkammer 
Schleswig-Holstein zu führenden Liste eingetragen ist,  

 
zu erstellen; vergleichbare Eintragungen anderer Bundesländer gel-
ten auch im Geltungsbereich dieses Gesetzes. Wenn der Brand-
schutznachweis nicht von einer Person im Sinne des Satzes 1 erstellt 
wird, ist der Brandschutz durch eine Person im Sinne des Satzes 1 
bauaufsichtlich zu prüfen und zu bescheinigen, es sei denn, die Bau-
aufsichtsbehörde prüft den Brandschutz selbst. Für Personen, die in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem 
nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaften gleichgestellten 
Staat zur Erstellung von Brandschutznachweisen niedergelassen 
sind, gilt § 9 a Absatz 3 des Architekten- und Ingenieurkammergeset-
zes mit der Maßgabe entsprechend, dass die Anzeige oder der An-
trag auf Erteilung einer Bescheinigung bei der Architekten- und Inge-
nieurkammer einzureichen ist. 
 
 
 
 
(5) Bei  
 
1. Sonderbauten,  
 
2. Mittel- und Großgaragen,  
 
3. Gebäuden der Gebäudeklasse 5  
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ist der Brandschutznachweis von einer oder einem Prüfsachverstän-
digen für Brandschutz, die oder der in einer von der Architekten- und 
Ingenieurkammer Schleswig-Holstein zu führenden Liste eingetragen 
ist, zu prüfen und zu bescheinigen. Wenn der Brandschutznachweis 
nicht von einer oder einem Prüfsachverständigen für Brandschutz im 
Sinne des Satzes 1 geprüft und bescheinigt wird, ist der Brandschutz 
bauaufsichtlich zu prüfen.  
 
(6) Werden bautechnische Nachweise durch eine Prüfingenieurin 
oder einen Prüfingenieur für Standsicherheit oder ein Prüfamt für 
Standsicherheit bauaufsichtlich geprüft oder Brandschutznachweise 
durch eine Prüfsachverständige oder einen Prüfsachverständigen für 
Brandschutz, die oder der in einer von der Architekten- und Inge-
nieurkammer Schleswig-Holstein zu führenden Liste eingetragen ist, 
geprüft und bescheinigt, werden die entsprechenden Anforderungen 
auch in den Fällen des § 71 bauaufsichtlich nicht geprüft. Einer bau-
aufsichtlichen Prüfung oder Bescheinigung bedarf es ferner nicht, 
soweit für bauliche Anlagen Standsicherheitsnachweise vorliegen, die 
von einem Prüfamt für Standsicherheit allgemein geprüft sind (Ty-
penprüfung); Typenprüfungen anderer Länder gelten auch im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes.  
 

ist der Brandschutznachweis von einer Prüfingenieurin oder einem 
Prüfingenieur für Brandschutz bauaufsichtlich zu prüfen und zu be-
scheinigen, es sei denn, die Bauaufsichtsbehörde prüft den Brand-
schutz selbst. 
 
 
 
 
(6) Werden bautechnische Nachweise durch eine Prüfingenieurin 
oder einen Prüfingenieur für Standsicherheit oder ein Prüfamt für 
Standsicherheit oder Brandschutznachweise durch eine Prüfingenieu-
rin oder einen Prüfingenieur für Brandschutz bauaufsichtlich geprüft 
und bescheinigt, werden die entsprechenden Anforderungen auch in 
den Fällen des § 71 nicht durch die Bauaufsichtsbehörde geprüft. 
Einer bauaufsichtlichen Prüfung oder Bescheinigung bedarf es ferner 
nicht, soweit für bauliche Anlagen Standsicherheitsnachweise vorlie-
gen, die von einem Prüfamt für Standsicherheit allgemein geprüft sind 
(Typenprüfung); Typenprüfungen anderer Länder gelten auch im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes. 
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§ 71 
Abweichungen 

 
(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann Abweichungen von Anforderungen 
dieses Gesetzes und aufgrund dieses Gesetzes erlassener Vorschrif-
ten zulassen, wenn sie unter Berücksichtigung des Zwecks der jewei-
ligen Anforderung und unter Würdigung der öffentlich-rechtlich ge-
schützten nachbarlichen Belange mit den öffentlichen Belangen, ins-
besondere den Anforderungen des § 3 Abs. 2, vereinbar sind. § 3 
Abs. 3 Satz 3 bleibt unberührt.  
 
(2) Die Zulassung von Abweichungen nach Absatz 1 sowie von Aus-
nahmen und Befreiungen nach § 31 des Baugesetzbuchs ist geson-
dert schriftlich zu beantragen; der Antrag ist zu begründen. Für Anla-
gen, die keiner Genehmigung bedürfen, sowie für Abweichungen von 
Vorschriften, die im Genehmigungsverfahren nicht geprüft werden, 
gilt Satz 1 entsprechend. Im Baugenehmigungsverfahren nach § 67 
bedarf es für Ausnahmen nach § 31 des Baugesetzbuchs keines 
schriftlichen Antrags.  
 
(3) Über Abweichungen nach Absatz 1 Satz 1 von örtlichen Bauvor-
schriften nach § 84 entscheidet die Bauaufsichtsbehörde im Einver-
nehmen mit der Gemeinde; § 36 Abs. 2 Satz 2 und 3 des Baugesetz-
buchs gilt entsprechend.  
 
(4) Über Abweichungen sowie Ausnahmen und Befreiungen nach 
§ 31 des Baugesetzbuchs ist innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Eingang der vollständigen Bauvorlagen zu entscheiden. Ist das 
Einvernehmen der Gemeinde erforderlich, darf diese Frist insoweit 
überschritten werden, als dass innerhalb eines Monats nach Zugang  
 
 

 
§ 71 

Abweichungen 
 
(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann Abweichungen von Anforderungen 
dieses Gesetzes und aufgrund dieses Gesetzes erlassener Vorschrif-
ten zulassen, wenn sie unter Berücksichtigung des Zwecks der jewei-
ligen Anforderung und unter Würdigung der öffentlich-rechtlich ge-
schützten nachbarlichen Belange mit den öffentlichen Belangen, ins-
besondere den Anforderungen des § 3 Abs. 2, vereinbar sind. § 3 
Abs. 3 Satz 3 bleibt unberührt.  
 
(2) Die Zulassung von Abweichungen nach Absatz 1 sowie von Aus-
nahmen und Befreiungen nach § 31 des Baugesetzbuchs ist geson-
dert schriftlich zu beantragen; der Antrag ist zu begründen. Für Anla-
gen, die keiner Genehmigung bedürfen, sowie für Abweichungen von 
Vorschriften, die im Genehmigungsverfahren nicht geprüft werden, 
gilt Satz 1 entsprechend. Im Baugenehmigungsverfahren nach § 67 
bedarf es für Ausnahmen nach § 31 des Baugesetzbuchs keines 
schriftlichen Antrags.  
 
(3) Über Abweichungen nach Absatz 1 Satz 1 von örtlichen Bauvor-
schriften nach § 84 entscheidet die Bauaufsichtsbehörde im Einver-
nehmen mit der Gemeinde; § 36 Abs. 2 Satz 2 und 3 des Baugesetz-
buchs gilt entsprechend.  
 
(4) Über Abweichungen sowie Ausnahmen und Befreiungen nach 
§ 31 des Baugesetzbuchs, die nicht im Verfahren nach den §§ 67 
oder 69 beantragt werden oder als beantragt gelten, ist innerhalb 
einer Frist von zwei Monaten nach Eingang der vollständigen Bauvor-
lagen zu entscheiden. Ist das Einvernehmen der Gemeinde erforder- 
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der Erklärung des Einvernehmens zu entscheiden ist. § 69 Abs. 5 und 
9 gilt entsprechend.  
 

 
lich, darf diese Frist insoweit überschritten werden, als dass innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Erklärung des Einvernehmens zu ent-
scheiden ist. § 69 Abs. 5 und 9 gilt entsprechend.  
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§ 72 
Beteiligung der Nachbarinnen oder Nachbarn 

 
(1) Die Bauaufsichtsbehörde soll die Eigentümerinnen oder Eigentü-
mer benachbarter Grundstücke (Nachbarinnen oder Nachbarn) vor 
Erteilung von Abweichungen sowie Ausnahmen und Befreiungen 
nach § 31 des Baugesetzbuchs benachrichtigen, wenn zu erwarten 
ist, dass öffentlich-rechtlich geschützte nachbarliche Belange berührt 
werden. Auch sonst soll nach Satz 1 verfahren werden, wenn die 
Baumaßnahme öffentlich-rechtlich geschützte Belange berührt. Die 
Bauherrin oder der Bauherr hat der Bauaufsichtsbehörde auf Verlan-
gen die betroffenen Nachbarinnen oder Nachbarn namhaft zu ma-
chen und Unterlagen zu ihrer Beteiligung zur Verfügung zu stellen. 
Einwendungen sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Be-
nachrichtigung bei der Bauaufsichtsbehörde schriftlich oder zur Nie-
derschrift vorzubringen. Einwendungen von Nachbarinnen oder 
Nachbarn, die im Rahmen der Beteiligung nicht fristgerecht geltend 
gemacht worden sind, bleiben ausgeschlossen; hierauf ist in der Be-
nachrichtigung hinzuweisen.  
 
(2) Die Benachrichtigung entfällt, wenn die zu benachrichtigenden 
Nachbarinnen oder Nachbarn die Lagepläne und Bauzeichnungen 
unterschrieben oder dem Bauvorhaben auf andere Weise zugestimmt 
haben.  
 
(3) Haben die Nachbarinnen oder Nachbarn dem Bauvorhaben nicht 
zugestimmt, ist ihnen die Baugenehmigung oder die Entscheidung 
über die Abweichungen sowie Ausnahmen und Befreiungen nach 
§ 31 des Baugesetzbuchs zuzustellen.  
 

 
§ 72 

Beteiligung der Nachbarinnen oder Nachbarn 
 
(1) Die Bauaufsichtsbehörde soll die Eigentümerinnen oder Eigentü-
mer benachbarter Grundstücke (Nachbarinnen oder Nachbarn) vor 
Erteilung von Abweichungen sowie Ausnahmen und Befreiungen 
nach § 31 des Baugesetzbuchs benachrichtigen, wenn zu erwarten 
ist, dass öffentlich-rechtlich geschützte nachbarliche Belange berührt 
werden. Auch sonst soll nach Satz 1 verfahren werden, wenn die 
Baumaßnahme öffentlich-rechtlich geschützte Belange berührt. Die 
Bauherrin oder der Bauherr hat der Bauaufsichtsbehörde auf Verlan-
gen die betroffenen Nachbarinnen oder Nachbarn namhaft zu ma-
chen und Unterlagen zu ihrer Beteiligung zur Verfügung zu stellen. 
Einwendungen sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Be-
nachrichtigung bei der Bauaufsichtsbehörde schriftlich oder zur Nie-
derschrift vorzubringen. Einwendungen von Nachbarinnen oder 
Nachbarn, die im Rahmen der Beteiligung nicht fristgerecht geltend 
gemacht worden sind, bleiben ausgeschlossen; hierauf ist in der Be-
nachrichtigung hinzuweisen.  
 
(2) Die Benachrichtigung entfällt, wenn die zu benachrichtigenden 
Nachbarinnen oder Nachbarn die Lagepläne und Bauzeichnungen 
unterschrieben oder dem Bauvorhaben auf andere Weise zugestimmt 
haben.  
 
(3) Haben die Nachbarinnen oder Nachbarn dem Bauvorhaben nicht 
zugestimmt, ist ihnen die Baugenehmigung oder die Entscheidung 
über die Abweichungen sowie Ausnahmen und Befreiungen nach 
§ 31 des Baugesetzbuchs zuzustellen. Bei mehr als 20 Nachbarn, 
denen die Entscheidung nach Satz 1 zuzustellen ist, kann die Zu-
stellung nach Satz 1 durch eine öffentliche Bekanntgabe ersetzt wer-
den; die zu diesem Zweck durchzuführende örtliche Bekanntmachung 
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hat den verfügenden Teil der Entscheidung nach Satz 1, die Rechts-
behelfsbelehrung sowie einen Hinweis darauf zu enthalten, wo die 
Akten des Verfahrens eingesehen werden können.  
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§ 73 
Baugenehmigung, Baubeginn 

 
(1) Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn dem Vorhaben keine 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen. Die Baugenehmi-
gung bedarf der Schriftform; sie ist nur insoweit zu begründen, wie 
von nachbarschützenden Vorschriften eine Abweichung, eine Aus-
nahme oder eine Befreiung nach § 31 des Baugesetzbuchs erteilt 
wird und die Nachbarin oder der Nachbar nicht nach § 72 Abs. 3 zu-
gestimmt hat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Baugenehmigung kann mit Auflagen verbunden, mit Bedin-
gungen, einem Vorbehalt des Widerrufs und einem Vorbehalt der 
nachträglichen Aufnahme, Änderung oder Ergänzung einer Auflage 
sowie befristet erteilt werden.  
 
(3) Die Baugenehmigung wird unbeschadet der privaten Rechte Drit-
ter erteilt.  
 
(4) Die Gemeinde ist, wenn ihre Bürgermeisterin oder ihr Bürgermeis-
ter nicht Bauaufsichtsbehörde ist, von der Erteilung, Verlängerung der 
Geltungsdauer, Ablehnung, Rücknahme und dem Widerruf einer 
Baugenehmigung, Teilbaugenehmigung, eines Vorbescheides, einer 
Zustimmung, einer Abweichung, einer Ausnahme oder einer Befrei- 
 

 
§ 73 

Baugenehmigung, Baubeginn 
 
(1) Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn dem Vorhaben keine 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen, die im bauauf-
sichtlichen Genehmigungsverfahren zu prüfen sind; die Bauaufsichts-
behörde darf den Bauantrag auch ablehnen, wenn das Bauvorhaben 
gegen sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften verstößt. Die durch 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung ermittelten, beschriebenen und 
bewerteten Umweltauswirkungen sind nach Maßgabe der hierfür gel-
tenden Vorschriften zu berücksichtigen. 
 
(2) Die Baugenehmigung bedarf der Schriftform; sie ist nur insoweit 
zu begründen, wie von nachbarschützenden Vorschriften eine Abwei-
chung, eine Ausnahme oder eine Befreiung nach § 31 des Bauge-
setzbuchs erteilt wird und die Nachbarin oder der Nachbar nicht nach 
§ 72 Abs. 3 zugestimmt hat. 
 
(3) Die Baugenehmigung kann mit Auflagen, mit Bedingungen, einem 
Vorbehalt des Widerrufs und einem Vorbehalt der nachträglichen 
Aufnahme, Änderung oder Ergänzung einer Auflage sowie befristet 
erteilt werden.  
 
(4) Die Baugenehmigung wird unbeschadet der privaten Rechte Drit-
ter erteilt.  
 
(5) Die Gemeinde ist, wenn ihre Bürgermeisterin oder ihr Bürgermeis-
ter nicht Bauaufsichtsbehörde ist, von der Erteilung, Verlängerung der 
Geltungsdauer, Ablehnung, Rücknahme und dem Widerruf einer 
Baugenehmigung, Teilbaugenehmigung, eines Vorbescheides, einer 
Zustimmung, einer Abweichung, einer Ausnahme oder einer Befrei- 
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ung nach § 31 des Baugesetzbuchs zu unterrichten. Eine Ausferti-
gung des Bescheides ist beizufügen.  
 
(5) Mit der Bauausführung oder mit der Ausführung des jeweiligen 
Bauabschnitts darf erst begonnen werden, wenn  
 
1. die Baugenehmigung der Bauherrin oder dem Bauherrn zuge-

gangen ist sowie  
 
2. die geprüften Standsicherheitsnachweise nach § 70 Abs. 3 

und  
 
3. die Baubeginnsanzeige  
 
der Bauaufsichtsbehörde vorliegen. §§ 68 und 69 Abs. 9 bleiben un-
berührt.  
 
(6) Vor Baubeginn muss die Grundrissfläche des Gebäudes abge-
steckt und seine Höhenlage festgelegt sein. Baugenehmigungen und 
Bauvorlagen müssen auf der Baustelle von Baubeginn an vorliegen.  
 
(7) Die Bauherrin oder der Bauherr hat den Ausführungsbeginn ge-
nehmigungsbedürftiger Vorhaben und die Wiederaufnahme der Bau-
arbeiten nach einer Unterbrechung von mehr als drei Monaten min-
destens eine Woche vorher der Bauaufsichtsbehörde schriftlich mit-
zuteilen (Baubeginnsanzeige).  
 

ung nach § 31 des Baugesetzbuchs zu unterrichten. Eine Ausferti-
gung des Bescheides ist beizufügen.  
 
(6) Mit der Bauausführung oder mit der Ausführung des jeweiligen 
Bauabschnitts darf erst begonnen werden, wenn  
 
1. die Baugenehmigung der Bauherrin oder dem Bauherrn zuge-

gangen ist sowie  
 
2. die geprüften bautechnischen Nachweise nach § 70 und  
 
 
3. die Baubeginnsanzeige  
 
der Bauaufsichtsbehörde vorliegen. §§ 68 und 69 Abs. 9 bleiben un-
berührt.  
 
(7) Vor Baubeginn muss die Grundrissfläche des Gebäudes abge-
steckt und seine Höhenlage festgelegt sein. Baugenehmigungen und 
Bauvorlagen müssen auf der Baustelle von Baubeginn an vorliegen.  
 
(8) Die Bauherrin oder der Bauherr hat den Ausführungsbeginn ge-
nehmigungsbedürftiger Vorhaben und die Wiederaufnahme der Bau-
arbeiten nach einer Unterbrechung von mehr als drei Monaten min-
destens eine Woche vorher der Bauaufsichtsbehörde schriftlich mit-
zuteilen (Baubeginnsanzeige).  
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§ 74 
Teilbaugenehmigung 

 
Ist ein Bauantrag eingereicht, so kann der Beginn der Bauarbeiten für 
die Baugrube und für einzelne Bauteile oder Bauabschnitte auf 
schriftlichen Antrag schon vor Erteilung der Baugenehmigung schrift-
lich gestattet werden (Teilbaugenehmigung). § 73 gilt entsprechend.  
 

 
§ 74 

Teilbaugenehmigung 
 
Ist ein Bauantrag eingereicht, so kann der Beginn der Bauarbeiten für 
die Baugrube und für einzelne Bauteile oder Bauabschnitte auf 
schriftlichen Antrag schon vor Erteilung der Baugenehmigung schrift-
lich gestattet werden (Teilbaugenehmigung). § 73 gilt entsprechend.  
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§ 75 
Geltungsdauer 

 
(1) Die Baugenehmigung und Teilbaugenehmigung erlöschen, wenn 
innerhalb von drei Jahren nach ihrer Erteilung mit der Ausführung des 
Vorhabens nicht begonnen oder die Ausführung länger als ein Jahr 
unterbrochen worden ist; Entsprechendes gilt im Verfahren der Ge-
nehmigungsfreistellung nach § 68.  
 
 
 
(2) Die Frist nach Absatz 1 kann auf schriftlichen Antrag jeweils bis zu 
zwei Jahren verlängert werden; dies gilt nicht für das Verfahren der 
Genehmigungsfreistellung nach § 68. Die Frist kann auch rückwir-
kend verlängert werden, wenn der Antrag vor Fristablauf bei der Bau-
aufsichtsbehörde eingegangen ist.  
 

 
§ 75 

Geltungsdauer 
 
(1) Die Baugenehmigung und Teilbaugenehmigung erlöschen, wenn 
innerhalb von drei Jahren nach ihrer Erteilung mit der Ausführung des 
Vorhabens nicht begonnen oder die Ausführung länger als ein Jahr 
unterbrochen worden ist; Entsprechendes gilt im Verfahren der Ge-
nehmigungsfreistellung nach § 68. Satz 1 gilt auch für die Entschei-
dungen über andere öffentlich-rechtliche Anforderungen, die in die 
Baugenehmigung eingeschlossen werden. 
 
(2) Die Frist nach Absatz 1 kann auf schriftlichen Antrag jeweils bis zu 
zwei Jahren verlängert werden; dies gilt nicht für das Verfahren der 
Genehmigungsfreistellung nach § 68. Die Frist kann auch rückwir-
kend verlängert werden, wenn der Antrag vor Fristablauf bei der Bau-
aufsichtsbehörde eingegangen ist.  
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§ 76 
Genehmigung Fliegender Bauten 

 
(1) Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, die geeignet und be-
stimmt sind, an verschiedenen Orten wiederholt aufgestellt und zer-
legt zu werden. Baustelleneinrichtungen und Baugerüste sind keine 
Fliegenden Bauten.  
 
(2) Fliegende Bauten bedürfen, bevor sie erstmals aufgestellt und in 
Gebrauch genommen werden, einer Ausführungsgenehmigung. Dies 
gilt nicht für  
 
1. Fliegende Bauten mit einer Höhe bis zu 5 m, die nicht dazu 

bestimmt sind, von Besucherinnen oder Besuchern betreten zu 
werden,  

 
2. Fliegende Bauten mit einer Höhe bis zu 5 m, die für Kinder 

betrieben werden und eine Geschwindigkeit von höchstens 
1 m/s haben,  

 
3. Bühnen, die Fliegende Bauten sind, einschließlich Überdach-

ungen und sonstigen Aufbauten mit einer Höhe bis zu 5 m, 
einer Grundfläche bis zu 100 m² und einer Fußbodenhöhe bis 
zu 1,50 m,  

 
4. Zelte, die Fliegende Bauten sind, mit einer Grundfläche bis zu 

75 m².  
 
 
 
 
 

 
§ 76 

Genehmigung Fliegender Bauten 
 
(1) Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, die geeignet und be-
stimmt sind, an verschiedenen Orten wiederholt aufgestellt und zer-
legt zu werden. Baustelleneinrichtungen und Baugerüste sind keine 
Fliegenden Bauten.  
 
(2) Fliegende Bauten bedürfen, bevor sie erstmals aufgestellt und in 
Gebrauch genommen werden, einer Ausführungsgenehmigung. Dies 
gilt nicht für  
 
1. Fliegende Bauten mit einer Höhe bis zu 5 m, die nicht dazu 

bestimmt sind, von Besucherinnen oder Besuchern betreten zu 
werden,  

 
2. Fliegende Bauten mit einer Höhe bis zu 5 m, die für Kinder 

betrieben werden und eine Geschwindigkeit von höchstens 
1 m/s haben,  

 
3. Bühnen, die Fliegende Bauten sind, einschließlich Überdach-

ungen und sonstigen Aufbauten mit einer Höhe bis zu 5 m, 
einer Grundfläche bis zu 100 m² und einer Fußbodenhöhe bis 
zu 1,50 m,  

 
4. erdgeschossige Zelte und betretbare Verkaufsstände, die Flie-

gende Bauten sind, jeweils mit einer Grundfläche bis zu 75 m²,  
 
5. aufblasbare Spielgeräte mit einer Höhe des betretbaren Be-

reichs von bis zu 5 m oder mit überdachten Bereichen, bei 
denen die Entfernung zum Ausgang nicht mehr als 3 m, sofern  
 



 - 156 - 

 

Landesbauordnung (alt) Landesbauordnung (neu) 
 
 
 
(3) Die Ausführungsgenehmigung wird von der unteren Bauaufsichts-
behörde erteilt, in deren Bereich die Antragstellerin oder der Antrag-
steller ihre oder seine Hauptwohnung oder ihre oder seine gewerbli-
che Niederlassung hat. Hat die Antragstellerin oder der Antragsteller 
ihre oder seine Hauptwohnung oder ihre oder seine gewerbliche Nie-
derlassung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, so ist die 
Bauaufsichtsbehörde zuständig, in deren Bereich der Fliegende Bau 
erstmals aufgestellt und in Gebrauch genommen werden soll.  
 
(4) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann durch Verordnung be-
stimmen, dass Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten nur 
durch bestimmte Bauaufsichtsbehörden erstellt werden dürfen.  
 
(5) Die Genehmigung wird für eine bestimmte Frist erteilt, die höchs-
tens fünf Jahre betragen soll. Sie kann auf schriftlichen Antrag von 
der für die Erteilung der Ausführungsgenehmigung zuständigen Be-
hörde jeweils bis zu fünf Jahre verlängert werden; § 75 Abs. 2 Satz 2 
gilt entsprechend. Die Genehmigungen werden in ein Prüfbuch einge-
tragen, dem eine Ausfertigung der mit einem Genehmigungsvermerk 
versehenen Bauvorlagen beizufügen ist. Ausführungsgenehmigungen 
anderer Bundesländer gelten auch im Geltungsbereich dieses Geset-
zes.  
 
(6) Die Inhaberin oder der Inhaber der Ausführungsgenehmigung hat 
den Wechsel ihrer oder seiner Hauptwohnung, ihrer oder seiner ge-
werblichen Niederlassung oder die Übertragung des Fliegenden Bau-
es an Dritte der Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen, die die Ausfüh-
rungsgenehmigung erteilt hat. Die Behörde hat die Änderungen in 
das Prüfbuch einzutragen und sie, wenn mit den Änderungen ein  
 

ein Absinken der Überdachung konstruktiv verhindert wird, 
nicht mehr als 10 m, beträgt. 

 
(3) Die Ausführungsgenehmigung wird von der unteren Bauaufsichts-
behörde erteilt, in deren Bereich die Antragstellerin oder der Antrag-
steller ihre oder seine Hauptwohnung oder ihre oder seine gewerbli-
che Niederlassung hat. Hat die Antragstellerin oder der Antragsteller 
ihre oder seine Hauptwohnung oder ihre oder seine gewerbliche Nie-
derlassung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, so ist die 
Bauaufsichtsbehörde zuständig, in deren Bereich der Fliegende Bau 
erstmals aufgestellt und in Gebrauch genommen werden soll.  
 
(4) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann durch Verordnung be-
stimmen, dass Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten nur 
durch bestimmte Bauaufsichtsbehörden erstellt werden dürfen.  
 
(5) Die Genehmigung wird für eine bestimmte Frist erteilt, die höchs-
tens fünf Jahre betragen soll. Sie kann auf schriftlichen Antrag von 
der für die Erteilung der Ausführungsgenehmigung zuständigen Be-
hörde jeweils bis zu fünf Jahre verlängert werden; § 75 Abs. 2 Satz 2 
gilt entsprechend. Die Genehmigungen werden in ein Prüfbuch einge-
tragen, dem eine Ausfertigung der mit einem Genehmigungsvermerk 
versehenen Bauvorlagen beizufügen ist. Ausführungsgenehmigungen 
anderer Bundesländer gelten auch im Geltungsbereich dieses Geset-
zes.  
 
(6) Die Inhaberin oder der Inhaber der Ausführungsgenehmigung hat 
den Wechsel ihrer oder seiner Hauptwohnung, ihrer oder seiner ge-
werblichen Niederlassung oder die Übertragung des Fliegenden Bau-
es an Dritte der Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen, die die Ausfüh-
rungsgenehmigung erteilt hat. Die Behörde hat die Änderungen in 
das Prüfbuch einzutragen und sie, wenn mit den Änderungen ein  
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Wechsel der Zuständigkeit verbunden ist, der nunmehr zuständigen 
Behörde mitzuteilen.  
 
(7) Fliegende Bauten, die nach Absatz 2 Satz 1 einer Ausführungs-
genehmigung bedürfen, dürfen unbeschadet anderer Vorschriften nur 
in Gebrauch genommen werden, wenn ihre Aufstellung der Bauauf-
sichtsbehörde des Aufstellungsortes unter Vorlage des Prüfbuches 
angezeigt ist. Die Bauaufsichtsbehörde kann die Inbetriebnahme die-
ser Fliegenden Bauten von einer Gebrauchsabnahme abhängig ma-
chen. Das Ergebnis der Abnahme ist in das Prüfbuch einzutragen. In 
der Ausführungsgenehmigung kann bestimmt werden, dass Anzeigen 
nach Satz 1 nicht erforderlich sind, wenn eine Gefährdung im Sinne 
des § 3 Abs. 2 nicht zu erwarten ist.  
 
(8) Die für die Erteilung der Gebrauchsabnahme zuständige Bauauf-
sichtsbehörde kann Auflagen machen oder die Aufstellung oder den 
Gebrauch Fliegender Bauten untersagen, soweit dies nach den örtli-
chen Verhältnissen oder zur Abwehr von Gefahren erforderlich ist, 
insbesondere weil die Betriebs- oder Standsicherheit nicht oder nicht 
mehr gewährleistet ist oder weil von der Ausführungsgenehmigung 
abgewichen wird. Wird die Aufstellung oder der Gebrauch untersagt, 
so ist dies in das Prüfbuch einzutragen. Die ausstellende Behörde ist 
zu benachrichtigen, das Prüfbuch ist einzuziehen und der ausstellen-
den Behörde zuzuleiten, wenn die Herstellung ordnungsgemäßer Zu-
stände innerhalb angemessener Frist nicht zu erwarten ist.  
 
(9) Bei Fliegenden Bauten, die von Besucherinnen oder Besuchern 
betreten und längere Zeit an einem Aufstellungsort betrieben werden, 
kann die für die Gebrauchsabnahme zuständige Bauaufsichtsbehörde 
aus Gründen der Sicherheit Nachabnahmen durchführen. Das Er-
gebnis der Nachabnahme ist in das Prüfbuch einzutragen.  
 
(10) § 64 Abs. 2 und 4 und § 78 Abs. 1, 3 und 4 gelten entsprechend. 

Wechsel der Zuständigkeit verbunden ist, der nunmehr zuständigen 
Behörde mitzuteilen.  
 
(7) Fliegende Bauten, die nach Absatz 2 Satz 1 einer Ausführungs-
genehmigung bedürfen, dürfen unbeschadet anderer Vorschriften nur 
in Gebrauch genommen werden, wenn ihre Aufstellung der Bauauf-
sichtsbehörde des Aufstellungsortes unter Vorlage des Prüfbuches 
angezeigt ist. Die Bauaufsichtsbehörde kann die Inbetriebnahme die-
ser Fliegenden Bauten von einer Gebrauchsabnahme abhängig ma-
chen. Das Ergebnis der Abnahme ist in das Prüfbuch einzutragen. In 
der Ausführungsgenehmigung kann bestimmt werden, dass Anzeigen 
nach Satz 1 nicht erforderlich sind, wenn eine Gefährdung im Sinne 
des § 3 Abs. 2 nicht zu erwarten ist.  
 
(8) Die für die Erteilung der Gebrauchsabnahme zuständige Bauauf-
sichtsbehörde kann Auflagen machen oder die Aufstellung oder den 
Gebrauch Fliegender Bauten untersagen, soweit dies nach den örtli-
chen Verhältnissen oder zur Abwehr von Gefahren erforderlich ist, 
insbesondere weil die Betriebs- oder Standsicherheit nicht oder nicht 
mehr gewährleistet ist oder weil von der Ausführungsgenehmigung 
abgewichen wird. Wird die Aufstellung oder der Gebrauch untersagt, 
so ist dies in das Prüfbuch einzutragen. Die ausstellende Behörde ist 
zu benachrichtigen, das Prüfbuch ist einzuziehen und der ausstellen-
den Behörde zuzuleiten, wenn die Herstellung ordnungsgemäßer Zu-
stände innerhalb angemessener Frist nicht zu erwarten ist.  
 
(9) Bei Fliegenden Bauten, die von Besucherinnen oder Besuchern 
betreten und längere Zeit an einem Aufstellungsort betrieben werden, 
kann die für die Gebrauchsabnahme zuständige Bauaufsichtsbehörde 
aus Gründen der Sicherheit Nachabnahmen durchführen. Das Er-
gebnis der Nachabnahme ist in das Prüfbuch einzutragen.  
 
(10) § 64 Abs. 2 und 4 und § 78 Abs. 1, 3 und 4 gelten entsprechend. 
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§ 77 
Bauaufsichtliche Zustimmung 

 
(1) Nicht verfahrensfreie Bauvorhaben bedürfen keiner Genehmi-
gung, Genehmigungsfreistellung und Bauüberwachung, wenn  
 
1. die Leitung der Entwurfsarbeiten und die Bauüberwachung 

einer Baudienststelle des Bundes oder eines Landes übertra-
gen ist und  

 
2. die Baudienststelle mindestens mit einer oder einem Bediens-

teten mit der Befähigung zum höheren bautechnischen Ver-
waltungsdienst und mit sonstigen geeigneten Fachkräften aus-
reichend besetzt ist.  

 
Solche baulichen Anlagen bedürfen der Zustimmung der Bauauf-
sichtsbehörde. Die Zustimmung entfällt, wenn die Gemeinde nicht 
widerspricht und, soweit ihre öffentlich-rechtlich geschützten Belange 
von Abweichungen, Ausnahmen oder Befreiungen nach § 31 des 
Baugesetzbuchs berührt sein können, die Nachbarinnen und Nach-
barn dem Bauvorhaben zustimmen. Keiner Genehmigung, Genehmi-
gungsfreistellung oder Zustimmung bedürfen unter den Vorausset-
zungen des Satzes 1 Baumaßnahmen in oder an bestehenden Ge-
bäuden, soweit sie nicht zu einer Erweiterung des Bauvolumens oder 
zu einer nicht verfahrensfreien Nutzungsänderung führen, sowie die 
Beseitigung baulicher Anlagen.  
 
(2) Im Zustimmungsverfahren wird nicht geprüft die Vereinbarkeit der 
Vorhaben mit den Vorschriften dieses Gesetzes und den Vorschriften 
aufgrund dieses Gesetzes. § 65 Abs. 4 und § 68 bleiben unberührt.  
 
 

 
§ 77 

Bauaufsichtliche Zustimmung 
 
(1) Nicht verfahrensfreie Bauvorhaben bedürfen keiner Genehmi-
gung, Genehmigungsfreistellung und Bauüberwachung, wenn  
 
1. die Leitung der Entwurfsarbeiten und die Bauüberwachung 

einer Baudienststelle des Bundes oder eines Landes übertra-
gen ist und  

 
2. die Baudienststelle mindestens mit einer oder einem Bediens-

teten mit der Befähigung zum höheren bautechnischen Ver-
waltungsdienst und mit sonstigen geeigneten Fachkräften aus-
reichend besetzt ist.  

 
Solche baulichen Anlagen bedürfen der Zustimmung der Bauauf-
sichtsbehörde. Die Zustimmung entfällt, wenn die Gemeinde nicht 
widerspricht und, soweit ihre öffentlich-rechtlich geschützten Belange 
von Abweichungen, Ausnahmen oder Befreiungen nach § 31 des 
Baugesetzbuchs berührt sein können, die Nachbarinnen und Nach-
barn dem Bauvorhaben zustimmen. Keiner Genehmigung, Genehmi-
gungsfreistellung oder Zustimmung bedürfen unter den Vorausset-
zungen des Satzes 1 Baumaßnahmen in oder an bestehenden Ge-
bäuden, soweit sie nicht zu einer Erweiterung des Bauvolumens oder 
zu einer nicht verfahrensfreien Nutzungsänderung führen, sowie die 
Beseitigung baulicher Anlagen.  
 
(2) Im Zustimmungsverfahren wird nicht geprüft die Vereinbarkeit der 
Vorhaben mit den Vorschriften dieses Gesetzes und den Vorschriften 
aufgrund dieses Gesetzes. § 65 Abs. 4 und § 68 bleiben unberührt.  
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(3) Die Bauaufsichtsbehörde entscheidet über Abweichungen sowie 
Ausnahmen und Befreiungen nach § 31 des Baugesetzbuchs von 
den zu prüfenden sowie von anderen Vorschriften, soweit sie nach-
barschützend sind und die Nachbarinnen oder Nachbarn nicht zuge-
stimmt haben. Im Übrigen bedarf die Zulässigkeit von Abweichungen 
sowie Ausnahmen und Befreiungen nach § 31 des Baugesetzbuchs 
keiner bauaufsichtlichen Entscheidung.  
 
(4) Der Antrag auf Zustimmung nach Absatz 1 Satz 2 ist bei der Bau-
aufsichtsbehörde einzureichen. § 64 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend.  
 
(5) Die Gemeinde ist vor Erteilung der Zustimmung zu hören. § 36 
Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 des Baugesetzbuchs gilt entsprechend. Für 
das Zustimmungsverfahren gelten im Übrigen die §§ 66 und 67 sowie 
73 bis 75 sinngemäß; § 64 Abs. 1 ist nicht anzuwenden.  
 
(6) Anlagen, die der Landesverteidigung dienen, sind abweichend von 
den Absätzen 1 bis 5 der Bauaufsichtsbehörde vor Baubeginn in ge-
eigneter Weise zur Kenntnis zu bringen. Im Übrigen wirken die Bau-
aufsichtsbehörden nicht mit. § 76 Abs. 2 bis 10 findet auf Fliegende 
Bauten, die der Landesverteidigung dienen, keine Anwendung.  
 
 
 
 
 
(7) Die öffentliche Baudienststelle trägt die Verantwortung dafür, dass 
Entwurf und Ausführung der baulichen Anlagen den öffentlich-recht-
lichen Vorschriften entsprechen.  
 

(3) Die Bauaufsichtsbehörde entscheidet über Abweichungen sowie 
Ausnahmen und Befreiungen nach § 31 des Baugesetzbuchs von 
den zu prüfenden sowie von anderen Vorschriften, soweit sie nach-
barschützend sind und die Nachbarinnen oder Nachbarn nicht zuge-
stimmt haben. Im Übrigen bedarf die Zulässigkeit von Abweichungen 
sowie Ausnahmen und Befreiungen nach § 31 des Baugesetzbuchs 
keiner bauaufsichtlichen Entscheidung.  
 
(4) Der Antrag auf Zustimmung nach Absatz 1 Satz 2 ist bei der Bau-
aufsichtsbehörde einzureichen. § 64 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend.  
 
(5) Die Gemeinde ist vor Erteilung der Zustimmung zu hören. § 36 
Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 des Baugesetzbuchs gilt entsprechend. Für 
das Zustimmungsverfahren gelten im Übrigen die §§ 66 und 67 sowie 
73 bis 75 sinngemäß; § 64 Abs. 1 ist nicht anzuwenden.  
 
(6) Anlagen, die der Landesverteidigung, dienstlichen Zwecken der 
Bundespolizei oder dem zivilen Bevölkerungsschutz dienen, sind ab-
weichend von den Absätzen 1 bis 5 der Bauaufsichtsbehörde vor 
Baubeginn in geeigneter Weise zur Kenntnis zu bringen; Absatz 1 
Satz 3 Halbsatz 1 gilt entsprechend. Im Übrigen wirken die Bau-
aufsichtsbehörden nicht mit. § 76 Abs. 2 bis 10 findet auf Fliegende 
Bauten, die der Landesverteidigung, dienstlichen Zwecken der Bun-
despolizei oder dem zivilen Bevölkerungsschutz dienen, keine An-
wendung.  
 
(7) Die öffentliche Baudienststelle trägt die Verantwortung dafür, dass 
Entwurf und Ausführung der baulichen Anlagen den öffentlich-recht-
lichen Vorschriften entsprechen.  
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§ 78 
Bauüberwachung 

 
(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann die Einhaltung der öffentlich-recht-
lichen Vorschriften und Anforderungen und die ordnungsgemäße Er-
füllung der Pflichten der am Bau Beteiligten überprüfen.  
 
(2) Die Prüfingenieurin oder der Prüfingenieur für Standsicherheit 
überwacht nach näherer Maßgabe der Verordnung nach § 83 Abs. 2 
die Bauausführung bei baulichen Anlagen nach § 70 Abs. 3 hinsicht-
lich des von ihr oder ihm oder einem Prüfamt für Standsicherheit 
bauaufsichtlich geprüften Standsicherheitsnachweises.  
 
(3) Die Person, die in die Liste nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 des Ar-
chitekten- und Ingenieurkammergesetzes eingetragen ist, überwacht 
die Bauausführung bei baulichen Anlagen nach § 70 Abs. 2 Satz 1 
hinsichtlich des von ihr oder ihm aufgestellten Standsicherheitsnach-
weises.  
 
(4) Die oder der Prüfsachverständige für Brandschutz überwacht 
nach näherer Maßgabe der Verordnung nach § 83 Abs. 2 die Bau-
ausführung bei baulichen Anlagen nach § 70 Abs. 5 Satz 1 hinsicht-
lich des von ihr oder ihm bauaufsichtlich geprüften und bescheinigten 
Brandschutznachweises. Wird der Brandschutznachweis nicht von 
einer oder einem Prüfsachverständigen für Brandschutz nach § 70 
Abs. 5 Satz 1 geprüft und bescheinigt, bestimmt die Bauaufsichtsbe-
hörde eine geeignete Person für die Überwachung nach Satz 1.  
 
 
(5) Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4, ausgenommen Sonderbau-
ten sowie Mittel- und Großgaragen, ist die mit dem Brandschutz-
nachweis übereinstimmende Bauausführung von der Nachweiserstel-

 
§ 78 

Bauüberwachung 
 
(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann die Einhaltung der öffentlich-recht-
lichen Vorschriften und Anforderungen und die ordnungsgemäße Er-
füllung der Pflichten der am Bau Beteiligten überprüfen.  
 
(2) Die Prüfingenieurin oder der Prüfingenieur für Standsicherheit 
überwacht nach näherer Maßgabe der Verordnung nach § 83 Abs. 2 
die Bauausführung bei baulichen Anlagen nach § 70 Abs. 3 hinsicht-
lich des von ihr oder ihm oder einem Prüfamt für Standsicherheit 
bauaufsichtlich geprüften Standsicherheitsnachweises.  
 
(3) Die Person, die in die Liste nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 des Ar-
chitekten- und Ingenieurkammergesetzes eingetragen ist, überwacht 
die Bauausführung bei baulichen Anlagen nach § 70 Abs. 2 Satz 1 
hinsichtlich des von ihr oder ihm aufgestellten Standsicherheitsnach-
weises.  
 
(4) Die Prüfingenieurin oder der Prüfingenieur für Brandschutz über-
wacht nach näherer Maßgabe der Verordnung nach § 83 Absatz 2 die 
Bauausführung bei baulichen Anlagen nach § 70 Absatz 5 hinsichtlich 
des von ihr oder ihm bauaufsichtlich geprüften und bescheinigten 
Brandschutznachweises. Wird der Brandschutznachweis nicht von 
einer Prüfingenieurin oder einem Prüfingenieur für Brandschutz nach 
§ 70 Absatz 5 geprüft und bescheinigt, überwacht die Bauaufsichts-
behörde die Bauausführung in der Regel selbst oder bestimmt eine 
geeignete Person für die Überwachung nach Satz 1. 
 
(5) Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4, ausgenommen Sonderbau-
ten sowie Mittel- und Großgaragen, ist die mit dem Brandschutz-
nachweis übereinstimmende Bauausführung von der Nachweiserstel-
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lerin oder dem Nachweisersteller oder einer oder einem anderen 
Nachweisberechtigten im Sinne des § 70 Abs. 4 Satz 1 zu bestätigen. 
Wird die übereinstimmende Bauausführung durch eine Prüfsachver-
ständige oder einen Prüfsachverständigen für Brandschutz beschei-
nigt oder nach Satz 1 bestätigt, findet insoweit eine bauaufsichtliche 
Überwachung nicht statt.  
 
(6) Im Rahmen der Bauüberwachung können Proben von Bauproduk-
ten, soweit erforderlich, auch aus fertigen Bauteilen zu Prüfzwecken 
entnommen werden.  
 
(7) Im Rahmen der Bauüberwachung ist jederzeit Einblick in die Ge-
nehmigungen, Zulassungen, Prüfzeugnisse, Übereinstimmungszerti-
fikate, Zeugnisse und Aufzeichnungen über die Prüfungen von Bau-
produkten, in die Bautagebücher und andere vorgeschriebene Auf-
zeichnungen zu gewähren.  
 

lerin oder dem Nachweisersteller oder einer oder einem anderen 
Nachweisberechtigten im Sinne des § 70 Abs. 4 Satz 1 zu bestätigen. 
Wird die übereinstimmende Bauausführung durch eine Prüfingenieu-
rin oder einen Prüfingenieur für Brandschutz bescheinigt oder nach 
Satz 1 bestätigt, findet insoweit eine Überwachung durch die Bauauf-
sichtsbehörde nicht statt.  
 
(6) Im Rahmen der Bauüberwachung können Proben von Bauproduk-
ten, soweit erforderlich, auch aus fertigen Bauteilen zu Prüfzwecken 
entnommen werden.  
 
(7) Im Rahmen der Bauüberwachung ist jederzeit Einblick in die Ge-
nehmigungen, Zulassungen, Prüfzeugnisse, Übereinstimmungszerti-
fikate, Zeugnisse und Aufzeichnungen über die Prüfungen von Bau-
produkten, in die Bautagebücher und andere vorgeschriebene Auf-
zeichnungen zu gewähren.  
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§ 79 
Bauzustandsanzeigen, Aufnahme der Nutzung 

 
(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann verlangen, dass ihr Beginn und 
Beendigung bestimmter Bauarbeiten angezeigt werden. Die Bauar-
beiten dürfen erst fortgesetzt werden, wenn die Bauaufsichtsbehörde 
der Fortführung der Bauarbeiten zugestimmt hat.  
 
(2) Die Bauherrin oder der Bauherr hat die beabsichtigte Aufnahme 
der Nutzung einer nicht verfahrensfreien baulichen Anlage mindes-
tens zwei Wochen vorher der Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen. Mit 
der Anzeige nach Satz 1 sind vorzulegen  
 
1. bei Bauvorhaben nach § 70 Abs. 3 eine Bescheinigung der 

Prüfingenieurin oder des Prüfingenieurs für Standsicherheit 
über die ordnungsgemäße Bauausführung hinsichtlich der 
Standsicherheit (§ 78 Abs. 2),  

 
2. bei Bauvorhaben nach § 70 Abs. 2 Satz 1 eine Bescheinigung 

der Person, die in die Liste nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 des 
Architekten- und Ingenieurkammergesetzes eingetragen ist, 
über die ordnungsgemäße Bauausführung hinsichtlich der 
Standsicherheit (§ 78 Abs. 3),  

 
3. bei Bauvorhaben nach § 70 Abs. 5 Satz 1 eine Bescheinigung 

der oder des Prüfsachverständigen für Brandschutz oder der 
durch die Bauaufsichtsbehörde bestimmten Person über die 
ordnungsgemäße Bauausführung hinsichtlich des Brandschut-
zes (§ 78 Abs. 4),  

 
 
4. in den Fällen des § 78 Abs. 5 die jeweilige Bestätigung.  

 
§ 79 

Bauzustandsanzeigen, Aufnahme der Nutzung 
 
(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann verlangen, dass ihr Beginn und 
Beendigung bestimmter Bauarbeiten angezeigt werden. Die Bauar-
beiten dürfen erst fortgesetzt werden, wenn die Bauaufsichtsbehörde 
der Fortführung der Bauarbeiten zugestimmt hat.  
 
(2) Die Bauherrin oder der Bauherr hat die beabsichtigte Aufnahme 
der Nutzung einer nicht verfahrensfreien baulichen Anlage mindes-
tens zwei Wochen vorher der Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen. Mit 
der Anzeige nach Satz 1 sind vorzulegen  
 
1. bei Bauvorhaben nach § 70 Abs. 3 eine Bescheinigung der 

Prüfingenieurin oder des Prüfingenieurs für Standsicherheit 
über die ordnungsgemäße Bauausführung hinsichtlich der 
Standsicherheit (§ 78 Abs. 2),  

 
2. bei Bauvorhaben nach § 70 Abs. 2 Satz 1 eine Bescheinigung 

der Person, die in die Liste nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 des 
Architekten- und Ingenieurkammergesetzes eingetragen ist, 
über die ordnungsgemäße Bauausführung hinsichtlich der 
Standsicherheit (§ 78 Abs. 3),  

 
3. bei Bauvorhaben nach § 70 Absatz 5 eine Bescheinigung der 

Prüfingenieurin oder des Prüfingenieurs für Brandschutz oder 
der durch die Bauaufsichtsbehörde bestimmten Person über 
die ordnungsgemäße Bauausführung hinsichtlich des Brand-
schutzes (§ 78 Absatz 4), sofern die Bauaufsichtsbehörde 
nicht selbst überwacht, 

 
4. in den Fällen des § 78 Abs. 5 die jeweilige Bestätigung.  
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(3) Eine bauliche Anlage darf erst genutzt werden, wenn sie selbst, 
Zufahrtswege, Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungs- 
sowie Gemeinschaftsanlagen in dem erforderlichen Umfang sicher 
benutzbar sind, nicht jedoch vor dem in Absatz 2 Satz 1 bezeichneten 
Zeitpunkt. Feuerstätten dürfen erst in Betrieb genommen werden, 
wenn die Bezirksschornsteinfegermeisterin oder der Bezirksschorn-
steinfegermeister die Tauglichkeit und die sichere Benutzbarkeit der 
Abgasanlagen bescheinigt hat; Verbrennungsmotoren und Blockheiz-
kraftwerke dürfen erst dann in Betrieb genommen werden, wenn sie 
oder er die Tauglichkeit und sichere Benutzbarkeit der Leitungen zur 
Abführung von Verbrennungsgasen bescheinigt hat.  
 

 
(3) Eine bauliche Anlage darf erst genutzt werden, wenn sie selbst, 
Zufahrtswege, Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungs- 
sowie Gemeinschaftsanlagen in dem erforderlichen Umfang sicher 
benutzbar sind, nicht jedoch vor dem in Absatz 2 Satz 1 bezeichneten 
Zeitpunkt. Feuerstätten dürfen erst in Betrieb genommen werden, 
wenn die bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegerin oder der bevoll-
mächtigte Bezirksschornsteinfeger die Tauglichkeit und die sichere 
Benutzbarkeit der Abgasanlagen bescheinigt hat; Verbrennungsmoto-
ren und Blockheizkraftwerke dürfen erst dann in Betrieb genommen 
werden, wenn sie oder er die Tauglichkeit und sichere Benutzbarkeit 
der Leitungen zur Abführung von Verbrennungsgasen bescheinigt 
hat.  
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§ 80 
Baulasten, Baulastenverzeichnis 

 
(1) Durch Erklärung gegenüber der Bauaufsichtsbehörde können 
Grundstückseigentümerinnen oder Grundstückseigentümer öffentlich-
rechtliche Verpflichtungen zu einem ihre Grundstücke betreffenden 
Tun, Dulden oder Unterlassen übernehmen, die sich nicht schon aus 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften ergeben. Baulasten werden unbe-
schadet der privaten Rechte Dritter mit der Eintragung in das Baulas-
tenverzeichnis wirksam. Die Erklärung und die Eintragung wirken 
auch gegenüber Rechtsnachfolgerinnen oder Rechtsnachfolger.  
 
(2) Die Erklärung nach Absatz 1 bedarf der Schriftform; die Unter-
schrift muss beglaubigt oder vor der Bauaufsichtsbehörde geleistet 
oder vor ihr anerkannt werden.  
 
(3) Die Baulast geht durch schriftlichen Verzicht der Bauaufsichtsbe-
hörde unter. Der Verzicht ist zu erklären, wenn ein öffentliches Inte-
resse an der Baulast nicht mehr besteht. Vor dem Verzicht sollen die 
oder der Verpflichtete und die durch die Baulast Begünstigten ange-
hört werden. Der Verzicht wird mit der Löschung der Baulast im Bau-
lastenverzeichnis wirksam.  
 
(4) Das Baulastenverzeichnis wird von der Bauaufsichtsbehörde ge-
führt. In das Baulastenverzeichnis können auch eingetragen werden  
 
1. andere baurechtliche Verpflichtungen der Grundstückseigen-

tümerin oder des Grundstückseigentümers zu einem ihr oder 
sein Grundstück betreffenden Tun, Dulden oder Unterlassen,  

 
2. Auflagen, Bedingungen, Befristungen und Widerrufsvorbehal-

te.  

 
§ 80 

Baulasten, Baulastenverzeichnis 
 
(1) Durch Erklärung gegenüber der Bauaufsichtsbehörde können 
Grundstückseigentümerinnen oder Grundstückseigentümer öffentlich-
rechtliche Verpflichtungen zu einem ihre Grundstücke betreffenden 
Tun, Dulden oder Unterlassen übernehmen, die sich nicht schon aus 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften ergeben. Baulasten werden unbe-
schadet der privaten Rechte Dritter mit der Eintragung in das Baulas-
tenverzeichnis wirksam. Die Erklärung und die Eintragung wirken 
auch gegenüber Rechtsnachfolgerinnen oder Rechtsnachfolger.  
 
(2) Die Erklärung nach Absatz 1 bedarf der Schriftform; die Unter-
schrift muss beglaubigt oder vor der Bauaufsichtsbehörde geleistet 
oder vor ihr anerkannt werden.  
 
(3) Die Baulast geht durch schriftlichen Verzicht der Bauaufsichtsbe-
hörde unter. Der Verzicht ist zu erklären, wenn ein öffentliches Inte-
resse an der Baulast nicht mehr besteht. Vor dem Verzicht sollen die 
oder der Verpflichtete und die durch die Baulast Begünstigten ange-
hört werden. Der Verzicht wird mit der Löschung der Baulast im Bau-
lastenverzeichnis wirksam.  
 
(4) Das Baulastenverzeichnis wird von der Bauaufsichtsbehörde ge-
führt. In das Baulastenverzeichnis können auch eingetragen werden  
 
1. andere baurechtliche Verpflichtungen der Grundstückseigen-

tümerin oder des Grundstückseigentümers zu einem ihr oder 
sein Grundstück betreffenden Tun, Dulden oder Unterlassen,  

 
2. Auflagen, Bedingungen, Befristungen und Widerrufsvorbehal-

te.  
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(5) Wer ein berechtigtes Interesse darlegt, kann in das Baulastenver-
zeichnis Einsicht nehmen oder sich Abschriften erteilen lassen.  
 

 
(5) Wer ein berechtigtes Interesse darlegt, kann in das Baulastenver-
zeichnis Einsicht nehmen oder sich Abschriften erteilen lassen.  
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§ 81 
Elektronische Kommunikation 

 
§ 52 a des Landesverwaltungsgesetzes findet in den Fällen des § 64 
Abs. 1 und 2, § 66, § 68 Abs. 3, § 71, § 73 Abs. 1 Satz 2, § 74, § 76 
Abs. 3 und 10, § 77 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4 sowie § 80 Abs. 2 keine 
Anwendung.  
 

 
§ 81 

Elektronische Kommunikation 
 
(1) § 52 a des Landesverwaltungsgesetzes findet in den Fällen des 
§ 64 Absatz 1, 2 und 4, § 66, § 68 Abs. 3, § 71, § 73 Absatz 2, § 74, 
§ 76 Abs. 3 und 10, § 77 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4 sowie § 80 Abs. 2 
keine Anwendung.  
 
(2) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann im Einzelfall zeitlich be-
grenzte Ausnahmen von Absatz 1 zur Erprobung der Ausgestaltung 
und Abwicklung eines elektronischen Antragsverfahrens zulassen. 
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Sechster Teil 
Ordnungswidrigkeiten, Verordnungs- und 

Satzungsermächtigungen, Übergangs- und 
Schlussvorschriften 

 
§ 82 

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
 
1. einer nach § 83 erlassenen Verordnung oder einer nach § 84 

Abs. 1 oder 3 erlassenen Satzung zuwiderhandelt, sofern die 
Verordnung oder die Satzung für einen bestimmten Tatbe-
stand auf diese Bußgeldvorschrift verweist,  

 
2. einer vollziehbaren schriftlichen Anordnung der Bauaufsichts-

behörde zuwiderhandelt, die aufgrund dieses Gesetzes oder 
aufgrund einer nach diesem Gesetz zulässigen Verordnung 
oder Satzung erlassen worden ist, sofern die Anordnung auf 
die Bußgeldvorschrift verweist,  

 
3. ohne die erforderliche Genehmigung (§ 62 Abs. 1), Teilbauge-

nehmigung (§ 74), Abweichung (§ 71) oder abweichend davon 
bauliche Anlagen errichtet, ändert, benutzt oder entgegen § 63 
Abs. 3 Satz 2 bis 4 beseitigt,  

 
4. entgegen § 68 Abs. 3 mit der Ausführung eines Bauvorhabens 

beginnt,  
 
5. entgegen § 76 Abs. 2 Fliegende Bauten ohne Ausführungsge-

nehmigung oder entgegen § 76 Abs. 7 ohne Anzeige oder Ab-
nahme in Gebrauch nimmt,  

 
Sechster Teil 

Ordnungswidrigkeiten, Verordnungs- und 
Satzungsermächtigungen, Übergangs- und 

Schlussvorschriften 
 

§ 82 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
 
1. einer nach § 83 erlassenen Verordnung oder einer nach § 84 

Abs. 1 oder 3 erlassenen Satzung zuwiderhandelt, sofern die 
Verordnung oder die Satzung für einen bestimmten Tatbe-
stand auf diese Bußgeldvorschrift verweist,  

 
2. einer vollziehbaren schriftlichen Anordnung der Bauaufsichts-

behörde zuwiderhandelt, die aufgrund dieses Gesetzes oder 
aufgrund einer nach diesem Gesetz zulässigen Verordnung 
oder Satzung erlassen worden ist, sofern die Anordnung auf 
die Bußgeldvorschrift verweist,  

 
3. ohne die erforderliche Genehmigung (§ 62 Abs. 1), Teilbauge-

nehmigung (§ 74), Abweichung (§ 71) oder abweichend davon 
bauliche Anlagen errichtet, ändert, benutzt oder entgegen § 63 
Absatz 3 Satz 3 bis 6 beseitigt,  

 
4. entgegen § 68 Abs. 3 mit der Ausführung eines Bauvorhabens 

beginnt,  
 
5. entgegen § 76 Abs. 2 Fliegende Bauten ohne Ausführungsge-

nehmigung oder entgegen § 76 Abs. 7 ohne Anzeige oder Ab-
nahme in Gebrauch nimmt,  
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6. entgegen § 73 Abs. 5 Bauarbeiten, entgegen § 63 Abs. 3 

Satz 6 mit der Beseitigung einer Anlage beginnt, entgegen 
§ 79 Abs. 1 Bauarbeiten fortsetzt oder entgegen § 79 Abs. 2 
bauliche Anlagen nutzt,  

 
7. die Baubeginnsanzeige nach § 73 Abs. 7 nicht oder nicht frist-

gerecht erstattet,  
 
8. Bauprodukte mit dem Ü-Zeichen kennzeichnet, ohne dass 

dafür die Voraussetzungen nach § 23 Abs. 4 vorliegen,  
 
9. Bauprodukte entgegen § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder 2 ohne 

Ü-Zeichen oder CE-Zeichen verwendet,  
 
10. Bauarten nach § 22 ohne die erforderliche allgemeine bauauf-

sichtliche Zulassung, das allgemeine bauaufsichtliche Prüf-
zeugnis oder die Zustimmung im Einzelfall anwendet,  

 
11. als Bauherrin oder Bauherr, Entwurfsverfasserin oder Ent-

wurfsverfasser, Unternehmerin oder Unternehmer, Bauleiterin 
oder Bauleiter oder als deren Vertreterin oder Vertreter § 54 
Abs. 1, § 55 Abs. 1 Satz 3, § 56 Abs. 1 oder § 57 Abs. 1 zuwi-
derhandelt,  

 
12. als Bauherrin oder Bauherr, Unternehmerin oder Unternehmer 

oder als Bauleiterin oder Bauleiter entgegen § 12 Abs. 2 bei 
Gefährdung unbeteiligter Personen durch die Baustelle die Ge-
fahrenzone nicht oder nicht ausreichend abgrenzt oder durch 
Warnzeichen nicht oder nicht ausreichend kennzeichnet, oder 
Baustellen, soweit es erforderlich ist, nicht mit einem Bauzaun 
abgrenzt und mit Schutzvorrichtungen gegen herabfallende 
Gegenstände versieht und beleuchtet,  

 
6. entgegen § 73 Absatz 6 Bauarbeiten, entgegen § 63 Absatz 3 

Satz 8 mit der Beseitigung einer Anlage beginnt, entgegen 
§ 79 Abs. 1 Bauarbeiten fortsetzt oder entgegen § 79 Abs. 2 
bauliche Anlagen nutzt,  

 
7. die Baubeginnsanzeige nach § 73 Absatz 8 nicht oder nicht 

fristgerecht erstattet,  
 
8. Bauprodukte mit dem Ü-Zeichen kennzeichnet, ohne dass 

dafür die Voraussetzungen nach § 23 Abs. 4 vorliegen,  
 
9. Bauprodukte entgegen § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder 2 ohne 

Ü-Zeichen oder CE-Zeichen verwendet,  
 
10. Bauarten nach § 22 ohne die erforderliche allgemeine bauauf-

sichtliche Zulassung, das allgemeine bauaufsichtliche Prüf-
zeugnis oder die Zustimmung im Einzelfall anwendet,  

 
11. als Bauherrin oder Bauherr, Entwurfsverfasserin oder Ent-

wurfsverfasser, Unternehmerin oder Unternehmer, Bauleiterin 
oder Bauleiter oder als deren Vertreterin oder Vertreter § 54 
Abs. 1, § 55 Abs. 1 Satz 3, § 56 Abs. 1 oder § 57 Abs. 1 zuwi-
derhandelt,  

 
12. als Bauherrin oder Bauherr, Unternehmerin oder Unternehmer 

oder als Bauleiterin oder Bauleiter entgegen § 12 Abs. 2 bei 
Gefährdung unbeteiligter Personen durch die Baustelle die Ge-
fahrenzone nicht oder nicht ausreichend abgrenzt oder durch 
Warnzeichen nicht oder nicht ausreichend kennzeichnet, oder 
Baustellen, soweit es erforderlich ist, nicht mit einem Bauzaun 
abgrenzt und mit Schutzvorrichtungen gegen herabfallende 
Gegenstände versieht und beleuchtet,  
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13. als Unternehmerin oder Unternehmer entgegen § 12 Abs. 3 

bei der Ausführung genehmigungsbedürftiger Bauvorhaben 
oder Bauvorhaben im Sinne des § 68 Abs. 1 nicht an der Bau-
stelle dauerhaft ein Schild anbringt, das die Bezeichnung des 
Bauvorhabens und die Namen und Anschriften der Entwurfs-
verfasserin oder des Entwurfsverfassers, der Bauleiterin oder 
des Bauleiters und der Unternehmerin oder des Unternehmers 
enthält,  

 
14. als Bauherrin oder Bauherr, Unternehmerin oder Unternehmer 

oder als Bauleiterin oder Bauleiter entgegen § 12 Abs. 4 Bäu-
me, Hecken und sonstige Bepflanzungen nicht schützt,  

 
15. als Entwurfsverfasserin oder Entwurfsverfasser oder als Auf-

stellerin oder Aufsteller der bautechnischen Nachweise nach 
§ 70 Abs. 2, die in die Liste nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 des 
Architekten- und Ingenieurkammergesetzes eingetragen sind, 
entgegen § 65 Abs. 6 Satz 1 nicht ausreichend berufshaft-
pflichtversichert ist und im Einzelfall bestehende Haftungsaus-
schlussgründe nach § 65 Abs. 6 Satz 4 nicht unverzüglich of-
fenbart,  

 
16. als Entwurfsverfasserin oder Entwurfsverfasser, als Aufstelle-

rin oder Aufsteller der bautechnischen Nachweise oder als 
Fachplanerin oder Fachplaner nach § 55 Abs. 2 eine unrichtige 
Erklärung im Sinne des § 68 Abs. 6 oder des § 69 Abs. 4 ab-
gibt,  

 
17. als Entwurfsverfasserin oder Entwurfsverfasser den Vorschrif-

ten dieses Gesetzes über das barrierefreie Bauen nach § 52 
zuwiderhandelt.  

 

 
13. als Unternehmerin oder Unternehmer entgegen § 12 Abs. 3 

bei der Ausführung genehmigungsbedürftiger Bauvorhaben 
oder Bauvorhaben im Sinne des § 68 Abs. 1 nicht an der Bau-
stelle dauerhaft ein Schild anbringt, das die Bezeichnung des 
Bauvorhabens und die Namen und Anschriften der Entwurfs-
verfasserin oder des Entwurfsverfassers, der Bauleiterin oder 
des Bauleiters und der Unternehmerin oder des Unternehmers 
enthält,  

 
14. als Bauherrin oder Bauherr, Unternehmerin oder Unternehmer 

oder als Bauleiterin oder Bauleiter entgegen § 12 Abs. 4 Bäu-
me, Hecken und sonstige Bepflanzungen nicht schützt,  

 
15. als Entwurfsverfasserin oder Entwurfsverfasser oder als Auf-

stellerin oder Aufsteller der bautechnischen Nachweise nach 
§ 70 Abs. 2, die in die Liste nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 des 
Architekten- und Ingenieurkammergesetzes eingetragen sind, 
entgegen § 65 Abs. 6 Satz 1 nicht ausreichend berufshaft-
pflichtversichert ist und im Einzelfall bestehende Haftungsaus-
schlussgründe nach § 65 Abs. 6 Satz 4 nicht unverzüglich of-
fenbart,  

 
16. als Entwurfsverfasserin oder Entwurfsverfasser, als Aufstelle-

rin oder Aufsteller der bautechnischen Nachweise oder als 
Fachplanerin oder Fachplaner nach § 55 Abs. 2 eine unrichtige 
Erklärung im Sinne des § 68 Abs. 6 oder des § 69 Abs. 4 ab-
gibt,  

 
17. als Entwurfsverfasserin oder Entwurfsverfasser den Vorschrif-

ten dieses Gesetzes über das barrierefreie Bauen nach § 52 
zuwiderhandelt.  
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(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer wider besseren Wissens  
 
1. unrichtige Angaben macht oder unrichtige Pläne oder Unterla-

gen vorlegt, um einen nach diesem Gesetz möglichen Verwal-
tungsakt zu erwirken oder zu verhindern,  

 
2. als Prüfingenieurin oder Prüfingenieur für Standsicherheit un-

richtige Prüfberichte erstellt oder als Prüfsachverständige oder 
Prüfsachverständiger unrichtige Bescheinigungen über die 
Einhaltung bauordnungsrechtlicher Anforderungen ausstellt.  

 
 
 
 
 
 
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
500 000 Euro geahndet werden.  
 
(4) Ist eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 8 bis 10 begangen 
worden, können Gegenstände, auf die sich die Ordnungswidrigkeit 
bezieht, eingezogen werden. § 19 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten ist anzuwenden.  
 
(5) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten ist in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 8 bis 
10 die oberste Bauaufsichtsbehörde, in dem Fall des Absatzes 1 
Nr. 15 der Vorstand der Architekten- und Ingenieurkammer Schles-
wig-Holstein und in den übrigen Fällen der Absätze 1 und 2 die untere 
Bauaufsichtsbehörde.  
 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer wider besseren Wissens  
 
1. unrichtige Angaben macht oder unrichtige Pläne oder Unterla-

gen vorlegt, um einen nach diesem Gesetz möglichen Verwal-
tungsakt zu erwirken oder zu verhindern,  

 
2. als Prüfingenieurin oder Prüfingenieur für Standsicherheit un-

richtige Prüfberichte erstellt, als Prüfingenieurin oder Prüfinge-
nieur für Brandschutz oder als Prüfsachverständige oder Prüf-
sachverständiger unrichtige Bescheinigungen über die Einhal-
tung bauordnungsrechtlicher Anforderungen ausstellt, 

 
3. unrichtige Angaben zur Einstufung nach Kriterienkatalog ge-

mäß der Anforderung nach § 70 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 
macht. 

 
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
500 000 Euro geahndet werden.  
 
(4) Ist eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 8 bis 10 begangen 
worden, können Gegenstände, auf die sich die Ordnungswidrigkeit 
bezieht, eingezogen werden. § 19 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten ist anzuwenden.  
 
(5) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten ist in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 8 bis 
10 die oberste Bauaufsichtsbehörde, in dem Fall des Absatzes 1 
Nr. 15 der Vorstand der Architekten- und Ingenieurkammer Schles-
wig-Holstein und in den übrigen Fällen der Absätze 1 und 2 die untere 
Bauaufsichtsbehörde.  
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§ 83 
Verordnungsermächtigungen 

 
(1) Zur Verwirklichung der in § 3 bezeichneten Anforderungen wird 
die oberste Bauaufsichtsbehörde ermächtigt, durch Verordnung Vor-
schriften zu erlassen über  
 
1. die nähere Bestimmung allgemeiner Anforderungen der §§ 4 

bis 50,  
 
2. Anforderungen an Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur 

Wärmeerzeugung und Brennstoffversorgung (§ 43),  
 
3. besondere Anforderungen oder Erleichterungen, die sich aus 

der besonderen Art oder Nutzung der baulichen Anlagen für 
Errichtung, Änderung, Unterhaltung, Betrieb und Nutzung er-
geben (§ 51), sowie über die Anwendung solcher Anforderun-
gen auf bestehende bauliche Anlagen dieser Art,  

 
4. Erst-, Wiederholungs- und Nachprüfung von Anlagen, die zur 

Verhütung erheblicher Gefahren oder Nachteile ständig ord-
nungsgemäß unterhalten werden müssen, und die Erstreckung 
dieser Nachprüfungspflicht auf bestehende Anlagen,  

 
5. die Anwesenheit fachkundiger Personen beim Betrieb tech-

nisch schwieriger baulicher Anlagen und Einrichtungen wie 
Bühnenbetriebe und technisch schwierige Fliegende Bauten 
einschließlich des Nachweises der Befähigung dieser Perso-
nen,  

 
6. Art, Umfang und Höhe der in § 65 Abs. 6 Satz 1 vorgeschrie-

benen Berufshaftpflichtversicherung.  

 
§ 83 

Verordnungsermächtigungen 
 
(1) Zur Verwirklichung der in § 3 bezeichneten Anforderungen wird 
die oberste Bauaufsichtsbehörde ermächtigt, durch Verordnung Vor-
schriften zu erlassen über  
 
1. die nähere Bestimmung allgemeiner Anforderungen der §§ 4 

bis 50,  
 
2. Anforderungen an Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur 

Wärmeerzeugung und Brennstoffversorgung (§ 43),  
 
3. besondere Anforderungen oder Erleichterungen, die sich aus 

der besonderen Art oder Nutzung der baulichen Anlagen für 
Errichtung, Änderung, Unterhaltung, Betrieb und Nutzung er-
geben (§ 51), sowie über die Anwendung solcher Anforderun-
gen auf bestehende bauliche Anlagen dieser Art,  

 
4. Erst-, Wiederholungs- und Nachprüfung von Anlagen, die zur 

Verhütung erheblicher Gefahren oder Nachteile ständig ord-
nungsgemäß unterhalten werden müssen, und die Erstreckung 
dieser Nachprüfungspflicht auf bestehende Anlagen,  

 
5. die Anwesenheit fachkundiger Personen beim Betrieb tech-

nisch schwieriger baulicher Anlagen und Einrichtungen wie 
Bühnenbetriebe und technisch schwierige Fliegende Bauten 
einschließlich des Nachweises der Befähigung dieser Perso-
nen,  

 
6. Art, Umfang und Höhe der in § 65 Abs. 6 Satz 1 vorgeschrie-

benen Berufshaftpflichtversicherung.  
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(2) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermächtigt, durch Verord-
nung Vorschriften zu erlassen über  
 
1. Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Standsicherheit und 

Prüfämter für Standsicherheit, denen bauaufsichtliche Prüfauf-
gaben einschließlich der Bauüberwachung und der Bauzu-
standsbesichtigung übertragen werden, sowie  

 
 
2. Prüfsachverständige, die im Auftrag der Bauherrin oder des 

Bauherrn oder der oder des sonstigen nach Bauordnungsrecht 
Verantwortlichen die Einhaltung bauordnungsrechtlicher An-
forderungen prüfen und bescheinigen.  

 
Die Verordnungen nach Satz 1 regeln, soweit erforderlich,  
 
1. die Fachbereiche und die Fachrichtungen, in denen die Prüfin-

genieurinnen und Prüfingenieure für Standsicherheit, Prüfäm-
ter für Standsicherheit und Prüfsachverständige tätig werden,  

 
 
2. die Anerkennungsvoraussetzungen und das Anerkennungs-

verfahren,  
 
3. Erlöschen, Rücknahme und Widerruf der Anerkennung ein-

schließlich der Festlegung einer Altersgrenze,  
 
4. die Aufgabenerledigung,  
 
5. die Vergütung.  
 
 

 
(2) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermächtigt, durch Verord-
nung Vorschriften zu erlassen über  
 
1. Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Standsicherheit und 

Prüfämter für Standsicherheit sowie Prüfingenieurinnen und 
Prüfingenieure für Brandschutz, denen bauaufsichtliche Prüf-
aufgaben einschließlich der Bauüberwachung und der Bauzu-
standsbesichtigung übertragen werden, sowie  

 
2. Prüfsachverständige, die im Auftrag der Bauherrin oder des 

Bauherrn oder der oder des sonstigen nach Bauordnungsrecht 
Verantwortlichen die Einhaltung bauordnungsrechtlicher An-
forderungen prüfen und bescheinigen.  

 
Die Verordnungen nach Satz 1 regeln, soweit erforderlich,  
 
1. die Fachbereiche und die Fachrichtungen, in denen die Prüfin-

genieurinnen und Prüfingenieure für Standsicherheit, Prüfäm-
ter für Standsicherheit, Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure 
für Brandschutz und Prüfsachverständige tätig werden,  

 
2. die Anerkennungsvoraussetzungen und das Anerkennungs-

verfahren,  
 
3. Erlöschen, Rücknahme und Widerruf der Anerkennung ein-

schließlich der Festlegung einer Altersgrenze,  
 
4. die Aufgabenerledigung,  
 
5. die Vergütung.  
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Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann durch Verordnung ferner  
 
1. den Leiterinnen oder Leitern und stellvertretenden Leiterinnen 

oder Leitern von Prüfämtern für Standsicherheit sowie den 
Brandschutzingenieurinnen oder Brandschutzingenieuren im 
Sinne des § 2 der Landesverordnung über die Brandverhü-
tungsschau vom 4. November 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 586) 
und den Leiterinnen oder Leitern und stellvertretenden Leite-
rinnen oder Leitern der Abteilung für vorbeugenden Brand-
schutz der Berufsfeuerwehren die Stellung einer oder eines 
Prüfsachverständigen nach Satz 1 Nr. 2 zuweisen,  

 
2. soweit für bestimmte Fachbereiche und Fachrichtungen Prüf-

sachverständige nach Satz 1 Nr. 2 noch nicht in ausreichen-
dem Umfang anerkannt sind, anordnen, dass die von solchen 
Prüfsachverständigen zu prüfenden und zu bescheinigenden 
bauordnungsrechtlichen Anforderungen bauaufsichtlich geprüft 
werden können.  

 
 
(3) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermächtigt, durch Verord-
nung Vorschriften zu erlassen über  
 
1. Umfang, Inhalt und Zahl der erforderlichen Bauvorlagen ein-

schließlich der Bauvorlagen bei der Anzeige der beabsichtig-
ten Beseitigung von Anlagen nach § 63 Abs. 3 Satz 2 und bei 
der Genehmigungsfreistellung nach § 68,  

 
2. die erforderlichen Anträge, Anzeigen, Nachweise, Bescheini-

gungen und Bestätigungen, auch bei verfahrensfreien Bauvor-
haben,  

 
3. das Verfahren im Einzelnen.  

Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann durch Verordnung ferner  
 
1. den Leiterinnen oder Leitern und stellvertretenden Leiterinnen 

oder Leitern von Prüfämtern für Standsicherheit die Stellung 
einer oder eines Prüfsachverständigen nach Satz 1 Nummer 2 
zuweisen, 

 
 
 
 
 
 
2. soweit für bestimmte Fachbereiche und Fachrichtungen 

Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Brandschutz oder 
Prüfsachverständige nach Satz 1 Nummer 1 oder 2 noch nicht 
in ausreichendem Umfang anerkannt sind, anordnen, dass die 
von diesen Personen zu prüfenden und zu bescheinigenden 
bauordnungsrechtlichen Anforderungen durch die Bauauf-
sichtsbehörde geprüft werden können. 

 
(3) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermächtigt, durch Verord-
nung Vorschriften zu erlassen über  
 
1. Umfang, Inhalt und Zahl der erforderlichen Bauvorlagen ein-

schließlich der Bauvorlagen bei der Anzeige der beabsichtig-
ten Beseitigung von Anlagen nach § 63 Absatz 3 Satz 3 und 
bei der Genehmigungsfreistellung nach § 68,  

 
2. die erforderlichen Anträge, Anzeigen, Nachweise, Bescheini-

gungen und Bestätigungen, auch bei verfahrensfreien Bauvor-
haben,  

 
3. das Verfahren im Einzelnen.  
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Sie kann dabei für verschiedene Arten von Bauvorhaben unterschied-
liche Anforderungen und Verfahren festlegen.  
 
(4) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermächtigt, zur Vereinfa-
chung, Erleichterung oder Beschleunigung des bauaufsichtlichen Ver-
fahrens oder zur Entlastung der Bauaufsichtsbehörden durch Verord-
nung Vorschriften zu erlassen über  
 
1. weitere und weitergehende Ausnahmen von der Genehmi-

gungsbedürftigkeit oder Genehmigungsfreistellung,  
 
2. die Änderung des Baugenehmigungsverfahrens oder Geneh-

migungsfreistellungsverfahrens sowie die Einführung sonstiger 
Verfahren für bestimmte Vorhaben; sie kann auch vorschrei-
ben, dass auf die behördliche Prüfung öffentlich-rechtlicher 
Vorschriften ganz oder teilweise verzichtet wird,  

 
3. den vollständigen oder teilweisen Wegfall der bautechnischen 

Prüfung bei bestimmten Arten von Bauvorhaben,  
 
4. die Übertragung von Prüfaufgaben der Bauaufsichtsbehörde 

im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens einschließlich 
der Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigung auf sach-
verständige Personen oder sachverständige Stellen,  

 
5. Prüfaufgaben nach § 59 Abs. 5 Satz 3, bei denen sich die 

Bauaufsichtsbehörde bestimmter sachverständiger Personen 
bedienen muss,  

 
6. die Aufsicht über sachverständige Personen und sachverstän-

dige Stellen,  
 

 
Sie kann dabei für verschiedene Arten von Bauvorhaben unterschied-
liche Anforderungen und Verfahren festlegen.  
 
(4) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermächtigt, zur Vereinfa-
chung, Erleichterung oder Beschleunigung des bauaufsichtlichen Ver-
fahrens oder zur Entlastung der Bauaufsichtsbehörden durch Verord-
nung Vorschriften zu erlassen über  
 
1. weitere und weitergehende Ausnahmen von der Genehmi-

gungsbedürftigkeit oder Genehmigungsfreistellung,  
 
2. die Änderung des Baugenehmigungsverfahrens oder Geneh-

migungsfreistellungsverfahrens sowie die Einführung sonstiger 
Verfahren für bestimmte Vorhaben; sie kann auch vorschrei-
ben, dass auf die behördliche Prüfung öffentlich-rechtlicher 
Vorschriften ganz oder teilweise verzichtet wird,  

 
3. den vollständigen oder teilweisen Wegfall der bautechnischen 

Prüfung bei bestimmten Arten von Bauvorhaben,  
 
4. die Übertragung von Prüfaufgaben der Bauaufsichtsbehörde 

im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens einschließlich 
der Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigung auf sach-
verständige Personen oder sachverständige Stellen,  

 
5. Prüfaufgaben nach § 59 Abs. 5 Satz 3, bei denen sich die 

Bauaufsichtsbehörde bestimmter sachverständiger Personen 
bedienen muss,  

 
6. die Aufsicht über sachverständige Personen und sachverstän-

dige Stellen,  
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7. die Einrichtung, die Aufgaben und die Zusammensetzung 

eines Landesausschusses für Standsicherheit,  
 
8. die Heranziehung von sachverständigen Personen und sach-

verständigen Stellen nach § 59 Abs. 5 Satz 1.  
 
Sie kann dafür Voraussetzungen festlegen, die die verantwortlichen 
Personen nach den §§ 54 bis 57 oder die sachverständigen Personen 
oder sachverständigen Stellen zu erfüllen haben; in den Fällen des 
Satzes 1 Nr. 3 und 4 sind die erforderlichen Voraussetzungen zu re-
geln. Dabei können die Fachbereiche, in denen sachverständige Per-
sonen oder sachverständige Stellen tätig werden, bestimmt und ins-
besondere Mindestanforderungen an die Fachkenntnis sowie in zeitli-
cher und sachlicher Hinsicht an die Berufserfahrung festgelegt, eine 
laufende Fortbildung vorgeschrieben, durch Prüfungen nachzuwei-
sende Befähigung bestimmt, der Nachweis der persönlichen Zuver-
lässigkeit und einer ausreichenden Haftpflichtversicherung gefordert 
und Altersgrenzen festgesetzt werden. Die oberste Bauaufsichtsbe-
hörde kann darüber hinaus auch eine Anerkennung der sachverstän-
digen Personen und sachverständigen Stellen vorschreiben, das Ver-
fahren und die Voraussetzungen für die Anerkennung, ihren Widerruf, 
ihre Rücknahme und ihr Erlöschen sowie für Prüfungen die Bestel-
lung und Zusammensetzung der Prüfungsorgane und das Prüfungs-
verfahren regeln.  
 
(5) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermächtigt, durch Verord-
nung  
 
1. die Zuständigkeit für die Anerkennung von Prüf-, Zertifizie-

rungs- und Überwachungsstellen (§ 26 Abs. 1 und 3) auf ande-
re Behörden zu übertragen; die Zuständigkeit kann auch auf 
eine Behörde eines anderen Landes übertragen werden, die 
der Aufsicht einer obersten Bauaufsichtsbehörde untersteht 

7. die Einrichtung, die Aufgaben und die Zusammensetzung 
eines Landesausschusses für Standsicherheit,  

 
8. die Heranziehung von sachverständigen Personen und sach-

verständigen Stellen nach § 59 Abs. 5 Satz 1.  
 
Sie kann dafür Voraussetzungen festlegen, die die verantwortlichen 
Personen nach den §§ 54 bis 57 oder die sachverständigen Personen 
oder sachverständigen Stellen zu erfüllen haben; in den Fällen des 
Satzes 1 Nr. 3 und 4 sind die erforderlichen Voraussetzungen zu re-
geln. Dabei können die Fachbereiche, in denen sachverständige Per-
sonen oder sachverständige Stellen tätig werden, bestimmt und ins-
besondere Mindestanforderungen an die Fachkenntnis sowie in zeitli-
cher und sachlicher Hinsicht an die Berufserfahrung festgelegt, eine 
laufende Fortbildung vorgeschrieben, durch Prüfungen nachzuwei-
sende Befähigung bestimmt, der Nachweis der persönlichen Zuver-
lässigkeit und einer ausreichenden Haftpflichtversicherung gefordert 
und Altersgrenzen festgesetzt werden. Die oberste Bauaufsichtsbe-
hörde kann darüber hinaus auch eine Anerkennung der sachverstän-
digen Personen und sachverständigen Stellen vorschreiben, das Ver-
fahren und die Voraussetzungen für die Anerkennung, ihren Widerruf, 
ihre Rücknahme und ihr Erlöschen sowie für Prüfungen die Bestel-
lung und Zusammensetzung der Prüfungsorgane und das Prüfungs-
verfahren regeln.  
 
(5) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermächtigt, durch Verord-
nung  
 
1. die Zuständigkeit für die Anerkennung von Prüf-, Zertifizie-

rungs- und Überwachungsstellen (§ 26) auf andere Behörden 
zu übertragen; die Zuständigkeit kann auch auf eine Behörde 
eines anderen Landes übertragen werden, die der Aufsicht 
einer obersten Bauaufsichtsbehörde untersteht oder an deren 
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oder an deren Willensbildung die oberste Bauaufsichtsbehörde 
mitwirkt,  

 
2. das Ü-Zeichen festzulegen und zu diesem Zeichen zusätzliche 

Angaben zu verlangen,  
 
3. das Anerkennungsverfahren nach § 26 Abs. 1, die Vorausset-

zungen für die Anerkennung, ihre Rücknahme, ihren Widerruf 
und ihr Erlöschen zu regeln, insbesondere auch Altersgrenzen 
festzulegen, sowie eine ausreichende Haftpflichtversicherung 
zu fordern,  

 
4. Vorschriften zu erlassen über die Verwaltungsgebühren, Ver-

gütung und den Auslagenersatz für die Tätigkeit von Behör-
den, Personen, Stellen und Überwachungsgemeinschaften 
nach § 26.  

 
(6) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermächtigt, durch Verord-
nung zu bestimmen, dass die Anforderungen der aufgrund des § 14 
des Gesetzes über technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte 
und des § 49 Abs. 4 des Energiewirtschaftsgesetzes vom 7. Juli 2005 
(BGBl. I S. 1970), geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 9. De-
zember 2006 (BGBl. I S. 2833), erlassenen Verordnungen entspre-
chend für Anlagen gelten, die weder gewerblichen noch wirtschaftli-
chen Zwecken dienen und in deren Gefahrenbereich auch keine Ar-
beitnehmerinnen oder Arbeitnehmer beschäftigt werden. Sie kann 
auch die Verfahrensvorschriften dieser Verordnungen für anwendbar 
erklären oder selbst das Verfahren bestimmen sowie Zuständigkeiten 
und Gebühren regeln. Dabei kann sie auch vorschreiben, dass da-
nach zu erteilende Erlaubnisse die Baugenehmigung oder die Zu-
stimmung nach § 77 einschließlich der zugehörigen Abweichungen 
einschließen sowie dass § 15 Abs. 2 des Gesetzes über technische 
Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte insoweit Anwendung findet.  

Willensbildung die oberste Bauaufsichtsbehörde mitwirkt,  
 
 
2. das Ü-Zeichen festzulegen und zu diesem Zeichen zusätzliche 

Angaben zu verlangen,  
 
3. das Anerkennungsverfahren nach § 26, die Voraussetzungen 

für die Anerkennung, ihre Rücknahme, ihren Widerruf und ihr 
Erlöschen zu regeln, insbesondere auch Altersgrenzen festzu-
legen, sowie eine ausreichende Haftpflichtversicherung zu for-
dern,  

 
4. Vorschriften zu erlassen über die Verwaltungsgebühren, Ver-

gütung und den Auslagenersatz für die Tätigkeit von Behör-
den, Personen, Stellen und Überwachungsgemeinschaften 
nach § 26.  

 
(6) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermächtigt, durch Verord-
nung zu bestimmen, dass die Anforderungen der aufgrund des § 34 
des Produktsicherheitsgesetzes und des § 49 Absatz 4 des Energie-
wirtschaftsgesetzes vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, ber. S. 3621), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juli 2014 
(BGBl. I S. 1066), erlassenen Verordnungen entsprechend für Anla-
gen gelten, die weder gewerblichen noch wirtschaftlichen Zwecken 
dienen und in deren Gefahrenbereich auch keine Arbeitnehmerinnen 
oder Arbeitnehmer beschäftigt werden. Sie kann auch die Verfah-
rensvorschriften dieser Verordnungen für anwendbar erklären oder 
selbst das Verfahren bestimmen sowie Zuständigkeiten und Gebüh-
ren regeln. Dabei kann sie auch vorschreiben, dass danach zu ertei-
lende Erlaubnisse die Baugenehmigung oder die Zustimmung nach 
§ 77 einschließlich der zugehörigen Abweichungen einschließen 
sowie dass § 35 Absatz 2 des Produktsicherheitsgesetzes insoweit 
Anwendung findet.  
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(7) Die Landesregierung wird ermächtigt, die Ausstattung sowie den 
Betrieb von Zelt- und Campingplätzen durch Verordnung zu regeln, 
insbesondere  
 
1. Art und Größe der Belegungsflächen und der Zelte und ande-

ren beweglichen Unterkünfte sowie die Dauer der Aufstellung,  
 
2. Art und Umfang der Ausstattung, die erforderlich ist, um die 

Anforderungen der Hygiene, die ordnungsgemäße Ver- und 
Entsorgung, die Erste Hilfe und den Brandschutz sicherzustel-
len,  

 
3. die Anlage von Grünflächen und Stellflächen für Fahrzeuge 

und  
 
4. die Pflichten der Betreiberin oder des Betreibers und der Be-

nutzerinnen und Benutzer des Zelt- und Campingplatzes.  
 
In der Verordnung können das bauaufsichtliche Verfahren und die für 
die Durchführung der Verordnung zuständigen Behörden bestimmt 
werden.  
 

 
(7) Die Landesregierung wird ermächtigt, die Ausstattung sowie den 
Betrieb von Campingplätzen durch Verordnung zu regeln, insbeson-
dere  
 
1. Art und Größe der Belegungsflächen und der Zelte und ande-

ren beweglichen Unterkünfte sowie der festen Unterkünfte,  
 
2. Art und Umfang der Ausstattung, die erforderlich ist, um die 

Anforderungen der Hygiene, die ordnungsgemäße Ver- und 
Entsorgung, die Erste Hilfe und den Brandschutz sicherzustel-
len,  

 
3. die Anlage von Grünflächen und Stellflächen für Fahrzeuge 

und  
 
4. die Pflichten der Betreiberin oder des Betreibers und der Be-

nutzerinnen und Benutzer des Campingplatzes. 
 
In der Verordnung können das bauaufsichtliche Verfahren und die für 
die Durchführung der Verordnung zuständigen Behörden bestimmt 
werden.  
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§ 84 
Örtliche Bauvorschriften 

 
(1) Die Gemeinden können durch Satzung örtliche Bauvorschriften 
erlassen über  
 
1. besondere Anforderungen an die äußere Gestaltung baulicher 

Anlagen sowie von Werbeanlagen und Warenautomaten zur 
Erhaltung und Gestaltung von Ortsbildern,  

 
2. über das Verbot von Werbeanlagen und Warenautomaten aus 

ortsgestalterischen Gründen,  
 
3. den barrierefreien Zugang von öffentlichen Verkehrswegen, 

Stellplätzen und Garagen zu den Wohnungen auch innerhalb 
des Grundstücks,  

 
4. die Lage, Größe, Beschaffenheit, Ausstattung und Unterhal-

tung von Kleinkinderspielplätzen (§ 8 Abs. 2),  
 
5. die Gestaltung einschließlich der barrierefreien Gestaltung der 

Plätze für bewegliche Abfallbehälter und der unbebauten Flä-
chen der bebauten Grundstücke sowie über die Notwendigkeit, 
Art, Gestaltung und Höhe von Einfriedungen; dabei kann be-
stimmt werden, dass Vorgärten nicht als Arbeitsflächen oder 
Lagerflächen benutzt werden dürfen,  

 
6. die Begrünung baulicher Anlagen.  
 
 
 
 

 
§ 84 

Örtliche Bauvorschriften 
 
(1) Die Gemeinden können durch Satzung örtliche Bauvorschriften 
erlassen über  
 
1. besondere Anforderungen an die äußere Gestaltung baulicher 

Anlagen sowie von Werbeanlagen und Warenautomaten zur 
Erhaltung und Gestaltung von Ortsbildern,  

 
2. über das Verbot von Werbeanlagen und Warenautomaten aus 

ortsgestalterischen Gründen,  
 
3. den barrierefreien Zugang von öffentlichen Verkehrswegen, 

Stellplätzen und Garagen zu den Wohnungen auch innerhalb 
des Grundstücks,  

 
4. die Lage, Größe, Beschaffenheit, Ausstattung und Unterhal-

tung von Kleinkinderspielplätzen (§ 8 Abs. 2),  
 
5. die Gestaltung einschließlich der barrierefreien Gestaltung der 

Plätze für bewegliche Abfallbehälter und der unbebauten Flä-
chen der bebauten Grundstücke sowie über die Notwendigkeit, 
Art, Gestaltung und Höhe von Einfriedungen; dabei kann be-
stimmt werden, dass Vorgärten nicht als Arbeitsflächen oder 
Lagerflächen benutzt werden dürfen,  

 
6. die Begrünung baulicher Anlagen,  
 
7. von § 6 abweichende Maße der Abstandflächentiefe, soweit 

dies zur Gestaltung des Ortsbildes oder zur Verwirklichung der 
Festsetzungen einer städtebaulichen Satzung erforderlich ist 
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(2) Die Satzung kann auch nach § 10 des Baugesetzbuchs bekannt 
gemacht werden.  
 
(3) Örtliche Bauvorschriften können als Festsetzungen in Bebau-
ungspläne und in Satzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 des 
Baugesetzbuchs aufgenommen werden. Die verfahrensrechtlichen 
Vorschriften des Baugesetzbuchs gelten entsprechend.  
 
(4) Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2 können innerhalb der 
örtlichen Bauvorschrift auch in Form zeichnerischer Darstellungen 
gestellt werden. Ihre Bekanntgabe kann dadurch ersetzt werden, 
dass dieser Teil der örtlichen Bauvorschrift bei der Gemeinde zur 
Einsicht ausgelegt wird; hierauf ist in den örtlichen Bauvorschriften 
hinzuweisen.  
 

und eine ausreichende Belichtung sowie der Brandschutz ge-
währleistet sind,  

 
8. Zahl und Beschaffenheit der notwendigen Stellplätze oder Ga-

ragen sowie Abstellanlagen für Fahrräder (§ 50 Absatz 1), die 
unter Berücksichtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs, der Bedürfnisse des ruhenden Verkehrs und der Er-
schließung durch Einrichtungen des öffentlichen Personen-
nahverkehrs für Anlagen erforderlich sind, bei denen ein Zu- 
und Abgangsverkehr mit Kraftfahrzeugen und Fahrrädern zu 
erwarten ist, einschließlich des Mehrbedarfs bei Änderungen 
und Nutzungsänderungen der Anlagen sowie die Ablösung der 
Herstellungspflicht und die Höhe der Ablösungsbeträge. 

 
(2) Die Satzung kann auch nach § 10 des Baugesetzbuchs bekannt 
gemacht werden.  
 
(3) Örtliche Bauvorschriften können als Festsetzungen in Bebau-
ungspläne und in Satzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 des 
Baugesetzbuchs aufgenommen werden. Die verfahrensrechtlichen 
Vorschriften des Baugesetzbuchs gelten entsprechend.  
 
(4) Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2 können innerhalb der 
örtlichen Bauvorschrift auch in Form zeichnerischer Darstellungen 
gestellt werden. Ihre Bekanntgabe kann dadurch ersetzt werden, 
dass dieser Teil der örtlichen Bauvorschrift bei der Gemeinde zur 
Einsicht ausgelegt wird; hierauf ist in den örtlichen Bauvorschriften 
hinzuweisen.  
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§ 85 
Übergangsvorschriften 

 
(1) Die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eingeleiteten Verfahren sind 
nach den bisherigen Vorschriften weiterzuführen. § 60 bleibt unbe-
rührt.  
 
(2) Anerkennungen von Stellen als Prüf-, Überwachungs- und Zertifi-
zierungsstellen, die bis zum 26. März 2010 erteilt wurden, gelten bis 
zum 31. Dezember 2012.  
 

 
§ 85 

Übergangsvorschriften 
 
Die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eingeleiteten Verfahren sind 
nach den bisherigen Vorschriften weiterzuführen. § 60 bleibt unbe-
rührt.  
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§ 86 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) Dieses Gesetz tritt am ersten Tage des auf seine Verkündung fol-
genden dritten Monats in Kraft. Abweichend von Satz 1 treten die 
Vorschriften über die Ermächtigung zum Erlass von Rechtsvorschrif-
ten am Tage nach der Verkündung in Kraft.  
 
(2) Gleichzeitig treten die Landesbauordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 10. Januar 2000 (GVOBl. Schl.-H. S. 47, ber. 
S. 213), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juli 
2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 364), und Artikel 1 Abs. 1 des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuchs und zur Änderung der Landesbau-
ordnung (Baugesetzbuch-Ausführungsgesetz – AGBauGB) vom 
21. Oktober 1998 (GVOBl. Schl.-H. S. 303), geändert durch Gesetz 
vom 20. Dezember 2004 (GVOBl. Schl.-H. 2005 S. 3), außer Kraft.  
 

 
§ 86 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
(1) Dieses Gesetz tritt am ersten Tage des auf seine Verkündung fol-
genden dritten Monats in Kraft. Abweichend von Satz 1 treten die 
Vorschriften über die Ermächtigung zum Erlass von Rechtsvorschrif-
ten am Tage nach der Verkündung in Kraft.  
 
(2) Gleichzeitig treten die Landesbauordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 10. Januar 2000 (GVOBl. Schl.-H. S. 47, ber. 
S. 213), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juli 
2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 364), und Artikel 1 Abs. 1 des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuchs und zur Änderung der Landesbau-
ordnung (Baugesetzbuch-Ausführungsgesetz – AGBauGB) vom 
21. Oktober 1998 (GVOBl. Schl.-H. S. 303), geändert durch Gesetz 
vom 20. Dezember 2004 (GVOBl. Schl.-H. 2005 S. 3), außer Kraft.  
 

 
 
 



Verbandsanhörung  zur Änderung der Landesbauordnung 
 
 
 
 
 

Verbände 
 
AGBSI 

 
 
 

AGKLV 

AlK 

AK BA Kreise 
 

AK BA Städte 
 

ARGE 
 

Bad Schwartau 
 

BdB 

BOB 

BDF 

BFSB 

 
 

BVKW 

BVSH 

DlvB 

DMB 

GMSH 

Haus & Grund 

IHK 

LBB 
 

LFV 

LKSH 

LSR 

NABU 

PSB 

Arbeitsgemeinschaft der Brandschutzingenieure  in Schleswig- 

Holstein 

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Landesverbände 

Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein 

Arbeitskreis der Bauaufsichten der Kreise 

Arbeitskreis der Bauaufsichten der Städte 

Arbeitsgemeinschaft  für zeitgemäßes Bauen e. V. 

Stadt Bad Schwartau - Bauamt 

Landesverband Schleswig-Holstein im Bund deutscher 

Baumschulen (BdB) e. V. und Gartenbauverband Nord e. V. 

Bund Deutscher Baumeister Architekten und Ingenieure e. V. - 

Landesverband Schleswig-Holstein 

Bundesverband Deutscher Fertigbau e. V. 

Bundesvereinigung Fachplaner und Sachverständige für den 

vorbeugenden Brandschutz 

Bundesverband Kleinwindanlagen e. V. 

Bauernverband Schleswig-Holstein e. V. 

Deutsches Institut für vorbeugenden Brandschutz 

Deutscher Mieterbund Landesverband Schleswig-Holstein e. V. 

Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR 

Haus & Grund Schleswig-Holstein – Verband Schleswig- 
 

Holsteinischer Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e. V. 

Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern 

Schleswig-Holstein 

Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung 

Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e. V. 

Landwirtschaftskammer  Schleswig-Holstein 

Landesseniorenrat  Schleswig-Holstein e. V. 

NABU Schleswig-Holstein 
 

Prüfsachverständige für Brandschutz in Schleswig-Holstein 



Verbände 
 

PWV 

Reinbek 

Rendsburg 

SoVD 

 
 

Stormarn 

Tischler Nord 

TVSH 

VBI 
 
 
 

VCSH 

VNW 

 
 

VPI 

Paritätischer Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein e. V. 

Stadt Reinbek – Amt für Stadtentwicklung und Umwelt 

Stadt Rendsburg – Fachdienst Bauaufsicht 

Sozialverband Deutschland Landesverband 
 

Schleswig-Holstein e. V. 
 

Kreis Stormarn – Fachdienst Bauaufsicht 

Fachverband Tischler Nord 

Tourismusverband Schleswig-Holstein e. V. 

Verband Beratender Ingenieure Landesverband  Schleswig- 

Holstein 

Verband der Campingunternehmer  Schleswig-Holstein e. V. 

Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen Landesverband 

Schleswig-Holstein e. V. 

Vereinigung der Prüfingenieure für Baustatik des Landes 
 

Schleswig-Holstein e. V. 



 
Arbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Landesverbände 
Städtebund Schleswig-Holstein 
Reventlouallee 6 (4-fach) 
24105 Kiel 

 
Architekten- und Ingenieurkammer 
Schleswig-Holstein 
Düsternbrooker Weg 71 
24105 Kiel 

 
Vereinigung der  
Prüfingenieure für Baustatik 
des Landes Schleswig-Holstein e. V. 
Herrn Dr. Ing. Joachim Scheele 
Weidestraße 7 
23701 Eutin 

 
Landesverband  
Freier Immobilien- und 
Wohnungsunternehmen 
Hamburg/Schleswig-Holstein/ 
Mecklenburg-Vorpommern e. V. 
Bahnhofstraße 4 
24558 Henstedt-Ulzburg 

 
Verband Norddeutscher 
Wohnungsunternehmen e. V. 
Hamburg/Mecklenburg-Vorpommern/ 
Schleswig-Holstein  
Tangstedter Landstraße 83 
22415 Hamburg 

 
Arbeitsgemeinschaft  
für zeitgemäßes Bauen e. V. 
Walkerdamm 17 
24103 Kiel 

 
Prüfamt für Baustatik  
bei der Hansestadt Lübeck 
Hartengrube 23 
23552 Lübeck 

 
Prüfamt für Baustatik 
bei der Landeshauptstadt Kiel 
Fleethörn 9 
24103 Kiel 

 
Verband Beratender Ingenieure 
- VBI -  
Landesverband Schleswig-Holstein 
Sehestedter Straße 81 
24340 Eckernförde 

 
Verband Norddeutscher 
Wohnungsunternehmen e. V. 
Hamburg – Mecklenburg-Vorpommern – 
Schleswig-Holstein 
Landesgeschäftsstelle Kiel 
Poppenrade 5 
24148 Kiel 

 
Haus & Grund Schleswig-Holstein 
Sophienblatt 3 
24103 Kiel 
 

 
Arbeitsgemeinschaft 
Schleswig-Holsteinischer Wohnungs- 
unternehmen im Verband norddeutscher 
Wohnungsunternehmen e. V. 
Poppenrade 5 
24148 Kiel 

 
Unabhängiges Landeszentrum für 
Datenschutz Schleswig-Holstein 
Holstenstraße 98 
24103 Kiel 

 
Baugewerbliche Architekten 
und Ingenieure 
Baumschulenallee 12 
30625 Hannover 

 



 
Investitionsbank  
Schleswig-Holstein 
Fleethörn 29 - 31 
24103 Kiel 

 
Generaldirektion Wasserstraßen 
und Schifffahrt 
Außenstelle Nord 
Hindenburgufer 247 
24106 Kiel 

 
Bund Deutscher Architekten 
Landesverband Schleswig-Holstein 
Dänische Straße 3 
24103 Kiel 

 
IHK Schleswig-Holstein 
Bergstraße 2 
24103 Kiel 

 
BG Bau Berufsgenossenschaft 
der Bauwirtschaft Arbeitssicherheit 
Merkurring 104  
22143 Hamburg 

 
Bauindustrieverband 
Schleswig-Holstein e. V. 
Ringstraße 54 
24103 Kiel 

 
Baugewerbeverband 
Schleswig-Holstein 
Hopfenstraße 2 e 
24114 Kiel 

 
Industriegewerkschaft 
Bau – Steine – Erden  
Landesverband Nordmark 
Jungestraße 1 
20535 Hamburg 

 
Deutscher Mieterbund 
Landesverband Schleswig-Holstein e. V. 
Eggerstedtstraße 1 
24103 Kiel 

 
Bauernverband  
Schleswig-Holstein e. V. 
Grüner Kamp 19 – 21 
24768 Rendsburg 

 
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband 
Landesverband Schleswig-Holstein e. V. 
Zum Brook 4 
24143 Kiel 

 
Landesinnungsverband des 
Schornsteinfegerhandwerks  
Schleswig-Holstein 
Krummredder 13 
24539 Neumünster 

 
Staatliche Arbeitsschutzbehörde 
bei der Unfallkasse Nord  
Seekoppelweg 5 A 
24113 Kiel 

 
Landesfeuerwehrverband 
Schleswig-Holstein e. V. 
Sophienblatt 33 
24114 Kiel 

 



 
Einzelhandelsverband Nord-Ost e. V. 
Schleswig-Holstein/ 
Mecklenburg-Vorpommern 
Hopfenstraße 65 
24103 Kiel 

 
Landesseniorenrat 
Schleswig-Holstein e. V. 
Kantplatz 4 
24537 Neumünster 

 
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e. V. 
Landesverband Schleswig-Holstein 
Herzog-Friedrich-Straße 65 
24103 Kiel 

 
Gebäudemanagement 
Schleswig-Holstein 
Gartenstraße 6 
24103 Kiel 

 
Verband Wohneigentum 
Siedlerbund Schleswig-Holstein e. V. 
Wernershagener Weg 31 
24537 Neumünster 

 
Industrieverband Sand, Kies, Mörtel, 
Transportbeton Nord e. V. 
Eiffestraße 462 
20537 Hamburg 

 
Nordelbisches Kirchenamt 
Dänische Straße 21-35 
24103 Kiel 

 
Bund deutscher Landschaftsarchitekten 
Schleswig-Holstein 
Geschäftsstelle: Frau Sandra Böhnert 
Buschberg 29 
24161 Altenholz 

 
Deutsche Akademie für Städtebau  
und Landesplanung 
Landesgruppe Hamburg –  
Mecklenburg-Vorpommern –  
Schleswig-Holstein 
Krusenrotter Weg 61 
24113 Kiel 

 
Bund Deutscher Baumeister,  
Architekten und Ingenieure e. V. 
Landesverband Schleswig-Holstein 
Semmelweisstraße 8 
24537 Neumünster 

 
Fachverband  
Holz und Kunststoff 
Schleswig-Holstein 
Albert-Schweitzer-Ring 10 
22045 Hamburg 

 
Fachverband  
Sanitär – Heizung – Klima 
Schleswig-Holstein 
Rendsburger Landstraße 211 
24113 Kiel 

 
Metallgewerbeverband Nord 
Rendsburger Landstraße 211 
24113 Kiel 

 
Landesinnungsverband 
des Dachdeckerhandwerks  
Schleswig-Holstein 
Holzkoppelweg 5 
24118 Kiel  

 



 
BUND – Landesverband 
Schleswig-Holstein e. V. 
Lerchenstraße 22 
24103 Kiel  

 
BDEW Bundesverband der 
Energie- und Wasserwirtschaft e. V. 
Landesgruppe Norddeutschland 
Normannenweg 34  
20537 Hamburg 

 
Landesverband der 
Schausteller und Marktkaufleute 
Schleswig-Holstein e. V. 
Haberstraße 10 
24537 Neumünster 

 
Bundesnetzagentur 
Postfach 80 01 
53105 Bonn  

 
Landwirtschaftskammer 
Schleswig-Holstein 
Grüner Kamp 15 – 17 
24768 Rendsburg 

 
Sozialverband Deutschland e. V. 
Landesverband Schleswig-Holstein 
Muhliusstraße 87 
24103 Kiel 

 
Bundesverband 
Deutscher Fertigbau e. V. (BDF) 
Flutgraben 2 
53604 Bad Honnef 

 
vhw Geschäftsstelle  
Region Nord: GST Niedersachsen/ 
Bremen und Schleswig-Holstein/Hamburg 
Sextrostraße 3 – 5 
30169 Hannover 

 
Arbeitsgemeinschaft  
der Brandschutzingenieure – AGBSI – 
Schleswig-Holstein  
Frau Birgit Genz 
beim Kreis Segeberg 
Hamburger Straße 30 
23795 Bad Segeberg 

 
Deutsches Institut für vorbeugenden 
Brandschutz e. V. (DIvB) 
Geschäftsstelle 
Stolberger Straße 84 
50933 Köln 

 
Landesverband Schleswig-Holstein im 
Bund deutscher Baumschulen (BdB) e. V. 
Bismarckstraße 49 
25421 Pinneberg  

 
Bundesverband 
der Entsorgungsunternehmen 
Landesverband Schleswig-Holstein 
Am Ihlberg 10 
24109 Melsdorf 

 
Gartenbauverband Nord e. V. 
Haus des Gartenbaues 
Brennerhof 121 
22113 Hamburg 

 
Deutscher Familienverband  
Landesverband Schleswig-Holstein e. V. 
Herzogin-Augusta-Straße 31 
25813 Husum 

 



 
Tourismusverband  
Schleswig-Holstein e. V. 
Wall 55 
24103 Kiel 

 
DEHOGA 
Schleswig-Holstein e. V. 
Hamburger Chaussee 349 
24113 Kiel 

 
Verband der Campingunternehmer 
Schleswig-Holstein e. V. (VCSH) 
Kiefernweg 14 
23829 Wittenborn 

 
Landes-Arbeitsgemeinschaft 
der freien Wohlfahrtsverbände 
Schleswig-Holstein e. V. 
Falckstraße 9 
24103 Kiel 

 
NABU Schleswig-Holstein 
Färberstraße 51 
24534 Neumünster 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 




